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Zusammenfassung 

 Im November 2019 beschloss der Verwaltungsrat der EIB unter dem Eindruck des hohen Anspruchs 
des europäischen Grünen Deals, Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit bei der EIB-Gruppe auf 
eine neue Ebene zu heben. Diese ehrgeizige Zielsetzung hat weitreichende Folgen für die Gruppe, 
denn aus „einer Bank der EU, die den Klimaschutz fördert“ wird „die Klimabank der EU“. Der 
vorliegende Klimabank-Fahrplan legt dar, wie die EIB-Gruppe dieser Erwartung gerecht werden will. 

 Der Hintergrund des Beschlusses ist alarmierend und unmissverständlich: Durch die Kombination aus 
Klimawandel und Zerstörung von Ökosystemen wächst die Gefahr eines ökologischen Kollapses – mit 
enormen Folgen für den Menschen. Die 2020er-Jahre sind das entscheidende Jahrzehnt, wenn wir die 
langfristigen Ziele des Pariser Abkommens für Temperatur und Klimaresilienz erreichen und die 
ökologische Krise bewältigen wollen. Der Sonderbericht über 1,5° Celsius globale Erwärmung des 
Zwischenstaatlichen Ausschusses für Klimafragen (IPCC) lässt daran keinen Zweifel. Mit dem 
europäischen Grünen Deal will die Europäische Union (EU) als erste Region bis 2050 Klimaneutralität 
erreichen. Dazu schmiedet sie weltweit grüne Bündnisse mit Partnerländern und -regionen. Der Grüne 
Deal reiht sich in den größeren Kontext der Strategien zur Aufwertung des europäischen Naturkapitals 
und zur Beseitigung der Umweltverschmutzung ein. Kürzlich haben die Europäische Kommission und 
das Europäische Parlament zudem vorgeschlagen, die Ziele für die Reduktion der Treibhausgase 2030 
von derzeit 40 Prozent auf mindestens 55 Prozent bzw. 60 Prozent gegenüber 1990 anzuheben. 

 Wir stehen vor einer wahrhaft globalen Entwicklungsaufgabe – Klimawandel und Umweltzerstörung 
machen an nationalen Grenzen nicht Halt. Ihre negativen Folgen verhindern in allen Ländern eine 
nachhaltige Entwicklung. Am stärksten treffen sie jedoch arme und Entwicklungsländer, allen vorweg 
die am wenigsten entwickelten Länder und kleine Inselentwicklungsländer. Gleichzeitig sind sie am 
wenigsten in der Lage, die zu erwartenden Erschütterungen ihrer sozialen, wirtschaftlichen und 
natürlichen Systeme zu bewältigen. Mehr schwere Dürren, ein Anstieg des Meeresspiegels, der Verlust 
von Biodiversität und andere Folgen bedrohen zunehmend die Versorgungssicherheit bei 
Lebensmitteln und Wasser, Küstengemeinschaften und Lebensgrundlagen. Deshalb sind international 
koordinierte Lösungen und eine internationale Zusammenarbeit notwendig, um den 
Entwicklungsländern beim Übergang zu einer kohlenstoffarmen, klimaresistenten und nachhaltigen 
Wirtschaft zu helfen. Die langfristigen UN-Ziele für eine nachhaltige Entwicklung erfordern auch echte 
langfristige Investitionen, und das bedeutet: den physischen Kapitalstock dekarbonisieren und für den 
künftigen Klimawandel wappnen, Naturkapital erhalten und aufwerten und die Menschen für den 
Arbeitsmarkt einer klimaneutralen Wirtschaft weiterbilden und umschulen. 

 Die Coronapandemie macht all das jetzt noch schwieriger. Für die Menschen, die Gesundheitssysteme 
und die Volkswirtschaften und Staatsfinanzen insgesamt ist Covid-19 eine Belastung von ungekanntem 
Ausmaß. Die EU hat mit ihrer 750-Milliarden-Euro-Initiative NextGenerationEU wichtige Pflöcke 
eingeschlagen, um den Wiederaufbau voranzutreiben. Außerhalb der EU wurde als Teil der globalen 
Krisenantwort das Team-Europe-Paket von fast 36 Milliarden Euro geschnürt. Dennoch wird der 
Aufholprozess nach Corona die weltweiten Staatsfinanzen kurz- bis mittelfristig weiter im Griff halten. 
Deshalb fordern viele einen grünen Wiederaufbau. 

 Die Europäische Investitionsbank-Gruppe – die Europäische Investitionsbank und der Europäische 
Investitionsfonds – kann der EU helfen, die langfristigen Ziele des europäischen Grünen Deals und die 
Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung zu erreichen. Sie ist einer der weltweit 

https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris_de
https://www.ipcc.ch/sr15/
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_de
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/recovery-plan-europe/pillars-next-generation-eu_de
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020JC0011&from=EN
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größten Geldgeber für Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit sowie für nachhaltige Entwicklung 
insgesamt. Über ein breites Spektrum von Finanzierungsinstrumenten und Beratungsangeboten kann 
sie mit Partnern zusammenarbeiten, um den langfristigen grünen Investitionsbedarf zu decken. Die 
EIB-Gruppe ist damit in der Lage, die gesamte Bandbreite technologischer Innovationen abzudecken: 
vom Startkapital für die sehr frühe Entwicklungsphase bis zu vorrangigem Fremdkapital für ausgereifte 
Technologien. 

 Der Beschluss des Verwaltungsrats der EIB umfasst im Wesentlichen zwei Elemente. Erstens will die 
EIB den Anteil ihrer Finanzierungen für Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit bis 2025 auf über 
50 Prozent erhöhen und so helfen, im entscheidenden Jahrzehnt Investitionen von 1 Billion Euro zu 
mobilisieren. Auf diesem neuen Niveau kann sie den Übergang zu einer klimaneutralen, 
klimaresistenten und nachhaltigen Wirtschaft beschleunigen. Gleichzeitig– und das ist wichtig – 
bekennt sich die EIB auch zu einem gerechten Übergang. 

 Das zweite Element des Verwaltungsratsbeschlusses ist die Zusage, dass die EIB „bis Ende 2020 alle 
ihre Finanzierungen auf die Ziele und Grundsätze des Pariser Abkommens ausrichten“ wird. Denn als 
Klimabank der EU kann die EIB-Gruppe das Abkommen nicht mit einem 50-Prozent-Anteil grüner 
Finanzierungen unterstützen, wenn die anderen 50 Prozent ihrer Finanzierungen die Ziele gleichzeitig 
untergraben. Gemäß den Grundsätzen eines nachhaltigen Finanzwesens muss die EIB-Gruppe 
sicherstellen, dass keine ihrer Aktivitäten einem Emissions- und Klimaresilienzziel des Abkommens 
wesentlich schadet (Grundsatz der Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen). 

 Der Klimafahrplan knüpft an den gemeinsamen Rahmen der multilateralen Entwicklungsbanken für 
die Paris-Ausrichtung an und strukturiert die Zusage in vier große Arbeitsstränge. Der erste betrifft die 
weltweite Beschleunigung des grünen Übergangs – durch mehr grüne Investitionen und die Förderung 
langfristiger Innovationen und neuer Geschäftsmodelle. Im zweiten Arbeitsstrang geht es darum 
sicherzustellen, dass der Übergang für alle gerecht erfolgt – durch die Unterstützung von 
Gemeinschaften, die strukturellen Veränderungen oder Klimarisiken besonders ausgesetzt sind. 

Abbildung 1 – Hauptarbeitsstränge des Klimabank-Fahrplans 

 

https://www.eib.org/de/products/index.htm
https://www.eib.org/de/products/advisory-services/index.htm
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 Die EIB-Gruppe fördert weiterhin ein breites Spektrum von Aktivitäten, die ihren übergeordneten 
Finanzierungszielen entsprechen. Deshalb geht es im dritten Strang darum zu gewährleisten, dass 
keine Aktivität der EIB-Gruppe den Übergang wesentlich beeinträchtigt. Anders ausgedrückt: Alle 
Finanzierungsaktivitäten müssen den Zielen des Pariser Abkommens entsprechen. Zu guter Letzt blickt 
der Fahrplan noch einmal auf das Ganze, um sicherzustellen, dass die verschiedenen Elemente in ein 
kohärentes Konzept für ein nachhaltiges Finanzwesen eingebettet sind. Ein Konzept, das von den 
internen Systemen der EIB-Gruppe unterstützt wird und in dem die erforderliche Rechenschaft 
verankert ist. 

 Grundsätzlich ist es wichtig, den ehrgeizigen Anspruch des Klimafahrplans zu verdeutlichen. In den 
nächsten fünf Jahren erwarten uns zweifelsohne große Herausforderungen. Es dürften wichtige 
Weichen gestellt werden, wenn aus dem europäischen Grünen Deal Europas neue 
Wachstumsstrategie wird. Dies eröffnet der EIB-Gruppe eine echte Chance, den Dialog mit den EU-
Mitgliedstaaten zu intensivieren, um den grünen Investitionszug ins Rollen zu bringen. 

 Ebenso ehrgeizig ist der Anspruch der EIB-Gruppe außerhalb der EU, denn die Ziele des Pariser 
Abkommens lassen sich nur erreichen, wenn weltweit weniger Treibhausgas ausgestoßen und die 
Klimaresilienz gestärkt werden. Die EIB will ihre Erfahrung einbringen und das Außenhandeln der 
Union über Entwicklungsfinanzierungen noch stärker unterstützen – damit auswärtiges Handeln, 
ökologische und soziale Nachhaltigkeit und Entwicklungszusammenarbeit mehr sind als die Summe 
der Teile. Länder, die ehrgeizige national festgelegte Beiträge beschließen, sollen in enger 
Zusammenarbeit mit allen Partnern langfristige Finanzierungen und Beratung erhalten. 

Beschleunigter Übergang durch grüne Finanzierungen 

 In einigen Aspekten des Übergangs wurden insgesamt bereits sehr gute Fortschritte erzielt. Dies gilt 
ganz offensichtlich für Strom. In den vergangenen zehn Jahren sanken die Kosten für Solarenergie um 
mehr als eine Größenordnung, und der Trend setzt sich fort. Mittlerweile ist dies in weiten Teilen der 
Welt die günstigste Form der Stromerzeugung. Eine ähnliche Kostenentwicklung fand im selben 
Zeitraum bei Batterien statt – in vielen Marktsegmenten stehen Elektrofahrzeuge heute an der 
Schwelle zur Wettbewerbsfähigkeit. Zudem hat sich die technische Leistung von Wärmepumpen in 
den vergangenen zehn Jahren enorm verbessert, auch wenn dies weniger mediatisiert wurde. Beim 
Heizen von Wohnräumen oder bei der Wärmebereitstellung für industrielle Prozesse kann Strom 
heute kohlenstoffintensive Energiequellen ersetzen. 

 Angesichts des politischen Nachdrucks Europas, und mit einem stabilen Rechtsrahmen als Fundament, 
geht es bei der Entwicklung kohlenstoffarmer Technologien immer mehr um die Sicherung der 
langfristigen globalen Wettbewerbsfähigkeit. Anders ausgedrückt: Wirtschaftswachstum und grüne 
Investitionen greifen immer stärker ineinander. 

 In vielen anderen Bereichen hingegen steht der Übergang ganz am Anfang. Die weltweiten 
Investitionen in Naturkapital wie Kohlenstoffsenken, biologische Vielfalt und die Erhaltung von 
Ökosystemen reichen noch nicht aus. Um Emissionen in der ganzen Wirtschaft – auch in Sektoren mit 
wenig Dekarbonisierungsoptionen – zu reduzieren, bedarf es bedeutender Innovationen im Bereich 
der kohlenstoffarmen Technologien. Europa braucht neue Geschäftsmodelle, die die Verbreitung 
vorantreiben und die Kosten des Übergangs verringern. Und dabei darf niemand zurückbleiben, 
weder Menschen noch Orte. 
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 Mit dem europäischen Grünen Deal sollen diese Herausforderungen gemeistert werden. Die EIB-
Gruppe will dazu beitragen und hat sich ehrgeizige Ziele gegeben: Ihre Finanzierungen für grüne 
Investitionen sollen ab 2025 über 50 Prozent ihres Gesamtvolumens ausmachen. Der Klimafahrplan 
identifiziert 12 Schwerpunktbereiche für Finanzierungsaktivitäten der EIB, darunter der gerechte 
Übergang. Diese Struktur hilft, die Weiterentwicklung des Geschäfts der EIB-Gruppe zu gestalten – 
auch in puncto Produktinnovation bei Finanzierung und Beratung. 

 Die Analyse dieser Schwerpunktbereiche mündet in vier Botschaften zur Rolle der EIB-Gruppe. Erstens 
müssen die die Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel intensiviert werden. Im Vorfeld der 
künftigen EU-Strategie zur Anpassung an den Klimawandel sollen konkrete Aktionen, Priorisierungen 
und Initiativen entwickelt und ausgebaut werden. Zweitens muss mehr in innovative grüne 
Technologien investiert werden – von der Frühphasenforschung bis zu Pilot- und 
Demonstrationsprojekten, flankiert durch die Förderung neuer Geschäftsmodelle 
(Batteriespeicherung, Laststeuerung, kohlenstoffarmer Wasserstoff, E-Charging). Drittens ist es 
notwendig, die langfristigen Kapitalkosten für kapitalintensive grüne Infrastruktur (öffentlicher 
Nahverkehr, Schienen- und Energienetze, Abfall- und Wassersysteme, Kohlenstoffsenken) zu 
verringern. Viertens kommt der Aggregierung, Skalierbarkeit und Replizierbarkeit eine besondere 
Rolle zu, um Investitionen im großen Maßstab zu ermöglichen. Dies gilt vor allem für Anpassung, 
Energieeffizienz und nachhaltige Landwirtschaft. In all diesen Bereichen ist die EIB-Gruppe in der EU 
und in den Entwicklungsländern bereits heute aktiv. Und mehr ist möglich. 

 Die Schwerpunktbereiche helfen, das Geschäft in die richtige Richtung weiterzuentwickeln. In der 
Praxis hängt es jedoch vor allem von den Bedingungen vor Ort ab, wie die EIB-Gruppe grüne 
Investitionen am wirksamsten unterstützen kann. Daher baut die EIB-Gruppe innerhalb der EU den 
Dialog mit den Mitgliedstaaten aus. Auf Basis von nationalen Energie- und Klimaplänen, nationalen 
Anpassungsstrategien und -plänen sowie Aufbau- und Resilienzplänen wird untersucht, wie die EIB-
Gruppe ihre Unterstützung weiter justieren kann. 

 Mit dem gleichen Ansporn tritt die EIB auch außerhalb der EU an. Einige der am stärksten gefährdeten 
Regionen der Welt müssen dringend widerstandsfähiger gegen Klimafolgen gemacht werden. Die EIB 
wird die Weiterentwicklung ihrer Aktivitäten im Kontext nationaler Klimabeiträge (NDC), nationaler 
Anpassungspläne und langfristiger Strategien im Rahmen des Pariser Abkommens verankern. Dabei 
will sie vor allem mit Ländern zusammenarbeiten, die sich ehrgeizige Pläne vorgenommen haben. Auf 
diese Weise kann die EIB die national festgelegten Beiträge der Länder aktiver unterstützen. Die 
Beratungsdienste müssen in enger Zusammenarbeit mit der Europäischen Kommission konzipiert 
werden. Dabei sollten auch EU-Delegationen, der Europäische Auswärtige Dienst sowie multilaterale 
Entwicklungsbanken und internationale Organisationen als Partner eingebunden werden. 

 Die EIB-Gruppe bringt umfangreiche Kompetenzen mit, um ein breites Spektrum grüner Investitionen 
zu fördern – von großen Infrastrukturprojekten bis hin zur Entwicklung innovativer grüner 
Technologien. Die schiere Größe der Aufgabe und der identifizierte Investitionsbedarf machen es aber 
erforderlich, dass sie gleichzeitig auch Produktinnovationen vorantreiben muss. Die EIB-Gruppe 
arbeitet weiter an der Entwicklung grüner Darlehen und grüner Anleihen und erbringt 
Beratungsleistungen mit dem Ziel, grüne Investitionen durch technisches und finanzielles Know-how 
zu fördern. Über Eigenkapital, Fonds und andere innovative Finanzprodukte treibt sie die Entwicklung 
risikoreicherer Technologien voran, verkleinert konkrete Investitionslücken und fördert strategische 
Prioritäten. 



   ix 

Ein gerechter Übergang für alle 

 Die Förderung der Kohäsion war einer der Gründe, warum die Europäische Investitionsbank 1958 
geschaffen wurde, und zählt auch heute noch zu den vorrangigen Zielen. Deshalb ist es der EIB-Gruppe 
ein besonderes Anliegen, auf dem Weg in eine CO2-neutrale Zukunft keine Menschen oder Orte 
zurückzulassen. Dies ist vor allem für Regionen wichtig, in denen der Arbeitsmarkt und die Einkommen 
immer noch stark von CO2-intensiven Branchen abhängen, aber auch für jene Sektoren und 
Lebensgrundlagen, die durch den Klimawandel besonders bedroht sind. 

 Die EIB-Gruppe hat eine solide Erfolgsbilanz bei der Unterstützung des Übergangs und der 
wirtschaftlichen Umstrukturierung in ehemaligen Kohlerevieren und in Regionen mit kohleintensiven 
Industrien. Eigenständige Umweltsanierungsprojekte finanzierte sie dort ebenso wie 
sektorübergreifende Investitionsprogramme für Modernisierung und integrierte Stadt- und 
Regionalentwicklung. Jüngste Beispiele umfassen Projekte zur Sanierung früherer Braunkohle-
Tagebauflächen, Projekte zur extensiven Umstrukturierung regionaler Abwassersysteme in 
Industrieregionen zur Wiederherstellung der Umweltqualität oder Projekte zur Stadterneuerung in 
von der Bergbauindustrie abhängigen Städten. 

 Der Mechanismus für einen gerechten Übergang ist der Grundpfeiler der Antwort Europas auf diese 
Herausforderung. Die EIB-Gruppe spielt in diesem Mechanismus eine zentrale Rolle und unterstützt 
die drei Hauptsäulen in unterschiedlichem Maß. Zuvorderst fungiert sie als Finanzierungspartner bei 
der Darlehensfazilität für den öffentlichen Sektor (dritte Säule), die Investitionen von mindestens 
25 Milliarden Euro mobilisieren soll. Daneben trägt sie auch über InvestEU zum Erfolg des 
Mechanismus bei (zweite Säule – sie soll privates Kapital anlocken). Mit Darlehen für 
Strukturprogramme der EU springt sie dem Fonds für einen gerechten Übergang schließlich selbst bei 
(erste Säule). Zusätzlich kann sie alle drei Säulen durch ihre Beratungsleistungen unterstützen (vgl. 
JASPERS). 

 Die EIB-Gruppe bereitet weiter ihre Unterstützung für den Mechanismus für einen gerechten 
Übergang vor. Mehrere wichtige, grundlegende Aspekte (z. B. Rechtsgrundlage, förmliche Auswahl der 
Regionen) müssen noch von der EU genehmigt werden. Sobald diese Punkte feststehen, legt die EIB 
dem Verwaltungsrat einen Gesamtvorschlag vor. Damit wird Mitte 2021 gerechnet. 

 Weltweit wird der gerechte Übergang breiter diskutiert, nämlich im Kontext der sozialen Entwicklung. 
Die EIB-Gruppe versucht in Projekte zu investieren, die den Übergang unterstützen und gleichzeitig die 
sozioökonomische Entwicklung vorantreiben. Dazu gehört auch, in Europa und weltweit die am 
stärksten vom Klimawandel bedrohten Menschen und Beschäftigungssektoren klimaresistenter zu 
machen. Ergänzende Beratung verstärkt die soziale Wirkung förderfähiger Klima- und Umweltprojekte. 
Seit über 40 Jahren fungiert die EIB als Entwicklungsbank der Europäischen Union außerhalb der 
Union. Der Klimabank-Fahrplan ist ein Schlüsselelement ihrer Vision, wie sie eine größere Wirkung 
erreichen kann. Im Mittelpunkt stehen Synergien zwischen dem Klimaschwerpunkt der EU und 
anderen Prioritäten, etwa Krisenfestigkeit, Geschlechtergleichstellung und Konflikte, Fragilität und 
Migration. 

Förderung Paris-konformer Projekte 

 Der Verwaltungsrat der EIB hat zugesagt, „bis Ende 2020 alle Finanzierungen auf die Ziele und 
Grundsätze des Pariser Abkommens auszurichten“. Konkret bedeutet dies, dass die 
Finanzierungsaktivitäten auf die Temperatur- und Anpassungsziele des Abkommens von Paris 
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ausgerichtet und „mit einem Weg hin zu einer hinsichtlich der Treibhausgase emissionsarmen und 
gegenüber Klimaänderungen widerstandsfähigen Entwicklung“ in Einklang gebracht werden müssen. 
In diesem Kapitel wird ein Rahmen für die Paris-Ausrichtung vorgestellt, um diesen Vorsatz in die 
Praxis umzusetzen. Er deckt beide Dimensionen ab – den Umbau zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft 
und die Klimaresilienz. Ein Ansatz für neue Projekte wird anschließend auf alle Geschäfte der EIB-
Gruppe übertragen. 

Ausrichtung auf Dekarbonisierungspfade 

 Die EU will die Treibhausgasemissionen bis 2030 deutlich senken und spätestens 2050 klimaneutral 
sein. Während der grundsätzliche Weg zur Klimaneutralität klar ist, bedarf es auf Projektebene einer 
näheren Interpretation. Diese soll der Rahmen für die Ausrichtung liefern. Die Interpretation soll dabei 
der EIB-Gruppe als Klimabank der EU ebenso gerecht werden wie ihren eigenen übergeordneten 
Finanzierungszielen und ihrem Geschäftsmodell. 

 Bei der Entwicklung des Rahmens wurden verschiedene Referenzen berücksichtigt. Ein natürlicher 
Ausgangspunkt ist die EU-Taxonomie – für sie dürften in Kürze technische Evaluierungskriterien 
angenommen werden, anhand derer sich feststellen lässt, ob eine Tätigkeit Minderungs- und 
Anpassungsziele „nicht erheblich beeinträchtigt“. Ebenfalls hilfreich ist in diesem Zusammenhang die 
Methodikarbeit der multilateralen Entwicklungsbanken für die Paris-Ausrichtung. 

 Beim Ansatz für die Paris-Ausrichtung auf Projektebene baute die EIB auch auf ihrer 
volkswirtschaftlichen Bewertung der Projekte auf, die CO2-Schattenpreise vorsieht. Die Grundsätze der 
volkswirtschaftlichen Bewertung werden im Handbuch der EIB zur volkswirtschaftlichen Prüfung von 
Investitionsvorhaben vorgestellt. Anhand dieses Tests lässt sich sicherstellen, dass EIB-Projekte netto 
positive soziale Effekte bewirken und der Nutzen für die Gesellschaft unter Berücksichtigung aller 
externen Effekte größer ist als die Kosten. Dieser Anspruch gilt auch für den Übergang in eine 
klimaneutrale Zukunft. 

 Energie: Im Energiesektor gewährleistet die kürzlich verabschiedete Finanzierungspolitik der EIB im 
Energiesektor die Paris-Ausrichtung. 

 Luftfahrt: Der Dekarbonisierungspfad des Luftfahrtsektors liegt noch nicht vollständig fest. Deshalb 
konzentriert sich die EIB-Gruppe auf die Verbesserung der vorhandenen Flughafenkapazitäten 
(Investitionen in Sicherheit, Gefahrenabwehr, Rationalisierung, Resilienz und Dekarbonisierung). 
Investitionen in die Erweiterung der Flughafenkapazität und Flugzeuge mit herkömmlichem Antrieb 
werden künftig nicht mehr gefördert. 

 Straßeninfrastruktur: Da der sektorspezifische Dekarbonisierungspfad relativ klar ist, trägt die EIB 
Bedenken gegen Kapazitätserweiterungen durch eine entsprechend angepasste wirtschaftliche 
Bewertung von Großprojekten Rechnung. Konkret werden Nachfrageprognosen anhand anerkannter 
langfristiger Modellierungsstudien unter gebührender Berücksichtigung der Durchdringungsraten von 
Elektrofahrzeugen angepasst. Die Nettoemissionen der Projekte werden auf Basis eines CO2-
Schattenpreises bewertet, der mit dem Weg zur Klimaneutralität 2050 vereinbar ist. Von einem 
starken kurzfristigen Verkehrswachstum (und damit Emissionen) abhängige Vorhaben schließt dieser 
Ansatz aus. Solide Projekte zur Optimierung bestehender Verkehrsflüsse, Instandsetzungsprojekte 
und Projekte mit wesentlichen Verkehrssicherheitselementen fördert die EIB auch künftig. 

https://www.eib.org/attachments/thematic/economic_appraisal_of_investment_projects_en.pdf
https://www.eib.org/attachments/thematic/economic_appraisal_of_investment_projects_en.pdf
https://www.eib.org/de/publications/eib-energy-lending-policy
https://www.eib.org/de/publications/eib-energy-lending-policy
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 Straßenfahrzeuge: Zunächst konzentriert sich die EIB-Gruppe darauf, die Dekarbonisierung von 
Fahrzeugflotten zu fördern und einen wesentlichen Beitrag überall dort sicherzustellen, wo dies 
möglich ist. Angesichts des Konjunkturabschwungs und der Schwierigkeiten vieler kleiner 
Unternehmen wird vorgeschlagen, bei Durchleitungsdarlehen für mehrere Empfänger (MBIL) und 
ähnlichen Produktarten die im Rahmen der EU-Taxonomie empfohlenen Werte für das Kriterium 
„Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ zu übernehmen. 

 Energieintensive Industrie: Die EIB fördert nicht die Industrie an sich, sondern korrigiert Fälle von 
Marktversagen, die Innovation oder externe Effekte von Umweltverschmutzung und Kohlenstoff 
betreffen. Deshalb konzentriert sich die EIB-Gruppe auf Innovationen im Bereich der 
kohlenstoffarmen Technologien (Forschung und Entwicklung, Pilot- und Demonstrationsprojekte). 
Neue Kapazitäten, die auf herkömmlichen, kohlenstoffintensiven Verfahren beruhen (und keine 
emissionsmindernden Technologien anwenden), werden nicht mehr gefördert. Bei bestehenden 
konventionellen Anlagen finanziert die EIB-Gruppe Energieeffizienz-, Umweltsanierungs- und 
Kreislaufprojekte, deren wirtschaftliche Nutzungsdauer vor 2035 endet – also lange bevor der Sektor 
2050 emissionsneutral sein soll. 

 Forschung, Entwicklung und Innovation (FEI): Die EIB-Gruppe unterstützt auch in Zukunft Forschung, 
Entwicklung und Innovation. Die Förderung von Aktivitäten, die unter dem neuen Rahmen nicht mehr 
förderfähig sind, läuft allerdings aus (z. B. Verbrennungsmotoren oder Antriebssysteme auf Basis 
fossiler Brennstoffe für den See- und Luftverkehrssektor). 

 Land- und Forstwirtschaft: Die EIB-Gruppe stellt sicher, dass Aktivitäten nicht in Gebiete mit hohem 
Kohlenstoffbestand oder hohem Biodiversitätswert hineinreichen. Da die Viehzucht eine große 
Emissionsquelle ist, konzentriert die EIB-Gruppe ihre Finanzierungen auf Akteure der Fleisch- und 
Milchindustrie, die mit nachhaltigen Methoden der Tierhaltung zu einer besseren 
Treibhausgaseffizienz beitragen. Aufgrund des Ansatzes im Luftfahrtsektor wird zusätzlich 
vorgeschlagen, exportorientierte Geschäftsmodelle des Agrarsektors, die bei der Vermarktung auf 
den Langstrecken-Luftverkehr setzen, nicht mehr zu fördern. Investitionen, die vom Versand frischer, 
verderblicher Agrarerzeugnisse per Langstreckenluftfracht abhängen, würden dadurch 
ausgeschlossen. 

 Diese Grundsätze sollen weltweit für alle Geschäfte der EIB-Gruppe gelten, auch wenn sie teilweise 
unter Bezugnahme auf EU-Vorschriften interpretiert wurden. In diesen Fällen erfolgt für Geschäfte 
außerhalb der EU eine sachgemäße Interpretation im lokalen Kontext. Dies betrifft vor allem 
Gebäude, die Industrie, landwirtschaftliche Verfahren und Straßen. 

 Der CO2-Schattenpreis ist ein fester Bestandteil des Rahmens der EIB-Gruppe zur Paris-Ausrichtung 
(vgl. Punkt Straßeninfrastruktur) und ein wichtiger technischer Parameter für die volkswirtschaftliche 
Bewertung von Projekten. Die derzeitigen Werte der EIB für Kohlenstoff basieren auf Studien, die vor 
dem Pariser Abkommen erstellt wurden, und spiegeln weder das Ziel der Emissionsneutralität bis 2050 
noch das 1,5-Grad-Ziel für die Erderwärmung wider. 

 Auf Basis einer Analyse der jüngsten Modellierungen wird vorgeschlagen, den CO2-Schattenpreis der 
EIB bis 2030 auf 250 Euro je Tonne anzuheben. Bis zur Emissionsneutralität im Jahr 2050 soll er auf 
800 Euro je Tonne erhöht werden. Diese Werte entsprechen in etwa der Empfehlung einer kürzlich 
veröffentlichten Studie von France Stratégie, die inzwischen für die Bewertung von Projekten des 
französischen öffentlichen Sektors übernommen wurde. Die Schattenkosten sind ein technischer 

https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs-the-value-for-climate-action-final-web.pdf
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Parameter, um den vollen Wert der Einsparung einer Tonne Kohlenstoff für die Gesellschaft zu 
ermitteln. 

 Die Untersuchung zum angemessenen CO2-Schattenpreis wird jedes Jahr überprüft, um die Kosten 
entsprechend (nach oben oder unten) anzupassen. Die Bank informiert den Verwaltungsrat jährlich 
über Einzelheiten der Überwachung – eventuelle Änderungen werden ihm zur Genehmigung 
vorgelegt. 

Ausrichtung auf klimaresiliente Pfade 

 Die zweite Dimension der Ausrichtung bezieht sich auf die Klimaresilienz. Der Klimawandel wirkt sich 
bereits deutlich auf alle Regionen und Sektoren der Welt aus. Um das Risiko auf Projektebene zu 
steuern, hat die EIB ein System zur Klimarisikobewertung (CRA) eingeführt, das das physische 
Klimarisiko bei Direktfinanzierungen systematisch bewertet. Das CRA-System ist ein Geschäftsprozess, 
der der Bank und ihren Kunden mithilfe robuster Klimadaten verstehen hilft, wie sich der Klimawandel 
auf ihre Projekte auswirken kann und wie sie sich anpassen können. 

 Die Klimarisikobewertung ist der Grundpfeiler des Ausrichtungsrahmens der EIB. Sie konzentriert sich 
auf das konkrete Projekt und das operative Umfeld des Kunden. Es ist jedoch wichtig, das Projekt im 
größeren strategischen Kontext der Klimaresilienz des Systems zu betrachten. Deshalb muss dieser 
größere Kontext im Lauf der Zeit systematisch bei allen Projekten einbezogen werden, damit die 
Investitionen der EIB in Einklang mit den Kundenprioritäten breitere Resilienzziele unterstützen. 

Umsetzung bei allen neuen Geschäften 

 Der vorgestellte Ansatz muss auf der ganzen Breite der Geschäftsaktivitäten der EIB-Gruppe 
angewendet werden. Daraus ergeben sich zwei Fragen: Erstens – wie lässt sich die Ausrichtung des 
Geschäftspartners (und nicht nur des Projekts) feststellen und unterstützen. Zweitens – wie kann der 
Ansatz ausgehend von direkten Projektdarlehen auf das gesamte Produktspektrum der EIB-Gruppe 
übertragen werden. 

 Zurzeit arbeitet die EIB-Gruppe an der Entwicklung von Ausrichtungsleitlinien für Geschäftspartner. 
Vorläufig verfolgt die EIB-Gruppe ihren bisherigen Ansatz weiter, dessen Kern die Bewertung der 
Dekarbonisierungspläne emissionsintensiver Unternehmen ist (im Bericht an den Verwaltungsrat 
enthalten). Die Leitlinien werden den Verwaltungsräten der EIB und des EIF im Jahr 2021 vorgelegt. 

 Der Rahmen zur vollständigen Ausrichtung wird für direkte Projektdarlehen, Rahmendarlehen, 
Infrastrukturfonds und Beratungsaufträge angewendet. Daneben fördert die EIB-Gruppe auch 
Projekte über Intermediäre. Bei Durchleitungsdarlehen für mehrere Empfänger und ähnlichen 
Produkten konzentriert sich die CO2-Ausrichtung auf drei Sektoren: (i) Energie durch Umsetzung der 
Finanzierungspolitik der EIB im Energiesektor, (ii) mobiles Anlagevermögen für Dienstleistungen im 
Verkehrssektor und (iii) energieintensive Industrien unter Ausschluss einer begrenzten Zahl von 
Industriezweigen. Allerdings gelten Ausschlüsse unter (ii) und (iii) nicht für klar definierte Investitionen 
in Klimaschutz oder ökologische Nachhaltigkeit, zum Beispiel im Rahmen eigens eingerichteter Fenster 
für Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit bei Durchleitungsdarlehen. Aktuell entwickelt die EIB-
Gruppe einen Ansatz, um die Klimaresilienz im Due-Diligence-Prozess für Finanzintermediäre 
systematisch mitzudenken. 
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Management Klimabedingter Risiken 

 Als dem Vorsichtsprinzip verpflichtetes Finanzinstitut muss die EIB-Gruppe Risiken für ihre Bilanz, die 
auf physische Klimarisiken oder das Transitionsrisiko zurückgehen, bewerten und abmildern können. 

 Auf Projektebene stützt sich die Risikobewertung auf den dargelegten Ausrichtungsrahmen, der durch 
eine klimabezogene Sorgfaltsprüfung untermauert wird. Auf Ebene der Geschäftspartner wurden für 
das Eigenkapitalportfolio des EIF und für alle wichtigen Kreditsegmente der EIB Screening-Tools für 
Klimarisiken entwickelt. Zunächst werden die Screening-Tools zur Überwachung des Portfolios und für 
die interne Berichterstattung und Offenlegung verwendet. Sie machen transparent, in welchem Maße 
die EIB-Gruppe Klimarisiken ausgesetzt ist, und ermöglichen Risikomanagemententscheidungen in 
voller Kenntnis der Sachlage. 

 Ende 2019 verwaltete die EIB ein Portfolio von etwa 7 500 Operationen mit über 
4 000 Geschäftspartnern und einem unterzeichneten Engagement von insgesamt rund 560 Milliarden 
Euro, darunter Darlehen von 65 Milliarden Euro in 106 Ländern außerhalb der EU. Um die Klimarisiken 
zu ermitteln, wurde das Portfolio als Aggregation von Projekten und als Aggregation von 
Geschäftspartnern betrachtet. Die Klimawandelrisiken des Kreditportfolios werden durch 
Aggregierung der Ergebnisse des Screening-Tools für das Klimarisiko der Geschäftspartner ermittelt. 

Strategische Kohärenz und Rechenschaft 

 Um die Punkte der vorangehenden Abschnitte – beschleunigter Übergang durch grüne 
Finanzierungen, gerechter Übergang für alle und Ausrichtung aller Geschäfte der EIB-Gruppe auf die 
Ziele des Pariser Abkommens – umzusetzen, braucht die EIB-Gruppe einen kohärenten Ansatz für 
nachhaltige Finanzierungen. Dieser Ansatz muss zudem eine robuste, fristgerechte Durchführung aller 
Paris-Ausrichtungsmaßnahmen sicherstellen und Überwachungs-, Lern- und 
Verbesserungsmöglichkeiten bieten. Der Ansatz der EIB-Gruppe fußt auf drei Querschnittsaspekten: 
(1) eine Strategie, die die klimabezogenen Aktivitäten in den breiteren Kontext nachhaltiger 
Finanzierungen und der ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit insgesamt einbettet, 
(2) Transparenz, Rechenschaft und Qualitätssicherung und (3) institutionelle Unterstützung für die 
Aktivitäten der EIB-Gruppe. 

Kohärenter Ansatz für die Strategie 

 Der Ansatz der EIB-Gruppe für nachhaltige Finanzierungen spiegelt den Aktionsplan der Europäischen 
Kommission zur Finanzierung nachhaltigen Wachstums und andere wichtige Bestandteile der 
Anstrengungen auf internationaler und EU-Ebene in diesem Bereich wider. Zwei Elementen des 
Aktionsplans der Europäischen Kommission gebührt besondere Aufmerksamkeit: Die Anwendung der 
EU-Taxonomie bei der EIB-Gruppe und ein geplanter Ansatz für die Offenlegung klima- und 
naturbezogener Informationen gemäß EU-Vorgaben. 

 Die EIB-Gruppe richtet ihre Erfassungsmethodik für Finanzierungen in den Bereichen Klimaschutz und 
ökologische Nachhaltigkeit am Rahmen der Taxonomie-Verordnung in seiner jeweils aktuellen Fassung 
aus. Parallel zur Ausrichtung ihres Ansatzes und ihrer technischen Kriterien auf die EU-Taxonomie 
behält die EIB-Gruppe ihr extern auditiertes Erfassungssystem für Klimafinanzierungen bei, das mit 
anderen internationalen Finanzierungsinstitutionen harmonisiert ist. 

 Mit ihrer aktiven Beteiligung an der EU-Plattform für nachhaltige Finanzierungen sowie ihrem 
Engagement als Beobachter/Partner der Internationalen Plattform für ein nachhaltiges Finanzwesen, 
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des Network for Greening the Financial System und der Klimakoalition der Finanzminister wird die EIB 
das Entstehen eines globalen nachhaltigen Finanzsektors auch künftig tatkräftig unterstützen. 

 Die Aktualisierung und Konsolidierung des Rahmens für die Umwelt- und Sozialpolitik der EIB-Gruppe 
werden zu einer stärkeren, systematischen Integration von Klima, Umwelt und Sozialem in ihre 
Strategien und Standards führen. Ein erster, wichtiger Schritt für das Rahmenwerk ist die 
Aktualisierung der Klimastrategie der EIB: Ihr Wortlaut soll an das Pariser Abkommen, die jüngsten 
Entwicklungen auf EU- und internationaler Ebene und neueste wissenschaftliche Erkenntnisse 
angepasst werden. Gleichzeitig werden die neuen Ziele der EIB-Gruppe für Klimaschutz und 
ökologische Nachhaltigkeit integriert. Darüber hinaus entwickelt die EIB-Gruppe zurzeit ihren Rahmen 
für die Umwelt- und Sozialpolitik weiter, um die neuen Kursbestimmungen, aufkommende 
ökologische Fragen und soziale Themen zu berücksichtigen, gewonnene Erkenntnisse einzubeziehen 
und dem veränderten Bedarf der Kunden und Projektträger gerecht zu werden. In diesem Kontext 
finden 2021 öffentliche Konsultationen zur neuen Umwelt- und Sozialpolitik und zur Überarbeitung 
der Umwelt- und Sozialstandards der EIB (einschließlich Aktualisierung des klimaspezifischen 
Standards) statt. 

Transparenz, Rechenschaft und Qualitätssicherung 

 Die EIB wird vorhandene Tools für die Bewertung physischer, transitionsbezogener und systemischer 
Risiken auf Projekt-, Portfolio- und Geschäftspartnerebene verbessern und zusätzliche Tools 
entwickeln, um Klima-, Umwelt- und soziale Erwägungen stärker in ihre Finanzierungstätigkeit zu 
integrieren. 

 Außerdem wird die EIB-Gruppe ihre Messsysteme für Klima- und Umweltauswirkungen und ihre 
Berichtssysteme weiterentwickeln, damit sie alle Daten generieren kann, die sie braucht, um die 
Fortschritte bei der Erfüllung ihrer Zusagen zu erfassen. Dieser Schritt soll auch die Berichterstattung 
zur Klimawirkung weitergeleiteter Finanzierungen ermöglichen. 

 Ein kohärenter Ansatz der EIB-Gruppe umfasst zwingend eine Ergebnismatrix, anhand derer sie 
Fortschritte überwachen sowie den Nutzen ihrer Aktivitäten im Klimabank-Fahrplan bewerten und 
ihren Anteilseignern und anderen Stakeholdern darüber berichten kann. Die Ergebnismatrix muss der 
EIB-Gruppe die Möglichkeit geben, ihre Methoden und Strategien kontinuierlich zu verbessern. 

Institutionelle Elemente 

 Mehrere zusätzliche, „institutionelle“ Elemente sollen die Paris-Ausrichtung der EIB-Gruppe flankieren 
und den Klimabank-Fahrplan aus institutioneller Sicht komplettieren. Dazu gehören Initiativen der EIB-
Gruppe, um: (i) den internen Betrieb auf die Ziele des Pariser Abkommens auszurichten, (ii) mit 
wichtigen Stakeholdern Wissen und Erfahrungen auszutauschen und strategische Partnerschaften 
aufzubauen, (iii) klar und regelmäßig über Fortschritte, Schwierigkeiten und aus dem Klimabank-
Fahrplan gewonnene Erkenntnisse zu berichten und (iv) die Verwaltung der Humanressourcen zu 
verbessern, die für die ehrgeizigen Ziele erforderlich sind. 
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Die nächsten Schritte 

Sofortige Schritte 

 Um einen kohärenten Rahmen für die neuen Klima- und Umweltzusagen der EIB-Gruppe zugunsten 
von Klimaschutz und ökologischer Nachhaltigkeit einzurichten, müssen bis Ende 2020 drei zentrale 
Elemente vorliegen: (1) ein Rahmen, der die Paris-Ausrichtung aller neuen Geschäfte der EIB-Gruppe 
sicherstellt, ergänzt durch aktualisierte Schattenkosten für Kohlenstoff, (2) ein stärkeres und breiteres 
Erfassungssystem für Finanzierungen der EIB-Gruppe in den Bereichen Klimaschutz und ökologische 
Nachhaltigkeit, und (3) die Aktualisierung der Klimastrategie aus dem Jahr 2015. 

 Die EIB-Gruppe wird bis Ende 2022 Projekte, die sich jetzt bereits in der Prüfung befinden, noch 
genehmigen. Bis dahin stellt sie sich auf die Änderungen ein, die die Paris-Ausrichtung neuer 
Finanzierungsaktivitäten mit sich bringt. Für die Zwecke der Erfassung, Rechnungslegung und 
Berichterstattung der Finanzierungen von Klimaschutz und ökologischer Nachhaltigkeit wird das neue 
System auf alle Operationen angewendet, die nach dem 1. Januar 2021 unterzeichnet werden. 

Umsetzung des Klimabank-Fahrplans 

 Zehn neue Aktionspläne, die an die ersten fünf Jahre der Umsetzung der EIB-Klimastrategie von 2015 
anknüpfen, bilden das Gerüst für künftige Arbeiten. Im Zentrum stehen die vier Hauptarbeitsstränge 
des Klimafahrplans: (1) Beschleunigter Übergang durch grüne Finanzierungen, (2) Ein gerechter 
Übergang für alle, (3) Paris-Ausrichtung der Geschäfte und (4) Aufbau von strategischer Kohärenz und 
Rechenschaft. Als internes Planungsinstrument sollen die Aktionspläne Fortschritte in allen Bereichen 
gewährleisten. Es handelt sich um ein internes Dokument, das konkrete Maßnahmen und 
Leistungsvorgaben für alle beteiligten Teams darlegt. 

 Die EIB-Gruppe erstellt jährlich Fortschrittsberichte, um ihre Leitungsorgane über die Umsetzung des 
Klimabank-Fahrplans zu informieren. Grundlage dafür soll eine Ergebnismatrix sein, die bis Ende 2021 
ausgearbeitet wird. 2024 führt die EIB-Gruppe eine Bewertung des Klimabank-Fahrplans durch, die in 
überarbeitete und geänderte Fassungen für nachfolgende Durchführungszeiträume einfließen wird. 
Dieses Vorgehen entspricht dem Fünfjahreszyklus des „Ratschenmechanismus“ des Pariser 
Abkommens. 
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 Kapitel 1. Das entscheidende Jahrzehnt 1 

 Das entscheidende Jahrzehnt 

 Im November 2019 genehmigte der Verwaltungsrat der Europäischen Investitionsbank neue Zusagen 
für Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit: 

A. Die EIB-Gruppe1 will im Zeitraum 2021–2030 Investitionen von 1 Billion Euro in Klimaschutz und 
ökologische Nachhaltigkeit fördern. 

B. Die EIB erhöht schrittweise den Anteil ihrer Finanzierungen für Klimaschutz und ökologische 
Nachhaltigkeit – ab dem Jahr 2025 soll er bei 50 Prozent liegen. 

C. Alle Neugeschäfte der EIB-Gruppe2 werden ab Anfang 2021 an den Zielen und Grundsätzen des 
Pariser Abkommens ausgerichtet. 

 Der Beschluss der EIB-Gruppe resultierte aus mehreren Feststellungen. Erstens ist der Zeitraum 2021–
2030 entscheidend, wenn die Welt den Umwelt- und Klimanotstand meistern will. Zweitens sind 
Investitionen von Billionen Euro erforderlich, um bei Klimawandel und ökologischer Nachhaltigkeit 
etwas zu bewirken, die globale Erwärmung bis zum Ende des Jahrhunderts auf 1,5 Grad Celsius 
gegenüber dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen, die Umweltzerstörung zu bekämpfen, den 
katastrophalen Verlust an biologischer Vielfalt zu stoppen und den immer größeren Ungleichheiten ein 
Ende zu setzen. Drittens steht die Europäische Union bei den weltweiten Anstrengungen zur 
Reduzierung der Treibhausgasemissionen und zur Anpassung an den Klimawandel in der ersten 
Reihe – sie übernimmt eine führende Rolle bei der Umsetzung des Pariser Abkommens. Viertens erfüllt 
die EIB-Gruppe – wie vom Europäischen Rat und den EU-Mitgliedstaaten gefordert – eine 
Schlüsselrolle, wenn es darum geht, Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt des europäischen Projekts zu 
rücken: Sie unterstützt den europäischen Grünen Deal und treibt den Umbau zu einer 
emissionsneutralen, klimaresilienten Wirtschaft voran, den die EU bis 2050 schaffen will. Und 
schließlich ist die EIB-Gruppe seit vielen Jahren fester Bestandteil der globalen Antwort der EU auf 
Klima- und Umweltprobleme. In den zurückliegenden zehn Jahren konnte die Bank ein umfangreiches 
Know-how in vielen Bereichen der Klimafinanzierung aufbauen. 

 Mit den neuen Zusagen verfolgt die EIB-Gruppe zwei Ziele: (1) Sie will den Übergang zu einer 
kohlenstoffarmen, klimaresistenten und ökologisch nachhaltigen Wirtschaft beschleunigen, indem 
sie „grüne Finanzierungen“ in signifikantem Umfang vergibt und mobilisiert, und (2) sie will künftig alle 
Finanzierungen an den Grundsätzen und Zielen des Pariser Abkommens ausrichten und nicht Paris-
konforme Förderungen beenden. 

 Die neuen Zusagen bekräftigen außerdem die Absicht, niemanden zurückzulassen und einen 
„gerechten Übergang“ zu fördern – für die vom Umstieg auf kohlenstoffarme Energieträger 
betroffenen Gemeinschaften und Regionen, für die Menschen, die der Klimawandel besonders stark 
trifft, und für diejenigen, die am wenigsten zu Anpassungen in der Lage sind. Deshalb hält die EIB-

                                                           
1 Die Europäische Investitionsbank-Gruppe besteht aus der Europäischen Investitionsbank (EIB) und dem Europäischen 

Investitionsfonds (EIF). 
2 Alle neuen direkten und über Intermediäre geleiteten Finanzierungsoperationen (Darlehen, Garantien, Verbriefungen und 

Eigenkapital) und Beratungsaufträge, die ab dem 1. Januar 2021 genehmigt werden. Treasury-Operationen gehören 
ebenfalls dazu. 
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Gruppe die Erhöhung des Anteils ihrer Finanzierungen für Klimaanpassung und Klimaresilienz für 
eminent wichtig. 

 Die EIB-Gruppe unterstützt weiterhin die langfristige Entwicklungsarbeit unter vielen weiteren EU-
Zielen. Dazu investiert sie vor allem in Kohäsion, Innovation, Infrastruktur und kleine und mittlere 
Unternehmen (KMU). 

 Mit den neuen Zusagen für die Finanzierung von Klimaschutz und ökologischer Nachhaltigkeit sowie 
dem Bekenntnis zum Pariser Abkommen leistet die EIB-Gruppe einen Beitrag zur internationalen 
Gemeinschaft als Ganzes. Der Schritt ergänzt das Versprechen gegenüber den Bürgerinnen und 
Bürgern der EU und der Welt, den europäischen Grünen Deal und die Agenda 2030 der Vereinten 
Nationen (UN) für nachhaltige Entwicklung und die UN-Ziele für eine nachhaltige Entwicklung (SDG) zu 
unterstützen. Zusammen mit den Maßnahmen in der Initiative NextGenerationEU und im Team-
Europe-Paket dürfte die Aufstockung der Finanzierungen in der EU und darüber hinaus auch einen 
grünen Wiederaufbau in Gang setzen. 

 Um die neuen Zusagen in die Praxis umzusetzen, hat die EIB-Gruppe den vorliegenden Klimabank-
Fahrplan aufgestellt. Er gibt einen operativen Rahmen für die EIB-Gruppe im Zeitraum 2021–2025 in 
den Bereichen Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit vor und enthält außerdem eine 
aktualisierte Fassung der EIB-Klimastrategie. 

Aufbau des Klimabank-Fahrplans 

 Der Fahrplan knüpft an die ersten fünf Umsetzungsjahre der EIB-Klimastrategie aus dem Jahr 2015 und 
ihre Aktionspläne an. Er enthält eine Überprüfung und Zusammenfassung der bisherigen Fortschritte 
bei der Klimastrategie, der laufenden Maßnahmen und des Feedbacks, das während der Aufstellung 
des Klimabank-Fahrplans einging. Gleichzeitig wird dargelegt, welche Elemente wesentlich sind, damit 
die EIB-Gruppe ab Januar 2021 ihre Zusagen erfüllen kann. Der Klimafahrplan erklärt alle für die 
Stärkung und Weiterentwicklung dieser Schlüsselelemente im Fünfjahreszeitraum vorgesehenen 
Schritte. Entsprechend ist er als iteratives langfristiges Planungsinstrument zu sehen, das der EIB-
Gruppe hilft, ihre neuen Zusagen zu erfüllen. Darüber hinaus präzisiert der Klimafahrplan auch, wie die 
klimabezogenen Aktivitäten in den breiteren Kontext der nachhaltigen Finanzierungen und der 
allgemeinen ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit eingebettet sind, und dient als Ausgangspunkt 
für die öffentliche Konsultation zur neuen Umwelt- und Sozialpolitik (E & S-Politik) der EIB-Gruppe im 
Jahr 2021. 

 Kapitel 1 bietet eine Einführung und erklärt den Kontext des Paris-Ausrichtung der EIB-Gruppe. 
Anschließend werden in den Kapiteln 2, 3, 4 und 5 die wichtigsten Arbeitsstränge des Klimafahrplans 
vorgestellt und die drei strategischen Bereiche der Klimastrategie3 der EIB weiterentwickelt. 

                                                           
3 Die drei Säulen der EIB-Klimastrategie von 2015: (1) die Wirksamkeit der Klimafinanzierungen verstärken, (2) die 

Widerstandsfähigkeit gegen den Klimawandel erhöhen, (3) Klimaschutzaspekte stärker in allen Standards, Methoden und 
Prozessen berücksichtigen. 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_de
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0456&qid=1603178397221&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020JC0011&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020JC0011&from=EN
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Abbildung 1.1 – Hauptarbeitsstränge des Klimabank-Fahrplans 

 

 Kapitel 2 untersucht, wie grüne Finanzierungen den Wandel beschleunigen können und beschreibt, 
mit welchen Maßnahmen CA-&-ES-Finanzierungen in Kernmärkten deutlich ausgebaut und weitere 
Mittel dafür mobilisiert werden sollen, um den Übergang zu einer kohlenstoffarmen, klimaresistenten 
und ökologisch nachhaltigen Wirtschaft voranzutreiben. Diese Maßnahmen orientieren sich an 
besonderen Schwerpunktbereichen. 

 Kapitel 3 befasst sich mit der Rolle, die die EIB-Gruppe beim Übergang zu einer CO2-armen und 
klimaresilienten, ökologisch nachhaltigen Wirtschaft übernehmen kann, indem sie sicherstellt, dass 
weder Menschen noch Orte abgehängt werden. Das betrifft vor allem Regionen, in denen der 
Arbeitsmarkt und die Einkommen immer noch stark von CO2-intensiven Branchen abhängen. Wichtig 
ist dies aber auch für Regionen und Gemeinschaften, die besonders unter den negativen (physischen) 
Folgen des Klimawandels leiden. Deshalb geht es in diesem Kapitel nicht zuletzt um die Frage der 
sozialen Entwicklung und des Klimawandels im Allgemeineren sowie um Wege, wie die EIB-Gruppe die 
Resilienz stärken kann. 

 Kapitel 4 stellt den „Ausrichtungsrahmen“ vor – er soll gewährleisten, dass die Operationen der EIB-
Gruppe den Zielen und Grundsätzen des Abkommens von Paris entsprechen. Aktivitäten, die die EIB-
Gruppe nicht mehr fördert, werden ebenso ausgeführt wie jene, die sie künftig fördern wird. Zum 
Ausrichtungsrahmen gehört auch ein überarbeiteter CO2-Schattenpreis. Darüber hinaus beschreibt 
Kapitel 4 die ersten Schritte eines künftigen Ansatzes, um die Paris-Ausrichtung von 
Geschäftspartnern zu beurteilen und sie in diesem Prozess zu unterstützen (ausführliche Leitlinien 
werden zurzeit ausgearbeitet), und eines Ansatzes zur Stärkung des Rahmens der EIB-Gruppe für das 
Management klimabedingter Risiken. 

 In Kapitel 5 wird dargelegt, wie ein kohärenter Ansatz in puncto Strategie, Transparenz, Rechenschaft 
und Qualität sowie institutionelle Unterstützung gewährleistet wird. So wird vorgeschlagen, (i) den 
Aktionsplan der Europäischen Kommission für nachhaltige Finanzierung zu unterstützen, vor allem 
durch die Anpassung an die EU-Taxonomie bei der Erfassung von CA-&-ES-Finanzierungen und durch 
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die Offenlegung klimabezogener Finanzinformationen; (ii) einen integrierten Rahmen für 
Nachhaltigkeitsziele auszubauen, um Klimaschutz, Umwelt und Soziales in den Strategien und 
Standards der EIB-Gruppe immer mitzudenken; (iii) den Anwendungsbereich und die Verwendung der 
THG-Bilanzierungsmethodik der EIB und andere Messgrößen zur Erfassung der Wirkung 
auszuweiten; (iv) eine solide Ergebnismatrix einzurichten, um die Fortschritte des Klimafahrplans zu 
bewerten und darüber zu berichten und die Ergebnisse auf dem Weg zu optimieren; und (v) bestimmte 
institutionelle Elemente der EIB-Gruppe weiter zu stärken, zum Beispiel die Paris-Ausrichtung ihres 
internen Betriebs, die Zielgruppenerreichung, Partnerschaften und Wissensaustausch, interne und 
externe Kommunikation und Entwicklung der Humanressourcen. 

 Kapitel 6 gibt einen Überblick über die nächsten Schritte bei der Umsetzung des Klimafahrplans. 

 Für den Beginn des Klimafahrplans im Januar 2021 sind mehrere Beschlüsse erforderlich. Wie bereits 
dargelegt, muss Folgendes verabschiedet werden: 

1. ein Rahmen, um neue Finanzierungsgeschäfte am Pariser Abkommen auszurichten, zusammen mit 
einer neuen CO2-Bepreisung 

2. der Vorschlag, die Erfassung der Finanzierungen der EIB-Gruppe in den Bereichen Klimaschutz und 
ökologische Nachhaltigkeit auf die EU-Taxonomie umzustellen 

3. eine aktualisierte Klimastrategie, damit diese Anfang 2021 zwecktauglich ist; dazu müssen der 
Wortlaut an das Pariser Abkommen angepasst, neue wissenschaftliche Erkenntnisse integriert und 
die neuen Ziele der EIB-Gruppe in den Bereichen Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit 
einbezogen werden 

 In der Durchführungsphase des Klimabank-Fahrplans bilden zehn neue Aktionspläne das Gerüst für 
die Arbeit der EIB (vgl. Kapitel 6). Die Struktur basiert auf den vier Hauptarbeitssträngen des 
Klimafahrplans (vgl. Abbildung 1.1). Als Planungsinstrument sollen die Aktionspläne Fortschritte in 
allen Bereichen gewährleisten. Sie beschreiben die Interpretation der neuen Zusagen für Klimaschutz 
und ökologische Nachhaltigkeit für die einzelnen Dienststellen der EIB-Gruppe ebenso wie die 
erforderlichen Maßnahmen, um die Zusagen zu erfüllen. Es handelt sich um ein internes Dokument, 
das konkrete Maßnahmen und Leistungsvorgaben für alle beteiligten Teams darlegt. 

Kontext 

 Der Klimabank-Fahrplan muss in seinem Kontext betrachtet werden, deshalb wird dieser hier kurz 
skizziert. Anhang 1 gibt einen detaillierteren Überblick. 

Globale ökologische Herausforderungen, internationale Antwort und Investitionsbedarf 

 2019 war dem jüngsten Weltklimabericht zufolge das zweitwärmste Jahr der letzten 140 Jahre. Die 
fünf wärmsten Jahre im Aufzeichnungszeitraum 1880–2019 wurden alle zwischen 2015 und 2019 
verzeichnet. Gleichzeitig sind ein beispielloser Verlust an biologischer Vielfalt und eine erhebliche 
Bedrohung der globalen Ökosysteme zu beobachten. Durch diese Trends steigt auch das Risiko für den 
Menschen – das Wohlergehen der heutigen Generation und der kommenden Generationen gerät in 
Gefahr. Vor allem arme Menschen in den weltweiten Gemeinschaften und Regionen dürften diese 
Auswirkungen überproportional stark zu spüren bekommen. 

 Die internationale Antwort auf den Klimawandel ist das Pariser Abkommen. Dort wurde vereinbart, 
den Anstieg der durchschnittlichen Erdtemperatur „deutlich unter 2 Grad Celsius“ über dem 
vorindustriellen Niveau zu halten und „Anstrengungen zu unternehmen, um den Temperaturanstieg 

https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/201913
https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris_de
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auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen“. Alle Länder müssen im Rahmen dieser multilateralen Struktur 
Maßnahmen ergreifen. Sämtliche Vertragsparteien verpflichten sich, „aufeinanderfolgende national 
festgelegte Beiträge zu erarbeiten, zu übermitteln und beizubehalten“, die sie alle fünf Jahre erreichen 
wollen. Da Finanzierungen entscheidend sind, um diese Ziele umzusetzen, verpflichtet das Abkommen 
die Unterzeichner, „Finanzmittelflüsse in Einklang zu bringen mit einem Weg hin zu einer hinsichtlich 
der Treibhausgase emissionsarmen und gegenüber Klimaänderungen widerstandsfähigen 
Entwicklung“. Bislang haben 190 (von 197) Vertragsparteien, die 96 Prozent der globalen 
Treibhausgase emittieren, das Abkommen ratifiziert.4 

 Der Sonderbericht über 1,5° Celsius globale Erwärmung des Zwischenstaatlichen Ausschusses für 
Klimafragen (IPCC) belegt, dass wir sofort handeln müssen, um die langfristigen Temperaturziele zu 
erreichen. Die 2020er-Jahre gelten als kritisches Jahrzehnt. Mit dem europäischen Grünen Deal 
verpflichtet sich die EU, weltweit grüne Bündnisse mit Partnerländern und -regionen aufzubauen, und 
Europa wurde zur ersten Region, die bis 2050 Klimaneutralität erreichen will. Der Grüne Deal reiht 
sich in den größeren Kontext der Strategien zur Aufwertung des europäischen Naturkapitals und zur 
Beseitigung der Umweltverschmutzung ein. Kürzlich hat die Europäische Kommission zudem 
vorgeschlagen, die Emissionsreduktionsziele 2030 von derzeit 40 Prozent auf mindestens 55 Prozent 
gegenüber 1990 anzuheben, damit die strukturelle Anpassung bis 2050 glatter verläuft. 

 Obschon die Summe der derzeitigen national festgelegten Beiträge nicht ausreicht, um bei den 
Temperaturzielen des Pariser Abkommens weiter auf der Zielgeraden zu bleiben, gibt es Grund zu 
Optimismus. In Übereinstimmung mit dem sogenannten Ratschenmechanismus des Abkommens 
nehmen andere Staaten die Herausforderung an. Chinas Präsident Xi erklärte kürzlich, sein Land wolle 
bis 2060 klimaneutral werden. Diese Ankündigung bestätigt die Bedeutung von Klima und Umwelt für 
langfristiges Wachstum und langfristige Wettbewerbsfähigkeit und verstärkt so die Wahrnehmung 
eines globalen, strukturellen Wandels. 

 Der Klimawandel und die Schädigung der Umwelt sind globale Herausforderungen. Ihre negativen 
Folgen verhindern in allen Ländern eine nachhaltige Entwicklung. Arme Länder und 
Entwicklungsländer, allen vorweg die am wenigsten entwickelten Länder, treffen die Folgen jedoch am 
stärksten. Gleichzeitig sind sie am wenigsten in der Lage, die Erschütterungen ihrer sozialen, 
wirtschaftlichen und natürlichen Systeme zu bewältigen, die durch mehr schwere Dürren, steigende 
Meeresspiegel und Biodiversitätsverlust verursacht werden, und den wachsenden Risiken für die 
Nahrungsmittel- und Wasserversorgungssicherheit, die Küstengemeinden und ihre Lebensgrundlagen 
zu begegnen. Deshalb sind international koordinierte Lösungen und eine internationale 
Zusammenarbeit notwendig, um den Entwicklungsländern beim Übergang zu einer kohlenstoffarmen, 
klimaresistenten und nachhaltigen Wirtschaft zu helfen. Die langfristigen UN-Ziele für eine 
nachhaltige Entwicklung (SDG) erfordern langfristige Investitionen in grüne Innovationen über einen 
längeren Zeitraum: der physische Kapitalstock (Energie, Industrie, Verkehrsinfrastruktur) muss 
dekarbonisiert und für den künftigen Klimawandel gewappnet werden; das Naturkapital (Wälder, 
Ozeane, Feuchtgebiete) muss erhalten und aufgewertet werden; Menschen müssen für den 
Arbeitsmarkt einer klimaneutralen Wirtschaft ausgebildet und umgeschult werden. 

                                                           
4 Die Vereinigten Staaten haben 2019 ihren Rückzug eingeleitet und verlassen das Pariser Klimaschutzabkommen am 

4. November 2020. Ihr Anteil an den weltweiten CO2-Emissionen liegt bei 13 Prozent, sie sind nach China der zweitgrößte 
Verursacher. 

https://www.ipcc.ch/sr15/
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_de
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 Ein Großteil dieser langfristigen Investitionen wird vom Privatsektor getragen. Dem öffentlichen Sektor 
kommen dabei drei wichtige Aufgaben zu: Erstens muss er einen zuverlässigen Rechtsrahmen 
schaffen. In der EU sollen der europäische Grüne Deal und die entsprechenden nationalen Strategien 
diese Sicherheit geben. Zweitens stellt er direkte und indirekte finanzielle Unterstützung bereit. Auf 
EU-Ebene macht das Klima beispielsweise 25 Prozent des gesamten Haushalts aus und mindestens 
30 Prozent von InvestEU. Drittens erfordert der Ausbau grüner Investitionen eine weitreichende 
Neuausrichtung des weltweiten Sparvermögens und der internationalen Kapitalmärkte. Im Rahmen 
der breiteren Entwicklung der Kapitalmarktunion legt die EU gemeinsame Standards und einen 
gemeinsamen Ansatz für ein nachhaltiges Finanzwesen fest. 

 Diese langfristige strukturelle Herausforderung muss parallel zur wirtschaftlichen, sozialen und 
regionalen Schlagseite der Coronavirus-Pandemie (Covid-19) gestemmt werden. Für die 
Volkswirtschaften und Staatsfinanzen ist die Pandemie eine Belastung von unvorstellbarem Ausmaß – 
Europas Wirtschaft arbeitet derzeit 5 Prozent unter ihrer Kapazität. 2020 dürfte das Haushaltsdefizit 
des Euro-Raums auf 8,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) ansteigen (Vorjahr: 0,6 Prozent). Die 
Europäische Union hat mit der 750-Milliarden-Euro-Initiative NextGenerationEU wichtige Pflöcke 
eingeschlagen, um den Wiederaufbau über Darlehen und Zuschüsse voranzutreiben. Dennoch wird 
der Aufholprozess nach der Delle die weltweiten Staatsfinanzen mittelfristig weiter im Griff halten. 
Deshalb fordern viele, dass kurzfristige Investitionen in den Wiederaufbau nach dem Build-back-
better-Prinzip auch langfristigen grünen Zielen dienen müssen. 

Rolle der EIB-Gruppe beim europäischen Grünen Deal 

 Die EIB-Gruppe ist die Bank der EU und damit bestens positioniert, um zu den langfristigen Zielen des 
europäischen Grünen Deals beizutragen. Als einer der weltweit größten Geldgeber für Klimaschutz und 
ökologische Nachhaltigkeit verfügt sie über ein breites Spektrum von Finanzierungsinstrumenten und 
Beratungsangeboten. Darüber kann sie mit Partnern zusammenarbeiten, um den langfristigen grünen 
Investitionsbedarf zu decken. Am reiferen Ende des Marktes hilft die EIB-Gruppe, mit langen Laufzeiten 
und großen Volumina die Kapitalbeschaffungskosten zu senken. Über verschiedene 
Risikoteilungsinstrumente mobilisiert sie immer erfolgreicher Fremdkapital für Projekte mit Ertrags- 
oder technischen Risiken, die typischerweise mit neu entstehenden „grünen“ Regulierungsrahmen 
einhergehen. Diese Instrumente – durch Beratungsdienste flankiert – sind ein wirkungsvolles Mittel, 
um grüne Technologien zu forcieren. 

 Für die EIB ergeben sich große Chancen, das Außenhandeln der Union über 
Entwicklungsfinanzierungen stärker zu unterstützen und so sicherzustellen, dass auswärtiges Handeln, 
Klimaschutz und Entwicklungszusammenarbeit mehr sind als die Summe aller Teile. Über den 
Klimafahrplan baut die EIB dabei auf ihrer langjährigen Expertise für Entwicklungsinvestitionen und 
andere EU-Außenziele auf. Dabei strebt sie eine engere Abstimmung und Komplementarität mit der 
Europäischen Kommission, dem Europäischen Auswärtigen Dienst und den EU-Mitgliedstaaten an – 
damit die EU die Ziele ihrer Außenbeziehungen im Allgemeinen sowie die Ziele des Pariser Abkommens 
und die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen im Besonderen besser erreichen kann. Mit der 
Umsetzung des Klimafahrplans unterstützt die EIB koordinierte europäische Maßnahmen, die mehr 
private Investitionen mobilisieren und öffentliche Investitionen auf den gewünschten Kurs bringen 
sollen. 

 Die EIB hilft der EU mit ihren besonderen Stärken und ihrem Know-how bei mehreren, miteinander 
verknüpften Kernzielen: (1) Unterstützung des Übergangs zu einer kohlenstoffarmen, klimaresistenten 

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/recovery-plan-europe/pillars-next-generation-eu_de
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und ökologisch nachhaltigen Wirtschaft nach einem integrierten Ansatz für die Aktivitäten innerhalb 
und außerhalb der EU; (2) Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der EU, eines gerechten Wachstums 
und der Kohäsion; (3) Ausbau der geopolitischen Bedeutung Europas in der Welt, indem die Bank sich 
als Finanzierungseinrichtung in die EU-Außenbeziehungen einbringt. Die besonderen Stärken der EIB 
beruhen auf ihrer technischen, Finanz- und Projektentwicklungsexpertise, auf ihrer Ausrichtung an den 
Werten und Zielen der EU, auf ihrer Fähigkeit, knappe Ressourcen zu nutzen und zu hebeln und ihre 
Wirkung damit zu vervielfachen, und auf Partnerschaften, um im Bedarfsfall Kompetenzen von außen 
dazu zu holen. Als Bank der EU ist die EIB ideal positioniert, um finanzielles und technisches Know-how 
aus den Volkswirtschaften der EU an Partnerländer in anderen Regionen der Welt weiterzugeben. Das 
gilt vor allem für die Bereiche, in denen die Kernkompetenzen der EIB-Gruppe liegen – 
Infrastrukturprojekte und Unterstützung des Privatsektors. 

 Durch den EIF gewinnt die EIB-Gruppe eine weitere, wichtige Dimension dazu. Über ihn fördert sie die 
Entwicklung eines breiteren innovativen, grünen Ökosystems: Von Risikokapitalfonds über 
Technologietransfer und Business Angels bis zu Eigenkapital für den Privatsektor (Infrastrukturfonds) 
allgemein. Damit versorgt die EIB-Gruppe das gesamte Innovationsspektrum: vom frühen Anfang bis 
zur Einführung reifer Technologien. 

Paris-Ausrichtung der multilateralen Entwicklungsbanken 

 Die multilateralen Entwicklungsbanken haben in enger Zusammenarbeit einen gemeinsamen Ansatz 
entwickelt, um ihre Aktivitäten auf die Ziele des Pariser Abkommens auszurichten. Der Klimabank-
Fahrplan der EIB-Gruppe knüpft eng an diesen Rahmen an. 

 Der Rahmen der multilateralen Entwicklungsbanken für die Paris-Ausrichtung fußt auf sechs 
Bausteinen (vgl. Tabelle 1.1 below). Von diesen ausgehend können konkrete Strategien für die 
Ausrichtung entwickelt werden.5 Der ganzheitliche Rahmen geht über neue Finanzierungszusagen 
hinaus und berücksichtigt alle Aspekte der Operationen multilateraler Entwicklungsbanken und ihre 
Rolle bei der Festlegung von Normen und guter Praxis. Im Vorfeld der UN-Klimakonferenz in Madrid 
(COP 25) bezogen sich die Gruppe der Zwanzig (G20) und der Europäische Rat auf diesen Ansatz. Die 
Klimabotschafter der EU fordern ausgehend von der gemeinsamen Arbeit der multilateralen 
Entwicklungsbanken ehrgeizige Fortschritte. 

 Der Klimabank-Fahrplan baut fest auf diesem Rahmen auf – er ist ein erstes, aussagekräftiges 
Anwendungsbeispiel, das alle sechs Bausteine abdeckt (vgl. Tabelle). 

  

                                                           
5 Weitere Einzelheiten finden Sie in der Pressemitteilung Multilaterale Entwicklungsbanken kündigen gemeinsamen Rahmen 

an, um ihre Aktivitäten auf die Ziele des Pariser Abkommens abzustimmen 

https://www.eib.org/de/press/all/2018-320-multilateral-development-banks-announce-joint-framework-for-aligning-their-activities-with-the-goals-of-the-paris-agreement
https://www.eib.org/de/press/all/2018-320-multilateral-development-banks-announce-joint-framework-for-aligning-their-activities-with-the-goals-of-the-paris-agreement
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Tabelle 1.1 – Mapping des MDB-Rahmens für die Paris-Ausrichtung mit dem Klimabank-Fahrplan 

MDB-Rahmen Fahrplan für die Klimabank 

Baustein 1 – Ausrichtung auf 
Minderungsziele 

Kapitel 4 – Rahmen für die Paris-Ausrichtung neuer Operationen und 
Steuerung der Transitionsrisiken 

Baustein 2 – Anpassung und 
klimaresiliente Operationen 

Kapitel 4 – Rahmen für die Paris-Ausrichtung neuer Operationen, und 
Kapitel 2 – Schwerpunkt verstärkte Förderung von Klimaanpassung und 
Resilienz, und Management klimabedingter physischer Risiken 

Baustein 3 – Beschleunigter 
Beitrag zum Wandel durch 
Klimaschutzfinanzierungen 

Kapitel 2 – Beschleunigter Übergang durch grüne Finanzierungen (u. a. 
innovative Finanzierungsinstrumente), um Mittel des Privatsektors zu 
mobilisieren, und Kapitel 5 – Erfassung von Finanzierungen in den 
Bereichen Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit 

Baustein 4 – Zusammenarbeit 
und Unterstützung bei der 
Strategieentwicklung 

Kapitel 2 – Zusammenarbeit mit Partnern über Beratungsdienste, und 
Schwerpunkt Aufbau eines nachhaltigen Finanzsystems, Kapitel 3 – Ein 
gerechter Übergang für alle und Kapitel 5 – Unterstützung der 
Strategieentwicklung im Bereich nachhaltiges Finanzwesen 

Baustein 5 – Berichterstattung Kapitel 5 – Kohärenter Ansatz für Strategie, Transparenz und Rechenschaft 

Baustein 6 – Ausrichtung der 
internen Aktivitäten 

Kapitel 4 – Treasury-Operationen, und Kapitel 5 – Ausrichtung des internen 
Betriebs sowie Kompetenzaufbau 

 
 Bei ihrem Ansatz muss die EIB-Gruppe ihrer Aufgabe als Klimabank der EU und den Zielen der EU 

(einschließlich der EU-Taxonomie) gerecht werden. In bestimmten Punkten bedeutet das, dass sie 
weiter gehen muss als im gemeinsamen Rahmen festgelegt.6 

Zehn Jahre grüne Investitionen als Basis 

 Der Klimafahrplan sollte im Kontext der Arbeit verstanden werden, die die EIB-Gruppe in den 
vergangenen Jahren für Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit geleistet hat, und auch vor dem 
Hintergrund der Erfolge seit 2015. 

Aktivitäten der vergangenen Jahre 

 Im Jahr 2015 wurde die Klimastrategie der EIB angenommen, zwei Jahre später der erste 
Umsetzungsplan. Seither hat die EIB beim Klimaschutz große Fortschritte gemacht. Sie gehen weit über 
das reine Finanzierungsvolumen hinaus, wo die Bank ihre Ziele seit 2015 (und bereits davor) Jahr für 
Jahr übertrifft. Die EIB ist heute einer der größten multilateralen Geldgeber für den Klimaschutz 
weltweit. 

                                                           
6 In der gemeinsamen Erklärung zum Rahmen der multilateralen Entwicklungsbanken aus dem Jahr 2018 wurden die 

Bausteine als Grundlage für eine gemeinsame Paris-Ausrichtung vorgestellt – unter Berücksichtigung des Mandats, der 
Kapazitäten und des operativen Modells der einzelnen multilateralen Entwicklungsbanken. Folglich sind innerhalb der 
robusten gemeinsamen Grundsätze, Rahmenbedingungen, Kriterien und Fristen unterschiedliche Durchführungsarten 
und -zeitpläne möglich. 
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 Im Zeitraum 2012–2019 förderte die EIB Klimamaßnahmen im Umfang von über 150 Milliarden Euro, 
davon mehr als 20 Milliarden Euro in Entwicklungsländern.7 Von 25 Prozent im Jahr 2014 wuchs der 
Anteil der Klimafinanzierungen auf 31 Prozent im Jahr 2019.8 

 Mit Blick auf die Zusagen vom September 2015, die im Vorfeld der UN-Klimakonferenz 2015 in Paris 
(COP 21) erfolgten, liegt die EIB ebenfalls gut im Plan. Zwischen 2016 und 2019 förderte die EIB 
Klimainvestitionen in einem Umfang von 84 Milliarden US-Dollar. Damit ist sie auf der Zielgeraden, um 
bis Ende 2020 ihr Ziel von 100 Milliarden US-Dollar für den Klimaschutz zu erreichen. Außerhalb der 
EU dürfte die Bank ihre Zusage, den Klimaanteil ihrer Finanzierungen in Entwicklungsländern bis 2020 
auf 35 Prozent zu steigern, ebenfalls einhalten. 

 Der EIF erfasst Investitionen in Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit bislang noch nicht. Mit 
Investitionen in Energieeffizienz oder Öko-Innovation tragen die KMU und die anderen Unternehmen 
im Portfolio des EIF jedoch schon seit vielen Jahren zum EU-Gebot der Ressourceneffizienz und des 
grünen Übergangs bei. Außerdem zählte der EIF zu den frühen, richtunggebenden Investoren im 
europäischen Cleantech-Sektor. 

 In puncto Klimaresilienz hat die EIB im Februar 2019 ein System für die Klimarisikobewertung (CRA) 
eingeführt. Als wesentliche Neuerung durchlaufen jetzt alle neuen Projekte in der Prüfungsphase 
systematisch ein Vulnerabilitäts-Screening hinsichtlich des Klimawandels. Im Bedarfsfall können die 
Teams der EIB die Kunden im Anschluss bei Klimarisiko- und Vulnerabilitätsbewertungen und bei der 
Steuerung ihrer Klimarisiken unterstützen. 

 Finanzierungen für den Umweltsektor sind seit Langem ein übergeordnetes Finanzierungsziel der 
EIB. Wenngleich die ökologische Nachhaltigkeit per se nicht anhand eines Ziels erfasst wurde, hat die 
EIB in den vergangenen drei Jahren (2017–2019) internen Analysen zufolge über 6 Milliarden Euro für 
ökologische Nachhaltigkeit bereitgestellt. 

 Die EIB-Gruppe fördert auch verschiedene Sektoren mit sozialer Wirkung (Gesundheit, Bildung usw.). 
Außerdem tragen ihre Finanzierungen in zahlreichen Regionen und Sektoren zur Gleichstellung der 
Geschlechter und zur Stärkung von Frauen in der Wirtschaft, zur wirtschaftlichen 
Widerstandsfähigkeit, zum sozialen Zusammenhalt, zu Frieden und Stabilität sowie zur 
Armutsminderung bei. Angesichts des Klimawandels kommt dieser Förderung eine zentrale Rolle zu, 
weil der Abbau sozialer Ungleichheiten an sich bereits ein wirksames Mittel ist, um die 
Anpassungsfähigkeit und die Klimaresilienz zu stärken und CO2-Emissionen zu reduzieren. 

 Die EIB refinanziert ihre Finanzierungstätigkeit im Wesentlichen über die Emission von Anleihen an den 
internationalen Kapitalmärkten. Alle Anleiheerlöse fließen in die nachhaltige Entwicklung innerhalb 
und außerhalb Europas und tragen zu mehreren Nachhaltigkeitszielen bei. Das Emissionsprogramm 
2019 erreichte ein Volumen von 50,3 Milliarden Euro, verteilt über ein breites Währungsspektrum. 

 Die Dokumentation von zwei Anleiheprodukten wurde 2018 auf die Taxonomie-Verordnung der EU 
abgestimmt: Klimaschutzanleihen (CAB) und Nachhaltigkeitsanleihen (SAB). 2007 begab die EIB die 
erste Klimaschutzanleihe und damit die weltweit erste grüne Anleihe. Inzwischen hat sie 
Klimaschutzanleihen in 17 Währungen mit Laufzeiten von 2 bis 27 Jahren für über 33 Milliarden Euro 
                                                           
7 Die EIB erfasst die Fortschritte bei den Klimazielen mithilfe einer robusten, glaubwürdigen Methodik, die gemeinsam mit 

den anderen multilateralen Entwicklungsbanken erarbeitet wurde. Die Zahlen zu Klimafinanzierungen werden seit 2016 
jährlich von Dritten auditiert, und in ihrem öffentlichen Register veröffentlicht die EIB Daten auf Projektebene. 

8 Das aktuelle Ziel für Klimafinanzierungen – ein jährlicher Anteil von über 25 Prozent an den gesamten Finanzierungen – geht 
auf das Jahr 2013 zurück. 

https://www.eib.org/de/registers/index.htm
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begeben. Mit den Erlösen aus Klimaschutzanleihen finanziert die Bank Projekte, die zum Klimaschutz 
beitragen. Die Erlöse aus ihren Nachhaltigkeitsanleihen fließen in Vorhaben, die weitere ökologische 
und soziale Nachhaltigkeitsziele vorantreiben. 2019 und 2020 hat die EIB zehn Nachhaltigkeitsanleihen 
im Umfang von 4,5 Milliarden Euro begeben. Für Klimaschutz- und Nachhaltigkeitsanleihen zusammen 
ergibt sich daraus ein Volumen von 14,6 Milliarden Euro. 

Bewertung der Fortschritte seit 2015 

 Die Fortschritte bei der Klimastrategie sind in vielen Bereichen sichtbar, von denen einige besonders 
hervorstechen. Beim internen Wissensaufbau gelang beispielsweise ein Sprung nach vorne, indem 
Richtungsweisungen zu Klimaförderkriterien in verschiedenen Sektoren mit entsprechenden 
Schulungen ausgearbeitet wurden. Zusätzlich wurde ein Programm für den Wissensaustausch 
entwickelt, um EIB-weit Best Practices und innovative Ideen aus Operationen auszutauschen. Im 
selben Zeitraum konnte die EIB die Mobilisierung von Mitteln aus dem Privatsektor ausbauen und 
innovative Finanzierungsinstrumente testen, wobei noch nicht alle Lücken und Chancen für 
Finanzinnovationen ermittelt wurden. Die Bank hat ihre aktive Rolle gefestigt – als Impulsgeber am 
Markt für grüne Anleihen (auf der Refinanzierungs- und auf der Investitionsseite) und als Geburtshelfer 
eines Rahmens für nachhaltige Finanzierungen. In Letzteren bringt sie sich über die technischen 
Initiativen der Europäischen Kommission für ein nachhaltiges Finanzwesen ein (Hochrangige 
Sachverständigengruppe (HLEG) und Gruppe technischer Sachverständiger (TEG)). Auch auf dem Weg 
zu einem integrierten Risikosteuerungsansatz (sowohl für klimabedingte Risiken auf Projektebene als 
auch für die Bewertung der Auswirkungen klimabedingter Risiken auf Portfolioebene) sind Fortschritte 
zu vermelden. Die EIB erweiterte außerdem ihren „Klima-Mainstreaming“-Ansatz für 
Entscheidungsprozesse und stärkte vor allem ihre Systeme in puncto Transparenz und Rechenschaft. 
Überdies hat sie erfolgreich ein Umweltmanagementsystem eingeführt und die EMAS-Zertifizierung 
für Umweltmanagement und Umweltbetriebsprüfung der EU erlangt. 

 Die EIB hat ihre Klimazusagen jedes Jahr erfüllt und weitere Fortschritte erzielt. Bei der Wirksamkeit 
der Finanzierungen und vor allem beim Volumen für bestimmte Schwerpunkte (insbesondere 
Klimaanpassung und Klimaresilienz, ökologische Nachhaltigkeit, soziale Entwicklung) besteht indes 
weiterer Handlungsbedarf. Darum geht es in den Kapiteln 2 und 3. Des Weiteren braucht die EIB einen 
kohärenten Ansatz für Klimafinanzierungen und andere Finanzierungsaktivitäten, der den Zielen des 
Pariser Abkommens und der Dekarbonisierungsstrategie der EU bis zum Jahr 2050 gerecht wird. Zu 
diesem Zweck soll der Rahmen für die Ausrichtung am Pariser Klimaabkommen systematisch auf alle 
neuen Finanzierungschäfte (vgl. Kapitel 4) und schrittweise auf die allgemeinen Aktivitäten der 
Geschäftspartner angewendet werden. Schließlich sind weitere Maßnahmen erforderlich, um über 
eine stärkere Priorisierung und einen größeren Mehrwert die Wirkung der Finanzierungen der EIB-
Gruppe zu verbessern, die Klimabrille und die Umweltbrille in ihren Standards und institutionellen 
Prozessen zu verankern und die interne Koordinierung zu stärken. Diese Themen sind – neben mehr 
Transparenz und Rechenschaft – Gegenstand von Kapitel 5. 

 Seit knapp zehn Jahren verfolgt und erfüllt die EIB ehrgeizige Klimaziele. Die ökologische Nachhaltigkeit 
als neue Dimension ihres Kurses bringt jedoch viele zusätzliche Finanzierungsbereiche mit sich, die in 
den meisten Fällen noch sondiert und entwickelt werden müssen. In vielen Bereichen der ökologischen 
Nachhaltigkeit reichen die Finanzierungsvolumina angesichts der Umweltaufgaben nicht aus. 
Traditionell übernimmt die EIB bei Finanzierungen für innovative Umweltbereiche eine Vorreiterrolle. 
Allerdings sind ihre Möglichkeiten innerhalb als auch außerhalb der EU (ebenso wie die anderer 

https://www.eib.org/de/about/cr/environmental-management/index.htm
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Finanzinstitute) immer noch durch diverse regulatorische, marktbedingte und finanzielle Hindernisse 
limitiert. 

Dialog mit den Stakeholdern 

 Ein Kernaspekt bei der Ausarbeitung des Klimafahrplans war die Einbindung der Stakeholder. Im 
Oktober 2019 untersuchte die EIB die Fortschritte der Klimastrategie und lud die Stakeholder zu einem 
Workshop ein. Im Anschluss an die Verwaltungsratsbeschlüsse vom November 2019 organisierte die 
EIB-Gruppe von März bis Juli 2020 Gespräche mit Vertreterinnen und Vertretern zahlreicher 
Organisationen. Im Mittelpunkt stand ein breites Spektrum von Themen, die für den Klimafahrplan 
relevant sind. Die EIB-Gruppe dankt allen Stakeholdern, die sich die Zeit nahmen und in Webinaren 
und Fragebögen ihren Beitrag leisteten. Ihre zahlreichen Rückmeldungen prägten den Klimafahrplan 
maßgeblich. Sie halfen, bestimmte Elemente wie die Paris-Ausrichtung der Infrastrukturinvestitionen, 
Finanzierungen über Intermediäre und Geschäftspartner, den Fokus auf die Klimaanpassung und die 
Notwendigkeit eines gerechten Übergangs zu einer grünen Wirtschaft zu schärfen. 

 Auf der Webseite des Stakeholder-Dialogs zum Klimabank-Fahrplan kann ein zusammenfassender 
Bericht über das Verfahren und die Rückmeldungen heruntergeladen werden. 

 

 

  

https://www.eib.org/de/about/partners/cso/consultations/item/cb-roadmap-stakeholder-engagement.htm
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 Beschleunigter Übergang durch grüne Finanzierungen 

Einführung 

 Die EIB-Gruppe hat zugesagt, „im entscheidenden Zeitraum 2021–2030 Investitionen von 1 Billion 
Euro in Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit zu mobilisieren“. Darüber hinaus will die EIB, „den 
Anteil ihrer Finanzierungen“ in diesem Bereich nach und nach – „bis 2025 auf 50 Prozent erhöhen“. In 
diesem Kapitel wird erläutert, wie die EIB-Gruppe auf diese Zusagen hinarbeiten will. 

 Wie in Kapitel 1 beschrieben, gehört die EIB-Gruppe bereits zu den weltweit größten Geldgebern für 
den Klimaschutz. Seit 2012 hat sie rund 150 Milliarden Euro für Klimaprojekte bereitgestellt, davon 
20 Milliarden Euro außerhalb der Europäischen Union. 2019 beliefen sich die Klimafinanzierungen der 
EIB auf 19,5 Milliarden Euro. Mit den Mitteln wurden weltweit über 400 Projekte gefördert. Während 
das absolute Finanzierungsvolumen für Klimaprojekte je nach Gesamtfinanzierungsziel variiert, ist der 
Anteil von 25 Prozent im Jahr 2012 stetig auf 31 Prozent im Jahr 2019 gestiegen (vgl. Abbildung 2.1). 

Abbildung 2.1 – Anteil der Klimafinanzierungen an den Gesamtfinanzierungen der EIB im Zeitraum 2012–2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Im Rahmen der neuen Zusagen wird die EIB-Gruppe grüne Projekte – das heißt Klimaschutz und 
ökologische Nachhaltigkeit – stärker fördern. Unter den aktuellen Annahmen zum 
Gesamtfinanzierungsvolumen der EIB entspricht der angestrebte Anteil von 50 Prozent einem Betrag 
von knapp über 30 Milliarden Euro für Investitionen in Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit 
pro Jahr. Dieses Kapitel legt dar, welche Art von Projekten die EIB-Gruppe fördern will und wie sie 
dieses Geschäft auszubauen beabsichtigt. 

 Das Finanzierungsvolumen der EIB-Gruppe stellt nach wie vor nur einen sehr geringen Anteil des 
Gesamtbedarfs an grünen Investitionen dar. Dies ist innerhalb Europas der Fall – und erst recht bei 
weltweiter Betrachtung. Eine zentrale Messgröße ist deshalb das Ausmaß, in dem Finanzierungen der 
EIB-Gruppe zusätzliche Investitionen anstoßen können. Dies kann auf unterschiedliche Weise 
erfolgen. Die einfachste: Die EIB finanziert normalerweise bis zu 50 Prozent der Projektkosten und 
garantiert so ein Mindestverhältnis von 1:1. Die Mobilisierungsquoten variieren je nach Produkt. Bei 
Projektfinanzierungen kann die Bereitstellung von Eigenkapital- oder nachrangigen 
Fremdkapitalprodukten dazu beitragen, umfangreiche Mittel von Geschäftsbanken in Form von 
vorrangigem Fremdkapital zu mobilisieren (im Verhältnis 1:3 bis 1:5). Dies gilt im weiteren Sinne auch 
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für die Beratung, beispielsweise indem öffentlichen Einrichtungen geholfen wird, bankfähige 
Investitionsprogramme zu entwickeln. Der Mobilisierungsbedarf spiegelt sich im Ziel der EIB-Gruppe 
wider, im entscheidenden Zeitraum 2021–2030 Investitionen von 1 Billion Euro anzustoßen. 

 Das Kapitel ist wie folgt gegliedert: In einem ersten Schritt werden die wichtigsten Bereiche vorgestellt, 
die von der zusätzlichen Unterstützung der EIB-Gruppe profitieren werden. Diese sind auf die 
wichtigsten Schwerpunktbereiche des europäischen Grünen Deals, einschließlich der internen und 
externen Dimension, ausgerichtet. Das Kapitel fasst einige der größten Herausforderungen und 
Chancen im Zusammenhang mit den Investitionen zusammen und hebt die mögliche Rolle der EIB-
Gruppe hervor. Nachdem grüne Aktivitäten als Schwerpunkt definiert wurden, befasst sich das Kapitel 
mit der Frage, wie die Unterstützung der EIB-Gruppe erhöht werden kann. Dabei wird auch auf den 
Innovationsbedarf bei den Produkten der EIB-Gruppe eingegangen. 

 Schwerpunktbereiche für grüne Investitionen 

 Die Unterstützung der EIB-Gruppe für Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit kann auf zwölf 
Schwerpunktbereiche heruntergebrochen werden. Davon beziehen sich zehn direkt9 auf den 
europäischen Grünen Deal, wie aus Abbildung 2.2 hervorgeht. In diesem Kapitel werden elf Bereiche 
näher betrachtet, während das Thema „gerechter Übergang“ im nächsten Kapitel separat behandelt 
wird. Diese Schwerpunktbereiche, einschließlich des Themas „gerechter Übergang für alle“, decken 
sowohl die interne als auch externe Dimension der EU ab – und sind somit für die weltweiten 
Geschäfte der EIB relevant. 

Abbildung 2.2 – Die wichtigsten Themen des europäische Grünen Deals 

 

                                                           
9 Abbildung 2.2 zeigt die von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bei der Präsentation des europäischen Grünen 

Deals vorgestellten elf Bereiche. In diesem Abschnitt werden dieselben Titel verwendet. Beim „Klimapakt und 
Klimagesetz“ handelt es sich hauptsächlich um eine gesetzgeberische Maßnahme. Die EIB-Gruppe kann hierzu also keinen 
direkten Beitrag leisten. Das Thema „Ein gerechter Übergang für alle“ wird in Kapitel 3 separat betrachtet. Zwei weitere 
Schwerpunktbereiche, die zwar Gegenstand des europäischen Grünen Deals, in der Abbildung aber nicht dargestellt sind, 
wurden für die Zwecke der EIB hinzugefügt. Der erste betrifft die Anpassung an künftige Klimaänderungen. Der zweite 
bezieht sich auf nachhaltige Städte. Die elf Schwerpunktbereiche in diesem Kapitel plus das nächste Kapitel ergeben zwölf 
Schwerpunktbereiche, aus denen die Projekte stammen, die von der EIB in Einklang mit ihrem neuen Ziel für grüne 
Finanzierungen unterstützt werden. 
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 Durch die Ausrichtung auf diese Schwerpunktbereiche soll sichergestellt werden, dass der politische 
Rahmen der EU von der EIB-Gruppe vollständig eingehalten wird. Dies gilt auch für die Ziele, und im 
weiteren Sinne, die Verwendung von EU-Haushaltsmitteln. Das schafft eine stabile Grundlage, um den 
Dialog mit den Mitgliedstaaten über Investitionsprogramme – wie die mittelfristigen Aufbau- und 
Resilienzpläne, die Nationalen Energie- und Klimapläne 2030, die nationalen Anpassungsstrategien 
und Anpassungspläne, die territorialen Pläne für einen gerechten Übergang oder die nationalen 
langfristigen Strategien – zu stärken. Außerhalb der EU hilft diese Ausrichtung der EIB dabei, ihre 
Aktivitäten in die Struktur der von der Europäischen Kommission und den EU-Mitgliedstaaten 
bereitgestellten Finanzierungen einzubetten, denn auch die EU-Mitgliedstaaten werden ihre eigene 
Unterstützung für klimabezogene Investitionen im Hinblick auf die breiter gefassten UN-Ziele für 
nachhaltige Entwicklung ausweiten. 

 Schwerpunkt 1: Verbesserung der Resilienz gegenüber Klimaveränderungen 

 Selbst mit umfangreichen Investitionen zur Emissionsreduktion sind große Teile der Welt weiterhin 
stark von aktuellen und künftigen Klimaänderungen betroffen. Die globale Durchschnittstemperatur 
ist bereits um etwa 1,0 Grad Celsius gegenüber den vorindustriellen Werten gestiegen. Die Folgen sind 
extreme Wetterereignisse und allmähliche Veränderungen der Temperaturverläufe und 
Niederschlagsmuster, der Meeresspiegel, des Meereises und der Rückzug der Gletscher. Durch den 
aktuellen Erderwärmungstrend steigt die Gefahr abrupter und möglicherweise verhängnisvoller 
Veränderungen in den kommenden Jahrzehnten. Die Folgen werden in allen Winkeln der Erde zu 
spüren sein. Wie in Anhang 1 beschrieben, ist die EU gefährdet. Die größten Bedrohungen stellen eine 
Zunahme der sommerlichen Hitzewellen und Dürren im Süden Europas und Winterhochwasser in 
Mitteleuropa dar. Schätzungen zufolge könnte die EU-Wirtschaft bereits bis 2050 um 3 Prozent 
schrumpfen, wobei der Süden und Südosten Europas vermutlich am stärksten beeinträchtigt wird. 

 Global betrachtet, dürften die Entwicklungsländer aufgrund ihrer geografischen Lage, der Qualität 
ihrer Infrastruktur und ihrer wirtschaftlichen Struktur am härtesten betroffen sein. Der zunehmende 
Wettbewerb um fruchtbares Land und die sich verschlechternde Nahrungsmittelversorgung bedeuten, 
dass viele Entwicklungsländer mit sozialen Unruhen, Zu- und Abwanderungen, Konflikten und Fragilität 
sowie steigender Mortalität konfrontiert sein werden, wenn keine Anstrengungen unternommen 
werden, um die Auswirkungen des Klimawandels einzudämmen. 

 Die aktuellen Investitionen reichen nicht aus. Es gibt immer noch große Investitionshemmnisse, die 
die Fähigkeit der Länder, Städte, Menschen und Unternehmen beeinträchtigen, den wachsenden 
Bedrohungen durch den Klimawandel zu begegnen. Dies ist zum Teil dem Umstand geschuldet, dass 
die Entwicklung der technischen Methoden und Baunormen langsam vonstattengeht.10 Ungewissheit, 
unzureichende Informationen und fehlende Märkte sind der Grund für eine suboptimale 
Investitionstätigkeit. Dies spiegelt sich sowohl auf regionaler als auch nationaler Ebene wider: In der 
Investitionsagenda fehlt es an Klarheit, und Finanzierungsprioritäten sind notwendig, um die 
Anfälligkeit zu reduzieren.11 Das Engagement aus dem privaten Sektor ist weiterhin beschränkt, und 
es fehlt an skalierbaren Modellen. 

                                                           
10 Vgl. Climate-resilient Infrastructure. Policy Perspectives. OECD Environment Policy Paper No. 14, 2018. Die meisten 

technischen Methoden in Europa stützen sich auf Standards und Normen, die auf historischen Daten und der Annahme 
basieren, dass sich das Klima und damit verbundene Gefahren nicht verändern. 

11 Monitoring and evaluation of national adaptation policies throughout the policy cycle. Europäische Umweltagentur, 2020. 

https://ec.europa.eu/info/files/guidance-member-states-recovery-and-resilience-plans_en
https://ec.europa.eu/info/files/guidance-member-states-recovery-and-resilience-plans_en
https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-strategy/national-energy-climate-plans_en
https://climate-adapt.eea.europa.eu/countries-regions/countries
https://climate-adapt.eea.europa.eu/countries-regions/countries
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/just-transition-mechanism_de#:%7E:text=Territorial%20just%20transition%20plans%20define,to%20be%20met%20by%202030.
https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/overall-targets/long-term-strategies_en
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 Anfang 2021 wird die Europäische Kommission eine neue EU-Anpassungsstrategie vorstellen. Nach 
einer positiven Beurteilung der EU-Anpassungsstrategie 2013 hat sie eine Blaupause für eine neue, 
ehrgeizigere EU-Strategie zur Anpassung an den Klimawandel veröffentlicht. Darin werden die hohen 
Nutzen-Kosten-Relationen von Anpassungsmaßnahmen hervorgehoben und potenzielle Elemente 
einer Anpassungsstrategie im Rahmen des europäischen Grünen Deals vorgestellt, mit der Wissen 
verbessert, die Planung gestärkt und Maßnahmen beschleunigt werden sollen. 

 Die EIB wird versuchen, die neue EU-Anpassungsstrategie zu unterstützen. Im Zusammenhang mit 
dem Wiederaufbauprogramm NextGenerationEU kann sie Europa beim Aufbau langfristiger Resilienz 
helfen. Über die letzten Jahre sammelte die EIB umfangreiche Erfahrung in diesem Bereich. 2015 hat 
sie die Erhöhung der Widerstandsfähigkeit gegen den Klimawandel als ein zentrales Element ihrer 
Klimastrategie identifiziert. Seither hat die Bank bei der systematischen Berücksichtigung von 
Klimaaspekten in all ihren Aktivitäten bedeutsame Fortschritte gemacht, ihr Know-how vertieft und 
neue Systeme geschaffen, um die Klimaresilienz ihrer Investitionen zu erhöhen. Gleichwohl lag der 
Anteil der Anpassungsfinanzierungen seit 2012 konstant bei 1 bis 2 Prozent der jährlichen 
Finanzierungen. Dies obwohl die Dringlichkeit für Anpassungsinvestitionen weltweit gestiegen ist. 

 Die EIB wird ihren Ansatz auf drei Ebenen stärken. Erstens wird sie sich verstärkt darum bemühen, 
dass alle von ihr unterstützten Projekte auf die aktuellen Klimaschwankungen und künftigen 
Klimaänderungen abgestimmt sind, in Einklang mit den Resilienzgrundsätzen des Pariser Abkommens 
und der EU-Taxonomie. Dieser Ansatz betrifft direkte Finanzierungen in sämtlichen Sektoren, die durch 
die negativen Auswirkungen des Klimawandels gefährdet sind. Er ist in der Weiterentwicklung der EIB-
Instrumente, einschließlich der Bewertung physischer Klimarisiken auf Projektebene (vgl. Kapitel 4), 
verankert. Weitere Elemente sind der Ausbau interner Fortbildungen und der externe Dialog mit 
wichtigen Stakeholdern (nationale Normungsgremien, Branchenverbände usw.) sowie der Dialog mit 
relevanten Organisationen über die Möglichkeit, den Anpassungsaspekt in technische Normen zu 
integrieren und zu vermeiden, dass bei neuer Infrastruktur Klimaschwachstellen mitfinanziert und 
zementiert werden. 

 Zweitens wird die EIB-Gruppe aktiv Möglichkeiten für Investitionen in die Entwicklung und Einführung 
klimaresilienter Technologien, Produkte und Dienstleistungen nutzen. Angesichts steigender 
Klimarisiken dürfte der Bedarf an Investitionen in den Resilienzaufbau in den kommenden zehn Jahren 
deutlich steigen. Die EIB-Gruppe unterstützt Unternehmen (darunter viele europäische), die weltweit 
eine Schlüsselrolle als Impulsgeber für technologische Innovationen übernehmen können: von 
Saatgut, das dürre- oder überflutungsresistent ist, bis hin zu wassersparenden Technologien und 
Satelliten zur Erdbeobachtung. Die EU spielt auch bei Klimaanalysen eine führende Rolle und bietet 
hochaktuelle Klimadaten und Dienstleistungen, um Unternehmen bei der Anpassung zu helfen. 

 Außerdem wird die steigende Gefahr von Wetterextremen die Nachfrage nach transformativen 
technischen Lösungen und Investitionen in Vorkehrungen für Extremereignisse, den Wiederaufbau 
und die Notfallplanung befeuern. Dieser Bereich hat einen stark regionalen Fokus und wird ein 
wichtiges Element im verstärkten Dialog mit den EU-Mitgliedstaaten sein, auf den in Punkt 2.7 
verwiesen wurde. Außerhalb der EU und insbesondere in den Entwicklungsländern wird die EIB 
gemeinsam mit den Ländern Projekte fördern, die zum Schutz von Menschen, Dingen und Umwelt 
beitragen und die Anpassungsfähigkeit der am stärksten durch den Klimawandel bedrohten Menschen 
und Regionen stärken. Der Zugang zu vergünstigten Finanzierungsmitteln dürfte dabei entscheidend 
sein. 

https://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/what_en#tab-0-1
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/consultations/docs/0037/blueprint_en.pdf
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/consultations/docs/0037/blueprint_en.pdf
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 Drittens wird die EIB-Gruppe auch versuchen, mit Kunden an der Weiterentwicklung ihrer Ansätze 
für Klimaresilienz zu arbeiten. Beratung spielt hier eine wichtige Rolle, beispielsweise in der 
Zusammenarbeit mit Unternehmen, Banken und öffentlichen Behörden, um die Auswirkungen des 
Klimawandels auf ihre Aktivitäten besser zu berücksichtigen und resiliente Investitionspläne zu 
entwickeln. Dies setzt ein umfassendes Verständnis des Anpassungsbedarfs im öffentlichen und 
privaten Sektor voraus, was sich wiederum auf Gestaltung und Umfang des Instrumentariums der EIB 
auswirkt. Spezialisierte Finanzprodukte, darunter kombinierte Finanzierungslösungen, könnten zu 
mehr Investitionen beitragen. 

 Um die künftige Anpassungsstrategie der EU vollumfänglich zu unterstützen, wird die EIB in Einklang 
mit ihrer Ambition als Klimabank der EU gegen Ende des Jahres 2021 einen detaillierten 
Anpassungsplan vorlegen. Damit will sie Investitionen in die Anpassung mit konkreten Maßnahmen, 
Priorisierungen und Initiativen stärken. 

Schwerpunkt 2: Energieeffizientere Gebäude 

 Die Sanierung des vorhandenen Gebäudebestands ist eine enorme Herausforderung. Nahezu die 
Hälfte aller Wohnimmobilien in Europa wurde vor 1970 gebaut. Damals wurde dem Energieverbrauch 
keine Bedeutung beigemessen, weder in Bezug auf die verwendeten Baustoffe noch hinsichtlich der 
Baustandards. Gemessen an der aktuellen Sanierungsrate könnte es mehr als 100 Jahre dauern, bis 
alle Bestandsgebäude höchst energieeffizient mit nur noch geringen CO2-Emissionen sind. Ein 
zentrales Ziel des europäische Grünen Deals ist es, die Sanierungsrate von rund 1 Prozent „mindestens 
zu verdoppeln oder gar zu verdreifachen“. Dies gilt auch außerhalb der EU, insbesondere in Ländern 
der Nachbarschaft. Neben dem Sanierungsbedarf besteht auch Investitionsbedarf für den Bau neuer 
effizienter und ökologisch nachhaltiger Gebäude. 

 Die EIB-Gruppe hat in den vergangenen Jahren umfangreiche Erfahrungen bei der Förderung von 
energetischen Gebäudesanierungen gesammelt. In erheblicher Höhe werden die Gelder mittels 
Durchleitungsdarlehen und Garantien über Partnerinstitute vergeben. Die EIB-Gruppe fördert 
Wohnraum auch durch Projekte mit Kommunen, beispielsweise im Rahmen umfangreicher 
Energieeffizienzprogramme für öffentliche Gebäude. In vielen Fällen werden dabei Finanzierungen mit 
Zuschüssen kombiniert. Damit sollen Hürden wie Energiearmut in bestimmten Märkten, insbesondere 
beim sozialen Wohnungsbau und sozialen Infrastrukturen im Allgemeinen, überwunden werden. 

 Diese Art der finanziellen Förderung wird durch die Unterstützung der EIB für technische Hilfe und 
Beratung ergänzt, um die Durchführung von Sanierungsprojekten voranzubringen. Seit zehn Jahren 
verwaltet die EIB im Auftrag der Europäischen Kommission das Europäische Finanzierungsinstrument 
für nachhaltige Energieprojekte von Städten und Regionen (ELENA). Im Rahmen dieses Programms 
erhalten private und öffentliche Einrichtungen technische Hilfe bei der Vorbereitung von innovativen 
städtischen Verkehrsprojekten oder Investitionen in die Energieeffizienz von Gebäuden und 
erneuerbare Energien. In der Praxis umfasst dies meist die Unterstützung von Energieaudits, von 
innovativer öffentlicher Beschaffung (um die Entwicklung des Marktes für Energiedienstleistungen und 
das Energiespar-Contracting zu fördern) und/oder die Einrichtung zentraler Anlaufstellen, bei denen 
sich Hauseigentümer vor Ort zu Gebäudesanierungen beraten lassen können. 

 Die Finanzierungspolitik der EIB im Energiesektor trägt dem Ausmaß des bevorstehenden 
Sanierungskraftakts Rechnung. Sie hat den Weg für die europäische Initiative zur Gebäudesanierung 
(EIB-R) geebnet. Diese kombiniert die Finanzierungserfahrung der EIB mit bestehenden Fazilitäten für 

https://www.eib.org/de/products/advising/elena/index.htm
https://www.eib.org/de/products/advising/elena/index.htm
https://www.eib.org/de/publications/eib-energy-lending-policy.htm
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technische Hilfe, um die Mobilisierung von Investitionen durch Aggregierung, maßgeschneiderte 
Finanzierungslösungen und die Erschließung neuer Finanzierungsquellen zu fördern. Sie deckt den 
gesamten Projektzyklus und ein breites Spektrum von Projektträgern ab. Die Entwicklung des Ansatzes 
der EIB-Gruppe findet in enger Abstimmung mit der Europäischen Kommission statt, insbesondere im 
breiteren Kontext der Renovierungswelle. Außerhalb der EU arbeitet die EIB eng mit der Europäischen 
Kommission und verschiedenen bilateralen Geldgebern an der Entwicklung länderübergreifender 
Kombinationsinstrumente, um die Sanierung von Wohnimmobilien und öffentlichen Gebäuden in 
großem Maßstab zu fördern. Generell wird die EIB auch den Bau von Neubauten mit hohen 
Energieeffizienzstandards weiterhin unterstützen. 

Schwerpunkt 3: Förderung von sauberer Energie 

 Klimaneutralität verlangt die massive Einführung von kohlenstoffarmen Energietechnologien als 
Grundlage für die weitere Elektrifizierung der Wirtschaft und für die Einführung erneuerbarer und 
kohlenstoffarmer Brennstoffe, insbesondere von kohlenstoffarmem Wasserstoff. Im Rahmen des 
europäischen Grünen Deals schlägt die Europäische Kommission die Aktualisierung des Rahmens für 
die Klima- und Energiepolitik bis 2030 vor. Dabei sollen vorgeschlagene Maßnahmen zur Verbesserung 
der Integration des Energiesystems und der EU-Wasserstoffstrategie berücksichtigt werden. 
Investitionsbedarf besteht bei der CO2-armen Stromerzeugung, bei Flexibilitätsquellen und 
Stromnetzen. 2018 wurde der Modernisierungsfonds der EU unter der überarbeiteten Richtlinie zum 
EU-Emissionshandelssystem (ETS) mit direkter Mitwirkung der EIB eingerichtet.12 Mit ihm sollen solche 
Investitionen, die Energieeffizienz und ein gerechter Übergang in zehn Mitgliedstaaten gefördert 
werden. 

 In der Energiefinanzierungspolitik der EIB ist festgelegt, wie die EIB die Dekarbonisierung der 
Energieversorgung unterstützen will – u. a. durch Förderung der Marktintegration, der regionalen 
Zusammenarbeit und der Erzeugung und Integration erneuerbarer Gase. In der EU wird die EIB-
Gruppe die Demonstration von Technologien im vorkommerziellen Stadium verstärkt fördern. Dabei 
wird sie auf ihre Erfahrungen zurückgreifen, die sie mit InnovFin – Demonstrationsprojekte im 
Energiesektor gesammelt hat, und eng mit dem EU-Innovationsfonds zusammenarbeiten. Die EIB-
Gruppe will auch neue Arten von Geschäftsmodellen unterstützen, die infolge der Verbesserungen der 
Marktgestaltung im Entstehen sind (Batteriespeicher, Laststeuerung und kleine dezentrale 
Energiequellen). 

 Die Finanzierungspolitik der EIB im Energiesektor unterstreicht die Unterstützung für den langfristigen 
Ausbau der Energienetze. Im Strombereich wird die Bank besonders jene Projekte vorrangig 
behandeln, die die Integration erneuerbarer Energien ermöglichen. Des Weiteren soll die Entwicklung 
der Elektromobilität und dezentraler Flexibilitätsquellen Priorität haben. 

 Außerhalb der EU gibt es ebenfalls Möglichkeiten, die Einführung von Erneuerbare-Energien-
Technologien zu fördern. Dabei haben eine Reihe von Entwicklungs- und Schwellenländern großes 
Potenzial, sich zu Zentren für erneuerbare Energien zu entwickeln und die Herstellung von 
synthetischen Brennstoffen für den Weltmarkt voranzutreiben. Die EIB konzipiert zurzeit 

                                                           
12 Die Begünstigten sind Bulgarien, Estland, Kroatien, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien, Slowakei, Tschechische Republik 

und Ungarn. Die EIB unterstützt den Fonds mit technischer Hilfe, einschließlich finanzieller und technischer Due Diligence 
von nicht vorrangigen Investitionen, sowie durch Versteigerung der Zertifikate und durch Asset-Management-Dienste. 
Am 20. September 2020 fand eine per Livestream übertragene Konferenz statt. 

https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/energy-efficient-buildings/renovation-wave_en
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/energy_system_integration_strategy_.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/hydrogen_strategy.pdf
https://ec.europa.eu/clima/policies/budget/modernisation-fund_de
https://www.eib.org/de/products/blending/innovfin/products/energy-demo-projects.htm
https://www.eib.org/de/products/blending/innovfin/products/energy-demo-projects.htm
https://ec.europa.eu/clima/policies/innovation-fund_de
https://webcast.ec.europa.eu/index.php/event/stream/presenting-the-modernisation-fund
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Kombinationsinstrumente, um die Elektrifizierung von öffentlichen Einrichtungen (Schulen, 
Krankenhäuser) und Gemeinden durch netzunabhängige erneuerbare Energielösungen zu fördern. 

Schwerpunkt 4: Intelligentere, nachhaltigere Verkehrssysteme 

 Die Dekarbonisierung des Verkehrssektors ist keine einfache Aufgabe, auch wenn jüngste Markt- und 
Technologieentwicklungen vielversprechend sind. Der Verkehrsträgerwechsel zugunsten von 
elektrifizierten bzw. effizienten Verkehrsträgern ist Teil der Lösung (E-Mobilität). Einige Sektoren wie 
die Luftfahrt bieten nur wenige Dekarbonisierungsoptionen („hard to abate“) und erfordern deshalb 
die Entwicklung von fortschrittlichen Biokraftstoffen und nachhaltigen alternativen synthetischen 
Kraftstoffen (E-Fuels). Erhebliche zusätzliche Investitionen in Infrastruktur (z. B. Ladestationen, 
Tankstellen für alternative Kraftstoffe), umweltfreundlichere Fahrzeuge und Rollmaterial sind 
notwendig. Die Europäische Kommission wird voraussichtlich in Kürze eine ehrgeizige Strategie für 
nachhaltige und intelligente Mobilität verabschieden. 

 Die EIB-Gruppe hat bereits viele Bahn-, U-Bahn- und Hafenprojekte in ihrem Portfolio und wird auch 
künftig die Verkehrsarten mit dem geringsten Emissionsausstoß fördern. Vor allem bei großen, 
kapitalintensiven Verkehrsinfrastrukturprojekten kann die EIB dazu beitragen, die Finanzierungskosten 
zu senken, häufig mit Geschäftspartnern aus dem öffentlichen Sektor. Bei Bedarf bietet sie zusätzliche 
Unterstützung während der Projektvorbereitung und -durchführung. Dies gilt für alle Operationen der 
EIB weltweit. Im Zusammenhang mit dem öffentlichen Verkehr in schnell wachsenden urbanen 
Regionen von Entwicklungs- und Schwellenländern will die EIB versuchen, gemeinsam mit den 
Behörden ehrgeizige Investitionsprogramme für nachhaltige Mobilität zu entwickeln (vgl. 
Schwerpunkt 9). 

 In den vergangenen Jahren hat sich die EIB-Gruppe im Rahmen der Fazilität für umweltfreundlicheren 
Verkehr verstärkt für die beschleunigte Entwicklung neuerer Technologien wie E-Mobilität und 
Digitalisierung eingesetzt. Finanzierungskosten spielen hier eine wichtige Rolle, denn neuere 
Technologien zeichnen sich häufig durch höhere Kapital- und niedrigere Betriebskosten als 
konventionelle Alternativen aus. Die EIB-Gruppe wird weiterhin verschiedene Finanzierungsstrukturen 
einsetzen (z. B. Programmdarlehen, Leasing Pools und Verbriefungen), die die Einführung von 
umweltfreundlicherem beweglichen Anlagevermögen beschleunigen. Darüber hinaus will sie die 
längerfristige Forschung und Entwicklung von alternativen Kraftstoffen für den Luft- und 
Schiffsverkehr fördern. Der Ansatz der EIB-Gruppe für die Unterstützung des Verkehrssektors wird bei 
der nächsten Überarbeitung ihrer Finanzierungspolitik im Verkehrssektor förmlich überprüft. 

Schwerpunkt 5: Nachhaltigere Industrie 

 Um in einer klimaneutralen Wirtschaft wettbewerbsfähig zu sein, muss die Industrie die Art, wie sie 
Energie verbraucht und ihre Produkte herstellt, maßgeblich ändern. Notwendig sind Investitionen in 
Ressourcen- und Energieeffizienz, höhere Materialrückführung, neue Produktionsprozesse auf Basis 
CO2-armer Materialien (u. a. stärkere Elektrifizierung) und Techniken zur Kohlenstoffabscheidung. 
Obwohl mehrere dieser Technologien bisher wirtschaftlich nicht tragfähig sind, weil sie nicht mit den 
geringen Inputkosten von Neumaterial konkurrieren können, bieten sie große Chancen für langfristiges 
Wachstum. Der europäische Grüne Deal mitsamt der vorgeschlagenen Europäischen Industriestrategie 
umfasst eine Reihe potenzieller Maßnahmen zur Verbesserung des Regelungsrahmens, darunter auch 
ein CO2-Grenzausgleichssystem. 

https://www.eib.org/de/projects/sectors/transport/cleaner-transport-facility.htm
https://www.eib.org/de/projects/sectors/transport/cleaner-transport-facility.htm
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-industrial-strategy_de
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 Die EIB-Gruppe unterstützt die Entwicklung und Einführung innovativer industrieller Lösungen. Sie 
engagiert sich über den gesamten Finanzierungszyklus: von Startkapital für Ideen in der Frühphase bis 
hin zu vorrangigem Fremdkapital. Der EIF will seinen Fokus auf Technologietransferfonds stärken, was 
dazu beitragen kann, die Lücke zwischen Forschung und Markteinführung zu überbrücken. Die EIB-
Gruppe wird auch künftig Forschungs- und Entwicklungsprogramme von Großunternehmen fördern 
und in enger Zusammenarbeit mit dem EU-Innovationsfonds die Demonstration von 
kohlenstoffarmen Industrietechnologien vorantreiben. Sie will insbesondere mit den entsprechenden 
Mitgliedstaaten an der Entwicklung maßgeschneiderter Instrumente arbeiten, um die Einführung von 
kohlenstoffarmem Wasserstoff zu fördern. Dies umfasst auch mögliche Fördermaßnahmen wie 
„Carbon Contracts for Difference“, die Anreize für die Industrie schaffen, aus fossilen Brennstoffen 
gewonnenen Wasserstoff durch umweltfreundlich erzeugten zu ersetzen. Weil viele Industrien von 
Natur aus überwiegend global sind, wird die EIB auch versuchen, CO2-arme und Übergangsprojekte in 
Entwicklungsländern zu fördern, in denen der Zugang zu kohlenstoffarmer Energie die internationale 
Wettbewerbsfähigkeit stärken kann. 

 Die EIB-Gruppe wird in allen Regionen, in denen sie tätig ist, ihre Aktivitäten in Bezug auf die 
Kreislaufwirtschaft verstärken. Die Entwicklung von Produkten und Materialien nach den Kriterien 
Langlebigkeit, Wiederverwend- und Wiederverwertbarkeit kann erheblich zur Emissionsreduktion 
beitragen. Zur Unterstützung des von der Europäischen Kommission entwickelten Aktionsplans für die 
Kreislaufwirtschaft will die EIB-Gruppe Kreislaufwirtschaftsprojekten mit Beratung und finanziellen 
Mitteln beispringen. Sie hat einen Leitfaden zur Kreislaufwirtschaft herausgegeben, der bei ihren 
Finanz- und Projektpartnern ein übereinstimmendes Verständnis fördern soll. 

Schwerpunkt 6: Beseitigung der Umweltverschmutzung 

 Umweltverschmutzung stellt ein klassisches Marktversagen und eine globale Herausforderung dar. Bei 
vielen Aktivitäten des privaten Sektors werden allgemeine Umwelt- und Gesundheitskosten immer 
noch unvollkommen internalisiert. Durch Regulierungsstandards ging die Verschmutzung in 
Basisinfrastrukturen wie Wasserversorgung, Abwassersammlung oder Entsorgung fester Abfälle 
zurück. Allerdings hat Europa die Ziele in Bezug auf das bestehende Umweltrecht der EU noch nicht 
erreicht. Die Europäische Kommission dürfte in Kürze einen Null-Schadstoff-Aktionsplan vorschlagen, 
um Maßnahmen gegen die Verschmutzung von Luft, Wasser und Boden zu verstärken. Auch in den EU-
Nachbarländern und Entwicklungsländern spielen diese Themen eine Rolle. 

 Die EIB-Gruppe wird ihre Unterstützung für Projekte zur Beseitigung von Umweltverschmutzung in 
verschiedenen Sektoren in allen Ländern, in denen sie tätig ist, ausweiten. Teilweise ergibt sich dies 
als Zusatznutzen im Rahmen von Projekten für saubere Energie oder nachhaltigen Verkehr. Im 
Industriesektor fördert die EIB-Gruppe weiterhin die Sanierung von Altlastenflächen. Im Wassersektor 
greift sie auch künftig Projektträgern unter die Arme, damit EU-Länder die Konformität mit dem EU-
Recht erreichen. In Ländern außerhalb der EU will sie dazu beitragen, dass alle sauberes Wasser und 
eine Sanitärversorgung haben. Im Abfallsektor wird die EIB-Gruppe öffentliche und private 
Investitionen in die Entwicklung integrierter Systeme zur Abfallbewirtschaftung unterstützen. Ein 
verstärkter Fokus liegt dabei auf der stofflichen Verwertung und dem Recycling sowie auf Regelungen 
zur erweiterten Herstellerverantwortung und auf Kreislaufinitiativen des Privatsektors. Außerhalb der 
EU spielt der Zugang zu vergünstigten Finanzierungsmitteln eine entscheidende Rolle, um 
Investitionen zu stimulieren. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/fs_20_437
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/fs_20_437
https://www.eib.org/de/infocentre/publications/all/the-eib-in-the-circular-economy-guide.htm
https://ec.europa.eu/environment/strategy/zero-pollution-action-plan_en#:%7E:text=Zero%20pollution%20action%20plan%20for,energy%20and%20circular%20economy%20policies.
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 Zusätzliche Investitionen sind notwendig, um neue Herausforderungen zu bewältigen, sei es die 
Verschmutzung durch Mikroschadstoffe, die durch die konventionelle Abwasserbehandlung nicht 
entfernt werden, oder durch Plastikmüll. Angesichts der großen Bedrohung für die Ozeane wird die 
EIB-Gruppe ihre Finanzierungen und ihre Beratungsleistungen für die Säuberung der Meere ausweiten. 
2018 beispielsweise wurde die Clean-Oceans-Initiative (COI) ins Leben gerufen. Im Rahmen der COI 
haben die EIB, die KfW und die französische Entwicklungsagentur (AFD) zugesagt, über den 
Fünfjahreszeitraum von Oktober 2018 bis Oktober 2023 bis zu 2 Milliarden Euro für Projekte 
bereitzustellen, die die Einleitung von Abfällen ins Meer reduzieren (insbesondere Plastikmüll). 

Schwerpunkt 7: Schutz der Natur 

 Biodiversität ist lebenswichtig. Die Natur liefert uns Nahrung, Heilmittel und Rohstoffe, sie bietet uns 
Erholung und ist wichtig für unser Wohlbefinden und unsere Gesundheit. Allein gemessen an der 
engen Definition der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung trägt die Natur schätzungsweise zur 
Hälfte des weltweiten BIP bei. Der Verlust an biologischer Vielfalt und die Klimakrise sind eng 
miteinander verflochten. Für die Bekämpfung des Biodiversitätsverlusts und die Wiederherstellung 
von Ökosystemen sind umfangreiche zusätzliche Investitionen in Projekte für die Erhaltung, die 
Sanierung und den Übergang erforderlich. Ziel der unlängst vorgeschlagenen EU-
Biodiversitätsstrategie für 2030 ist es, beträchtliche Neuinvestitionen für die Biodiversität zu 
mobilisieren, in enger Verzahnung mit der EU-Forststrategie. Die praktische Umsetzung kann sich als 
schwierig erweisen, nicht zuletzt, weil direkte Ertragsströme fehlen und weil viele Projekte 
fragmentiert und klein sind. 

 Die EIB-Gruppe hat in den vergangenen Jahren aktiv an der Entwicklung von 
Finanzierungsmechanismen gearbeitet, die Mittel des Privatsektors für den Erhalt der Biodiversität 
und naturnahe Lösungen zur Anpassung an den Klimawandel und zur Stärkung der Resilienz 
mobilisieren sollen. In enger Zusammenarbeit mit der Europäischen Kommission hat sie innovative 
Finanzierungsinstrumente entwickelt, darunter als Pilotinstrument die Fazilität für Naturkapital, sowie 
Initiativen außerhalb der EU. Diese Erfahrungen fließen in die Entwicklung eines themenspezifischen 
Produkts im Rahmen von InvestEU für die Finanzierung von Naturkapital ein. Das Produkt wird so 
strukturiert, dass es die Synergien mit anderen Sektoren wie der Kreislaufwirtschaft und der auf Land- 
und Wasserressourcen basierenden Wirtschaft maximiert, ohne den Fokus auf die langfristige 
Wiederherstellung des Ökosystems zu verwässern. 

 Die Forstwirtschaft spielt eine wichtige Rolle bei der CO2-Abscheidung und -Speicherung, der 
Förderung der Biodiversität und der Bereitstellung von Ökosystemleistungen. Die EIB-Gruppe wird 
versuchen, langfristige Investitionen in die Forstwirtschaft stärker zu fördern, indem sie einen 
Schwerpunkt auf Umweltschutz, Naturschutz und kommerziell ausgerichtete Aktivitäten legt. Zurzeit 
ist sie mit der Aktualisierung ihres Ansatzes für die Förderung der Forstwirtschaft befasst und 
berücksichtigt dabei gewonnene Erkenntnisse und die jüngsten Entwicklungen in diesem Bereich. Über 
Intermediäre geleitete Produkte und Beratungsdienste sind besonders wichtig, um Größe zu erreichen. 

 Der europäische Grüne Deal hat eine starke externe Dimension, die für seine Umsetzung eine wichtige 
Rolle spielt. Sowohl die neue EU-Biodiversitätsstrategie für 2030 als auch die EU-Forststrategie 
beinhalten weitreichende internationale Ziele. Die EIB wird versuchen, zur Erreichung dieser Ziele und 
zur Umsetzung konkreter Maßnahmen beizutragen, um „abholzungsfreie“ Wertschöpfungsketten und 
einen ehrgeizigen globalen Deal für die Natur für den Zeitraum nach 2020 zu unterstützen, der bei der 

https://www.eib.org/attachments/thematic/the_clean_oceans_initiative_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/eu-biodiversity-strategy-2030_de
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/eu-biodiversity-strategy-2030_de
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/forestry/forestry-explained_de
https://www.eib.org/de/products/blending/ncff/index.htm
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15. Vertragsstaatenkonferenz des Übereinkommens zur biologischen Vielfalt verabschiedet werden 
soll. 

 Die EIB-Gruppe wird auch ihre Unterstützung für große Investitionsprogramme zur Wiederherstellung 
und Sanierung geschädigter Flächen (z. B. Bekämpfung der Bodenerosion und Wüstenbildung, 
Verhütung/Bekämpfung von Flächenbrand) ausweiten, wodurch Küstenerosion bekämpft und die 
Biodiversität, Gesundheit und Resilienz von Waldökosystemen durch nachhaltige 
Waldbewirtschaftung (z. B. Schädlingsbekämpfung, Walderhaltung/-schutz) verbessert werden. In 
Anerkennung der Tatsache, dass die Lebensgrundlage armer Menschen in ländlichen Gebieten stark 
von Ökosystemleistungen abhängt, wird die EIB-Gruppe im Rahmen ihrer Unterstützung für den 
Naturschutz Synergien zwischen ökologischen und sozialen Zielen anstreben, indem sie lokale 
Gemeinschaften, einschließlich Frauen und indigener Gruppen, gezielt einbezieht. 

Schwerpunkt 8: Vom Hof auf den Tisch 

 Das Lebensmittelsystem in Europa gilt als sicher, vielfältig und qualitativ hochwertig. Es muss auch 
nachhaltig sein. Deshalb hat die Europäische Kommission im Rahmen des europäischen Grünen Deals 
unlängst die Strategie Vom Hof auf den Tisch vorgestellt. Sie begründet dies mit der dringenden 
Notwendigkeit, die Abhängigkeit von Pestiziden und Antibiotika zu verringern, die übermäßige 
Düngung (insbesondere Stickstoff und Phosphor) zu reduzieren, den ökologischen Landbau 
auszuweiten, den Tierschutz zu verbessern und den Biodiversitätsverlust umzukehren. Die Einführung 
und erfolgreiche Umsetzung nachhaltiger Landwirtschaft kann dazu beitragen, die 
Ernährungssicherheit in Entwicklungsländern zu verbessern und natürliche Kohlenstoffsenken wie 
Böden und Pflanzen weltweit zu stärken. 

 Um die Umstellung auf ein gerechtes, gesundes und umweltfreundliches Nahrungsmittelsystem 
innerhalb und außerhalb der EU zu ermöglichen und zu beschleunigen, sind Beratungsdienste, 
innovative Finanzierungsinstrumente, aber auch Forschung, Entwicklung und Innovation (FEI) 
unerlässlich. Sie können helfen, Spannungen zu lösen, Lösungen zu entwickeln und zu testen, 
Hindernisse zu überwinden und neue Marktchancen zu entdecken. 

 Angesichts der Bedeutung von KMU und Midcap-Unternehmen in diesem Sektor sind über 
Intermediäre geleitete Finanzprodukte ein zentrales Element für die Unterstützung der Biowirtschaft 
durch die EIB-Gruppe. Im Rahmen von InvestEU, des Instruments für Nachbarschaft, 
Entwicklungszusammenarbeit und internationale Zusammenarbeit (NDICI) und anderer Initiativen 
wird die EIB-Gruppe versuchen, innovative Finanzierungsinstrumente so weiterzuentwickeln, dass sie 
den spezifischen Bedürfnissen entlang der globalen Wertschöpfungsketten der Biowirtschaft gerecht 
werden. 

 Diese Bemühungen werden ergänzt durch die verstärkte Förderung von Unternehmen und 
Genossenschaften, die in FEI investieren. Auch Biowirtschaftsprojekte in ländlichen Gegenden, 
ländliche Infrastruktur und die Entwicklung von Beratungsprogrammen auf nationaler Ebene, um die 
Umstellung auf kohlenstoffarme, anpassungsfähigere Methoden zu unterstützen oder kleinere 
Projekte zur Bewältigung spezifischer Probleme zu entwickeln, werden gefördert. Mit solchen 
integrierten Initiativen will die EIB-Gruppe dazu beitragen, die Lebensmittelproduktion weltweit 
nachhaltiger zu gestalten. 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/farm-fork_de


 Kapitel 2. Beschleunigter Übergang durch grüne Finanzierungen 23 

Schwerpunkt 9: Nachhaltige Städte und Regionen 

 Die Hälfte der Weltbevölkerung wohnt in Städten. Sie verbrauchen zwei Drittel der gesamten Energie 
weltweit und 70 Prozent der natürlichen Ressourcen und erzeugen über 70 Prozent aller CO2-
Emissionen. Klimawandel und Umweltverschmutzung stellen eine große Bedrohung für Städte und 
Regionen dar. Am stärksten wirken sich der Klimawandel und die Umweltverschmutzung auf die 
einkommensschwache Bevölkerung aus, was die soziale Ungleichheit noch verstärkt. In den 
kommenden 30 Jahren dürfte der Anteil der städtischen Bevölkerung schätzungsweise um 60 Prozent 
steigen. Es ist dringend notwendig, die Urbanisierungswelle durch intelligente, nachhaltige Gebäude 
und Infrastruktur grüner zu machen. 

 Die EIB-Gruppe kann über ihren bestehenden Ansatz Investitionsprogramme von Städten und 
Regionen fördern. Diese Programme – etwa für den sozialen Wohnungsbau oder strategische ÖPNV-
Projekte – werden zunehmend in Partnerschaft mit der EU, Städte-Netzwerken und Partner-MDB 
durchgeführt. Neben der direkten Unterstützung von Städten kann die EIB-Gruppe auch 
Finanzierungen für kommunale oder regionale Dienstleistungsanbieter – Wasserbetriebe, 
Entsorgungsunternehmen oder Gesellschaften für sozialen Wohnungsbau – bereitstellen. Dies erfolgt 
häufig als rückgrifflose Finanzierung oder als Unternehmensfinanzierung, zunehmend aber auch über 
Stadtsanierungsfonds. Die EIB-Gruppe hat strategische Partnerschaften mit nationalen Förderbanken 
aufgebaut, um gemeinsam wirksame Finanzierungslösungen für europäische KMU und kleinere Städte 
zu entwickeln und bereitzustellen. 

 Die EIB-Gruppe kann Investitionen in nachhaltige Stadtentwicklung durch Beratung unterstützen. 
URBIS ist eine neue, eigens entwickelte Plattform für urbane Investitionen und Beratung, die 
Stadtverwaltungen hilft, Investitionen einfacher und schneller umzusetzen und zu finanzieren. Der von 
der EIB und der Weltbank ins Leben gerufene City Gap Fund unterstützt Städte und 
Gebietskörperschaften bei der Vorbereitung und Priorisierung klimaintelligenter Programme und 
Investitionen. Sein Ziel ist es, insgesamt Mittel in Höhe von mindestens 100 Millionen Euro 
einzusammeln, um mehr als 4 Milliarden Euro für Investitionen in urbane Klimamaßnahmen zu 
mobilisieren. Im Zusammenhang mit nachhaltigen Städten besteht großes Potenzial für Projekte im 
Bereich Kreislaufwirtschaft. Aufbauend auf ihrem Circular City Funding Guide entwickelt die EIB eine 
Reihe von Initiativen in diesem Bereich. 

Schwerpunkt 10: Ein grüneres Finanzsystem13 

 Im breiteren Kontext der Kapitalmarktunion verabschiedete die Europäische Kommission 2018 einen 
Aktionsplan zur Finanzierung nachhaltigen Wachstums. Ziel des Aktionsplans sind die Neuausrichtung 
von Kapitalströmen zugunsten einer nachhaltigeren Wirtschaft, die systematische Einbeziehung der 
Nachhaltigkeit in das Risikomanagement und die Förderung von Transparenz und langfristigem 
Denken. Die Europäische Kommission hat vor dem Hintergrund des europäischen Grünen Deals und 
besorgt, dass das Finanzsystem als Ganzes den Wandel zu langsam vollzieht, eine neue Strategie für 
ein nachhaltiges Finanzwesen angekündigt. Vor Kurzem wurde ein Konsultationsdokument dazu 
veröffentlicht. 

                                                           
13 Im Rahmen des europäischen Grünen Deals wird der Ausdruck „grüne Projekte finanzieren“ verwendet. Aus Sicht der EIB 

ist dies das Thema des gesamten Kapitels. Um die (nicht finanzielle) Rolle der EIB-Gruppe bei der Unterstützung des 
Markts der EU für nachhaltige Finanzierung im weiteren Sinne darzustellen, wurde der Titel „Ein grüneres Finanzsystem“ 
gewählt. 

https://eiah.eib.org/about/initiative-urbis
https://www.citygapfund.org/
https://www.circularcityfundingguide.eu/
https://ec.europa.eu/info/publications/sustainable-finance-renewed-strategy_en
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/2020-sustainable-finance-strategy-consultation-document_en.pdf
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 Die EIB-Gruppe trägt zu diesem Programm bei. Die EIB hat an der Ausarbeitung des Aktionsplans und 
in der Folge an der Entwicklung der EU-Taxonomie für grüne, nachhaltige Aktivitäten und dem EU-
Standard für grüne Anleihen mitgewirkt. Darüber hinaus unterstützt sie vollumfänglich drei wichtige 
Initiativen, die entscheidend zum Entstehen eines internationalen nachhaltigen Finanzsektors 
beitragen: (1) das Network of Central Banks and Supervisors for Greening the Financial System 
(NGFS), (2) die Klimakoalition der Finanzminister und (3) die Internationale Plattform für ein 
nachhaltiges Finanzwesen der Europäischen Kommission. 

 Die EIB beabsichtigt, ihre Klimaschutzanleihen (CAB) und Nachhaltigkeitsanleihen (SAB) schrittweise 
am vorgeschlagenen EU-Standard für grüne Anleihen auszurichten. Als erster Emittent hat sie dies in 
der CAB- und SAB-Dokumentation im Abschnitt zur Erlösverwendung berücksichtigt. Das ermöglicht 
die erforderliche schrittweise Ausrichtung der zugrunde liegenden Projekte auf die EU-Taxonomie. In 
Einklang mit diesem Ansatz entwickelt die EIB jetzt ihre ersten Förderkriterien für Finanzierungen im 
Bereich ökologische Nachhaltigkeit und sie verfeinert ihre Förderkriterien im Bereich Klimaschutz, um 
die Klassifizierung ihrer Finanzierungsaktivitäten an die EU-Taxonomie anzupassen. Für die 
Kapitalmärkte zeigt sich diese Ausrichtung an der allmählichen Ausweitung der Kriterien für die 
Erlösverwendung von CAB und SAB und an der Entwicklung der notwendigen Due Diligence-Verfahren 
(vgl. Kapitel 5), um die Anforderungen der EU-Taxonomie in puncto wesentlicher Beitrag, Vermeidung 
erheblicher Beeinträchtigungen ökologischer Zielsetzungen und soziale Mindeststandards (soweit 
erforderlich) zu erfüllen. Dies sind zwei wichtige „deliverables“ unter dem Klimabank-Fahrplan. Sie 
wurden in den ersten Plänen für die CAB/SAB-Produktentwicklung förmlich festgehalten – an den 
genauen Einzelheiten wird weiter gefeilt. 

 Die EIB wird sich auch aktiv bemühen, ihr Wissen an andere potenzielle Emittenten grüner Anleihen 
weiterzugeben. Indem sie ihnen bei der Entwicklung und Vermarktung von Produkten, die der EU-
Taxonomie entsprechen, hilft, kann sie zur Ausweitung und Vertiefung des Marktes für grüne 
Finanzierungen beitragen. Im Rahmen der Europäischen Plattform für Investitionsberatung wird 
weiterhin daran gearbeitet, die Anforderungen und Umsetzungsoptionen für eine European Green 
Debt Advisory Platform zu analysieren. Ziel dieser umfassenden Beratungsplattform ist es, 
Bewusstsein zu schaffen, Kapazitäten aufzubauen und dazu beizutragen, das Angebot grüner Anleihen 
und Kredite quantitativ und qualitativ zu steigern, um Investitionen in Klimaschutz und ökologische 
Nachhaltigkeit zu finanzieren. 

Schwerpunkt 11: Globaler Vorreiter beim grünen Wandel 

 Die EU übernimmt international weiterhin eine führende Rolle, um eine ehrgeizige und erfolgreiche 
Umsetzung des Pariser Abkommens und der UN-Nachhaltigkeitsziele sicherzustellen. Einerseits, indem 
sie ihre eigenen Erfahrungen bei der Gestaltung und Umsetzung von Maßnahmen und Projekten im 
Bereich Klima und Energie weitergibt, andererseits, indem sie Entwicklungsländern auf der ganzen 
Welt deutlich mehr Mittel für grüne Aktivitäten und nachhaltige Investitionen zur Erreichung der UN-
Ziele für nachhaltige Entwicklung zur Verfügung stellt. Viele Entwicklungsländer verpflichten sich zum 
ersten Mal, ihre Emissionen zu begrenzen oder zu senken und die Klimaanpassung auszubauen. Indem 
die EIB wirksame, als Katalysator fungierende Unterstützung in zentralen Sektoren und Aktivitäten 
bereitstellt, fördert sie die Umsetzung und Stärkung der national festgelegten Beiträge unter dem Paris 
Abkommen. Dies könnte in bestimmten Regionen zu einem stärkeren Engagement auf Länderebene 
führen, basierend auf den besonderen Stärken und der Expertise der EIB (z. B. Bankfähigkeit von 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance/eu-taxonomy-sustainable-activities_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance/eu-green-bond-standard_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance/eu-green-bond-standard_en
https://www.ngfs.net/en
https://www.financeministersforclimate.org/#:%7E:text=The%20Coalition%20of%20Finance%20Ministers%20for%20Climate%20Action%20brings%20together,towards%20low%2Dcarbon%20resilient%20development.
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance/international-platform-sustainable-finance_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance/international-platform-sustainable-finance_en
https://eiah.eib.org/
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Förderprogrammen für erneuerbare Energien, Energieeffizienzprogramme, Innovationsfinanzierung 
usw.). 

 Im Zusammenhang mit der „Kopenhagen-Vereinbarung“14 stellt die EIB eine wichtige Quelle für 
finanzielle Unterstützung der EU dar. Im Jahr 2015 sagte die Bank zu, den Anteil ihrer 
Klimafinanzierungen in Entwicklungsländern bis 2020 auf 35 Prozent zu erhöhen. Dieses Ziel wurde 
schon 2017 und in den darauffolgenden Jahren erneut erreicht. Im Rahmen ihrer neuen globalen 
Zielsetzung wird die EIB ihre Unterstützung für grüne Investitionen außerhalb der EU ausbauen (vgl. 
andere Schwerpunkte). In Einklang mit dem europäischen Grünen Deal wird die EIB die EU in ihrer 
weltweiten Führungsrolle unterstützen und sowohl nationale als auch internationale Maßnahmen im 
Bereich Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit vorantreiben. Die EIB stellt Ländern, die aktuell 
oder künftig zu den großen Treibhausgasemittenten zählen, Finanzierungen und flankierende 
Unterstützung zur Verfügung, denn hier müssen die größten Anstrengungen zur Reduktion oder 
Prävention von Treibhausgasemissionen unternommen werden. Auch für besonders vom Klimawandel 
bedrohte Länder und Regionen – insbesondere die am wenigsten entwickelten Länder und kleinen 
Inselentwicklungsländer – stellt sie Finanzierungen und Hilfe bereit. 

 Die EIB wird nicht nur ihr Finanzierungsvolumen erhöhen, sondern auch in enger Zusammenarbeit mit 
der Europäischen Kommission, dem Europäischen Auswärtigen Dienst und den EU-Delegationen 
Möglichkeiten suchen, um ihre Unterstützung für Partnerländer auszuweiten. Hierfür wird sie das 
Upstream-Engagement und den Stakeholder-Dialog verstärken, zusätzliche Finanzierungen 
(einschließlich vergünstigter Finanzierungsmittel) aus externen Quellen mobilisieren, Beratung samt 
technischer Hilfe, Expertise und Kapazitätsentwicklung bereitstellen und bei der Risikoabfederung 
helfen. Für die Schließung von Investitionslücken spielt die Mobilisierung von Finanzmitteln aus 
verschiedensten Quellen, insbesondere aus dem Privatsektor in Partnerländern, eine entscheidende 
Rolle. Die EIB strukturiert ihre Hilfe so, dass die begrenzten Ressourcen, vor allem die vergünstigten 
Finanzierungsmittel, möglichst wirksam eingesetzt werden. All diese Initiativen werden mit Partner-
MDB und internationalen Organisationen eng abgestimmt. Die EIB will externe 
Koordinierungsmechanismen stärken und Transparenz fördern, damit ihre Beiträge und ihr Mehrwert 
eindeutig Klima- und Entwicklungswirkungen vor Ort zugeordnet werden können. 

Weiterentwicklung des Geschäfts der EIB-Gruppe 

 Der vorangegangene Abschnitt rückt das Ausmaß der Investitionen in den Vordergrund, die für die 
Erreichung der EU-Klimaziele notwendig sind, und das Thema Innovation, das sich wie ein roter Faden 
durchzieht. Die EIB-Gruppe verfügt über eine Reihe von Instrumenten, die sie zur Bewältigung dieser 
Herausforderungen über umfangreiche Finanzierungen, innovative Produkte oder Beratung 
einsetzen kann. 

 Die EIB-Gruppe wird sich weiterhin auf Bereiche stützen, in denen sie einen komparativen Vorteil hat. 
Sie kann beispielsweise große Erfolge bei der Finanzierung umfangreicher Investitionen in 
kohlenstoffarme Verkehrsmittel und bei der CO2-armen Stromerzeugung vorweisen. Die EIB-Gruppe 
wird ihre fortlaufenden Anstrengungen intensivieren, um beschleunigte Investitionen in Bereichen zu 
fördern, die viel langfristiges und kostengünstiges Kapital benötigen. Dazu gehören der öffentliche 

                                                           
14 Bei der Welt-Klimakonferenz in Kopenhagen (COP 15) versprachen die Industriestaaten, die Entwicklungsländer mit jährlich 

100 Milliarden US-Dollar aus öffentlichen und privaten Quellen zu unterstützen. Diese Zusage wurde in das Pariser 
Abkommen für den Zeitraum 2020 bis 2025 übernommen, mitsamt einer Überprüfungsklausel für eine anschließende 
Aufwärtsrevision. 
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Nahverkehr, die Stromerzeugung aus erneuerbaren Quellen, die Einführung CO2-armer Technologien 
durch die Industrie sowie die Energieübertragung. 

 Die EIB-Gruppe wird auch ihre bestehenden Kapazitäten weiterentwickeln, um bestimmte 
festgestellte Investitionslücken zu schließen. Deshalb wird sie versuchen, die Wirksamkeit ihrer 
Finanzierungsaktivitäten zu verstärken, indem sie innovative Instrumente entwickelt, um neue CO2-
arme Technologien zu unterstützen, die den sektoralen Dekarbonisierungspfaden förderlich sind (z. B. 
durch die Finanzierung von Investitionen in das Batterieökosystem und die Weiterentwicklung neuer 
Technologien im Bereich erneuerbare Energien oder in die Kohlenstoffabscheidung und -speicherung). 
Durch die Einführung neuer innovativer Produkte durch die EIB-Gruppe oder die Ausweitung ihres 
Volumens an risikoreicheren, kapitalintensiveren Finanzierungen (z. B. um die Entwicklung von 
Technologien zu fördern, die sich im Frühstadium befinden) entsteht hohe Zusätzlichkeit, indem 
offenkundige Investitionslücken geschlossen, zentrale Prioritäten berücksichtigt und Mittel aus dem 
Privatsektor und anderen Quellen mobilisiert werden. 

 Die EIB-Gruppe wird auch ihre Risikobereitschaft und Risikotragfähigkeit überprüfen müssen. Dazu 
gehört unter anderem, wie sie Merchant-, Technologie- und Nachfragerisiken absorbiert (Letztere 
spielen beispielsweise bei der Entwicklung von grünem Wasserstoff eine Rolle). Eine weitere Initiative, 
die die EIB zur Deckung bestimmter Investitionsbedarfe ergreifen könnte, sind zum Beispiel 
kombinierte Finanzierungsstrukturen, um öffentliche Zuschüsse (im Rahmen der „Renovierungswelle“ 
oder von InvestEU) auszuschöpfen. Damit sollen energieeffiziente Investitionen oder neue grüne 
Fremdkapitalinstrumente gefördert werden, die die Entwicklung und Einführung CO2-armer 
Technologien zur Dekarbonisierung des Industriesektors voranbringen. Das Finanzierungsangebot der 
EIB-Gruppe wird durch die Ausweitung ihrer Beratungsdienste ergänzt: Sie stärken die wirtschaftliche 
und technische Grundlage von Projekten mit technischer und finanzieller Expertise, mobilisieren so 
Mittel aus anderen Quellen und fördern damit ebenfalls grüne Investitionen. Auf einige der Initiativen, 
die die EIB-Gruppe in diesem Zusammenhang entwickelt, wird weiter unten in diesem Abschnitt 
eingegangen. 

 Um die Gewinnung von Neugeschäft und den Aufbau einer Projektpipeline zu unterstützen, wird die 
EIB-Gruppe den breiten Dialog mit Stakeholdern innerhalb und außerhalb der EU suchen – zum 
Beispiel mit der Europäischen Kommission, nationalen und regionalen Behörden (im Zusammenhang 
mit nationalen Energie- und Klimaplänen, nationalen Klimabeiträgen oder anderen nationalen Klima- 
und Entwicklungsplänen), Investoren des Privatsektors, bestehenden und potenziellen 
Geschäftspartnern sowie anderen MDB. Bei der Weiterentwicklung des Geschäfts der EIB-Gruppe wird 
somit dem festgestellten Investitionsbedarf in jedem Schwerpunktbereich, aber auch dem rechtlichen 
Rahmen vor Ort, dem wirtschaftlichen Umfeld und konkreten Investitionshemmnissen Rechnung 
getragen. 

Innovation bei allen Produkten und Dienstleistungen der EIB-Gruppe 

 Dieser Abschnitt untersucht, wie die EIB-Gruppe ihre Produkte und Dienstleistungen ausbauen kann – 
mit dem Ziel, die oben beschriebene Weiterentwicklung des Geschäfts zu unterstützen, Investitionen 
zur Erfüllung zentraler Investitionsbedarfe und strategischer Ziele anzustoßen, Mehrwert für 
Projektträger zu schaffen und letztlich dazu beizutragen, die Ziele als Klimabank der EU zu erreichen. 
Er befasst sich auch mit der Frage, wie die EIB-Gruppe für Zusätzlichkeit sorgen kann – beispielsweise 
durch die Mobilisierung weiterer Mittel aus dem privaten oder öffentlichen Sektor oder die 
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Unterstützung der Marktentwicklung. Es werden zwei Formen der Unterstützung untersucht: 
Beratungsdienste und Finanzprodukte. 

Stärkung des Beratungsangebots 

 Beratungsdienste können im gesamten Projektzyklus und über das gesamte Spektrum der 
Wirtschaftszweige Mehrwert schaffen. Im Vorfeld förmlicher Finanzierungsvorschläge hilft beratende 
Unterstützung Geschäftspartnern, technisch oder wirtschaftlich tragfähige Investitionsvorhaben zu 
identifizieren oder zu definieren. Ähnlich können Beratungsleistungen zur Entwicklung neuer oder 
verbesserter grüner Produkte und Finanzierungsinstrumente beitragen (vgl. unten). Im Verlauf des 
Projektzyklus kann Beratung zur Ermittlung von Projekten (z. B. ELENA) oder für deren Vorbereitung 
und Optimierung (z. B. JASPERS15) erbracht werden, ebenso wie zur Unterstützung von Investitionen 
über Finanzintermediäre (z. B. Climate Action Support Facility). Auch nach der Projektumsetzung kann 
das Angebot in Anspruch genommen werden. Beratungsdienste sind somit Bestandteil der 
Finanzierungsaktivitäten der EIB-Gruppe und tragen zur Erreichung der Ziele der Klimabank bei. Im 
nachstehenden Kasten wird dieser Aspekt näher erläutert. 

Die Beratungsdienste der EIB-Gruppe richten sich an EU-Mitgliedstaaten, Nicht-EU-Staaten, 
öffentlichen Einrichtungen, regionale Behörden, Finanzinstitute und Unternehmen. Sie will ihnen 
dabei helfen, einen Rahmen festzulegen, neue Möglichkeiten für Investitionen in Klimaschutz und 
ökologische Nachhaltigkeit auszumachen und Finanzierungslücken zu schließen, die die 
Marktentwicklung beeinträchtigen. Das EPEC unterstützt beispielsweise den Transfer von Wissen 
und Kompetenzen, um institutionelle Kapazitäten nationaler und regionaler 
Entwicklungsinstitutionen zu stärken, indem es Beratung zur ÖPP-Gesetzgebung anbietet und den 
Austausch bewährter Verfahren und Erfahrungen fördert. 

Die Beratungsdienste können Geschäftspartnern bei der Vorbereitung ihrer Projekte für eine 
Finanzierung durch die EIB-Gruppe helfen, deren Klima- und Umweltauswirkungen zu verbessern. 
Außerdem können Risikokapital- oder eigenkapitalartige Investitionen in der Frühphase, die häufig 
mit Beratung zur Geschäftsentwicklung einhergehen, beispielsweise Innovationen und die 
Weiterentwicklung von Technologien für den Übergang zu einer CO2-armen Wirtschaft fördern. 

Ein zentrales Ziel besteht darin, die Beratung zur Marktentwicklung in Bezug auf Klimaschutz und 
ökologische Nachhaltigkeit zu stärken – durch die Fokussierung auf Sektoren mit spezifischen 
Investitionsbedarfen und -lücken. Die EIB-Gruppe erbringt Beratungsleistungen, um neue und sich 
abzeichnende Innovationen im Bereich Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit sowie 
einschlägige Trends und Technologien zu identifizieren und deren Übernahme durch die breite 
Wirtschaft zu forcieren. Ein entscheidender Faktor für die Marktentwicklung wird die Hebelung der 
knappen Mittel des öffentlichen Sektors sein. Hierfür werden Finanzierungen und Beratungsdienste 
der EIB-Gruppe mit Investitionen aus dem privaten und öffentlichen Sektor in sogenannten Single 
Blended Packages kombiniert, die Finanzierungsinstrumente und Investitionsplattformen umfassen 
können.  

                                                           
15 JASPERS trägt entscheidend dazu bei, Projektträger in einem frühen Stadium des Projekts zu beraten, ihnen bei der 

Entwicklung ihrer CO2-Minderungsprojekte zu helfen und sicherzustellen, dass sie gegenüber den Folgen des 
Klimawandels resilient sind. Im Zeitraum 2014–2019 wurden mithilfe von JASPERS Finanzierungen für über 180 große 
Projekte genehmigt. Die Gesamtprojektkosten beliefen sich auf 58 Milliarden Euro, die EU-Zuschüsse auf 31 Milliarden 
Euro. Die Hälfte dieser Projekte leistete einen Beitrag zum Klimaschutz. Allein im Jahr 2019 belief sich dieser auf 
3,15 Milliarden Euro. Dies ist ein Beleg dafür, dass die Beratung in der frühen Phase der Projektentwicklung einen sehr 
positiven Einfluss auf die Projektpipeline im Bereich Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit haben kann. 

 

https://jaspers.eib.org/
https://www.eib.org/epec/
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Stärkung des Angebots an Finanzprodukten 

 Die EIB-Gruppe verfügt bereits über eine breite Produktpalette, die sie nutzen kann, um ihre Ziele als 
Klimabank der EU zu erreichen (vgl. Abschnitt zu den Schwerpunktbereichen). Der Produktmix wird 
bislang erfolgreich eingesetzt, um in den unterschiedlichsten Bereichen grüne Projekte 
voranzutreiben, wie die Klimaschutz-Performance der EIB-Gruppe der vergangenen Jahre zeigt (vgl. 
Kapitel 1). Er wird auch in Zukunft umfangreiche Investitionen in Klimaschutz- und ökologische 
Nachhaltigkeitsprojekte ermöglichen. Es ist beispielsweise wahrscheinlich, dass die EIB über das 
bestehende Produkt Projektdarlehen weiterhin Investitionen des öffentlichen Sektors in große grüne 
Infrastrukturprojekte finanziert und komplementäre Mittel für grüne Forschung, Entwicklung und 
Innovation der Industrie (d. h. des Privatsektors) bereitstellt. Doch angesichts der Breite und des 
Ausmaßes der Klimabank-Ambition der EIB-Gruppe wird sie ihr Produktangebot weiter ausbauen 
müssen. Einerseits, um mehr Mittel für grüne Finanzierungen zugunsten zentraler Ziele zu aktivieren, 
und andererseits, um für Zusätzlichkeit zu sorgen, indem spezifische Investitionsbedarfe und 
Marktlücken berücksichtigt oder mehr grüne Investitionen angestoßen werden. Im nachfolgenden 
Kasten werden die aktuellen Maßnahmen erläutert, mit denen der Finanzprodukte-Mix der EIB unter 
Bezugnahme auf Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit gestärkt werden soll. Die EIB-Gruppe 
wird ihre Produkte weiter auf den Prüfstand stellen und diejenigen weiterentwickeln, die vorrangigen 
Investitionslücken und künftigen Investitionsbedarfen Rechnung tragen. Beratungsdienste können 
diese Initiativen auf verschiedene Weise ergänzen. Zum Beispiel durch Sensibilisierung und 
Verbreitung von Best Practices, durch Unterstützung der Geschäftspartner bei der Entwicklung und 
Verbesserung von grünen Fremdkapitalinstrumenten und durch Sicherstellung der Replizier-
/Skalierbarkeit von Bankprodukten, die von der EIB entwickelt werden. 

Zurzeit entwickelt die EIB unter anderem grüne Anleihe- und grüne Darlehensprodukte. Um der 
Marktnachfrage nach standardisierten, transparenten grünen Fremdkapitalinstrumenten gerecht 
zu werden (und dem Problem der „Grünfärberei“ gegenzusteuern) sowie den steigenden 
Finanzierungsbedarf für grüne Investitionen zu decken, wird das Angebot der EIB an grünen 
Fremdkapitalinstrumenten (derzeit nur ein grünes Energiedarlehen) weiterentwickelt und um ein 
grünes Kreditprodukt ergänzt. Dieses Produkt geht – in Einklang mit den neuen Kriterien für 
Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit – mit einer erweiterten Förderfähigkeit einher und 
ermöglicht der EIB die Ausreichung grüner Kredite, um eine deutlich breitere Palette an Sektoren 
und Projekten (auch außerhalb des Energiesektors) zu unterstützen. Die EIB entwickelt auch ein 
grünes Anleiheprodukt (einschließlich grüner Hybridanleihen) als Finanzierungsinstrument (d. h. als 
Darlehenssubstitut). So kann die EIB nicht nur als Emittent, sondern auch als Käufer am grünen 
Anleihemarkt auftreten. Nachdem die EIB-Gruppe 2007 erfolgreich die erste grüne Anleihe am 
Kapitalmarkt begeben hat, ist dies eine natürliche Entwicklung. Es stellt eine Erweiterung der 
bestehenden Initiativen der EIB-Gruppe zum Kauf von Anleihen dar, jetzt allerdings innerhalb eines 
Rahmenwerks für grüne Anleihen. Die neuen grünen Fremdkapitalinstrumente fördern 
beispielsweise die Anwendung der EU-Grundsätze für grüne Anleihen und der Grundsätze für Grüne 
Darlehen. Sie tragen auch zur Verbreitung der EU-Taxonomie als ein Rahmenwerk zur Verfolgung 
und Rückverfolgung grüner Investitionen bei. Die Produkte sprechen ein nach Größe und Kapazität 
breites Spektrum potenzieller Kreditgeber und Emittenten an, die grüne Investments finanzieren, 
auch im Zusammenhang mit Dekarbonisierung und grüner FEI. Ergänzt wird dies durch ein Angebot 
für technische Hilfe/Beratung16, was der EIB-Gruppe erlaubt, weiter zur Entwicklung eines 

                                                           
16 Diese technische Hilfe bezieht sich auf ein umfassendes Beratungsprogramm in Bezug auf die Sensibilisierung, den 

Kapazitätsaufbau und die Bereitstellung von Hilfe zur Verbesserung der Quantität und Qualität grüner Anleihen und 
Darlehen zur Finanzierung von Klima- und Umweltinvestitionen. Dieser vorbereitende Auftrag ergänzt die Einführung von 
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nachhaltigen Finanzmarktes und zum Kompetenzaufbau bei den potenziellen Erstemittenten 
grüner Fremdkapitalinstrumente beizutragen. 

Die Weiterentwicklung der durchgeleiteten Finanzierungsprodukte der EIB ist im Gange. Ziel ist 
dabei ein erleichterter Zugang zu grünen Finanzierungen (hauptsächlich) für KMU und Midcap-
Unternehmen. Bei der Entwicklung von über Intermediäre geleiteten Produkten liegt der Fokus auf 
zweckgebundenen Darlehen und Tranchen für Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit. Um die 
Zuteilung der Endkredite zu vereinfachen und die Wirksamkeit der Produkte zu verbessern, werden 
die Förderkriterien an die neuen Definitionen der EIB in Sachen Klimaschutz und ökologische 
Nachhaltigkeit angepasst. Andere themenspezifische Angebote wie Finanzierungen für 
Energieeffizienzinvestitionen sowohl im Wohnungsbau als auch in der Industrie werden geprüft und 
getestet. Eine flankierende Technische-Hilfe-Lösung (die Climate Action Support Facility17) wird 
derzeit unter Federführung der EIAH eingeführt, um die Kapazitäten der Finanzintermediäre zu 
unterstützen. 

Über Intermediäre geleitete Fremdkapitalprodukte des EIF. Die Entwicklung und 
Weiterentwicklung von Produkten zur Unterstützung der grünen Transformation zählt zu den 
wichtigsten Prioritäten des EIF im Hinblick auf die Weiterentwicklung des Geschäfts. Diese werden 
voraussichtlich in Form von Garantien, Rückgarantien oder Bonitätsverbesserungen (je nach Fall) 
bereitgestellt. Ihr Hauptzweck besteht darin, den Übergang zu umweltfreundlicher 
Energieerzeugung und CO2-armen Verkehrsmitteln zu beschleunigen und die 
Treibhausgasemissionen und den Energieverbrauch u. a. in Wohngebäuden und der Industrie zu 
senken. Zudem wird der EIF bei seinen Aktivitäten mit EU-Mitgliedstaaten und/oder regionalen 
Verwaltungsbehörden Finanzierungsinstrumente entwickeln, die ähnliche Klima- und Umweltziele 
fördern, in Einklang mit den nationalen und regionalen Strategien (einschließlich der Kohäsions- und 
Agrarpolitik im Rahmen der ESIF-Programme). Der EIF konzentriert sich dabei auf den Einsatz 
flexibler und skalierbarer Lösungen, mit denen der Marktzugang verbessert und produktive 
Investitionen erleichtert werden können. Gleichzeitig berücksichtigt er die Verwendung 
kombinierter Instrumente (Kombination von Beratungsdiensten oder Zuschusskomponenten mit 
Finanzierungsinstrumenten), um diese Ziele aktiv zu fördern und die Finanzierungsbedingungen für 
die Endbegünstigten deutlich zu verbessern. 

Eigenkapital, Fonds und andere innovative Finanzprodukte können zur Ausweitung der 
Finanzierungen für Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit beitragen. Durch den verstärkten 
Einsatz von Beteiligungen an Eigenkapitalfonds oder Nachrang-Fremdkapital-/Quasi-Eigenkapital-
Finanzierungen (sowie die Absicherung von Erstverlusten) können mehr Mittel aus dem Privatsektor 
mobilisiert und die Bankfähigkeit risikoreicherer Vorhaben verbessert werden. Einige dieser 
Produkte zielen auf Nischen ab oder decken regionenspezifische Marktlücken und 
Investitionsbedarfe. Sie können auch als Katalysator fungieren, um strategische Investitionen zu 
ermöglichen oder zu beschleunigen, und mit maßgeschneiderten Beratungsdiensten kombiniert 
werden. Nachfolgend wird erläutert, wie solche Produkte eingesetzt werden können, um grüne 
Investitionen zu fördern: 

                                                           
grünen Darlehens- und grünen Anleiheprodukten. Der Auftrag wird von der Europäischen Kommission (GD FISMA und 
GD ECFIN) als Aktivität zur Marktentwicklung unterstützt. 

17 Diese Fazilität bietet weitere Unterstützung für Finanzintermediäre, die grüne Kredite vergeben und Kapazitäten im 
Hinblick auf künftige nachhaltige Finanzierungen aufbauen möchten. Die technische Hilfe umfasst (i) die Entwicklung und 
die Implementierung von Online-Hilfswerkzeugen, um die Finanzintermediäre bei der Ermittlung und Identifizierung 
förderfähiger Endprojekte für Zuteilungen zu unterstützen (z. B. Online-Tools für die Prüfung der Förderfähigkeit, E-
Learning-Module und Projektbibliothek mit Bezug zu Klimaschutz und ökologischer Nachhaltigkeit) und (ii) ein 
maßgeschneidertes Technische-Hilfe-Programm. Letzteres dient dazu, interessierte Intermediäre bei der Verbesserung 
ihrer internen Systeme im Zusammenhang mit Finanzierungen für Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit, 
Risikoanalyse, Monitoring, Reporting usw. direkt zu unterstützen. Je nach Erfolg des Pilotversuchs kann dieses 
Technische-Hilfe-Element künftig weiterentwickelt werden, um mehr Finanzintermediäre bei ihren 
Finanzierungsaktivitäten für Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit zu unterstützen. 
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In puncto Eigenkapitalfonds unterstützt der EIF durch seine Eigenkapitalaktivitäten über Dritte auch 
künftig innovative Technologien – vom Technologietransfer bis zur Pre-IPO-Phase und 
Unterstützung von Infrastrukturfonds. Neue Bereiche, an denen bereits gearbeitet wird, sind die 
blaue Wirtschaft sowie Agritech und Foodtech. Weitere Eigenkapitalthemen ähneln denjenigen bei 
der Fremdkapitalfinanzierung: (i) Energiewende, (ii) Biowirtschaft, (iii) Umwelt und Ressourcen, 
(iv) nachhaltige Informations- und Kommunikationstechnologien und (v) Mobilität und Verkehr der 
Zukunft. In Verbindung mit der EIB zählen auch themenspezifische Operationen, Ko-Investitionen 
und Mittelkombination dazu. 

Themenspezifische Operationen umfassen risikoreichere Vorhaben und Demonstrationsprojekte 
in strategisch wichtigen Bereichen, die nur beschränkt Zugang zu Mitteln aus den üblichen Quellen 
haben. Ein Beispiel ist die Finanzierung von Operationen unter InnovFin – Demonstrationsprojekte 
im Energiesektor. Dieses Instrument bietet Darlehen, Darlehensgarantien oder eigenkapitalartige 
Finanzierungen. Sie werden für innovative Demonstrationsprojekte (mit beschränktem Zugang zu 
Mitteln aus den üblichen Quellen) vergeben, die zum Umbau des Energiesystems beitragen, unter 
anderem in den Bereichen Erneuerbare-Energien-Technologien, intelligente Energiesysteme, 
Energiespeicherung, Kohlenstoffabscheidung und -speicherung sowie Kohlenstoffabscheidung und 
-nutzung. Damit soll die Lücke zwischen der Demonstrationsphase und der kommerziellen Nutzung 
geschlossen werden. 

Auf Innovationsfinanzierung ausgerichtete Instrumente, vergleichbar mit InnovFin EDP oder CEF 
Future Mobility für umweltfreundliche Mobilitätslösungen (beziehungsweise deren Nachfolger 
unter InvestEU), dürften weiterhin entscheidend sein, um risikoreichere Projekte in der frühen 
Reifephase zu unterstützen. Sie konzentrieren sich auf innovative, grüne First-of-a-kind-
Technologien, denen auf dem Weg von der Demonstration bis zur kommerziellen Nutzung ein „Tal 
des Todes“ droht. 

Venture Debt (d. h. Quasi-Eigenkapital) könnte auch dazu beitragen, kleinere innovative Entwickler 
grüner Technologien zu finanzieren. Venture Debt ist ein besonderes Finanzierungsinstrument der 
EIB-Gruppe, mit dem hochinnovative Start-up-Unternehmen bei der Entwicklung von 
Spitzentechnologie unterstützt werden. 

Der Einsatz dezentraler Finanzierungsinstrumente für Klima- und Umweltprojekte ermöglicht die 
effiziente Verwendung (knapper) öffentlicher Mittel. Ihr Hebelpotenzial mit Blick auf Investitionen 
des Privatsektors ist groß. Dezentrale Finanzierungsinstrumente können Liquidität, Garantien und 
Eigenkapitalfinanzierungen bereitstellen und von der EIB-Gruppe verwaltet und/oder kofinanziert 
werden. Eine Kombination mit Beratung und/oder Zuschüssen, um Markthindernisse zu 
überwinden, ist ebenfalls möglich.  

 Die EIB-Gruppe wird versuchen, höhere Investitionen in Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit 
mithilfe von Mandaten zu fördern. Ein Mandat ist eine Partnerschaft zwischen der EIB-Gruppe und 
Dritten, um gemeinsame Ziele zu erreichen. Die Partner sagen dafür finanzielle Mittel zu. Der EIF ist 
nahezu vollständig von Mandaten abhängig und verfügt nur über geringe eigene Ressourcen. Mandate 
können die Zusätzlichkeit der klimabezogenen Aktivitäten der EIB-Gruppe steigern, weil sie (i) die 
Risikokapazität der EIB-Gruppe und deren Fähigkeit erhöhen, innovative Instrumente als Pilotprojekt 
zu fördern, und (ii) es der EIB erlauben, durch ihre Beratungsleistungen die Qualität der von der Bank 
finanzierten Projekte zu verbessern und Investitionen zu beschleunigen. Nachfolgend werden einige 
aktuelle Entwicklungen in Bezug auf Mandate erläutert, die die EIB-Gruppe künftig durchführen wird 
und die zu den Zielen der Klimabank der EU beitragen können. 

In den kommenden Jahren wird die optimale Verwendung von Risikokapital und der Mandate 
allgemein entscheidend sein. Die Aktivitäten der EIB-Gruppe sind zunehmend von Mandaten Dritter 

https://www.eib.org/de/products/blending/cef/index.htm
https://www.eib.org/de/products/blending/cef/index.htm
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geprägt, die im Allgemeinen die in Betracht kommenden Geschäftspartner, Sektoren und Regionen 
festlegen, ebenso wie Zeitplan, Durchführungsmodalitäten und Produktinstrumentarium. 

Alle institutionellen Mandate der EIB und ein Großteil ihrer anderen kleineren Mandate 
unterstützen bereits in beträchtlichem Umfang Investitionen in Klima- und Umweltschutz. 
Institutionelle Mandate stehen häufig in Einklang mit den bisherigen Klimaschutzzielen der EIB. Dies 
trifft auf das Mandat für Finanzierungen außerhalb der Europäischen Union (ELM) oder den 
Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI) zu. In einigen anderen Fällen wie dem 
Green Climate Fund (GCF) oder FELICITY sind die Mandate vollständig auf Klimaschutz und 
ökologische Nachhaltigkeit ausgerichtet. Im Rahmen der Mandatsaktivitäten wird versucht, die 
Mittel Dritter zu diversifizieren und zu maximieren, um die Aktivitäten der EIB in den Bereichen 
Finanzieren, Bündeln und Beraten zu unterstützen. 

Die wichtigsten künftigen institutionellen Mandate, InvestEU und NDICI, werden derzeit verhandelt 
und dürften die Risikokapazität bei Finanzierungen in den Bereichen Klimaschutz und ökologische 
Nachhaltigkeit weiter stärken. Die Merkmale dieser neuen Mandate können immer noch geändert 
werden, weil die Gesetzgebungsverfahren für Verordnungsentwürfe noch nicht abgeschlossen sind 
und Umsetzungsvereinbarungen noch ausgearbeitet, verhandelt und unterzeichnet werden 
müssen. Die InvestEU- und NDICI-Verordnungen unterliegen der Vereinbarung über den nächsten 
mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) für den Programmplanungszeitraum 2021–2027, und die 
Investitionsleitlinien von InvestEU (d. h. der delegierte Rechtsakt für die Durchführung der InvestEU-
Verordnung) werden noch erörtert. 

Was die InvestEU-Verordnung betrifft, befürwortet der Vorschlag der Europäischen Kommission 
grundsätzlich die Paris-Ausrichtung und erkennt an, dass die Maßnahmen für klima- und 
umweltbezogene Ziele der Europäischen Kommission deutlich ausgebaut werden müssen. 
Vorgesehen ist, dass 30 Prozent der Gesamtfinanzausstattung von InvestEU für die Klimaziele 
eingesetzt werden. In Bezug auf das Finanzierungsfenster für nachhaltige Infrastruktur sollen 
mindestens 60 Prozent der Mittel in klima- und umweltbezogene Investitionen fließen. 

Wie in diesem Fahrplan für die Klimabank dargelegt, wird die EIB-Gruppe unter den neuen 
Mandaten versuchen, diese ehrgeizigen Ziele für Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit zu 
erreichen. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass die Erfüllung der Mandate abhängig sein wird von 
(i) der Marktnachfrage nach Finanzierungen für Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit, weil 
die EIB diese Aktivitäten nur unterstützen kann, wenn durch neue Maßnahmen und Vorschriften ein 
förderliches Umfeld entsteht und die Marktteilnehmer den Übergang zu einer kohlenstoffarmen 
Wirtschaft bejahen, und (ii) der einheitlichen Ausrichtung der Grundsätze und Standards des 
Finanzsektors sowie anderer multilateraler Entwicklungspartner und Durchführungspartner. 

Die meisten EIB-Beratungsdienste werden unter Mandaten erbracht, und der nächste mehrjährige 
Finanzrahmen und der europäische Aufbauplan bieten Möglichkeiten für Beratung im Bereich 
Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit, insbesondere durch den Fokus auf einen grünen 
Übergang. Der Großteil der Beratungstätigkeit im Bereich Klimaschutz und ökologische 
Nachhaltigkeit innerhalb der EU wird voraussichtlich mit Mitteln der InvestEU-Beratungsplattform 
finanziert. Nähere Einzelheiten zu den Finanzierungsquellen werden nach Abschluss der 
Verhandlungen des mehrjährigen Finanzrahmens zur Verfügung stehen. Die JASPERS-Initiative 
dürfte Mitgliedstaaten weiterhin bei der Vorbereitung von Investitionsprojekten helfen, die unter 
dem Kohäsionsfonds förderfähig sind. Mitgliedstaaten werden auch die Möglichkeit haben, sich an 
der sogenannten „Mitgliedstaaten-Komponente“ der InvestEU-Beratungsplattform mit nationalen 
Mitteln/Mitteln aus der gemeinsamen Mittelverwaltung zu beteiligen. 

 Fazit: Gemäß ihren aktuellen Plänen wird die EIB-Gruppe spätestens 2025 jährlich Finanzierungen von 
ca. 30 Milliarden Euro für Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit unterzeichnen. Das vorliegende 
Kapitel beschreibt Optionen für die Weiterentwicklung des Geschäfts der EIB-Gruppe, damit diese Ziele 
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erreicht werden. Es orientiert sich am Rahmen des europäischen Grünen Deals, um elf 
Schwerpunktbereiche für grüne Investitionen zu identifizieren – mit einem zusätzlichen Bereich, der 
im nächsten Kapitel betrachtet wird. 

 Die EIB wird ihren Ansatz für die Förderung dieser Schwerpunktbereiche von Zeit zu Zeit überprüfen, 
häufig im Zusammenhang mit Entwicklungen auf EU-Ebene (z. B. Überprüfung der Finanzierungspolitik 
der EIB im Verkehrssektor oder des Ansatzes in Bezug auf Klimaanpassung oder Forstwirtschaft infolge 
der überarbeiteten EU-Strategie). Das Timing dieser Arbeitsstränge wird durch die Entwicklung der EU-
Politik sowie durch die Zusage unter der Klimastrategie gesteuert, sektorspezifische 
Finanzierungsleitlinien in Einklang mit den Dekarbonisierungspfaden, aktuellen wissenschaftlichen 
Erkenntnissen und verfügbaren bewährten Verfahren zu entwickeln. Wie in Kapitel 5 erläutert, setzt 
ein integrierter Ansatz für ein nachhaltiges Finanzwesen voraus, dass Finanzierungsleitlinien für 
Schwerpunktbereiche oder bestimmte Sektoren der Klimaresilienz und der systematischen Integration 
von ökologischen und sozialen Aspekten Rechnung tragen. 

 Die Arbeit an Schwerpunktbereichen unterstreicht die Notwendigkeit einer gezielten 
Weiterentwicklung des Geschäfts sowie von neuen oder Nischenprodukten und -instrumenten, um auf 
bestimmte Ziele hinzuarbeiten, konkrete Finanzierungslücken zu schließen oder Impulse für grüne 
Investitionen zu geben. Nachfolgend werden vier zentrale Aktivitäten zur Weiterentwicklung des 
Geschäfts aufgezeigt, die in der ersten Phase des Klimabank-Fahrplans stattfinden sollten: 

• Fortlaufender Dialog mit wichtigen Stakeholdern (Europäische Kommission, öffentliche 
Einrichtungen, bestehende und potenzielle Geschäftspartner), um Möglichkeiten für den 
Einsatz oder die Weiterentwicklung der Produkte und Beratungsdienste der EIB-Gruppe 
ausfindig zu machen und vorrangige Ziele und Investitionsbedarfe bestmöglich zu erfüllen. 

• Stetige, strukturierte Anbahnungsmaßnahmen (die regelmäßigen Prüfungen unterliegen) für 
einen granularen Aufbau der Projektpipeline auf der Ebene der Operationen, um wachsende 
Volumina wirkungsstarker Finanzierungen für Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit zu 
ermöglichen. 

• Entwicklung grüner Darlehens- und grüner Anleiheprodukte, kombiniert mit unterstützender 
Beratung, um die Kapazitäten der Emittenten/Geschäftspartner auszubauen, damit sie der 
wachsenden Marktnachfrage nach diesen Produkten gerecht werden können, und um die 
weitere Marktentwicklung zu fördern (z. B. durch Mainstreaming der auf die EU-Taxonomie 
abgestimmten Definitionen für Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit). 

• Weiterentwicklung der bestehenden Finanzierungsprodukte der EIB-Gruppe und Stärkung 
der Durchleitungsdarlehen für mehrere Empfänger der EIB-Gruppe. Eigenkapital, Fonds und 
andere innovative Finanzprodukte werden verwendet, um die Entwicklung risikoreicherer 
Technologien zu fördern und Mittel aus anderen Quellen zu mobilisieren. Darüber hinaus wird 
die Entwicklung von Konzepten wie die performancebasierte Kreditvergabe geprüft (d. h. 
Finanzierungen, die an Performance- und Impact-basierte Indikatoren gekoppelt sind). Dies 
würde der EIB-Gruppe erlauben, Projektträger bei ihren Bemühungen zur 
Emissionsreduzierung und Anpassung an den Klimawandel zu unterstützen. Außerdem wird 
die potenzielle Ausweitung der Impact-Performance-Methodik des EIF auf Klimaschutz- und 
Umweltaktivitäten bei Eigenkapitalbeteiligungen geprüft. 
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 Ein gerechter Übergang für alle 

 Als Klimabank der EU ist sich die EIB-Gruppe bewusst, dass beim Übergang weder Menschen noch Orte 
abgehängt werden dürfen. Dies ist vor allem für Regionen wichtig, in denen der Arbeitsmarkt und die 
Einkommen immer noch stark von CO2-intensiven Branchen abhängen, und für jene Menschen, 
Unternehmen, Sektoren und Regionen, die von den Folgen des Klimawandels am stärksten betroffen 
sind. Dieses Kapitel befasst sich mit der Rolle der EIB-Gruppe, wenn es darum geht, einen gerechten 
Übergang für alle sicherzustellen. 

 Die Förderung der Kohäsion zählte bei Gründung der EIB im Jahr 1958 zu den „Raisons d’être“. Dass 
die Kohäsion nach wie vor zu den wichtigsten Prioritäten gehört, spiegelt sich in der Zielmarke für 
Kohäsionsfinanzierungen von 30 Prozent pro Jahr in allen EU- und Heranführungsländern wider. Die 
neuen grünen Ambitionen stehen nicht im Widerspruch zu dieser Festlegung. Im Gegenteil: Indem die 
EIB-Gruppe einen gerechten Übergang und einen sozial inklusiven Ansatz fördert, stärkt sie ihr 
Engagement für eine ausgewogene territoriale Entwicklung. 

 Außerhalb der EU berührt ein gerecht und inklusiv gestalteter Übergang die Thematik soziale 
Entwicklung und Klimawandel. Selbst im Szenario eines Temperaturanstiegs von 1,5 Grad Celsius sind 
einige Regionen der Welt stark von Risiken durch den Klimawandel betroffen, wodurch sie noch fragiler 
und anfälliger werden. Zielgerichtete Investitionen können zum einen den grünen Übergang fördern 
und zum anderen einen Beitrag zur sozialen Entwicklung leisten. Dieses Kapitel beleuchtet deshalb 
auch mögliche Wege, wie die EIB-Gruppe einen inklusiven Ansatz für einen Übergang zu einer 
kohlenstoffarmen Wirtschaft weltweit fördern, die Resilienz besonders vom Klimawandel betroffener 
Gemeinschaften und Unternehmen stärken und gleichzeitig sicherstellen kann, dass niemand 
abgehängt wird. 

Ein gerechter Übergang in der EU 

 Der Umbau zu einer emissionsneutralen Wirtschaft bis 2050 samt deutlicher Emissionssenkung bis 
2030 stellt Regionen, die von CO2-intensiven Aktivitäten abhängig sind, vor tief greifende soziale und 
wirtschaftliche Herausforderungen. Kurzfristig besteht die Gefahr, dass viele Arbeitsplätze verloren 
gehen, das regionale BIP und die Steuereinnahmen sinken. Viele dieser Orte gelten bereits als 
„abgehängt“ und haben mit „verlorenen Investitionen“, schrumpfenden Städten und Gemeinden und 
wachsenden sozialen Ungleichheiten zu kämpfen. Wird ihren wirtschaftlichen und sozialen 
Bedürfnissen nicht angemessen Rechnung getragen, könnte der politische Konsens in puncto 
Dekarbonisierung schwinden, und die angestrebten Emissionssenkungen könnten sich verzögern. 

 Ein gerechter Übergang ist keine singuläre Angelegenheit. Er bedingt zahlreiche Veränderungen, um 
für die am stärksten betroffenen Gebiete eine ausgewogene, integrierte territoriale Entwicklung und 
eine wirtschaftliche Zukunft sicherzustellen. Dieser Übergang umfasst in der Regel mehrere 
Dimensionen: Energie (Umstellung auf neue Quellen zur Erzeugung von Wärme und gegebenenfalls 
Strom), Umwelt (z. B. Dekontaminierung bisheriger Kohle-Produktionsstätten), sozioökonomischer 
Wandel (Ansiedlung neuer Unternehmen, unternehmerischer Initiativen und neuer 
Arbeitsmöglichkeiten, Ausbildungs- und Umschulungsmöglichkeiten), Infrastrukturwandel (z. B. 
bessere physische und digitale Konnektivität) etc. 

 Für die am stärksten betroffenen Gemeinschaften bedeutet der Übergang, dass sie unbekanntes 
Terrain betreten. Während sie radikale Anpassungen in Bezug auf ihren Energiemix und enorme 
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Investitionen in die Energieeffizienz von Gebäuden und Produktionsverfahren vornehmen müssen, 
werden die am stärksten betroffenen Regionen die Herausforderung der Reallokation der 
Arbeitskräfte nur bewältigen, wenn ihnen die Umschulung und Weiterqualifizierung gelingt und neue 
Wirtschaftsaktivitäten entstehen. 

 Der Mechanismus für einen gerechten Übergang (JTM) soll beim Übergang helfen und sicherstellen, 
dass niemand auf der Strecke bleibt. Er ist fester Bestandteil des Investitionsplans für ein 
zukunftsfähiges Europa und dürfte während der Laufzeit des mehrjährigen Finanzrahmens 2021–2027 
mithilfe von EU-Haushaltsmitteln, Geldern der Mitgliedstaaten und Beiträgen von InvestEU und der 
EIB Investitionen von mindestens 100 Milliarden Euro mobilisieren (Europäische Kommission 2020) 
(Kasten 3.1). 

Kasten 3.1. Mechanismus für einen gerechten Übergang 

Der Mechanismus für einen gerechten Übergang umfasst drei Säulen: 
• einen Fonds für einen gerechten Übergang (Just Transition Fund, JTF) 
• eine spezielle Übergangsregelung im Rahmen von InvestEU 
• eine neue Darlehensfazilität der EIB für den öffentlichen Sektor 

Über die drei Säulen bietet der Mechanismus für einen gerechten Übergang eine umfassende 
Palette von Fördermöglichkeiten für die am stärksten betroffenen Regionen. Die erste Säule – der 
Fonds für einen gerechten Übergang – wird für vor allem die Gewährung von nicht rückzahlbaren 
Finanzhilfen verwendet. Die zweite Säule umfasst eine spezielle Regelung im Rahmen von 
„InvestEU“, um private Investitionen zu mobilisieren. Die dritte Säule schließlich, eine neue 
Kreditfazilität für den öffentlichen Sektor, soll öffentliche Mittel mobilisieren. Diese Maßnahmen 
werden von gezielter Beratung und technischer Hilfe für die betreffenden Regionen und Projekte 
begleitet. Der Mechanismus für einen gerechten Übergang umfasst einen festen 
Steuerungsrahmen, der auf territorialen Plänen für den gerechten Übergang fußt. 

Hauptziel des JTF (Säule 1) ist es, in bestimmten Regionen die sozialen und wirtschaftlichen Kosten 
des Übergangs zur Klimaneutralität abzufedern. Der JTF wird insbesondere Gebieten mit hoher 
Beschäftigung in der Kohle-, Braunkohle-, Ölschiefer- und Torfproduktion sowie Gebieten mit 
treibhausgasintensiven Industrien zugutekommen‚ die entweder eingestellt oder grundlegend 
umgebaut werden. Die Höhe der Unterstützung wird das Ausmaß der Herausforderungen in diesen 
Gebieten widerspiegeln – und zwar sowohl im Hinblick auf die notwendige wirtschaftliche 
Diversifizierung und den Übergang zu CO2-freien und CO2-armen Tätigkeiten mit 
Wachstumspotenzial als auch im Hinblick auf die Umschulung von Arbeitnehmern, um sie mit den 
für neue berufliche Tätigkeiten erforderlichen Qualifikationen auszustatten. Folglich ist die Palette 
an förderfähigen Investitionen breit: Sie umfasst Investitionen in KMU, FEI, Energieeffizienz, 
erneuerbare Energien, saubere Energie, Emissionsreduktion, Digitalisierung, Dekontaminierung, 
Landsanierung, Umschulung und Weiterbildung, Ausbildung und Arbeitssuche. 

Säule 2 des JTM ist eine spezielle Regelung im Rahmen von InvestEU zur Mobilisierung privater 
Investitionen, um die Ziele des gerechten Übergangs zu erreichen. Projekte in Regionen, die über 
einen genehmigten territorialen Plan für einen gerechten Übergang verfügen, oder Projekte, die 
diesen Regionen zugutekommen (auch wenn sie dort nicht angesiedelt sind), können in den Genuss 
der Regelung kommen. Dies gilt insbesondere für Projekte im Rahmen des InvestEU-
Finanzierungsfensters „Nachhaltige Infrastruktur“ (z. B. Verkehrs- oder 
Energieinfrastrukturprojekte), die die Anbindung dieser Übergangsgebiete verbessern. Aber auch 
Investitionen in den anderen drei InvestEU-Themenbereichen – Forschung, Innovation und 
Digitalisierung, KMU sowie soziale Infrastruktur und Qualifikationen – sind unter dem Programm 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/de/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0021&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/de/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0021&from=EN
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förderfähig, solange sie den von der Europäischen Kommission genehmigten Übergangsplänen 
entsprechen. 

Säule 3 des JTM ist eine EIB-Darlehensfazilität für den öffentlichen Sektor. Die Fazilität soll höhere 
öffentliche Investitionen in Regionen der Europäischen Union fördern, die auf dem Weg zu den 
Klimazielen der EU vor ernste soziale, ökologische und wirtschaftliche Herausforderungen gestellt 
werden. Mit diesen Darlehen werden den öffentlichen Einrichtungen Mittel an die Hand gegeben, 
um Maßnahmen zur Erleichterung des Übergangs zur Klimaneutralität durchzuführen. Gefördert 
werden unter anderem Investitionen in Energie- und Verkehrsinfrastrukturen, Fernwärmenetze, 
Energieeffizienzmaßnahmen (z. B. Gebäudesanierung) und soziale Infrastrukturen. Die EU-
Förderung erfolgt in Form eines aus dem EU-Haushalt finanzierten Investitionszuschusses, der mit 
EIB-Darlehen für kommunale, regionale oder andere Behörden und Einrichtungen kombiniert wird. 
Der geografische Anwendungsbereich der Fazilität entspricht dem Anwendungsbereich von Säule 2.  

Stärkerer Beitrag der EIB-Gruppe 

 Die EIB-Gruppe setzt ihre großen Erfolge bei der Unterstützung des Umbaus und der wirtschaftlichen 
Umstrukturierung ehemaliger kohle- und CO2-intensiver Regionen fort und finanziert eigenständige 
Umweltsanierungsprojekte sowie sektorübergreifende Investitionsprogramme für die Modernisierung 
und eine integrierte Stadt- und Regionalentwicklung. Jüngste Beispiele umfassen Projekte zur 
Sanierung früherer Braunkohle-Tagebauflächen, Projekte zur extensiven Umstrukturierung 
regionaler Abwassersysteme in Industrieregionen zur Wiederherstellung der Umweltqualität oder 
Projekte zur Stadterneuerung in von der Bergbauindustrie abhängigen Städten. 

 Um zur Bewältigung der sozioökonomischen Herausforderungen beizutragen, die in einigen Regionen 
mit dem Übergang zu einer klimaneutralen EU-Wirtschaft bis 2050 einhergehen, setzt die EIB-Gruppe 
ihre Finanzierungen und beratende Unterstützung für Investitionsprojekte unter dem JTM auf Basis 
der Grundsätze von Anfälligkeit, Zweck und Relevanz ein. Die Projekte befinden sich in förderfähigen 
Regionen. Sie basieren auf glaubwürdigen Dekarbonisierungszusagen, eingebettet in regionalen oder 
landesweiten territorialen Plänen für den gerechten Übergang. 

 Der Fonds für einen gerechten Übergang (Säule 1) stellt im Rahmen des JTM 17,5 Milliarden Euro an 
EU-Zuschüssen für die am stärksten betroffenen Regionen bereit, was einen nationalen 
Kofinanzierungsbeitrag in der Größenordnung von rund 10 Milliarden Euro impliziert. Die EIB-Gruppe 
kann dies durch Strukturprogrammdarlehen gegebenenfalls in Kombination mit ESIF-
Kofinanzierungsoperationen unterstützen. 

 Die EIB-Gruppe unterstützt den JTM auch aktiv unter InvestEU (Säule 2). Innerhalb ihres Mandats, 
75 Prozent des InvestEU-Programms umzusetzen, fördert sie Projekte, die den vom Übergang zur 
Klimaneutralität am stärksten betroffenen Regionen zugutekommen. Diese Hilfe gewährt sie in allen 
vier Themenbereichen von InvestEU: Nachhaltige Infrastruktur, Forschung, Innovation und 
Digitalisierung, KMU und soziale Infrastruktur und Qualifikationen. 

 Die EIB wird Finanzierungspartner der Darlehensfazilität für den öffentlichen Sektor des Mechanismus 
für einen gerechten Übergang (Säule 3). Die Darlehensfazilität für den öffentlichen Sektor dürfte im 
Zeitraum 2021–2027 Gesamtinvestitionen von mindestens 25 Milliarden Euro anstoßen, die den 
förderfähigen Regionen zugutekommen (vgl. Kasten 3.1). Die EIB stellt als EU-Finanzierungpartner der 
Fazilität voraussichtlich Darlehen im Umfang von 10 Milliarden Euro bereit, die mit einem 
Investitionszuschuss in der Größenordnung von 15 Prozent des EIB-Darlehens (bis zu 20 Prozent in 
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weniger entwickelten Regionen) ergänzt werden. Dadurch werden Übergangsprojekte bezahlbarer, es 
wird sichergestellt, dass sie die richtige Größe haben, und ihre Durchführung wird beschleunigt. 

 Ein wichtiges Element des Angebots der EIB-Gruppe sind Mikrofinanzierungsinstrumente, die sich an 
schwächere Bevölkerungsgruppen und Menschen richten, die ein Sozialunternehmen gründen 
möchten. Über das EaSI-Garantieinstrument, das der EIF verwaltet, wurden seit 2015 europaweit über 
280 Millionen Euro an Garantien bereitgestellt. Es dürfte mehr als 3 Milliarden Euro für Finanzierungen 
für Kleinst- und Sozialunternehmen vergeben. Der EIF will Endbegünstigten dieser Art in Regionen, die 
vom Übergang zu einer emissionsarmen Wirtschaft am stärksten betroffen sind, in den nächsten 
Jahren weiterhin Unterstützung zukommen lassen. 

 Die Beratungsdienste der EIB werden die Umsetzung der drei Säulen des JTM unterstützen und dabei 
auf ihre umfassenden Erfahrungen bei der Förderung der Kohäsionspolitik zurückgreifen. Jede Stadt 
oder Region vollzieht den Übergang auf ihre eigene Weise. Jede Region muss ihren eigenen 
maßgeschneiderten Übergangsplan finden. Die EIB-Gruppe hilft dann, ihn in konkrete 
Investitionspläne und Projekte zu gießen, wie die Unterstützung durch JASPERS für Kohleregionen im 
Wandel zeigt (Kasten 3.2). Die Mitgliedstaaten haben mit der Ausarbeitung ihrer territorialen Pläne für 
einen gerechten Übergang begonnen. In vielen Fällen profitieren sie von technischer Hilfe durch den 
Dienst zur Unterstützung von Strukturreformen der Europäischen Kommission. Die EIB wiederum ist 
bereit, Projektträgern, Regierungen und Stadtverwaltungen bei der Konzeption und Ausarbeitung 
konkreter Investitionsprogramme, die aus den Übergangsplänen resultieren, unter die Arme zu 
greifen. 

Kasten 3.2. JASPERS und PASSA unterstützen den gerechten Übergang 

JASPERS stellt EU-Mitgliedstaaten nicht nur Unterstützung bei der Projektvorbereitung und 
technische Hilfe bereit, sondern begleitet auch die Vorbereitung von Projekten im Zusammenhang 
mit der Plattform für Kohleregionen im Wandel (CRiT). Diese Plattform wurde im Dezember 2017 
von der Europäischen Kommission mit dem Ziel geschaffen, beim Übergang zur Klimaneutralität 
keine Region zurückzulassen. 

Ein Auftrag, den JASPERS im Februar 2020 abschloss, war beispielsweise, potenzielle 
Übergangsprojekte in Polens Kohleregionen zu screenen (Schlesien, Niederschlesien und 
Großpolen). Von insgesamt 90 vorgeschlagenen Projekten wurden 24 ausgewählt, die einem 
weiteren Screening durch JASPERS unterzogen wurden. Die vorgeschlagenen Projekte stammen aus 
einem breiten Spektrum von Sektoren (konventionelle und erneuerbare Energien, Forschung und 
Entwicklung, Bildung, Informationstechnologie, territoriale Entwicklung, Verkehr, Handel, Industrie, 
Tourismus/Kulturerbe und Strategieentwicklung). Im Rahmen von JASPERS wird untersucht, ob die 
Projekte den Zielen des gerechten Übergangs (z. B. Auswirkungen auf die lokale Wirtschaft, Umwelt 
und Beschäftigung) und den Kriterien für die Tragfähigkeit entsprechen (Machbarkeit, institutionelle 
Kapazität, Risikomanagement). Für die überprüften Projekte bot JASPERS individuelle, 
praxisbezogene Beratung zu deren Weiterentwicklung und eine allgemeine Pipeline-Lückenanalyse 
für einzelne Regionen. 

PASSA hilft bei der Umsetzung von EU-finanzierten Projekten. Die Initiative für 
Projektberatungsverträge (Project Advisory Support Service Agreement) kombiniert das Fachwissen 
der EIB-Experten mit dem Know-how externer Berater, um Projekte zu begleiten und Kompetenzen 
vor Ort aufzubauen. Bisher hat die EIB Projektberatungsverträge mit Bulgarien und Rumänien. 
PASSA kann auch dabei helfen, die Ziele eines gerechten Übergangs zu erreichen. Beispielsweise 
unterstützt die EIB die rumänische Stadt Oradea bei der Umstellung auf saubere Energie, vor allem 
für das Fernwärmesystem.  
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 Die EIB-Gruppe bereitet weiter ihre Unterstützung für den Mechanismus für einen gerechten 
Übergang vor. Mehrere wichtige, generelle Punkte (z. B. Rechtsgrundlage, förmliche Auswahl der 
Regionen) müssen allerdings noch von der EU genehmigt werden. Sobald darüber Einigung herrscht, 
wird sich die EIB mit einem umfassenden Vorschlag an den Verwaltungsrat wenden. Dies wird 
voraussichtlich Mitte 2021 der Fall sein. 

Soziale Entwicklung und Klimawandel weltweit 

Zentrale Investitionsthemen 

 Im vorangegangenen Abschnitt wird anhand eines Beispiels verdeutlicht, wie eng der Klimawandel in 
Europa mit den Lebensgrundlagen der Menschen verknüpft ist. In diesem Fall wirkt sich der rasche 
Übergang, um die Klimafolgen abzumildern, auf bestimmte Gemeinschaften aus. Dies gilt auch in 
vielen Teilen der Welt außerhalb Europas, in denen Industrien und die Lebensgrundlage der Menschen 
von emissionsreichen Brennstoffen und Aktivitäten abhängen, die durch die zunehmende 
Dekarbonisierung und den bevorzugten Einsatz kohlenstoffarmer Lösungen nicht mehr tragfähig sind. 
Die EIB wird mit multilateralen Entwicklungsbanken und anderen Einrichtungen weiterhin an 
Strategien arbeiten, um einen gerechten Übergang in den Entwicklungsländern zu unterstützen. 
Gemeinsam wollen sie ein kohärentes Hilfsangebot für Regionen und Städte bereitstellen, in denen 
dringend Wirtschaftsaktivitäten in kohlenstoffarmen Industrien und Sektoren aufgebaut und 
Arbeitsplätze geschaffen werden müssen. 

 In anderen Fällen wird sich der Klimawandel – selbst in einem Szenario rascher Emissionsreduktion – 
weiterhin auf den Menschen, die Wirtschaft und die Natur auswirken. Bereits jetzt haben Klimawandel 
und Umweltzerstörung gravierende Folgen für die Menschen in der ganzen Welt. Sie beeinflussen ihr 
Einkommen, ihre Lebensgrundlage und ihre Gesundheit, die Nahrungsmittelsicherheit, Frieden und 
Stabilität sowie Migrationsmuster. Die Klimafolgen beeinträchtigen die am wenigsten entwickelten 
Länder sowie benachteiligte und schwache Bevölkerungsgruppen überproportional stark. Diese 
Anfälligkeiten werden durch die Geschlechterungleichheit noch verstärkt.18 Würde es gelingen, die 
durchschnittliche Erderwärmung auf unter 1,5 Grad Celsius zu beschränken, könnten 460 Millionen 
Menschen von Klima- und Armutsrisiken befreit werden. Der Wohlstandsverlust in Europa am Ende 
des Jahrhunderts wird auf 1,9 Prozent des BIP der EU veranschlagt, wenn sich der aktuelle Trend der 
Erderwärmung unverändert fortsetzt. 

 Zielgerichtete Investitionen leisten nicht nur einen Beitrag zum grünen Übergang, sondern auch zur 
sozialen Entwicklung. Sozial verantwortungsvolle Klimamaßnahmen stärken den Nutzen für das Klima 
und die Umwelt und bieten häufig auch Geschäfts- und Marktchancen. Sie tragen zu einer Ausweitung 
der Kundenbasis bei, erhöhen den Umsatz, verbessern die Kundenzufriedenheit, steigern das Finanz- 
und Geschäftsergebnis und mobilisieren mehr Gelder von wirkungsorientierten Anlegern. 
Zielgerichtete Investitionen können den Klimafolgen für besonders betroffene Menschen aktiv 
entgegenwirken. Und gestärkte Menschen und Gesellschaften, in denen Gleichberechtigung und 
Frieden herrschen, sind wiederum wesentlich, um die Wirtschaft nachhaltiger und inklusiver zu 
gestalten. 

                                                           
18 Die UNFCCC hat einen Gender-Aktionsplan verabschiedet, mit dem gendersensitive Klimamaßnahmen gefördert und die 

umfassende, gerechte und bedeutsame Teilhabe von Frauen sichergestellt werden sollen. Der Plan fordert insbesondere 
öffentliche und private Einrichtungen auf, bei Klimafinanzierungen auf mehr Geschlechtergerechtigkeit zu achten. 
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 Was die Bekämpfung der Ursachen des Klimawandels betrifft, sind beispielsweise Investitionen in die 
Energieeffizienz erforderlich, um die Energiearmut in Europa zu verringern, sowie die Förderung eines 
CO2-armen öffentlichen Verkehrs, der auf die Mobilitätsbedürfnisse verschiedener 
sozioökonomischer Gruppen – Frauen und Männer – abgestimmt ist. Durch gezielte Investitionen in 
netzgebundene und netzferne erneuerbare Energien kann die Versorgung der 1,1 Milliarden 
Menschen gesichert werden, die bisher noch keinen Zugang zu Strom haben. Gleichzeitig können 
damit verbundene Geschlechterungleichheiten beseitigt werden. Außerdem können KMU mit 
führenden Positionen bei Lösungen für Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit, die von 
bestimmten Bevölkerungsgruppen (z. B. Frauen, junge Menschen, Flüchtlinge, Indigene) geleitet 
werden, verstärkt gefördert werden. 

 Auf der Anpassungsseite können Investitionen helfen, dass Klein- und Subsistenzbauern 
– insbesondere Bäuerinnen und Junglandwirte –, einen besseren Zugang zu einer klimaresilienten 
Landwirtschaft und Bewässerung sowie zu Ernte- und Klimarisikenversicherungen und Informationen 
erhalten. Um den Nexus, also den Zusammenhang zwischen Klimafragilität und Migration zu 
durchbrechen, sind außerdem Investitionen in die Katastrophenresilienz, in klimafeste städtische und 
ländliche Infrastruktur für benachteiligte Kommunen sowie in innovative Hochwasserschutz- und 
Frühwarnsysteme wichtig, die den Bedarf der Schwächsten berücksichtigen. 

 Auf der Umweltseite müssen Synergien zwischen Umweltmaßnahmen und sozialer Entwicklung in den 
Mittelpunkt gerückt werden. Dabei gibt es reichlich Möglichkeiten im Bereich der naturnahen 
Lösungen und der nachhaltigen Forstwirtschaft, die auf lokale Gemeinschaften – einschließlich Frauen 
und indigene Gruppen – ausgerichtet sind und diese miteinbeziehen. 

Stärkung des Beitrags der EIB-Gruppe 

 Die EIB-Gruppe engagiert sich bereits erfolgreich für die Gleichstellung der Geschlechter19, soziale 
Teilhabe, Krisenfestigkeit und Konfliktsensitivität. Darauf will sie künftig aufbauen und in Projekte 
investieren, die in Einklang mit dem Pariser Abkommen und dem europäischen Grünen Deal den 
Übergang zu Klimaneutralität unterstützen und gleichzeitig die soziale Entwicklung und die 
Gleichstellung der Geschlechter vorantreiben. Dies gilt für Operationen innerhalb und außerhalb der 
EU. Dabei stellt die EIB-Gruppe sicher, dass die unterschiedlichsten Menschen Zugang zu Gütern, 
Dienstleistungen oder Beschäftigungsmöglichkeiten erhalten, die durch die ihre Finanzierungen für 
eine kohlenstoffarme, klimasichere Zukunft geschaffen werden. Sie sollen unabhängig von 
geschlechtsspezifischen oder sozioökonomischen Merkmalen davon profitieren können. Außerdem 
konzentriert sich die EIB-Gruppe darauf, die Krisenfestigkeit besonders vom Klimawandel betroffener 
Menschen zu stärken. Dazu ermittelt sie unter anderem, welche Systeme und Erwerbsgrundlagen nicht 
an den Klimawandel angepasst werden können und wie diese durch klimasichere Aktivitäten ersetzt 
werden können. Die Erfahrung hat gezeigt, dass Projektträger dank gezielter Beratung die soziale 
Wirkung förderfähiger Klima- und Umweltprojekte verstärken können. 

 Die EIB setzt sich weiter für die soziale Entwicklung im weiteren Sinne ein und konzentriert sie sich 
dabei verstärkt auf zwei zentrale Themen, die einen wesentlichen Einfluss auf die soziale Entwicklung, 

                                                           
19 Seit Januar 2018 hat die EIB allein über Finanzintermediäre mehr als 418 Millionen Euro für Investitionen innerhalb und 

außerhalb der Europäischen Union bereitgestellt, die die wirtschaftliche Stärkung von Frauen fördern. 
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ökologische Nachhaltigkeit und Klimaschutz haben: (i) Gleichstellung der Geschlechter und (ii) Konflikt, 
Fragilität und Migration. In den beiden nachstehenden Kästen werden diese Themen näher beleuchtet. 

Kasten 3.3. Geschlechtergleichstellung und Klimaschutz 

Bei der Förderung von Klimaschutz und der Stärkung der Krisenfestigkeit spielen sowohl Männer als 
auch Frauen eine wichtige Rolle. Bedingt durch unterschiedliche Geschlechterrollen und einen 
unterschiedlichen Zugang zu produktiven, natürlichen und finanziellen Ressourcen beziehungsweise 
eine unterschiedliche Kontrolle über diese Ressourcen sind sie jedoch nicht gleichermaßen von 
Klimawandel und Umweltzerstörung betroffen. Gendersensitive Klimainvestitionen können den 
Nutzen für das Klima und die Umwelt verstärken, Geschäftsmöglichkeiten eröffnen und sind aus 
finanzieller Sicht wirksamer. Eine proaktive, geschlechtergerechte Klimastrategie kann in vielen 
Entwicklungsländern zu besseren Entwicklungseffekten und einer stärkeren Projektwirkung führen. 

Die EIB wird in den nächsten Jahren auf ihrer Gender-Strategie aufbauen und geschlechtergerechte 
Klimamaßnahmen noch stärker unterstützen. Folgendes steht dabei im Mittelpunkt: 

i. Kreditvergabe an Unternehmerinnen und Fondsmanagerinnen, die im Bereich Klima- und 
Umweltschutz tätig sind, zwecks Expansion beziehungsweise Erhöhung des Fondsvolumens 

ii. Projekte, die tief verwurzelte Geschlechterungleichheiten bekämpfen und die Resilienz und 
Anpassungsfähigkeit von Frauen und Mädchen weltweit stärken 

iii. Besondere Gestaltungsmerkmale der Projekte und inklusive Ansätze für die 
Projektentwicklung, die sicherstellen, dass Frauen und Mädchen Zugang zu den von der EIB 
finanzierten kohlenstoffarmen und klimasicheren Infrastrukturen/Dienstleistungen haben 
und davon profitieren können 

iv. Projektträger durch Beratung und technische Hilfe dabei unterstützen, Ziele für die 
Beschäftigung von Frauen und für Frauen in Führungspositionen festzulegen 

Anreize für Kunden (über technische Hilfe, Mittelkombination, Garantieinstrumente usw.) werden 
genauer untersucht und in die Geschäftsentwicklung im Klimabereich wird eine Genderperspektive 
eingebaut. 

Geschlechtergleichheit spielt auch für einen gerechten Übergang eine entscheidende Rolle. Der 
Umbau der Industrie birgt Chancen für die Geschlechtergleichstellung, aber auch 
Herausforderungen. Bei der Förderung eines gerechten Übergangs wird die EIB-Gruppe in Einklang 
mit ihrer Gender-Strategie die Gleichstellung der Geschlechter im Blick behalten. Sie wird sich für 
gleichberechtigte Beschäftigungsmöglichkeiten in der grünen Wirtschaft einsetzen und negative 
Auswirkungen des Übergangs auf das soziale Gefüge der Gesellschaft im Auge behalten und 
abmildern. 

 
  

https://www.eib.org/de/about/initiatives/gender/index.htm
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Kasten 3.4. Klimawandel, Konflikte, Fragilität und Migration 

Klimabedingte Katastrophen und immer heftigere extreme Wetterereignisse sowie schleichendere 
Veränderungen infolge von Klimawandel und Umweltzerstörung tragen zu sozialen Spannungen und 
Migration bei – sie können Fragilitäten und bestehende Konflikte verschärfen. Im Jahr 2019 wurden 
24,9 Millionen Menschen innerhalb des eigenen Landes durch Katastrophen, ausgelöst durch 
Extremwetterereignisse, vertrieben (IDMC, 2019). 2050 dürften Schätzungen zufolge 150 Millionen 
Klimamigranten innerhalb ihres Landes vom Land in Städte ziehen (IOM, 2020). Die Mehrheit dieser 
Vertriebenen lebt in Entwicklungsländern und siedelt in Regionen um, die ebenfalls unter dem 
Klimawandel leiden. Die soziale und wirtschaftliche Infrastruktur von Gemeinschaften, die mit 
einem erhöhten Zustrom von Flüchtlingen, Migranten und Rückkehrern konfrontiert sind, steht 
massiv unter Druck. 

Durch gezielte Investitionen in Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit ist es möglich, den 
gesellschaftlichen Zusammenhalt und Frieden zu stärken. Gleichzeitig kann der Abbau der Fragilität 
auch zum Erfolg von Umwelt- und Klimamaßnahmen beitragen. In vielen stark gefährdeten 
Regionen von Entwicklungsländern kann eine nachhaltige Entwicklung nur gelingen, wenn die 
Zusammenhänge zwischen Fragilität, Konflikt und Migration verstanden und im Kontext der 
aktuellen Klimaveränderungen angegangen werden. Aufbauend auf ihrer Erfahrung bei der 
Umsetzung der Initiative zur Stärkung der wirtschaftlichen Resilienz und ihrem Ansatz zu 
Konfliktsensitivität konzentriert sich die EIB auf folgende Punkte: 

• Projekte zur Förderung der Klimaanpassung und Klimaresilienz in fragilen Regionen, um 
Menschen zu unterstützen, die einem erhöhten Migrationsrisiko ausgesetzt sind 

• Klimaresiliente Stadtinfrastruktur, um Städte für künftige Schocks und den Zustrom von 
Klimaflüchtlingen und -migranten zu wappnen; Wiederaufbau von Siedlungen nach plötzlich 
hereinbrechenden Katastrophen (einschließlich durch Konflikte zerstörte Infrastruktur) 

• Förderung von Katastrophenbereitschaft, Frühwarnsystemen und Wiederaufbau nach 
Katastrophen sowie von Projekten, die im weiteren Sinne zur Friedensförderung, zum sozialen 
Zusammenhalt, zu Stabilität und zum Abbau von Ungleichheiten beitragen 

 

 

 

 

https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/wmr_2020.pdf
https://www.eib.org/de/about/initiatives/resilience-initiative/index.htm
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 Förderung Paris-konformer Projekte 

 Der Verwaltungsrat der EIB sagte 2019 zu, „bis Ende 2020 alle Finanzierungsaktivitäten auf die 
Grundsätze und Ziele des Pariser Klimaschutzabkommens auszurichten“. Mit anderen Worten, die 
Finanzierungen der EIB-Gruppe werden „grüner“. In diesem Kapitel wird erläutert, wie sie das schaffen 
wird. 

 Der Gedanke der „Ausrichtung“ ist schon im Pariser Abkommen angelegt. Wie in Anhang 1 
beschrieben, verpflichten sich die Unterzeichner dazu, „Finanzmittelflüsse in Einklang zu bringen mit 
einem Weg hin zu einer hinsichtlich der Treibhausgase emissionsarmen und gegenüber 
Klimaänderungen widerstandsfähigen Entwicklung”. Dabei sind beide Dimensionen wichtig: niedrige 
Treibhausgasemissionen und Klimaresilienz. Die erste Dimension bedeutet zum Beispiel: Heute 
gebaute Anlagen müssen dem Ziel einer klimaneutralen Wirtschaft entsprechen, und neue 
Investitionen dürfen das 1,5-Grad-Ziel nicht untergraben. Die zweite Dimension verlangt zum Beispiel, 
dass heute gebaute Anlagen den Risiken standhalten müssen, die der rapide Klimawandel im Laufe 
ihrer Nutzungsdauer mit sich bringt. 

 Das Bekenntnis zur Paris-Ausrichtung gilt für alle Finanzierungsaktivitäten. Deshalb wird im Folgenden 
ein Rahmen für die Ausrichtung der Finanzierungs-20, Beratungs- und Treasury-Operationen21 der EIB-
Gruppe abgesteckt. Zunächst wird die Paris-Ausrichtung bei neuen Projekten behandelt, und es wird 
auf die einzelnen Schlüsselsektoren eingegangen. Für einen projektorientierten Darlehensgeber wie 
die EIB ist dies ein naheliegender Startpunkt. In der Praxis müssen die Erkenntnisse jedoch im breiten 
Spektrum der Operationen der EIB-Gruppe angewendet werden, bei Direktfinanzierungen ebenso wie 
bei Einschaltung von Intermediären. Auch wenn die Direktfinanzierungen der EIB an die Errichtung klar 
definierter Objekte gebunden sind, erstreckt sich das Konzept der Paris-Ausrichtung über das Projekt 
hinaus potenziell auf sonstige Aktivitäten eines Geschäftspartners. 

 Der Rahmen für die Paris-Ausrichtung wird in erster Linie durch den öffentlichen Charakter der EIB-
Gruppe bestimmt. Die EIB-Gruppe ist jedoch auch ein dem Vorsichtsprinzip verpflichtetes 
Finanzinstitut, das den Best Practices des Bankwesens und der Marktpraxis folgt. Die EIB-Gruppe muss 
die Risiken in ihrer Bilanz verstehen und begrenzen, auch diejenigen, die mit einem schnellen 
strukturellen Übergang zu einer klimaneutralen Wirtschaft verbunden sind („Transitionsrisiken“), 
ebenso wie die physischen Klimarisiken. Vor diesem Hintergrund wird im Folgenden der Ansatz der 
EIB-Gruppe für das Management klimabedingter Risiken beschrieben. 

 Im Mittelpunkt dieses Kapitels steht das Klima. Das Kapitel erläutert, was die Selbstverpflichtung des 
EIB-Verwaltungsrats zur Paris-Ausrichtung bedeutet. Es ist jedoch im größeren Kontext der Taxonomie-
Verordnung der EU zu sehen. Das Pariser Abkommen stellt das Klima zum Beispiel in den erweiterten 
Kontext der UN-Ziele für eine nachhaltige Entwicklung und bezieht dabei ökologische und soziale 
Dimensionen ein. Die EIB verfügt bereits über etablierte Umwelt- und Sozialstandards und bewährte 
Risikomanagementsysteme, um sicherzustellen, dass kein Projekt die Umwelt oder die Gesundheit 
und das Wohlergehen von Menschen wesentlich beeinträchtigt. Wie in Kapitel 5 dargelegt, überprüft 

                                                           
20 Zu den Finanzierungsprodukten der EIB-Gruppe gehören Darlehen – die in manchen Fällen mit Zuschüssen von 

Partnerinstituten aus dem privaten und öffentlichen Sektor sowie von gemeinnützigen Organisationen kombiniert 
werden können –, Eigenkapital und Garantien. 

21 Der interne CO2-Fußabdruck der EIB-Gruppe wird in Kapitel 5 behandelt. 
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die EIB-Gruppe derzeit, wie sie die Umwelt-, Klima- und soziale Dimension in eine integrierte Umwelt- 
und Sozialpolitik einbinden kann. Dies wird im Jahr 2021 erfolgen. 

 Die EIB-Gruppe wird ihre Aktivitäten ab Ende 2020 am Pariser Abkommen ausrichten. Damit dies 
reibungslos vonstattengeht, gilt der nachfolgend beschriebene Ausrichtungsrahmen für alle Projekte, 
für die ab dem 1. Januar 2021 eine Genehmigung für den Beginn der Projektprüfung erbeten wird. 
Wegen des zeitlichen Abstands zwischen der ersten Prüfung und der endgültigen Vorlage können nicht 
Paris-konforme Projekte dem Verwaltungsrat noch eine Zeit lang zur Genehmigung vorgelegt werden. 
Der spätestmögliche Termin für die Genehmigung nicht Paris-konformer Operationen durch den 
Verwaltungsrat ist Ende 2022. 

 Der Aufbau dieses Kapitels sieht wie folgt aus: Die beiden ersten Abschnitte befassen sich mit der 
Ausrichtung neuer Projekte – erstens im Kontext geringerer THG-Emissionen und zweitens im Hinblick 
auf die Klimaresilienz. Der dritte Abschnitt betrifft die Ausrichtung neuer Finanzierungsoperationen, 
einschließlich der Geschäftspartner, sowie der Treasury-Operationen. Der letzte Abschnitt erläutert 
das Management klimabedingter Risiken bei der EIB. 

Neue Projekte auf den Dekarbonisierungspfad bringen 

Allgemeiner Ansatz 

 Wie in Anhang 1 beschrieben, zielt das Pariser Abkommen darauf ab, den Anstieg der globalen 
Durchschnittstemperaturen „deutlich unter 2˚C über dem vorindustriellen Niveau zu halten und 
Anstrengungen zu unternehmen, um ihn auf 1,5˚C zu begrenzen“. Wie Abbildung A3 in Anhang 1 zeigt, 
muss bis zur Mitte des 21. Jahrhunderts ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Quellen und Senken 
von Treibhausgasen geschaffen werden, um den Temperaturanstieg auf dieses Niveau zu begrenzen. 
Die politisch Verantwortlichen der EU haben beschlossen, die Netto-THG-Emissionen bis 2050 auf null 
zu senken. Wie Abbildung 4.1 zeigt, hat die Europäische Kommission dazu kürzlich vorgeschlagen, bis 
2030 mindestens 55 Prozent weniger Emissionen auszustoßen. 

Abbildung 4.1 – Ein Pfad zur Klimaneutralität in der EU 
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 Wenn die EIB-Gruppe heute über eine Finanzierung entscheidet, muss sie berücksichtigen, ob diese 
mit einem solchen Pfad vereinbar ist. Dazu ist es naheliegend, zunächst auf die Ergebnisse globaler 
oder regionaler Modelle zu schauen. Für die EU sind dies die in Abbildung 4.1 gezeigten. Damit können 
insbesondere sektorrelevante Dekarbonisierungspfade skizziert werden, meist ausgedrückt in der 
Emissionsintensität im Zeitverlauf (THG-Emissionen pro Kilowattstunde Strom, pro Passagierkilometer, 
pro Tonne Stahl etc.). Darüber hinaus liefern Modellierungen Hinweise darauf, wie hoch der CO2-Preis 
sein muss, damit die Wirtschaft einen starken Anreiz zur Erreichung des Temperaturziels hat. So wird 
eine wichtige Verbindung zwischen den globalen oder regionalen Modellen und der 
volkswirtschaftlichen Bewertung einer EIB-Operation auf Projektebene hergestellt. Wie in Anhang 5 
weiter dargelegt, wird vorgeschlagen, den für die volkswirtschaftliche Analyse von Projekten 
verwendeten CO2-Schattenpreis der EIB anzupassen, um ihn in Einklang mit den Temperaturzielen des 
Pariser Abkommens zu bringen. Dies ist eine wichtige Komponente, um die Paris-Konformität aller 
Projekte der EIB-Gruppe sicherzustellen. Sie wird weiter unten im Rahmen des vorgeschlagenen 
Ansatzes für den Straßensektor detaillierter behandelt. 

 Aber auch wenn globale oder regionale Modellergebnisse herangezogen werden, gilt es immer noch 
zu beurteilen, ob eine Investition heute gefördert werden soll. Modellergebnisse sind eine Hilfe, aber 
sie erfordern immer auch eine Interpretation. Erstens liegen Modellszenarien aus legitimen Gründen 
oft sehr unterschiedliche Annahmen zugrunde, etwa im Hinblick auf die Entwicklung von Techniken 
zur Kohlenstoffbindung im großen Maßstab (vor allem Bioenergie mit Kohlenstoffabscheidung 
und -speicherung) oder das relative Gleichgewicht zwischen Strom und anderen Energieträgern (E-
Fuels). Demzufolge gibt es keinen einzig möglichen konsistenten Pfad, sondern eher einen Korridor. 

 Zweitens liegt bei den Modellergebnissen das Hauptaugenmerk in der Regel auf einer Effizienzfrage: 
Wie können Emissionen möglichst kostengünstig gesenkt werden? Die soziale Gerechtigkeit zwischen 
Ländern oder Regionen wird dabei nicht berücksichtigt. Deshalb bleiben Fragen zu dem in Anhang 1 
beschriebenen Grundsatz der gemeinsamen, aber differenzierten Verantwortlichkeiten und der 
jeweiligen Fähigkeiten offen. 

 Aufgrund dieser Unterschiede bei den Modellergebnissen kann es schwierig sein zu entscheiden, ob 
ein einzelnes Projekt in einem bestimmten geografischen Raum Paris-konform ist. Es wäre vielleicht 
hilfreicher, die Frage aus Sicht der Risikobewertung zu stellen: Welches Risiko besteht, wenn die THG-
Emissionen, die aus einer heute geförderten Investition resultieren, über die entscheidenden 
kommenden Jahrzehnte andauern? Im nächsten Abschnitt wird ein Rahmen für die Paris-Ausrichtung 
vorgeschlagen, der für die EIB-Gruppe als Klimabank der EU angemessen ist und auf ihren 
übergeordneten Finanzierungszielen und ihrem Geschäftsmodell basiert. 

 Dabei sind die folgenden Aspekte zu beachten. Erstens muss die EIB-Gruppe häufig innerhalb einer 
bestimmten Frist darüber entscheiden, ob ein Projekt gefördert werden soll oder nicht. Der Rahmen 
für die Paris-Ausrichtung muss deshalb relativ einfach umzusetzen und zu vermitteln sein. Das war 
zum Beispiel gegeben, als die EIB 2013 einen Emissionsstandard für die Energieerzeugung einführte. 
Ein anderer Ansatz ist etwa bei öffentlichen Stellen denkbar, die mit längeren Zeitschienen arbeiten 
und über größere Kapazitäten für technische Studien zur Eingrenzung von Unsicherheiten verfügen. 

 Zweitens sind sowohl die finanziellen als auch die personellen Ressourcen der EIB begrenzt. Die EIB-
Gruppe fördert nicht die gesamte Wirtschaft. Wenn sie festlegt, wie sie die Paris-Ausrichtung in einem 
bestimmten Sektor gewährleistet, stellt sich die Frage, wie sie die verfügbaren begrenzten Ressourcen 
am besten nutzt. Das war zum Beispiel ein wesentlicher Punkt, als es bei der neuen 
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Finanzierungspolitik der EIB im Energiesektor um die Entscheidung ging, das längerfristige Ziel der 
Dekarbonisierung des Gassektors zu priorisieren. Deshalb kann die Entscheidung, einen bestimmten 
Bereich nicht mehr zu fördern, durch die Prioritäten der EIB und nicht zwingend durch die Paris-
Ausrichtung bedingt sein. 

 Drittens wurde der unten dargelegte Ansatz unter Berücksichtigung anderer wichtiger 
Referenzpunkte entwickelt. Dazu gehört vor allem die Empfehlung der Sachverständigengruppe für 
die EU-Taxonomie (vgl. Kapitel 5). Besonders relevant sind die vorgeschlagenen technischen Kriterien, 
die sicherstellen sollen, dass Projekte den Kampf gegen die Ursachen und Folgen des Klimawandels 
nicht erheblich beeinträchtigen (Do No Significant Harm, DNSH). Der Rahmen der EIB übernimmt die 
vorgeschlagenen DNSH-Kriterien als „Mindestanforderungen“, unterhalb derer die EU-Klimabank ein 
Projekt nicht fördert. In begründeten Fällen kann sie auch strengere Maßstäbe anlegen. 

 Ein zweiter wichtiger Referenzpunkt betrifft den gemeinsamen Ansatz der MDB. Die 
Arbeitsergebnisse aus dem Baustein 1 (BB1) des MDB-Charakterisierungsrahmens für die Ausrichtung 
auf das Klimaschutzziel des Pariser Abkommens waren von zentraler Bedeutung für die Haltung der 
EIB zur Dekarbonisierung. Die Methoden der EIB und der multilateralen Entwicklungsbanken haben 
gemeinsam, dass damit ein Katalog von Projekten bestimmt wird, die als immer Paris-konform bzw. 
nie Paris-konform eingestuft werden (z. B. erneuerbare Energie und Kohleförderung). Bei anderen 
Projekten werden der Standort und der Kontext des Projekts berücksichtigt. Dazu gehören nationale 
und globale Szenarien für den Emissionsausstoß und die Klimaresilienz, die Verhinderung von 
Möglichkeiten zur CO2-Reduzierung und das Risiko der Bindung an eine bestimmte Technik und 
verlorener Investitionen („stranded assets“). Der MDB-Ansatz wird in Anhang 1 näher erläutert. 

 Der im Folgenden beschriebene Rahmen für die Paris-Ausrichtung ist für die EIB-Gruppe als Klimabank 
der EU angemessen. Andere Institutionen und Organisationen mit anderen Zielen und 
Geschäftsmodellen können aus guten Gründen zu anderen Schlüssen gelangen. Deshalb wird hier aus 
Sicht der Projekte argumentiert, die die EIB fördert oder nicht fördert, und nicht aus Sicht ganzer 
Sektoren, die grundsätzlich als Paris-konform oder nicht Paris-konform zu betrachten wären. 

Sektorbezogener Ansatz 

 Zunächst werden hier Auswirkungen beschrieben, die ein Pfad zu den Emissionszielen 2030 und zur 
Treibhausgasneutralität bis 2050 für die wichtigen Emissionssektoren in der EU hätte. Im Geist des 
Grundsatzes der gemeinsamen, aber differenzierten Verantwortlichkeiten und der jeweiligen 
Fähigkeiten (vgl. Anhang 1) werden dann die Auswirkungen für Sektoren außerhalb der EU gesondert 
erläutert. 

 Dieser Abschnitt stellt die wichtigsten Grundsätze und Ergebnisse des Ausrichtungsrahmens vor. In 
den Tabellen in Anhang 2 wird eine umfassende Liste sektoraler Kriterien vorgelegt. So erschöpfend 
die Tabellen sein sollen, es werden zweifellos auch Projekte auf die EIB-Gruppe zukommen, die darin 
nicht enthalten sind. Solche Fälle werden den Beschlussorganen der EIB vorgelegt, und die Tabellen in 
Anhang 2 werden dann entsprechend aktualisiert. Die Grundsätze dieses Ausrichtungsrahmens sollen 
über die gesamte Umsetzungsphase des Klimabank-Fahrplans angewendet werden – das heißt bis 
Ende 2025. Technische Anpassungen sind gegebenenfalls möglich. 
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Ansatz innerhalb der EU 

 Innerhalb der EU müssen alle Projekte auf einen Pfad zur Treibhausgasneutralität bis 2050 ausgerichtet 
werden. Nachfolgend wird beschrieben, wie die EIB die Ausrichtung auf dieses Ziel in verschiedenen 
Sektoren sicherstellen will. 

Energie 

 Um bis 2050 Treibhausgasneutralität zu erreichen, muss die Energieeffizienz gesteigert werden, es 
müssen schnell erneuerbare Energiequellen und die dazugehörigen Speichermöglichkeiten 
erschlossen werden, die Nutzung fossiler Brennstoffe ohne Emissionsminderung muss auslaufen, und 
die Energieinfrastruktur muss ausgeweitet werden. Diese Punkte, vor allem diejenigen, die sich auf die 
Abkehr von fossilen Brennstoffen beziehen, tauchen wiederholt in den Beiträgen im Stakeholder-
Dialog über den Klimabank-Fahrplan auf. Mit ihrer 2019 beschlossenen Energiefinanzierungspolitik ist 
die EIB im Energiesektor bereits auf diesen Pfad zur Treibhausgasneutralität eingeschwenkt. Sie 
konzentriert sich auf Energieerzeugungstechnologien unterhalb einer Emissionsschwelle von 
250 g CO2 pro Kilowattstunde und lässt Projekte auslaufen, die die großtechnische Wärmeerzeugung 
ohne Emissionsminderung auf der Basis von Öl, Erdgas, Kohle oder Torf, die vorgelagerte Öl- und 
Gasförderung und die traditionelle Gasinfrastruktur betreffen. Deshalb ist die Finanzierungspolitik im 
Energiesektor das erste Element des Rahmens der EIB-Gruppe für die Paris-Ausrichtung. 

 Vor der Betrachtung anderer Sektoren ist noch auf einen Punkt hinzuweisen, der mit der Paris-
Ausrichtung von stromverbrauchenden Aktivitäten zu tun hat. Innerhalb der EU deuten die 
Investitionsmuster der letzten fünf Jahre darauf hin, dass der Stromsektor auf einem guten Weg zur 
Dekarbonisierung ist. Daraus folgt, dass alle Wirtschaftszweige, die vorwiegend von Strom abhängen, 
ebenfalls Paris-konform sind, zumindest im Hinblick auf ihre Energieeffizienz (z. B. große Teile des 
öffentlichen Verkehrs, der verarbeitenden Industrie, kleiner und mittlerer Unternehmen, der IKT-
Technologie und allgemeiner der digitalen Wirtschaft). Die Auswirkungen außerhalb der EU werden in 
Punkt 4.55 behandelt. 

Verkehr 

 Neben der Stromerzeugung ist der Verkehr die größte Quelle von Treibhausgasemissionen in der EU. 
Anders als in der Stromerzeugung und fast allen anderen Sektoren nehmen die THG-Emissionen im 
Verkehrssektor weiterhin zu. Wie Abbildung 4.3 zeigt, sind die Verkehrsemissionen seit 1990 um 
30 Prozent gestiegen. Abbildung 4.2 zeigt, dass etwa 70 Prozent dieser Emissionen aus dem 
Straßenverkehr stammen. Für den größten Teil davon sind Personenkraftwagen und leichte 
Nutzfahrzeuge verantwortlich. Auf den Straßenverkehr folgen die Schifffahrt und die Luftfahrt als 
zweit- und drittgrößte Quelle verkehrsbedingter THG-Emissionen. 

 Wie in Kapitel 2 dargelegt, erfordert die Dekarbonisierung des Verkehrssektors eine Kombination von 
Maßnahmen: Verbesserung der Fahrzeugeffizienz, Verlagerung von Passagieren und Fracht weg von 
emissionsintensiven zu emissionsarmen Verkehrsträgern und Verwendung alternativer, 
emissionsarmer Kraftstoffe wie Strom und Biokraftstoffe. Nachfolgend werden die 
Dekarbonisierungspfade für die einzelnen Verkehrssektoren dargestellt. 
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Abbildung 4.2 – THG Verkehr 2017, EU-27 & UK einschl. 
internationaler Bunkeröle 

 

Abbildung 4.3 – Indexierte THG-Emissionen in ausgewählten Sektoren, EU-
27 & UK (1990=100) 

 
Quelle: 
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/pocketbook-
2019.pdf, Punkt 3.2.12, Seite 151 und Punkt 3.2.14, Seite 155, EIB-
Grafiken 

Quelle: https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/pocketbook-

2019.pdf, Punkt 3.2.3 (aus Excel-Download): https://ec.europa.eu/transport/facts-
fundings/statistics/pocketbook-2019_en, EIB-Grafiken 

 

 Öffentliche Verkehrsmittel. Ein großer Teil dieses Systems ist elektrifiziert (z. B. U-Bahnen, der größte 
Teil des Schienenverkehrs und immer mehr Busse). Nach der Logik von Punkt 4.22 gilt dieser Bereich 
deshalb als Paris-konform. Für die öffentlichen Busflotten und Züge wird vorgeschlagen, die 
empfohlenen Kriterien zu übernehmen, um einen wesentlichen Beitrag zur EU-Taxonomie zu leisten; 
insbesondere sollen Fahrzeuge ab 2025 weniger als 50 g CO2 pro Personenkilometer emittieren. Dieser 
Schwellenwert würde es ermöglichen, Dieselbusse und -züge bei hohen Fahrgastzahlen, wie sie in 
einigen Kohäsionsregionen zu erwarten sind, eventuell weiter zu fördern. Dabei ist zu beachten, dass 
alle Förderungen öffentlicher Verkehrsmittel durch die EIB-Gruppe auf das Klima- und Umweltziel der 
EIB angerechnet werden. 

 Luftfahrt: Im Bereich der Luftfahrt ist der Pfad zur Dekarbonisierung weniger klar. Dies wurde in 
vielen Beiträgen im Stakeholder-Dialog über den Klimabank-Fahrplan deutlich. Es gibt in diesem Sektor 
im Wesentlichen drei Optionen zur Senkung der Emissionen: Nachfragemanagement, 
Effizienzsteigerungen und die Verwendung nachhaltiger Kraftstoffe wie Batteriestrom, Wasserstoff-
Brennstoffzellen, nachhaltige Biokraftstoffe oder synthetische Kraftstoffe. Die Verwendung 
nachhaltiger Kraftstoffe bietet das größte Potenzial. Bisher werden Biokraftstoffe jedoch nur marginal 
verwendet. Andere nachhaltige alternative Kraftstoffe stehen wahrscheinlich erst ab 2040 oder noch 
später in großem Maßstab zur Verfügung. Kurzfristig wird das Fliegen eine CO2-intensive Aktivität 
bleiben. 

 Das Nachfragemanagement wird wahrscheinlich mit der Zeit immer wichtiger. Die höheren 
Kohlenstoffpreise (oder Preise für Emissionszertifikate (EUA) in Europa), die zum Erreichen der 
Klimaziele nötig sind, verteuern voraussichtlich die Tickets. Das dürfte sich vor allem auf die Nachfrage 
im Kurzstreckenmarkt auswirken, weil preissensible Passagiere auf Verkehrsmittel mit geringeren 
Emissionen umsteigen. Es bleibt abzuwarten, ob die kurzfristigen Auswirkungen der Covid-19-Krise zu 

https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/pocketbook-2019.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/pocketbook-2019.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/pocketbook-2019.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/pocketbook-2019.pdf
https://ec.europa.eu/transport/facts-fundings/statistics/pocketbook-2019_en
https://ec.europa.eu/transport/facts-fundings/statistics/pocketbook-2019_en
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nennenswerten länger anhaltenden Veränderungen des Reiseverhaltens führen, etwa im Tourismus- 
oder Konferenzsektor. 

 Aufgrund dieser Unsicherheit wird vorgeschlagen, dass sich die EIB-Gruppe auf die bestehenden 
Flughafenkapazitäten fokussiert, etwa durch Verbesserung von Sicherheit und Gefahrenabwehr, 
Rationalisierung und explizite Dekarbonisierungsmaßnahmen wie umweltfreundlichere 
Servicefahrzeuge am Boden und Innovationen zur Senkung der Flugzeugemissionen. 
Flughafenerweiterungen und mit konventionellen Kraftstoffen betriebene Flugzeuge würden somit 
nicht mehr gefördert. 

 Straßeninfrastruktur. Der Dekarbonisierungspfad für den Straßensektor beinhaltet einen 
Verkehrsträgerwechsel, Effizienzsteigerungen, verstärkte Elektrifizierung und die zunehmende 
Verwendung alternativer Kraftstoffe (Biokraftstoffe, kohlenstoffarmer Wasserstoff). Diese 
Entwicklung wird zum Teil durch strengere Emissionsstandards für Neufahrzeuge angetrieben. Wie in 
Kapitel 2 erwähnt, ist die Marktentwicklung ermutigend. Die Batteriekosten sind in den letzten zehn 
Jahren um eine ganze Größenordnung zurückgegangen. Elektrofahrzeuge können dadurch in einigen 
Marktsegmenten preislich schon fast mit konventionellen Technologien konkurrieren. 

 Aufgrund der Flexibilität, die der Straßenverkehr bietet, spielt die Straßeninfrastruktur eine zentrale 
Rolle beim effizienten Transport von Waren und Personen. Deshalb trägt ein qualitativ hochwertiges 
Straßennetz zum regionalen Wirtschaftswachstum und zur Beschäftigung bei. Die vorhandene 
Straßeninfrastruktur ist in Europa jedoch ungleich verteilt. Dort wo jahrzehntelang wenig investiert 
wurde, vor allem vor der EU-Mitgliedschaft, besteht heute Bedarf an Investitionen in die 
Weiterentwicklung des heutigen TEN-V-Netzes. An anderen Stellen ist das TEN-V-Netz zwar gut 
ausgebaut, doch mangelnde Instandhaltung und geringe Investitionen lassen die Qualität der 
Infrastruktur sinken. 

 Zur Behebung dieses Problems ist ein breites Spektrum von Strategien erforderlich, darunter der 
Umstieg auf CO2-arme Verkehrsträger. Gutes Straßenmanagement und effektive Ladesysteme können 
zur effizienten Verteilung der Straßenkapazitäten beitragen und Umweltschäden reduzieren. Zudem 
können Investitionen in das Straßennetz durch den resultierenden verbesserten Verkehrsfluss keine 
oder sogar positive Auswirkungen auf CO2-Emissionen haben, auch wenn solide Umweltstrategien 
vorhanden sind. Die Herausforderung besteht darin zu erkennen, welche Investitionen das 
Wirtschaftswachstum fördern, ohne den emissionsintensiven Straßenverkehr zu verstärken. 
Außerdem müssen bei solchen Investitionen aufgrund ihrer potenziellen Auswirkungen auf die Natur 
und lokale Gemeinschaften öffentliche Konsultationen und ordnungsgemäße Umwelt- und 
Sozialverträglichkeitsprüfungen durchgeführt werden. 

 Deshalb muss die EIB ein effizientes Tool für das Screening von Projekten finden. Kurzfristig sollte dabei 
berücksichtigt werden, dass eine Kapazitätserweiterung22 im Straßensektor zusätzliche Emissionen 
verursachen kann, möglicherweise über Jahrzehnte hinweg, bis der Fahrzeugbestand vollständig 
dekarbonisiert ist. Angesichts des relativ klaren Pfads für diesen Sektor lässt sich mit einem adaptierten 
volkswirtschaftlichen Test ein solider Rahmen für die Paris-Ausrichtung solcher Projekte aufstellen, 
vor allem wenn für den Straßenkorridor ausreichend Infrastruktureinrichtungen zur Versorgung mit 
alternativen Kraftstoffen eingeplant werden. 

                                                           
22 Im Gegensatz zur Instandsetzung eines Straßennetzes. 
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 Die EIB nutzt bereits einen robusten Kosten-Nutzen-Rahmen, um große23 Straßenprojekte zu prüfen. 
Dieser wird etwa im Handbuch der EIB zur volkswirtschaftlichen Prüfung von Investitionsvorhaben 
erläutert. Um die Paris-Ausrichtung sicherzustellen, wird dieser Rahmen jedoch noch angepasst. Die 
Nachfrageprognosen werden in Einklang mit anerkannten langfristigen Modellierungsstudien24 und 
unter Berücksichtigung der Durchdringungsraten von Elektrofahrzeugen angepasst. Die 
Nettoemissionen aus dem Projekt werden zu einem CO2-Schattenpreis bewertet, der dem Pfad zur 
Klimaneutralität 2050 entspricht. Die für die EIB vorgeschlagenen CO2-Schattenkosten werden in den 
Punkten 4.62 bis 4.66 vorgestellt. 

 Mit diesem Ansatz wird die EIB-Gruppe die Entwicklung des TEN-V-Kernnetzes und des TEN-V-
Gesamtnetzes in der EU und strategisch bedeutsame Straßenkorridore außerhalb der EU weiterhin 
fördern, wenn es dafür gute Gründe gibt. Auf Einzelprojektebene bedeutet das unter dem Strich, dass 
generell die volkswirtschaftlichen Argumente für Projekte geschwächt werden, die auf einen starken 
kurzfristigen Verkehrszuwachs (mit entsprechenden Emissionen) setzen. Dementsprechend wird die 
EIB weiterhin solide TEN-V-Projekte fördern, die den adaptierten volkswirtschaftlichen Test bestehen, 
auch in Regionen, in denen das Netz relativ unterentwickelt bleibt. 

 Die EIB-Gruppe wird weiterhin Projekte zur Verbesserung bestehender Verkehrsströme, 
Instandsetzungsprojekte und Projekte mit starken Sicherheitselementen fördern. Für kleine Straßen 
wird vorgeschlagen, Investitionen in einem Kontext nachhaltiger urbaner Mobilitätspläne und 
regionaler Entwicklungspläne weiterhin zu fördern. 

 Personenkraftwagen, leichte Nutzfahrzeuge und Lastkraftwagen. Bei der Entwicklung eines 
kohärenten Ansatzes zur Paris-Ausrichtung des Straßensektors müssen sowohl die Infrastruktur als 
auch die Fahrzeuge berücksichtigt werden. Die EIB-Gruppe finanziert Fahrzeuge überwiegend im 
Rahmen ihrer Förderung von KMU und Midcap-Unternehmen. Es wäre für die EIB-Gruppe 
naheliegend, vorwiegend Fahrzeuge zu fördern, die den Empfehlungen zu einem wesentlichen Beitrag 
im Rahmen der EU-Taxonomie entsprechen. Angesichts des aktuellen Konjunkturabschwungs und 
insbesondere der Not vieler kleinerer Unternehmen wird vorgeschlagen, bei allen MBIL-Produkten die 
empfohlenen Werte für das Kriterium „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ anzuwenden. 
Das würde bedeuten, nur noch Fahrzeuge zu fördern, deren Emissionen unter dem 
Flottendurchschnitt liegen: unter 95 g CO2 pro Kilometer bei Personenkraftwagen, unter 147 g CO2 pro 
Kilometer bei leichten Nutzfahrzeugen und unter den Richtwerten für die CO2-Emissionen von 
Lastkraftwagen je nach Untergruppe (in g CO2 pro Tonnenkilometer). Wenn dieser Ansatz jeweils auf 
Basis einzelner Fahrzeuge angewendet wird, ist sichergestellt, dass die EIB-Gruppe den effizienteren 
(und kleineren) Teil der neuen Flotte fördert. 

 See- und Binnenwasserstraßen. Der Transport zu Wasser bleibt im Durchschnitt die emissionsärmste 
Verkehrsart und ein essenzielles Glied nachhaltiger multimodaler Frachtbeförderungsketten. Um die 
Multimodalität und die optimale Nutzung emissionsarmer Verkehrsarten zu fördern, sind weiterhin 
Investitionen in die Infrastruktur von See- und Binnenschifffahrtsstraßen und in intermodale Anlagen 
erforderlich. Die EIB-Gruppe wird deshalb die Infrastruktur von Häfen und Binnenwasserstraßen und 
die dazugehörigen Anlagen weiterhin fördern. Davon ausgenommen sind Anlagen, die dem Transport 
und der Lagerung fossiler Brennstoffe dienen. 

                                                           
23 Als „groß“ oder „klein“ werden Projekte mit Investitionskosten von mehr bzw. weniger als 25 Millionen Euro bezeichnet. 
24 Dazu gehört unter anderem der Bericht „Ein sauberer Planet für alle“ der Europäischen Kommission von 2018. 
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 Die EIB-Gruppe wird auch weiterhin die Umstellung von See- und Binnenschifffahrtsflotten auf 
emissionsarme und emissionsfreie Lösungen fördern, indem sie den Bau neuer und die 
Modernisierung vorhandener Schiffe finanziert. Da die Seeschifffahrt bisher nicht unter die EU-
Taxonomie fällt, fördert die EIB weiterhin mit Flüssigerdgas (LNG) betriebene Schiffe (wissend, dass 
in den meisten Segmenten der Schifffahrt derzeit keine tragfähige emissionsfreie oder 
emissionsärmere Alternative zur Verfügung steht und LNG umweltfreundlicher als konventionelle 
Kraftstoffe ist), nicht jedoch Schiffe, die mit konventionellem Schweröl betrieben werden. 

Industrie, einschließlich Forschung, Entwicklung und Innovation (FEI) 

 Die verarbeitende Industrie ist für etwa ein Fünftel der THG-Emissionen in der EU verantwortlich. 
Hauptsächlich stammen sie aus energieintensiven Industrien wie der Eisen-, Stahl-, Zement- und 
Chemikalienherstellung. Der Sektor verursacht aber nicht nur Emissionen, sondern bringt auf der 
anderen Seite auch Produkte und Technologien hervor, die in anderen Wirtschaftsbereichen zur 
Reduzierung von Emissionen beitragen können. 

 Die EIB-Gruppe fördert nicht die Industrie an sich. Vielmehr geht es darum, Marktversagen in Bezug 
auf Innovation, Umwelt und externe Effekte des CO2-Ausstoßes zu beheben. Fast 90 Prozent der EIB-
Finanzierungen für die Industrie fördern ein FEI-Ziel, die verbleibenden 10 Prozent Umweltziele im 
weiteren Sinne. Wie in Kapitel 2 dargelegt, konzentriert die EIB-Gruppe sich auf innovative 
Technologien mit niedrigen CO2-Emissionen sowie Übergangsprojekte. 

 Wegen des Schwerpunkts der EIB-Gruppe auf der Behebung von Marktversagen fördert sie keine 
neuen Kapazitäten in energieintensiven Industrien, die auf traditionellen kohlenstoffintensiven 
Prozessen ohne CO2-Minderungstechnologien basieren (z. B. auf Koks basierende 
Primärstahlerzeugung im Hochofen, vollständig auf fossilen Ressourcen basierende 
Chemikalienproduktion, Kunststoff- oder Stickstoffdüngerfabriken). Bei der Förderung bestehender 
konventioneller energieintensiver Anlagen stehen Energieeffizienz, Kreislaufwirtschaft oder 
Verminderung der Umweltverschmutzung im Vordergrund. Eine Investition in die Modernisierung 
einer Anlage kann die Betriebsdauer erheblich verlängern und damit die Umstellung auf 
emissionsärmere Alternativen unbeabsichtigt hinauszögern. Um dieses Risiko zu reduzieren, wird 
vorgeschlagen, Investitionen zu fördern, deren wirtschaftliche Nutzungsdauer vor 2035 endet – also 
lange vor dem Jahr 2050, bis zu dem der Sektor CO2-neutral sein soll. Dieses „Fenster“ für die 
Modernisierung konventioneller Anlagen wird sich jedoch in den nächsten Jahren voraussichtlich 
relativ schnell schließen. Der längerfristige Kurs wird darin bestehen, ausschließlich emissionsarme 
Alternativen zu fördern. 

 Im Bereich der industriellen Wärmeerzeugung sollen energieeffiziente Anlagen gefördert werden, die 
Gasheizkessel verwenden (oder Öl, falls kein Gas verfügbar ist). Industrielle Prozesse, die auf Kohle, 
Torf oder Öl basieren (obwohl Gas verfügbar ist), werden nicht gefördert, außer im Rahmen der 
strengen Bedingungen für die Modernisierung energieintensiver Industrien, wie im vorstehenden 
Punkt erläutert. 

 Die EIB-Gruppe wird weiterhin Forschungs- und Entwicklungsprojekte fördern, jedoch nicht, wenn sie 
einen Bezug zu nicht förderfähigen Aktivitäten haben. Die EIB-Gruppe wird zum Beispiel keine FEI-
bezogenen Projekte mehr fördern, die ausschließlich zur Unterstützung konventioneller Technologien 
mit hohen Emissionen dienen (z. B. Verbrennungsmotoren oder auf fossilen Kraftstoffen basierende 
Antriebssysteme in der Schifffahrt und Luftfahrt). 
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Gebäude 

 Ähnlich wie die Industrie sind Gebäude direkt für etwa ein Fünftel der THG-Emissionen verantwortlich, 
vorwiegend durch Heizung und Warmwasserverbrauch. Zusammen mit dem Strom, der in Gebäuden 
verbraucht wird, erhöht sich dieser Anteil auf über ein Drittel. Die EIB-Gruppe unterstützt mit 
Gebäudeprojekten öffentliche Ziele in verschiedenen Bereichen: Umwelt (Energieeffizienz oder 
Stadterneuerungsprogramme), Infrastruktur (Krankenhäuser, Sozialwohnungen), Innovation (z. B. 
Hochschulgebäude) und KMU. 

 Innerhalb der EU müssen alle Gebäudeprojekte – ob Renovierung oder Neubau – der EU-
Gebäuderichtlinie entsprechen, die von den Mitgliedstaaten in nationale Bauordnungen umgesetzt 
wurde. Bei Renovierungen muss ein kostenoptimaler Modernisierungsgrad gegeben sein. Bei der 
Errichtung neuer Gebäude bezieht sich dies auf Niedrigstenergiegebäude (Nearly Zero-Energy 
Buildings, NZEBs). Da die EU-Taxonomie eine sehr ähnliche Empfehlung enthält, geht die EIB-Gruppe 
davon aus, dass sie mit der Einhaltung der Gebäuderichtlinie auch die Paris-Ausrichtung erfüllt. 
Gebäude, die in direktem Zusammenhang mit fossilen Brennstoffen stehen, werden nicht mehr 
gefördert. 

Bioökonomie (Landwirtschaft und Landnutzung) 

 Es wird erwartet, dass die Weltbevölkerung bis 2050 auf 10 Milliarden Menschen steigen und der 
Bedarf an Nahrungsmitteln dadurch um bis zu 50 Prozent zunehmen wird. Die Landwirtschaft wird 
eine zentrale Rolle für die nachhaltige Entwicklung und Ernährungssicherheit spielen. In der EU 
entfallen auf den Landwirtschaftssektor derzeit etwa 10 Prozent der gesamten THG-Emissionen, davon 
etwas mehr als die Hälfte auf Methan aus der Viehwirtschaft. Grundsätzlich kann die Bioökonomie 
sowohl eine Quelle als auch eine Senke von THG-Emissionen sein. Zu den natürlichen 
Kohlenstoffsenken gehören Wälder, Feuchtgebiete und Moore. Veränderte Landnutzung kann diese 
natürlichen Senken schädigen oder aufwerten. 

 Landwirtschaft und Forstwirtschaft sind in der EU-Taxonomie berücksichtigt. Die Taxonomie schlägt 
eine Reihe von Kriterien vor, um sicherzustellen, dass die CO2-Speicherfähigkeit land- und 
forstwirtschaftlicher Flächen nicht wesentlich beeinträchtigt wird und dass es nicht zu Emissionen 
durch Landnutzungsänderungen oder nicht nachhaltige Methoden kommt, die seit Langem im Boden 
gespeichertes CO2 freisetzen. Die EIB übernimmt diesen Ansatz und stellt damit sicher, dass Aktivitäten 
nicht auf Flächen mit großen CO2-Vorräten oder hohem Biodiversitätswert übergreifen. Als 
Klimabank der EU schlägt die EIB zwei zusätzliche Schutzschilde vor – einen zur direkteren 
Eindämmung des Großteils der landwirtschaftlichen Emissionen aus der Fleisch- und Milchindustrie, 
und einen weiteren, um mit dem Ansatz für den Luftfahrtsektor kohärent zu sein. 

 Da die Viehwirtschaft eine wichtige Emissionsquelle ist, wird vorgeschlagen, schwerpunktmäßig 
Fleisch- und Milcherzeuger zu fördern, die auf eine nachhaltige Tierhaltung umstellen und damit zu 
verbesserter THG-Effizienz beitragen, gemessen an den besten Branchenstandards/Benchmarks. 
Dazu gehören zum Beispiel Investitionen in Strategien wie „vom Hof auf den Tisch“, ökologische 
Tierhaltung oder die Weidehaltung von Rindern. Nachhaltigkeit bezieht sich in diesem Kontext auf 
unterschiedliche Auswirkungen: Sozioökonomie, Ökologie, Ressourceneffizienz und Tierwohl. 

 Ein zweiter Schutzschild ergibt sich aus den bereits erwähnten Bedenken über den 
Dekarbonisierungspfad für den Luftfahrtsektor. Es wird vorgeschlagen, keine exportorientierten 
landwirtschaftlichen Geschäftsmodelle mehr zu fördern, bei denen die Vermarktung vorwiegend auf 
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dem Langstreckenlufttransport basiert. Diese Maßnahme würde Investitionen ausschließen, die auf 
den internationalen Versand von frischen, leichtverderblichen landwirtschaftlichen Erzeugnissen per 
Langstreckenluftfracht angewiesen sind. 

Sonstige 

 Wasser. Die EIB-Gruppe wird weiterhin alle Wasserprojekte fördern, die ihre Förderkriterien im 
weiteren Sinne erfüllen. Im Fall von Entsalzungsanlagen, die energieintensiv sein können, fördert die 
EIB nur Projekte, die nachweislich das letzte Mittel für eine sichere Wasserversorgung darstellen. 

 Entsorgung von festen Abfällen. Wie in der Energiefinanzierungspolitik vorgesehen, müssen 
Müllverbrennungsanlagen den Emissionsgrenzwert der EIB einhalten (250 g CO2-Äquivalent pro 
Kilowattstunde Strom) und die Grundsätze der Abfallhierarchie befolgen. Im Zusammenhang mit 
anderen Aktivitäten wird die EIB weiterhin alle Projekte zur Entsorgung von festen Abfällen fördern, 
die ihre Förderkriterien im weiteren Sinne erfüllen. Wie in Anhang 2 dargelegt, gelten für mechanisch-
biologische Abfallbehandlungsanlagen besondere Anforderungen. 

 Digitalisierung und IKT-Infrastruktur. Entsprechend der in Punkt 4.22 dargelegten Position zu stark 
stromabhängigen Dienstleistungen wird die EIB die Entwicklung und Einführung von IKT-
Infrastrukturen und -Dienstleistungen mit neuester Technologie fördern. 

Ansatz außerhalb der EU 

 Dieser Abschnitt befasst sich – gemäß dem in Anhang 1 beschriebenen Grundsatz der gemeinsamen, 
aber differenzierten Verantwortlichkeiten und der jeweiligen Fähigkeiten im Licht unterschiedlicher 
nationaler Gegebenheiten – mit dem Geschäft außerhalb der EU. Besonders relevant ist dies im Fall 
der am wenigsten entwickelten Länder25 (LDCs) und kleinen Inselentwicklungsländer26 (SIDs). Zudem 
sind die Ziele von Außenmandaten und die Auswirkung der Paris-Ausrichtung auf diese Mandate 
besonders relevant für die EIB-Aktivitäten außerhalb der EU. 

 Generell wendet die EIB die Grundsätze ihres Paris-Ausrichtungsrahmens auf alle Operationen 
weltweit an. Es werden keine Ausnahmeregeln vorgeschlagen. Dort, wo die Grundsätze der EIB unter 
Bezugnahme auf die EU-Gesetzgebung definiert sind, muss dieser Grundsatz natürlich in einem Nicht-
EU-Kontext ausgelegt werden. Diese Auslegung wird im Folgenden beschrieben. 

 Die Finanzierungspolitik im Energiesektor gilt für EIB-Operationen weltweit. Im Bereich der 
Stromerzeugung bildet das die Situation ab, dass Strom aus erneuerbaren Energiequellen im Hinblick 
auf die Kosten weltweit konkurrenzfähig ist, auch in den LDCs. Weiter oben wurde argumentiert, dass 
durch die Paris-Ausrichtung des Elektrizitätssektors innerhalb der EU auch stromabhängige Aktivitäten 
Paris-konform sind. Außerhalb der EU sind Investitionen in neue Stromerzeugungsanlagen nicht 
zwangsläufig auf Emissionsminderungsziele ausgelegt. Wenn nicht, stellt sich die Frage, wie 
stromabhängige Aktivitäten zu bewerten sind. Würden solche Aktivitäten grundsätzlich als nicht Paris-
konform betrachtet, dürften große Teile einer Volkswirtschaft keine EIB-Förderung mehr erhalten, 
etwa U-Bahn-Netze, Eisenbahn, KMU etc. Dieser Ansatz würde dem Geist des Pariser Abkommens 
widersprechen. Deshalb wird vorgeschlagen, unter solchen Umständen zwar weiterhin 

                                                           
25 Die aktuelle UN-Liste umfasst 47 Länder und ist hier abrufbar: 

https://unctad.org/en/pages/aldc/Least%20Developed%20Countries/UN-list-of-Least-Developed-Countries.aspx 
  
26 Die aktuelle UN-Liste umfasst 58 Staaten und ist hier abrufbar: https://sustainabledevelopment.un.org/topics/sids/list 

https://unctad.org/en/pages/aldc/Least%20Developed%20Countries/UN-list-of-Least-Developed-Countries.aspx
https://sustainabledevelopment.un.org/topics/sids/list
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stromabhängige nachgelagerte Aktivitäten zu fördern, den Fokus aber darauf zu setzen, öffentliche 
und private Betreiber bei der Dekarbonisierung des Stromsektors zu unterstützen. 

 Es ist jedoch schwierig, diese Argumentation auf neue Projekte anzuwenden, die zu einem erheblichen 
Anstieg des nationalen Strombedarfs führen – zum Beispiel ein neues, großes Rechenzentrum in 
einem Land mit einem auf Kohle basierenden Elektrizitätssystem. Deshalb wird für solche Fälle 
vorgeschlagen zu verlangen, dass die Energiequellen dem Emissionsstandard der EIB entsprechen 
müssen. Das ist eine glaubwürdige Option, weil in fast allen Ländern grüne Stromabnahmeverträge 
geschlossen werden können. Eine Ausnahme könnte bei Projekten erforderlich sein, die vor allem zur 
Sicherung der Wasserversorgung oder der Ernährung dienen. 

Auslegung im lokalen Kontext 

 Allgemein fallen mehrere Aspekte des für die EU erstellten Paris-Ausrichtungsrahmens unter EU-
Regeln und -Standards. Außerhalb der EU müssen diese im lokalen Kontext interpretiert werden. Zum 
Beispiel werden im Straßensektor der in Punkt 4.29 beschriebene Ansatz für die Integration von 
alternativer Kraftstoffinfrastruktur und allgemeiner der Ansatz für die Dekarbonisierung des 
Straßenverkehrs an den lokalen Kontext angepasst. Bei den Fahrzeugen ist festzustellen, dass eine 
eventuelle zukünftige Anhebung des vorgeschlagenen, auf die DNSH-Kriterien abgestimmten 
Emissionsgrenzwerts voraussichtlich bei EU-Operationen früher (geplant in drei Jahren) als außerhalb 
der EU stattfinden wird. 

 Bei Gebäuden werden die in Punkt 4.44 beschriebenen Grundsätze so ausgelegt, dass für Neubauten 
die internationalen oder die höchsten lokalen Baustandards gelten und bei Sanierungen hohe 
Energieeffizienzstandards erreicht werden müssen. Bei größeren Renovierungen können dazu 
Energieeffizienzprüfungen oder geeignete Zertifizierungsprogramme verlangt werden. 

 Bei Förderungen im Bereich der Industrie, wie in den Punkten 4.40 bis 4.42 beschrieben, werden 
regionale Dekarbonisierungsprojekte der Industrie angemessen berücksichtigt. 

 In der Fleisch- und Milchindustrie ist die Auslegung von Punkt 4.47 von den regionalen Gegebenheiten 
abhängig. Vor allem bei Projekten in Ländern mit schwachen Ernährungssystemen werden die THG-
Emissionen eher in Bezug zur örtlichen Best Practice als zu den besten internationalen Standards 
gesetzt. Dies gilt insbesondere für Kleinbauern und landwirtschaftliche Mikrofinanzierungsprogramme 
oder Bereiche der Agrarindustrie, die den lokalen Bedarf decken. 

 Abschließend ist zu betonen, dass im Einzelfall immer Ausnahmeregeln von diesem allgemeinen 
Ausrichtungsrahmen möglich sind. Vieles spricht dafür, emissionsintensive Projekte in schwächeren 
Gemeinschaften und Regionen der Welt zu priorisieren, vor allem in Abwägung mit einer unmittelbar 
notwendigen sicheren Versorgung mit Nahrungsmitteln oder Wasser. 

Der Schattenpreis von CO2 als Mittel zur Emissionssenkung 

 Der vorstehende Text verweist darauf, dass die volkswirtschaftliche Prüfung und vor allem der CO2-
Schattenpreis ein Bestandteil des Gesamtansatzes der Paris-Ausrichtung sind. Dieser Punkt steht 
besonders bei neuen Straßenkapazitäten im Vordergrund. Im Folgenden wird der CO2-Schattenpreis 
der EIB entsprechend den Modellierungsergebnissen für ein 1,5-Grad-Ziel aktualisiert. Weitere 
Einzelheiten dazu finden sich in Anhang 5. 
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 Die derzeitigen CO2-Werte der EIB (vgl. EIB-Klimastrategie und Finanzierungspolitik im Energiesektor) 
basieren auf Studien aus der Zeit vor dem Pariser Abkommen. Im Rahmen der Finanzierungspolitik im 
Energiesektor verpflichtete sich die EIB, „weiterhin zu beobachten, wie sich die Erkenntnisse zur CO2-
Bepreisung in Einklang mit den Temperaturzielen von Paris entwickeln, und [...] entsprechende 
Anpassungen vorzunehmen“. Die EIB hat die Erkenntnisse zu den Kohlenstoffpreisen überprüft, die für 
das 1,5-Grad-Ziel und das Ziel der Treibhausgasneutralität bis zum Jahr 2050 erforderlich sind. Ihre 
Überprüfung überschneidet sich weitgehend mit derjenigen des Weltklimarats für seinen 
Sonderbericht über 1,5 °C globale Erwärmung. 

 Ausgehend von diesen Modellierungsergebnissen wird vorgeschlagen, den CO2-Schattenpreis der EIB 
gemäß dem in Abbildung 4.4 dargestellten Zeitplan zu erhöhen. Dieser zeigt den Wert – gemessen in 
Euro 2016 – der THG-Emissionen bis 2050. Die Werte liegen nahe an der Empfehlung einer neuen 
Studie von France Stratégie, die mittlerweile Grundlage für die Bewertung von Projekten des 
öffentlichen Sektors in Frankreich ist. 

 Diese Werte beziehen sich auf die „CO2-Schattenpreise“, also die Gesamtkosten, die der 
Volkswirtschaft durch die Einsparung oder die Emission einer Tonne CO2 entstehen. Das ist hilfreich 
für die Kosten-Nutzen-Analyse. Aber dies ist immer noch nur ein Benchmark-Ergebnis, das aus einem 
Modell stammt, in dem ein einzelnes Instrument (CO2-Steuer) dazu genutzt wird, in einem bestimmten 
Zeitraum ein vorgegebenes Emissionsreduktionsziel zu erreichen. In der Praxis sind Kohlenstoffsteuern 
(oder „Cap-and-Trade“-Systeme) in der Regel nur eines von vielen Elementen in dem viel größeren 
Arsenal an Klimaschutzinstrumenten von Regierungen (z. B. technische Standards, Förderprogramme 
für erneuerbare Energien etc.). Wenn durch diese anderen Instrumente die „Schwerstarbeit“ der 
Emissionssenkung erledigt ist, bleiben für eine Kohlenstoffsteuer oder ein Cap-and-Trade-System 
wahrscheinlich nur noch begrenzte Aufgaben übrig. Das erklärt, warum der „CO2-Schattenpreis“ höher 
ausfällt als die Ergebnisse von Studien nahelegen, in denen ein Modell für die gesamten Instrumente 
erstellt wird (z. B. der Studie für die Mitteilung „Ein sauberer Planet für alle“ der Europäischen 
Kommission27). Die unterschiedlichen Ergebnisse sind komplementär und spiegeln lediglich 
unterschiedliche Modellierungsansätze wider. 

 Die Übernahme dieser Werte wird die volkswirtschaftlichen Argumente für diejenigen Projekte der 
EIB-Gruppe stärken, die Kohlenstoff einsparen (zu Kosten unterhalb dieses Schattenpreises), und 
diejenigen benachteiligen, die die Emissionen erhöhen (und somit an anderer Stelle eine 
Emissionsminderung zum Schattenpreis erfordern). Zudem kann diese Änderung eines 
Parameterwerts – des CO2-Schattenpreises – im größeren Kontext dessen gesehen werden, dass die 
wirtschaftliche und finanzielle Analyse von Projekten aus Sicht eines Pfads zur THG-Neutralität 
verbessert wird. Wie am Beispiel der Prüfung von Straßenprojekten dargestellt, ist ein konsistenter 
Ansatz erforderlich, der Nachfrageprognosen, Basis- oder Referenzszenarien und die Bewertung von 
Emissionsänderungen umfasst. 

 Die EIB wird die Best Practice in diesem Bereich weiter genau beobachten und die volkswirtschaftliche 
und finanzielle Bewertung von Projekten als Schlüsselwerkzeug nutzen, um die im vorangegangenen 
Kapitel beschriebenen EIB-Eckpunkte für die Paris-Ausrichtung und das Management klimabedingter 

                                                           
27 Vgl. Tiefenanalyse zur Untermauerung der Mitteilung der Europäischen Kommission an das Europäische Parlament, den 

Europäischen Rat, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss, den Ausschuss der Regionen und die 
Europäische Investitionsbank – Ein sauberer Planet für alle: Eine europäische strategische langfristige Vision für eine 
wohlhabende, moderne, wettbewerbsfähige und klimaneutrale Wirtschaft, COM(2018) 773 final. Nachzulesen unter: 

 https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/docs/pages/com_2018_733_analysis_in_support_en_0.pdf 

https://www.ipcc.ch/sr15/
https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs-the-value-for-climate-action-final-web.pdf
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/docs/pages/com_2018_733_analysis_in_support_en_0.pdf
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Risiken umzusetzen. Die jüngste Untersuchung dessen, was ein angemessener CO2-Preis ist, wird 
jährlich überprüft und der Preis entsprechend (nach oben oder unten) angepasst. Die Bank informiert 
den Verwaltungsrat jährlich über Einzelheiten dazu; eventuelle Änderungen werden ihm zur 
Genehmigung vorgelegt. 

Abbildung 4.4 – Vorgeschlagene EIB-CO2-Schattenpreise 2020 bis 2050 (in € 2016 pro Tonne CO2e) 

 

Ausrichtung neuer Projekte auf eine klimaresiliente Entwicklung 

 Die zweite Dimension der Ausrichtung bezieht sich auf die Klimaresilienz. Der Klimawandel hat bereits 
tief greifende Auswirkungen auf alle Regionen und alle Sektoren weltweit. Die EU ist kein „sicherer 
Hafen“’. Die klimabedingten Verluste beliefen sich in der EU in den letzten zwei Jahrzehnten auf 
300 Milliarden Euro. Bis zum Ende des Jahrhunderts könnten jährlich etwa zwei Drittel der EU-
Bevölkerung von klimabedingten Katastrophen betroffen sein. Allein die Schäden durch 
Überschwemmungen könnten in einem Szenario mit hohen Emissionen über 1 Billion Euro jährlich 
betragen. Selbst in einem gemäßigteren Szenario könnte der Schaden für die kritische Infrastruktur 
Europas sich um das Zehnfache auf 34 Milliarden Euro pro Jahr erhöhen. 

 Die Welt ist selbst in optimistischen Szenarien für die kommenden Jahrzehnte bereits in einem 
weitgehend irreversiblen Klimawandel gefangen. Das bedeutet: Die Welt muss sich an die Folgen des 
Klimawandels anpassen, während sie sich durch die Bekämpfung seiner Ursachen Zeit kauft. Im Sinne 
einer klimaresilienten Zukunft müssen die Investitionen der EIB in einer Welt funktionieren, in der sich 
das Klima ändert. 

 Um dies zu gewährleisten, hat die EIB ein Werkzeug für das Klimarisikomanagement in ihre 
Projektprüfungen integriert. Das System zur Klimarisikobewertung (Climate Risk Assessment, CRA) 
wurde 2019 eingeführt, um das physische Klimarisiko bei Direktfinanzierungen systematisch zu 
bewerten. Das CRA-System ist ein Geschäftsprozess, der der EIB und ihren Kunden hilft zu verstehen, 
wie der Klimawandel sich auf ihre Projekte auswirken kann und wie sie Anpassungsmaßnahmen 
identifizieren können. 

 Das CRA-System umfasst zwei Screening-Ebenen und eine detailliertere Bewertung von Projekten, die 
als risikoreich eingestuft sind. Jede Operation durchläuft zunächst automatisch ein erstes Screening, 
basierend auf dem Teilsektor und dem Land. Bei hohem oder mittlerem Risiko erfolgt noch vor der 
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Projektprüfung ein zweites, detaillierteres Screening, um Schwachstellen des Projekts zu erkennen. 
Während der Projektprüfung wird dann eine umfassendere Klimarisiko- und Vulnerabilitätsbewertung 
durchgeführt, um zu ermitteln, inwieweit der Projektträger physische Klimarisiken berücksichtigt hat 
und welche Anpassungsmaßnahmen in das Projekt einbezogen wurden. Am Ende des Prozesses wird 
das verbleibende physische Klimarisiko der Operation geschätzt. 

 Klimadienstleistungen, Klimadaten und hoch entwickelte Projektionen zu zukünftigen 
Klimaveränderungen sind von größter Bedeutung für eine klimaresiliente Entwicklung. Über das CRA-
System kooperiert die EIB mit öffentlichen und privaten Anbietern von Klimadienstleistungen und 
nutzt die neuesten Erkenntnisse der Klimawissenschaft (zum Beispiel aus dem Coupled Model 
Intercomparison Project, neuen Modellen des Erdsystems und Risikodatenbanken), zum Nutzen ihrer 
Kunden und für ihre eigene Entscheidungsfindung. 

 Die Klimarisikobewertung ist Eckpfeiler des Ausrichtungsrahmens der EIB für eine klimaresiliente 
Entwicklung. Sie stützt sich auf robuste Klimadaten und basiert auf Szenarien mit hohen Emissionen, 
um die zukünftige sozioökonomische Entwicklung einzubeziehen und die inhärenten Unsicherheiten 
von Klimamodellen zu berücksichtigen. Allerdings bezieht sie sich allein auf das jeweilige Projekt. 
Deshalb ist es wichtig, das Projekt im breiteren strategischen Kontext der Klimaresilienz des Systems, 
zu dem es gehört, zu betrachten, wie in regionalen oder nationalen Klimaresilienzplänen beschrieben. 
In der EU müssen solche Pläne jetzt zum Beispiel auf nationaler Ebene erstellt werden, und sie werden 
in den nationalen Energie- und Klimaplänen und den nationalen Anpassungsstrategien berücksichtigt. 
In Entwicklungsländern werden die Investitionsprioritäten für eine langfristige Klimaresilienz in 
national festgelegten Beiträgen (Nationally Determined Contributions, NDC) und nationalen 
Anpassungsplänen identifiziert. In der Praxis werden städtische Projekte und Wasserprojekte schon 
jetzt oft routinemäßig in umfassendere Resilienzpläne eingebettet. Deshalb muss dieser größere 
Kontext im Lauf der Zeit systematisch bei allen Projekten einbezogen werden, damit die Investitionen 
der EIB in Einklang mit den Kundenprioritäten breitere Resilienzziele unterstützen. 

 Die EIB wird künftig noch stärker darauf achten, dass alle von ihr geförderten Operationen an die 
heutige Wettervariabilität und zukünftige Klimaveränderungen angepasst sind, damit sie die DNSH-
Kriterien erfüllen und die Anpassungsziele der EU-Taxonomie für nachhaltige Finanzierungen erreicht 
werden. Dieser Weg wurde von vielen Stakeholdern in ihren Beiträgen zum Konsultationsprozess für 
den Klimabank-Fahrplan empfohlen. Sie wird dazu das physische Klimarisiko auf der Projektebene 
angemessen steuern, entsprechend ihrem CRA-System und dem größeren strategischen Kontext der 
Klimaresilienz. Dieser Ansatz gilt für alle Sektoren, die durch den Klimawandel gefährdet sind, wie 
Landwirtschaft, Gebäude, Energie, Forstwirtschaft, Verkehr, Stadtentwicklung, Wasser- und 
Abwassermanagement und Industrie. 

 Diese Entwicklung wird im größeren Kontext des allgemeinen MDB-Ansatzes zur Ausrichtung auf die 
Klimaresilienzziele des Pariser Abkommens stattfinden. 

Umsetzung bei allen neuen Geschäften 

 Der bisher vorgestellte Rahmen für die Paris-Ausrichtung bezieht sich ausschließlich auf Projekte. Das 
ist naheliegend, weil die Projektdarlehen der EIB für konkrete Projekte bereitgestellt werden. Doch 
auch bei einem Projektdarlehen geht die EIB eine Vertragsbeziehung mit einem Geschäftspartner ein, 
der an vielfältigen anderen Aktivitäten beteiligt sein kann. Es ist möglich, dass manche dieser anderen 
Aktivitäten nicht in Einklang mit dem Ausrichtungsrahmen der EIB stehen. Hier stellt sich die Frage, 
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wie die EIB weniger das Projekt selbst als die Ausrichtung des Geschäftspartners behandelt. Um dieses 
Thema geht es weiter unten im Absatz „Geschäftspartner“. 

 Die EIB-Gruppe verfügt daneben über ein breites Angebot an Produkten, die über Intermediäre geleitet 
werden, wie Darlehen, Verbriefungen, Garantien und Fondsbeteiligungen. Einige davon dienen der 
Förderung von KMU und Midcaps. Die Bank erbringt auch Beratungsleistungen für ein breites 
Spektrum von öffentlichen und privaten Partnern. Der Rahmen, der für Projekte festgelegt wurde, ist 
für Standardprodukte der EIB-Gruppe anwendbar, die über Intermediäre geleitet werden. Um dieses 
Thema geht es weiter unten im Absatz „Geschäftspartner“. Im letzten Abschnitt geht es um Treasury-
Operationen. 

Geschäftspartner 

 Wie oben dargelegt, kann es vorkommen, dass die EIB ein Paris-konformes Projekt fördern könnte 
(z. B. eine emissionsarme Investition), der Geschäftspartner aber ansonsten an Aktivitäten beteiligt ist, 
die dem EIB-Rahmen für die Paris-Ausrichtung eventuell nicht entsprechen. Diese Situation ist im 
Zusammenhang mit der Energiefinanzierungspolitik der EIB bereits aufgetreten.28 In solchen Fällen 
werden die Dekarbonisierungspläne des Darlehensnehmers (oder der Muttergesellschaft) in den 
Projektbericht für den Verwaltungsrat aufgenommen. 

 Die EIB-Gruppe erarbeitet aktuell Ausrichtungsleitlinien für Geschäftspartner. Vorläufig verfolgt die 
EIB-Gruppe ihren bisherigen Ansatz weiter, dessen Kern die Bewertung der Dekarbonisierungspläne 
emissionsintensiver Unternehmen ist (im Bericht an den Verwaltungsrat enthalten). Die Leitlinien 
werden den Verwaltungsräten der EIB und des EIF im Jahr 2021 vorgelegt. 

Anwendung des Paris-Ausrichtungsrahmens auf alle Produkte der EIB-Gruppe 

 Direkte Finanzierungsoperationen. Bei Direktdarlehen oder Garantien wendet die EIB den oben 
beschriebenen Ausrichtungsrahmen auf das Projekt selbst an und erweitert die Anwendung zu 
gegebener Zeit auf die Dimension des Geschäftspartners. Anders als Projektdarlehen decken 
Rahmendarlehen in der Regel ein breites Spektrum von Objekten oder Programmen ab. Grundsätzlich 
müssen diese Darlehen in Einklang mit dem projektbasierten Ausrichtungsrahmen der EIB-Gruppe 
stehen. Da jedoch viele Programme sehr breit angelegt sind, könnte die Überprüfung der Einhaltung 
auf den Intermediär übertragen werden, zumindest dann, wenn die Eignung des Projektträgers in der 
Projektprüfungsphase ausreichend nachgewiesen wurde. In manchen Sektoren kann es notwendig 
sein, dass die EIB die Überprüfung in der Zuteilungsphase vornimmt. 

 Beratungsaufträge. Die EIB-Gruppe übernimmt nur dann Beratungsaufträge, wenn das zugrunde 
liegende Projekt in Einklang mit dem oben beschriebenen Ausrichtungsrahmen steht. 

 Operationen über Intermediäre. Die EIB-Gruppe fördert Projekte über ein breites Spektrum von 
Partnerinstituten: Geschäftsbanken, öffentliche Finanzinstitute (wie nationale Förderbanken und -
institute), Beteiligungs- und Kreditfonds. Im Folgenden geht es um den Ansatz der EIB-Gruppe für 
verschiedene über Intermediäre geleitete Produkte. Dabei wird zwischen der Ausrichtung auf 
Dekarbonisierung und auf Klimaresilienz unterschieden. Allgemein ist das Partnerinstitut dafür 

                                                           
28 Im Rahmen der Themen-Matrix zur Finanzierungspolitik im Energiesektor (vgl. Abschnitt 2.14) wurde bestätigt, dass die EIB 

ihre Kunden darauf anspricht, wie ihre Investitionspläne insgesamt aussehen und ob sie „auf die Dekarbonisierungsziele 
der EU und den Aktionsplan zur Finanzierung von nachhaltigem Wachstum der Europäischen Kommission ausgerichtet 
sind, auch im Hinblick auf die Quantifizierung und Offenlegung klimabezogener Risiken“. 

https://www.eib.org/attachments/draft-issues-matrix-26-07-19-en.pdf
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verantwortlich, die Einhaltung der Grundsätze und Standards der EIB-Gruppe sicherzustellen. Der 
Intermediär beurteilt die jeweiligen Einzelprojekte und/oder Endkredite auf der vertraglich 
vereinbarten Basis. 

Ausrichtung auf Dekarbonisierung 

 Für die Ausrichtung von MBIL und ähnlichen durchgeleiteten Produkten auf Dekarbonisierungsziele 
ist ein großer Teil des vorstehend beschriebenen Ausrichtungsrahmens (z. B. in Bezug auf die 
großindustrielle Stahlproduktion) nur von begrenzter unmittelbarer Relevanz. In Einklang mit den 
Grundsätzen der Verhältnismäßigkeit konzentriert sich die Paris-Ausrichtung für solche Produkte 
deshalb auf drei Sektoren: (i) Energie, durch Umsetzung der Energiefinanzierungspolitik der EIB; 
(ii) bewegliches Anlagevermögen für Verkehrsdienstleistungen gemäß den obigen Punkten 4.25 zum 
öffentlichen Verkehr, 4.36 zu Personenkraftwagen, leichten Nutzfahrzeugen und Lastkraftwagen und 
4.38 zu Schiffen29; mit Ausnahmen für Flughäfen und Luftverkehr, die auf der Grundlage von NACE-
Codes ausgeschlossen werden; und (iii) energieintensive Industrien unter Ausschluss von Branchen, 
die im TEG-Bericht aufgeführt sind (Roheisen und Stahl sowie dazugehörige nachgelagerte Aktivitäten, 
Aluminium, chemische Grundstoffe, Zement und Kunststoffe). Die unter (ii) und (iii) genannten 
Ausschlüsse auf der Grundlage von NACE-Codes gelten nicht für klar definierte Investitionen in 
Klimaschutz oder ökologische Nachhaltigkeit, zum Beispiel unter speziellen MBIL-Fenstern für 
Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit. 

 Fonds. Die EIB-Gruppe fördert nur solche Infrastrukturfonds, deren Strategie vollständig auf das 
Rahmenwerk der EIB-Gruppe ausgerichtet ist. Bei anderen Fonds und ähnlichen Investments 
beabsichtigt die EIB-Gruppe, je nach den vorgesehenen Investitionen, eine vergleichbare 
Produktausrichtung wie oben für MBIL und ähnliche durchgeleitete Produkte beschrieben. Die EIB-
Gruppe bewertet in der Prüfungsphase, ob der Fonds dies gewährleisten kann. 

Klimaresilienz 

 Die EIB-Gruppe entwickelt einen Ansatz, um systematisch die Klimaresilienz in den Due-Diligence-
Prozess für Finanzintermediäre einzubeziehen. Vorgesehen ist ein Screening der internen Prozesse und 
Systeme der Finanzintermediäre. Der Ansatz umfasst Aspekte wie die Existenz von Klimastrategien 
oder -plänen und die adäquate Absicherung des physischen Klimarisikos und die Anpassung daran 
sowie klare Verfahren, Verantwortlichkeiten und Management- und Berichtssysteme. Wo dies 
angebracht ist, wird die EIB die Intermediäre bei der Entwicklung solcher Systeme im Geist der EU-
Taxonomie unterstützen. 

Treasury-Operationen 

 Das Bekenntnis der EIB-Gruppe zur Paris-Ausrichtung betrifft alle Finanzierungsaktivitäten, also auch 
Treasury-Operationen. Die EIB hat deshalb eine Methodik entwickelt, um Umweltfaktoren wie das 
Klima in ihren Prozess für langfristige Treasury-Investments einzubeziehen. Diese Methodik umfasst 
zwei Ebenen: Ausschlusskriterien für konventionelle Anleihen30 in Sektoren mit hohen Umweltrisiken 

                                                           
29 Gegenstände des beweglichen Anlagevermögens gelten als „gefördert“, wenn dafür im Rahmen der EU-Taxonomie noch 

kein Kriterium festgelegt wurde. 
30 Mit konventionellen Anleihen sind in diesem Kontext Anleihen gemeint, deren Erlöse für „allgemeine 

Unternehmenszwecke“ bestimmt sind. 
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– unter anderem Bergbau, Öl und Gas, Stahl, Zement, Luftfahrt – und Bevorzugung der klassenbesten 
Emittenten. 

 Diese zweite Ebene der Methodik basiert auf einem Best-in-Class-Ansatz. Alle Emittenten werden 
anhand von Umweltkriterien mit ihrer Peer-Gruppe verglichen. Der Vergleich basiert auf Umweltnoten 
Dritter. Gemäß dem Best-in-Class-Ansatz werden Anleihen nur von Emittenten gekauft, deren 
Nachhaltigkeitsrating zu den besten 75 Prozent gehört. Die Emittenten mit den höchsten Punktzahlen 
erhalten die größtmöglichen Zuteilungen bei den Investments. 

Management klimabedingter Risiken 

 Das Management von Klima-, Umwelt- und Sozialrisiken gehört zur guten Bankpraxis. Im Hinblick auf 
das Klima besteht das Risiko, dass mit zunehmender Dekarbonisierung die nicht Paris-konformen 
Assets nicht mehr wirtschaftlich sind oder durch Naturkatastrophen beschädigt werden, die sich durch 
den Klimawandel verschlimmern. Das bringt für EIB-Operationen ein finanzielles Risiko mit sich, das 
sich negativ auf die Finanzlage von Geschäftspartnern auswirken kann. Zu den Risiken des 
Klimawandels gehören sowohl physische Risiken als auch Transitionsrisiken.31 Vergleichbar dazu gibt 
es Umwelt- und Sozialrisiken bei den Aktivitäten der EIB. Die EIB-Gruppe berücksichtigt Klima-, Umwelt 
und Sozialrisiken in ihren Risikomanagementprozessen und -aktivitäten. Wie einleitend in diesem 
Kapitel ausgeführt, geht es im vorliegenden Dokument nur um das Klima. Wie jedoch in Kapitel 5 
betont, wird die EIB bei ihrer bevorstehenden Überarbeitung des Rahmens für die Umwelt- und 
Sozialpolitik die Klimadimension einbetten in einen ganzheitlicheren Ansatz für nachhaltige 
Finanzierung, in Einklang mit der Taxonomie-Verordnung der EU. 

Projektebene 

 Der Paris-Ausrichtungsrahmen stellt sicher, dass die EIB nur Projekte fördert, die auf einen 
Dekarbonisierungspfad und auf eine klimaresiliente Entwicklung ausgerichtet sind. Dies ist der zentrale 
Schutzschild, um klimabedingte Risiken zu steuern. Zu dem Rahmenwerk gehört die detaillierte 
klimabezogene Prüfung der vorgeschlagenen Projekte. Diese ermöglicht es, 
Finanzierungsentscheidungen zu begründen, Risiken zu erkennen, wichtige Mechanismen zu ihrer 
Begrenzung zu identifizieren und das verbleibende Restrisiko zu bewerten. 

 Wie in Punkt 4.70 oben dargelegt, wendet die EIB ein System zur Klimarisikobewertung (CRA) an, um 
die klimabedingten physischen Risiken in ihren Direktfinanzierungsoperationen zu erkennen, zu 
bewerten und zu berichten. Zudem liefert das System eine Grundlage, um die Resilienz von Projekten 
gegenüber zukünftigen Klimaveränderungen zu verbessern. Die Transitionsrisiken neuer Projekte 
werden vor allem durch den Paris-Ausrichtungsrahmen gesteuert, der eine Förderung von Projekten 
mit hohem Transitionsrisiko de facto ausschließt. Weiter gestützt wird dies durch die 
volkswirtschaftliche Prüfung aller förderfähigen Projekte. Weitere Details dazu finden sich in Anhang 3 
zum Management von Klima- und Umweltrisiken auf Projektebene. 

                                                           
31 Physische Risiken entstehen durch die physischen Auswirkungen des Klimawandels. Dazu gehören extreme 

Wetterereignisse, Bodendegradation, Wüstenbildung oder der Anstieg des Meeresspiegels sowie Störungen im 
Gleichgewicht der Ökosysteme, die zur Verschlechterung der ökologischen Qualität von Böden oder Meeren führen. 
Transitionsrisiken entstehen durch die schnelle weltweite Umstellung von Wirtschaft und Gesellschaft auf ein resilientes 
und emissionsarmes Szenario oder durch Maßnahmen zur Eindämmung der Umweltveränderungen, die zu strategischen 
Änderungen, Auswirkungen auf die Reputation und Verschiebungen von Marktpräferenzen, Normen und Technologien 
führen. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32020R0852
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Ebene der Geschäftspartner 

 In Einklang mit den sich ändernden Regeln und aufsichtsrechtlichen Empfehlungen hat die EIB-Gruppe 
begonnen, ihre Kompetenzen zur Steuerung der finanziellen Risiken des Klimawandels (im Bestand 
und bei neuen Projekten) zu stärken, indem sie Modelle zur Klimarisikobewertung auf 
Geschäftspartnerebene entwickelt. Dies steht in enger Verbindung mit der in Punkt 4.78 
beschriebenen Arbeit zur Bewertung der Paris-Ausrichtung der Geschäftspartner. Für alle wichtigen 
Kreditsegmente der EIB wurden Screening-Tools für Klimarisiken entwickelt32, um das Klimarisiko der 
Geschäftspartner (anstelle von Projekten) zu bewerten; auch ein Screening-Tool für das 
Beteiligungsportfolio des EIF wurde entwickelt. 

 Zunächst werden die Screening-Tools für Klimarisiken zur Portfolioüberwachung und für die interne 
Berichterstattung und Offenlegungen verwendet (vgl. Kapitel 5). Sie werden transparent machen, 
inwieweit die EIB-Gruppe Klimarisiken ausgesetzt ist, und sie schaffen eine Informationsgrundlage für 
Entscheidungen im Risikomanagement. Die EIB entwickelt darüber hinaus länder- und 
sektorspezifische Scores für Klimawandelrisiken. Dabei modelliert sie die physischen sowie die 
Transitionsrisiken für alle Länder, in denen die EIB-Gruppe tätig ist. 

Portfolioebene 

 Ende 2019 verwaltet die EIB ein Portfolio von etwa 7 500 Operationen mit über 
4 000 Geschäftspartnern und einem unterzeichneten Engagement von insgesamt rund 560 Milliarden 
Euro33, darunter Darlehen von 65 Milliarden Euro in 106 Ländern außerhalb der EU. Um die 
Klimarisiken zu ermitteln, wurde das Portfolio als Aggregation von Projekten und als Aggregation von 
Geschäftspartnern betrachtet. Die Klimawandelrisiken des Kreditportfolios werden durch 
Aggregierung der Ergebnisse des Screening-Tools für das Klimarisiko der Geschäftspartner ermittelt. 

 

  

                                                           
32 (i) Unternehmen, (ii) Finanzinstitute, (iii) öffentliche Einrichtungen, (iv) regionale oder kommunale Gebietskörperschaften, 

(v) Projektfinanzierung und (vi) Eigenkapital. 
33 Engagement gegenüber Darlehensnehmern, ohne Engagement gegenüber Staaten. 
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 Strategische Kohärenz und Rechenschaft 

Einführung 

 Für die bislang beschriebenen Maßnahmen – Beschleunigter Übergang durch grüne Finanzierungen 
(Kapitel 2), Gerechter Übergang und soziale Teilhabe (Kapitel 3) und Ausrichtung der Finanzierungen 
der EIB-Gruppe auf die Ziele des Pariser Abkommens (Kapitel 4) – ist ein kohärenter Ansatz der EIB-
Gruppe erforderlich. Dieser Ansatz muss zudem alle übrigen Aktivitäten unter der EIB-Klimastrategie 
einbeziehen, er muss eine zuverlässige und rechtzeitige Ausführung aller Aktivitäten der EIB-Gruppe 
für die Paris-Ausrichtung sicherstellen, und er muss Möglichkeiten zum Lernen und zur Verbesserung 
bieten. Der Ansatz der EIB-Gruppe basiert auf drei essenziellen Querschnittsaspekten: 
(i) Vorgehensweise: Darlegung, wie die klimabezogenen Aktivitäten der EIB-Gruppe in den breiteren 
Kontext nachhaltiger Finanzierungen und allgemeiner ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit passen; 
(ii) Transparenz, Rechenschaft und Qualitätssicherung; und (iii) institutionelle Unterstützung. Der 
letzte Punkt umfasst (a) die Paris-Ausrichtung des internen Betriebs, (b) Zielgruppenerreichung, 
Partnerschaften und Wissensaustausch, (c) externe und interne Kommunikation und 
(d) Personalmanagement. 

Kohärenter Ansatz für die Strategie 

Rahmen für nachhaltige Finanzierungen 

 Die Arbeit der EIB-Gruppe wird sich an einem Rahmen für nachhaltige Finanzierungen orientieren. Dies 
erfordert die vollständige Integration von Umwelt-, Klima- und Sozialaspekten über die Aktivitäten und 
Prozesse der EIB-Gruppe hinweg, und es erfordert einen Fokus auf das Management von Umwelt-, 
Klima- und Sozialrisiken und -Auswirkungen sowie auf die Wahrnehmung von Chancen, um Vorteile 
und/oder positive Resultate für Umwelt und Gesellschaft zu erzielen. Dieser Rahmen spiegelt wichtige 
Teile der EU- und internationalen Maßnahmen für nachhaltige Finanzierungen wider, wie etwa den 
Aktionsplan der Europäischen Kommission zur Finanzierung von nachhaltigem Wachstum. Die Agenda 
für nachhaltige Finanzierungen ist zudem ein wesentlicher Bestandteil des europäischen Grünen Deals. 
Im Folgenden werden zwei Schlüsselaspekte nachhaltiger Finanzierungen behandelt – die 
Verwendung der EU-Taxonomie durch die EIB-Gruppe und ihr geplanter Ansatz für die Offenlegung 
von Informationen zu Klima und Natur. 

Ausrichtung auf die EU-Taxonomie 

 Gemäß ihrem Verwaltungsratsbeschluss vom November 2019 wird die EIB-Gruppe ab dem 1. Januar 
2021 erfassen, wie sie damit vorankommt, ihre neuen Zusagen für grüne Finanzierungen zu erfüllen; 
ab 2021 berichtet sie jährlich über die Unterzeichnungen. Die EIB-Gruppe richtet als Klimabank der 
EU ihre Erfassungsmethodik für Finanzierungen in den Bereichen Klimaschutz und ökologische 
Nachhaltigkeit („grüne Finanzierungen“) auf den von der EU-Taxonomie-Verordnung definierten 
Rahmen aus und folgt dessen weiterer Entwicklung.34 Parallel zur Ausrichtung ihres Ansatzes und 
ihrer technischen Kriterien auf die EU-Taxonomie nutzt die EIB weiterhin ihr extern auditiertes 

                                                           
34 Die Taxonomie-Verordnung der EU umfasst sechs Umweltziele: (i) Bekämpfung der Ursachen und Folgen des Klimawandels, 

(ii) Anpassung an den Klimawandel, (iii) nachhaltige Verwendung und Schutz von Wasser- und Meeresressourcen, 
(iv) Übergang zur Kreislaufwirtschaft, (v) Vermeidung und Verminderung von Umweltverschmutzung und (vi) Schutz und 
Wiederherstellung von Biodiversität und Ökosystemen. 
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Erfassungssystem für Klimafinanzierungen. Es ist mit anderen internationalen Finanzierungsinstituten 
(IFI) harmonisiert und wird für die Berichterstattung über internationale Klimafinanzierungen an die 
OECD und das UNFCCC benötigt. 

 Zum Übergang zur EU-Taxonomie gehört es auch, ihre Logik und Struktur anzuwenden, um einen 
wesentlichen Beitrag (Substantial Contribution, SC) zu den sechs Umweltzielen zu leisten, keines der 
sechs Ziele erheblich zu beeinträchtigen (Do no significant harm, DNSH) und die sozialen 
Mindeststandards (Minimum Social Safeguards, MSS) zu erfüllen. Diese drei wichtigen Elemente der 
EU-Taxonomie und ihre stufenweise Einführung werden in den folgenden Abschnitten genauer 
dargelegt. Dabei wird auf die Entwicklung der EU-Taxonomie selbst und die erforderlichen 
Übergangsprozesse für die EIB-Gruppe eingegangen. 

Wesentlicher Beitrag 

 Die EIB verfügt über ein etabliertes, robustes Erfassungssystem für Klimamaßnahmen. Darin ist klar 
definiert, was unter wesentlichen Beiträgen zur Bekämpfung der Ursachen und Folgen des 
Klimawandels und zur Anpassung an den Klimawandel zu verstehen ist.35 Diese Definitionen folgen 
den gemeinsamen Grundsätzen36 von MDB und IDFC37, zu denen die EIB schon in den sehr frühen 
Phasen beigetragen hat und die ein zentraler Bestandteil der Klimastrategie der EIB sind. 

 Auf der Grundlage dieser öffentlich verfügbaren Definitionen legt die EIB jährlich die Zahlen zu ihren 
Klimafinanzierungen offen, vornehmlich im Tätigkeitsbericht der EIB-Gruppe und im 
Nachhaltigkeitsbericht der EIB-Gruppe. Zusätzliche Klimafinanzierungsdaten werden jedes Jahr für den 
gemeinsamen Klimafinanzierungsbericht der MDB und für die Klimafinanzierungsberichte der 
Europäischen Kommission und der OECD bereitgestellt. Die EIB-Klimadaten auf Projektebene werden 
im Rahmen des jährlichen Nachhaltigkeitsberichts der EIB-Gruppe extern auditiert und auf 
Projektebene veröffentlicht. Es wird erwartet, dass die externen Auditoren ab 2022, also ab dem Audit 
der Daten des Jahres 2021, alle Daten der EIB-Gruppe abdecken. 

 Bei der Umstellung auf die EU-Taxonomie werden Anpassungen im aktuellen Erfassungssystem von 
Klimafinanzierungen erforderlich sein, um sicherzustellen, dass die technischen Screening-Kriterien 
der EU-Taxonomie sich in den EIB-Definitionen und den entsprechenden internen Richtungsweisungen 
wiederfinden. Die vorgeschlagene EU-Taxonomie für den Klimaschutz deckt jedoch noch nicht alle 
Sektoren und Aktivitäten ab. Deshalb wird für die Definitionen und den Ansatz der EIB in diesem Fall 
weiterhin die gemeinsame Methodik der MDB für Klimafinanzierungen angewendet. Dabei werden die 
Logik und Struktur der Taxonomie beibehalten (vgl. Anhang 4). 

 Die erwarteten Überarbeitungen der Klimaschutzdefinitionen der EIB auf der Grundlage der TEG-
Vorschläge vom März 2020 wurden mit der aktuellen Erfassungsweise verglichen. Sie basieren auf 
früheren Volumina und deuten auf einen geringfügigen positiven Einfluss auf das 
Finanzierungsvolumen hin, das zukünftig dem Klimaschutz zugerechnet würde. Die nachstehende 
Tabelle gibt einen Überblick über die wesentlichen Unterschiede zwischen den alten und den neuen 
                                                           
35 Die Liste der Klimaschutzmaßnahmen, die zur Bekämpfung der Ursachen und Folgen des Klimawandels geeignet sind, sowie 

der dreistufige prozessbasierte Ansatz für die Klimaanpassung finden sich auf der EIB-Website. 
36  Gemeinsame Grundsätze für die Erfassung von Finanzierungen zur Bekämpfung der Ursachen des Klimawandels: 

https://www.eib.org/en/registers/all/72425144 
 Gemeinsame Grundsätze für die Erfassung von Finanzierungen zur Anpassung an den Klimawandel: 

https://www.eib.org/en/registers/all/72422921 
37 Der International Development Finance Club (IDFC) ist eine Gruppe von 26 Instituten zur Entwicklungsfinanzierung, der 

auch die KfW (die staatliche deutsche Entwicklungsbank) und die AFD (die französische Entwicklungsagentur) angehören. 

https://www.eib.org/de/publications/activity-report-2019
https://www.eib.org/en/publications/sustainability-report-2019
https://www.eib.org/attachments/press/1257-joint-report-on-mdbs-climate-finance-2019.pdf
https://www.eib.org/en/publications/climate-action-lending-eligibility-list
https://www.eib.org/en/registers/all/72425144
https://www.eib.org/en/registers/all/72422921
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(an die EU-Taxonomie angepassten, ab 2021 gültigen) Definitionen. Sie veranschaulicht auch mögliche 
Auswirkungen der Überarbeitung nach Sektoren und Aktivitätsarten. 

Tabelle 5.1 – Überblick über die erwarteten Auswirkungen neuer, an die Taxonomie angepasster 
Klimaschutzdefinitionen: Vergleich mit den (mit den gemeinsamen MDB-Methoden harmonisierten) Definitionen der EIB 

in den letzten Jahren 

Sektor Aktivität (einschließlich 
vorgelagerter FEI) 

Änderung zwecks Anpassung an 
Taxonomie 

Auswirkung ggü. 
aktuellen EIB-
Definitionen 

Energie Stromübertragung und -
verteilung 

Breitere Förderfähigkeit; Mehrzahl der 
Investitionen wird förderfähig 

 

Kraftwerke mit Kraft-Wärme-
Kopplung 

Engere Begrenzung auf 100 g/kWh 
 

Verkehr Verkehr zu Land (Busse, Züge) 
und auf Binnenwasserstraßen 

Engere Definitionen mit Einführung 
eines THG-Schwellenwerts 

 

Industrie Energieintensive Industrie ETS-Benchmarks müssen unterstützt 
werden 

--- 

Gebäude Neubauten Schwellenwert über NZEB (entspricht 
EIB-Energiefinanzierungspolitik) 

--- 

Wasser  Abwasser Breitere Förderfähigkeit 
 

Neue Versorgung Förderfähigkeit hoch effizienter 
Systeme 

 

Abfallwirtschaft Entsorgung von festen 
Abfällen 

Mechanisch-biologische Behandlung 
(MBT), Verbrennung und Gasfassung 
auf neuen Deponien muss 
ausgeschlossen werden 

 

 Die EIB-Gruppe wird den Klimabezug der über Intermediäre weitergeleiteten Finanzierungen, 
einschließlich solcher an KMU, weiterhin über vereinfachte Verfahren erfassen, basierend auf den 
Klimaschutzdefinitionen. Außerdem ist noch vorgesehen, die ökologische Nachhaltigkeit zu 
berücksichtigen, die Erfassung durch die EIB-Gruppe zu verbessern und den Intermediären die 
Berichterstattung zu erleichtern. In Einklang mit dem Feedback aus dem Stakeholder-Dialog zum 
Klimabank-Fahrplan will die EIB-Gruppe mit Bankennetzen zusammenarbeiten, um 
Finanzintermediäre bei der Umstellung auf die EU-Taxonomie zu unterstützen. Bei neuen Mandaten 
können andere Kriterien als die der EU-Taxonomie gelten. In solchen Fällen will die EIB-Gruppe 
Berichtsansätze festlegen, die die Abweichungen von der Standardberichterstattung der EIB 
minimieren und noch den eigenen Definitionen der EIB-Gruppe entsprechen, aber auch die für die 
Mandate benötigten Informationen liefern. 

 Da die technischen Screening-Kriterien für wesentliche Beiträge zu den vier anderen Umweltzielen der 
EU-Taxonomie nicht vor Ende 2021 in einem delegierten Rechtsakt festgelegt werden, entwickelt die 
EIB-Gruppe vorläufige Definitionen, um die breite Erfassung von Finanzierungen für ökologische 
Nachhaltigkeit ab Anfang 2021 zu ermöglichen. Die EIB verfügt über eine sehr positive Bilanz in der 
Finanzierung von Projekten im Umweltsektor oder mit speziellem Umweltschwerpunkt, wie in ihrem 
übergeordneten Finanzierungsziel Umwelt dokumentiert. Das neue Erfassungssystem und die 
dazugehörigen vorläufigen Definitionen dürften die Anbahnung und Priorisierung von Investitionen in 
ökologische Nachhaltigkeit vereinfachen und damit Finanzierungen in Bereichen beschleunigen, die 
zum neuen EIB-Ziel Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit beitragen. Wie sich die neue Erfassung 
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auf verschiedene Sektoren auswirken könnte, zeigt die Anwendung vorläufiger Definitionen auf 
frühere Projekte (vgl. Tabelle 5.2). 

Tabelle 5.2 - Erwartete Auswirkung neuer Definitionen der ökologischen Nachhaltigkeit in verschiedenen Sektoren 

Sektoren Erläuterung 

Landwirtschaft, Fischerei, 
Forstwirtschaft 

Potenzial für höhere Investitionsvolumina in Kreislaufwirtschafts- und 
Biodiversitätselemente von „Agrarlebensmittel“-Projekten durch ihre frühe Erkennung in 
der Projektprüfung 

Industrie und Dienstleistungen 
Erhebliches Potenzial zur Steigerung von Investitionen in Kreislaufwirtschaftskomponenten 
und in Komponenten zur Vermeidung und Verminderung von Umweltverschmutzung (in der 
verarbeitenden Industrie sowie in Forschung und Entwicklung) 

Feste Abfälle 
Etwas Potenzial, das jedoch begrenzt ist, weil der Beitrag zur Kreislaufwirtschaft bei 
manchen Arten von Abfallprojekten nur eingeschränkt verfolgbar ist. 

Verkehr 
Durch frühe Erkennung in der Projektprüfung Potenzial für Investitionen, die zur 
Vermeidung von Umweltverschmutzung beitragen (außer durch CO2-Emissionen), und für 
Investitionen in Komponenten, die zu Wasser- und Biodiversitätszielen beitragen 

Stadtentwicklung 
Großes und bisher ungenutztes Potenzial für Gebäude, um zu den Zielen für Wasser, 
Kreislaufwirtschaft und eventuell Biodiversität beizutragen 

Wasser, Abwasser 
Investitionen im Wassersektor stellen bereits den größten Beitrag der EIB zu Umweltzielen 
dar. Das Wasserziel der EU-Taxonomie bietet erhöhtes Potenzial für eine Priorisierung 
innerhalb und außerhalb der EU.  

 

 Die vorläufigen Definitionen beruhen auf den Grundsätzen und dem Rahmen der EU-Taxonomie-
Verordnung und auf der Erfahrung der EIB aus ihrer Beteiligung an der TEG-Arbeit zur EU-Taxonomie 
für Klimaschutz und Klimaanpassung. Darüber hinaus ist die EIB bereits mit der Europäischen 
Kommission und anderen wichtigen Akteuren in einen Dialog über die Plattform für nachhaltige 
Finanzierungen getreten, die die technischen Screening-Kriterien für wesentliche Beiträge zu allen 
Umweltzielen festlegen sollen. Dies wird der EIB-Gruppe helfen, bei ihrer endgültigen Wahl der 
vorläufigen Definitionen für 2021 einen konservativen Ansatz sicherzustellen.38 Wenn dann Ende 2021 
der entsprechende delegierte Rechtsakt veröffentlicht wird, werden für diese vier Ziele angepasste 
Definitionen für ökologische Nachhaltigkeit benötigt. 

Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen (DNSH) und soziale Mindeststandards (MSS) als 
Aspekte grüner Finanzierungen 

 Die EIB verfügt über einen breiten Rahmen für die Umwelt- und Sozialpolitik (Environmental and Social, 
E&S), welcher der DNSH- und MSS-Logik der EU-Taxonomie entspricht. Er umfasst die folgenden 
Komponenten: 

(i) eine übergreifende Erklärung zu den wesentlichen E&S-Grundsätzen, zu denen sich die EIB 
bekennt und die verbindliche und nur angestrebte Elemente kombinieren, 

                                                           
38 Der vorgeschlagene Ansatz für Definitionen zur Erfassung von Klimaschutz und ökologischer Nachhaltigkeit ist in Anhang 4 

beigefügt. 
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(ii) eine Reihe von E&S-Standards, deren Anwendung auf die Projektträger und Kunden 
verbindlich vorgeschrieben ist, um sicherzustellen, dass keine von der EIB finanzierte 
Operation mit erheblichen ökologischen und/oder sozialen Beeinträchtigungen oder 
erheblichen E&S-Risiken verbunden ist. Die E&S-Standards der EIB39 wurden gemäß der 
internationalen Praxis und in regelmäßiger Abstimmung mit den anderen MDB entwickelt. 

 Der Ansatz des EIF für verantwortliches Investieren ist in den EIF-Grundsätzen für Umwelt, Soziales 
und Unternehmensführung (Environmental, Social and Corporate Governance, ESG) 
zusammengefasst. Kompetenz, Compliance, Sorgfalt und verantwortungsbewusstes Verhalten sind 
entscheidend für den Geschäftserfolg des EIF. Die ESG-Grundsätze sind auch Bestandteil des 
allgemeinen Due-Diligence-Prozesses, indem Standardklauseln in der Vertragsdokumentation zu 
internen Kontrollen und insbesondere zu den EIF-Regeln für eingeschränkt förderfähige Sektoren 
verlangt werden. Vor allem im Eigenkapitalbereich fungiert der EIF immer wieder als Ankerinvestor 
und folgt einem praxisnahen Ansatz, indem er sich regelmäßig in Anlegerausschüsse einbringt. In 
dieser Rolle fördert der EIF aktiv den Dialog mit seinen Geschäftspartnern über die Anforderungen, die 
sich aus seinem Zielrahmen und seinem Auftrag ergeben. Im Zuge eines verbesserten ESG-Rahmens 
führt der EIF ab 2020 für alle seine Produktlinien ESG- Fragebögen ein, um die aktuellen ESG-Methoden 
von Finanzintermediären zu bewerten. 

 Somit unterliegen die Operationen der EIB-Gruppe schon jetzt einem Due-Diligence-Prozess mit 
Qualitätssicherung und öffentlicher Berichterstattung. Damit ist sichergestellt, dass den SC-, DNSH- 
und MSS-Kriterien gleichwertige Anforderungen über den Projektzyklus oder die Operation hinweg 
erfüllt werden. Die EIB-Gruppe setzt die Überarbeitung ihrer E&S-Grundsätze fort, um sicherzustellen, 
dass die in den delegierten Rechtsakten definierten neuen technischen Kriterien gut in den 
bestehenden Due-Diligence-Prozess integriert werden. Zur Ausrichtung der Definitionen und 
technischen Kriterien der EIB-Gruppe auf die EU-Taxonomie wird deshalb ein stufenweiser Übergang 
erforderlich sein, für den der unten dargestellte Zeitplan gelten soll. Für alle neuen Unterzeichnungen 
ab Januar 2021 gelten neue Definitionen für „wesentliche Beiträge“. 

 Wichtig zu erwähnen: Der in Kapitel 4 beschriebene Rahmen für die Paris-Ausrichtung neuer 
Operationen hilft sicherzustellen, dass alle von der EIB-Gruppe geförderten Klimaschutz- und 
Anpassungsaktivitäten den DNSH-Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen. 

Tabelle 5.3 - Definitionen für Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit - Übergangsplan für die Anpassung an die EU-
Taxonomie 

Bis Januar 2021 • Anpassung der Klimaschutz-Definitionen der EIB-Gruppe an die 
Kriterien der EU-Taxonomie für wesentliche Beiträge gemäß dem 
entsprechenden delegierten Rechtsakt 

• Vorläufige Definitionen für ökologische Nachhaltigkeit gemäß der Logik 
und den Grundsätzen der EU-Taxonomie 

Bis Januar 2022 • Weiterentwicklung der vorläufigen Definitionen von ökologischer 
Nachhaltigkeit, damit sie auf die Kriterien der EU-Taxonomie für 
wesentliche Beiträge gemäß dem delegierten Rechtsakt ausgerichtet 
sind 

• Weiterentwicklung der internen Dokumentation, um sicherzustellen, 
dass Aktivitäten, die erheblich zu Klimazielen beitragen, auf die 

                                                           
39 Die E&S-Standards der EIB beinhalten auch spezielle klimabezogene Standards. 
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Kriterien für die Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen 
ausgerichtet sind  

Bis Juni 2022 • Weiterentwicklung der internen Dokumentation, um sicherzustellen, 
dass Aktivitäten, die erheblich zu den vier übrigen Umweltzielen 
beitragen, und alle anderen Investitionen der EIB-Gruppe auf die 
Kriterien für die Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen 
ausgerichtet sind 

• Weiterentwicklung der internen Dokumentation, um sicherzustellen, 
dass Investitionen der EIB-Gruppe für Klimaschutz und ökologische 
Nachhaltigkeit sowie alle anderen Investitionen der EIB-Gruppe auf 
soziale Mindeststandards ausgerichtet sind 

Nach Januar 2022 • Fortsetzung der regelmäßigen Aktualisierung der Definitionen unter 
Berücksichtigung der laufenden Arbeit der EU-Plattform für 
nachhaltige Finanzierungen 

 

Die EU-Plattform für nachhaltige Finanzierungen und die Internationale Plattform für nachhaltige 
Finanzierungen 

 Die EIB-Gruppe wird ständiges Mitglied der EU-Plattform für nachhaltige Finanzierungen sein, die die 
Arbeit der TEG der Europäischen Kommission übernehmen wird. Sie wird weiter an den 
klimaspezifischen Kriterien der EU-Taxonomie arbeiten und Kriterien für die übrigen vier Umweltziele 
sowie später für soziale Ziele entwickeln. 

 Die EIB ist zudem als Beobachter aktiv an der 2019 geschaffenen Internationalen Plattform für 
nachhaltige Finanzierungen beteiligt. Die Internationale Plattform für nachhaltige Finanzierungen ist 
ein Forum zur Stärkung der internationalen Kooperation und gegebenenfalls auch zur Koordination 
von Ansätzen und Initiativen für die Kapitalmärkte (z. B. grüne Taxonomien, Offenlegungen, Standards 
und Labels). 

Offenlegung von Klima- und naturbezogenen Finanzinformationen 

 Die EIB ist formeller Unterstützer der Arbeitsgruppe für die Offenlegung klimabezogener 
Finanzinformationen (Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD). Sie arbeitet derzeit 
an der Umsetzung des ersten Offenlegungspakets. Der EIF wird zudem im Jahr 2021 prüfen, ob die 
Offenlegungsgrundsätze der TCFD auf sein auf Intermediären basierendes Geschäftsmodell 
anwendbar sind und wie sie angemessen in die Berichterstattung der EIB-Gruppe integriert werden 
können. 

 Die EIB-Gruppe wird auch zukünftig ihre Offenlegungspraxis überprüfen, um den Grundsätzen der 
Nachhaltigkeitsberichterstattung gerecht zu werden. Diese sind in der EU-Verordnung 2020/852 über 
die Einrichtung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen (Taxonomie-Verordnung) 
dargelegt, die im Juli 2020 in Kraft traten. 

 Weiter überprüft die Europäische Kommission derzeit die Richtlinie über die Angabe nicht-finanzieller 
Informationen (Richtlinie 2014/95/EU), die Unternehmen mit mehr als 500 Beschäftigten dazu 
verpflichtet, über Angelegenheiten aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung zu 
berichten. Die EIB wurde als Mitglied der Projektarbeitsgruppe ernannt, die die Ausarbeitung 
möglicher EU-Standards für die Angabe nicht-finanzieller Informationen vorbereitet. 
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 Im Mai 2019 legte der World Wildlife Fund (WWF) gemeinsam mit AXA den Umweltministern der G7-
Staaten einen Bericht vor, der die finanziellen Risiken des Verlustes von Biodiversität darlegte und zur 
Einrichtung einer Arbeitsgruppe zu ihrer Messung aufrief. Die Offenlegung von Angaben zum 
Naturkapital steckt noch in den Anfängen, obwohl Unternehmen und ihre Investoren die finanziellen 
Auswirkungen dieses Faktors bereits zu spüren bekamen. Die Einsetzung einer Arbeitsgruppe für die 
Offenlegung naturbezogener Finanzinformationen (Task Force on Nature-related Financial Disclosure, 
TNFD) ist für Anfang 2021 geplant. Sie soll bis Ende 2022 einen Rahmen für die naturbezogene 
Finanzberichterstattung entwickeln. Wie bei der Offenlegung klimabezogener Informationen gehen 
die Empfehlungen zur Offenlegung naturbezogener Informationen in die Überarbeitung der EU-
Richtlinie über die Angabe nicht-finanzieller Informationen (Richtlinie 2014/95/EU) ein. Die EIB-Gruppe 
wird die Initiative durch ihre Mitwirkung an der EU-Plattform für nachhaltige Finanzierungen 
unterstützen und 2022 überprüfen, wie die einschlägigen Offenlegungsanforderungen in Abstimmung 
mit der neuen TNFD umgesetzt werden sollen. 

 Vor diesem Hintergrund und entsprechend der Best Practice im Bankensektor engagiert sich die EIB-
Gruppe weiterhin für Transparenz und Offenheit bei der Offenlegung klima- und naturbezogener 
Informationen (weitere Einzelheiten dazu finden sich im folgenden Abschnitt über Instrumente für 
eine transparente Berichterstattung und Rechnungslegung). 

Entwicklung eines Rahmens für eine integrierte Nachhaltigkeitspolitik 

 Die EIB hat mehrere wichtige konzeptionelle Voraussetzungen geschaffen, um den Klimaschutz und 
die ökologische Nachhaltigkeit zu unterstützen. Konkret verfügt sie seit 2013 über einen Rahmen für 
die Umwelt- und Sozialpolitik (E&S-Politik) mit E&S-Standards und seit 2015 über eine Klimastrategie. 
Für die Zukunft strebt die EIB-Gruppe einen stärker integrierten Rahmen für die Nachhaltigkeitspolitik 
an. Im Rahmen dieses Prozesses müssen sowohl die E&S-Standards als auch die Klimastrategie 
aktualisiert werden. Das wird zu einer stärkeren und systematischeren Integration von Klima-, Umwelt- 
und Sozialaspekten in die Regeln und Standards der EIB-Gruppe führen. 

Umwelt-, Klima- und Sozialpolitik der EIB-Gruppe und EIB-Standards 

 Die EIB-Gruppe entwickelt derzeit den Rahmen für ihre E&S-Politik weiter, um neue Entwicklungen, 
neue ökologische und soziale Themen zu berücksichtigen, ihre Erfahrungen zu verwerten und den 
veränderten Bedürfnissen ihrer Kunden und Projektträger Rechnung zu tragen. Im Jahresverlauf 2021 
wird eine öffentliche Befragung zur neuen E&S-Politik und zur Überarbeitung der E&S-Standards der 
EIB, einschließlich der Aktualisierung des klimaspezifischen Standards, durchgeführt. Ein wesentlicher 
Bestandteil der Überarbeitung wird es sein, die Übereinstimmung und Konsistenz zwischen den EIB-
Standards und den Anforderungen der EU-Taxonomie zu bewerten. 

 Damit möchte die EIB-Gruppe den in der Entwicklung befindlichen EU-Rahmen für nachhaltige 
Finanzierungen unterstützen und in diesem operativen Rahmen zu ökologischer und sozialer 
Nachhaltigkeit beitragen. Dies erfordert, wie in Kapitel 2 erläutert, einen Fokus auf die Steuerung von 
Umwelt- und Sozialrisiken und -Auswirkungen sowie auf die Wahrnehmung von Chancen, um einen 
Nutzen für die Umwelt und die Gesellschaft zu erzielen. Allgemein bedeutet dies, dass Umwelt-, Klima- 
und Sozialaspekte durchgängig im Entscheidungsprozess berücksichtigt werden müssen. 

 Die EIB-Gruppe wird weiterhin eine aktive Rolle in der EU und im internationalen Dialog spielen und 
die Strategien, Standards, Verfahren und Leitlinien der EIB bei Bedarf anpassen. 
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Klimastrategie 

 Als wichtiger erster Schritt im Rahmenwerk und um sicherzustellen, dass die Klimastrategie 2015 auch 
Anfang 2021 noch ihren Zweck erfüllt, wird sie aktualisiert: Ihre Sprache wird auf diejenige des Pariser 
Abkommens abgestimmt, und die neuen Ziele der EIB-Gruppe für Klimaschutz und ökologische 
Nachhaltigkeit werden darin abgebildet. 

 Der Klimabank-Fahrplan baut auf der Umsetzung der EIB-Klimastrategie von 2015 im Zeitraum 2016–
2020 auf. Die Klimastrategie bleibt die tragende Säule des EIB-Ansatzes. Sie ist rund um drei 
strategische Aktionsbereiche aufgebaut, die dazu dienen: (i) die Wirkung der Klimafinanzierungen der 
EIB zu verstärken, (ii) die Widerstandsfähigkeit gegen den Klimawandel zu erhöhen und 
(iii) Klimaaspekte noch stärker in allen EIB-Standards, -Methoden und -Verfahren zu berücksichtigen. 
Die neuen Klimapläne der EIB-Gruppe resultieren zum großen Teil auf den Überlegungen, die 2019 bei 
der internen Fortschrittsüberprüfung bis Ende 2018 angestellt wurden. 

 Die sich verschlechternde Klimasituation, die durch wissenschaftliche Beweise40 untermauert wird, 
sowie die steigenden externen Erwartungen erfordern schnellere und umfassendere 
Klimamaßnahmen der EIB-Gruppe. Diese Entwicklungen haben den Fokus auch darauf gelenkt, sich 
mit dem Umwelt- und Biodiversitätsnotstand zu befassen, Synergien mit der sozialen Entwicklung zu 
berücksichtigen und ein Konzept für einen „gerechten Übergang und soziale Teilhabe“ in der gesamten 
EIB-Gruppe zu entwickeln. Die aktualisierte Klimastrategie wird einen wichtigen Beitrag zur 
ganzheitlichen Überprüfung der Umwelt-, Klima- und Sozialpolitik der EIB-Gruppe leisten. Dabei 
werden Optionen wie eine übergreifende Sozialentwicklungspolitik und eine kombinierte Klima- und 
Umweltpolitik in Betracht gezogen. 

Ein kohärenter Ansatz für Transparenz, Rechenschaft und Qualitätssicherung 

Transparente Berichterstattung und Rechenschaft zu Klima-, Umwelt- und Sozialrisiken und -
Auswirkungen 

 Zur Einbindung von Klima-, Umwelt- und Sozialaspekten in alle Aktivitäten der EIB-Gruppe muss Schritt 
für Schritt eine gute Praxis eingeführt und regelmäßig überprüft werden, damit die Standards, Prozesse 
und Methoden der EIB-Gruppe stets wegweisend sind. 

 Die EIB wird ihre Werkzeuge für das Management von Klima-, Umwelt- und Sozialrisiken kontinuierlich 
verbessern und ergänzen, um physische, Übergangs- und systemische Risiken auf Projekt-, Portfolio- 
und Geschäftspartnerebene zu bewerten. Neben den bereits in diesem Fahrplan genannten 
Maßnahmen umfasst die zukünftige Arbeit: 

(i) Einführung eines integrierten Werkzeugs für das Management von Klima-, Umwelt- und 
Sozialrisiken (auf Projektebene), 

(ii) Entwicklung von Punktesystemen für Klima- und ESG-Risiken (Umwelt, Soziales und 
Governance) (auf Portfolio- und Geschäftspartnerebene), 

(iii) Entwicklung von Indikatoren für soziale Auswirkungen, 
(iv) Einbeziehung relevanter externer Effekte und geeigneter Ausgangswerte in die 

volkswirtschaftliche Prüfung, 

                                                           
40 Vor allem die jüngsten IPPC-Berichte. 

https://www.eib.org/de/publications/eib-climate-strategy
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(v) Einführung von Lebenszyklusanalysen bei der Entwicklung, Produktion und Nutzung von 
Produkten und Anlagen, soweit möglich, 

(vi) Weiterentwicklung und Verbesserung von Werkzeugen, Indikatoren, Kriterien und Methoden 
zur Berechnung, Abschätzung und Offenlegung von THG-Emissionen von Investitionen, 
Projekten und Sektoren sowie bei Bedarf auch von kurzlebigen Klimaschadstoffen (Short-Lived 
Climate Pollutants, SLCPs ) und von Klimaresilienz-Messgrößen. 

 Die EIB wird weiterhin mit anderen IFI und der EU zusammenarbeiten, um harmonisierte Ansätze für 
die relevanten Methoden zu entwickeln. Da die Klimastrategie einen Fokus auf Investitionen mit hoher 
Wirkung erfordert, tragen diese Instrumente auch zur Entwicklung von Indikatoren und zur 
Priorisierung bei. Sie stellen sicher, dass die EIB-Gruppe mit ihren Ressourcen starke positive 
Auswirkungen auf den Klimaschutz – Ursachenbekämpfung und Anpassung –, die Umwelt und die 
soziale Entwicklung erzielt. 

 Die EIB-Gruppe will außerdem die erforderlichen Daten generieren, um die Fortschritte bei der 
Erfüllung ihrer Zusagen zu erfassen. Dazu wird sie die Messung ihrer Wirkung auf Klima und Umwelt, 
ihre Leistungsstandards und ihre Berichtssysteme weiterentwickeln. Vor allem im Bereich der Paris-
Ausrichtung arbeitet die EIB-Gruppe weiter daran, eine Berichterstattung über die Klimawirkung ihrer 
Finanzierungen über Intermediäre zu ermöglichen. Wichtig ist auch, Investitionen mit hoher Wirkung 
und Aktionsbereiche für den Klimaschutz – Anpassung sowie Ursachenbekämpfung – mit verbesserten 
Methoden und Werkzeugen zu identifizieren. Dies ist ein Beitrag zur Qualität des Portfolios, zur 
Integrität der strategischen Ausrichtung der EIB und zu einer transparenten und robusten 
Berichterstattung in Einklang mit der EU-Verordnung für nachhaltige Finanzierungen, den 
Empfehlungen der Arbeitsgruppe für klimabezogene Finanzberichterstattung (TCFD) und den 
einschlägigen Richtlinien und Verordnungen wie der Richtlinie über die Angabe nicht-finanzieller 
Informationen. 

 Als öffentliche Einrichtung will die EIB-Gruppe so transparent wie möglich arbeiten. In ihrer 
Transparenzpolitik ist festgelegt, nach welchen Grundsätzen und mit welchen Verfahren sie Zugang zu 
Informationen gewährt und die Stakeholder einbindet. Dazu gehören Offenlegungspflichten, die voll 
in Einklang stehen mit den Grundsätzen der Offenheit, der generellen Anerkennung des 
Informationsanspruchs der Öffentlichkeit, der Nichtdiskriminierung und der Gleichbehandlung. 
Umwelt- und klimabezogene Informationen sind Bestandteil der Informationen, die routinemäßig von 
der EIB-Gruppe veröffentlicht werden, beispielsweise im Nachhaltigkeitsbericht und in der 
Offenlegung von Nachhaltigkeitsinformationen der EIB-Gruppe41, im Tätigkeitsbericht der EIB und im 
Jahresbericht des EIF, im Bericht der EIB-Gruppe zu ihrem CO2-Fußabdruck, im Statistischen Bericht 
der EIB, im Bericht der EIB-Gruppe zur Offenlegung des Risikomanagements, in der Umwelterklärung 
der EIB-Gruppe42 oder in den CAB- und SAB-Rahmen. 

                                                           
41 Die Offenlegung der Nachhaltigkeitsinformationen der EIB-Gruppe erfolgt gemäß den Standards der Global Reporting 

Initiative (GRI) und dem Rahmen des Sustainability Accounting Standards Board (SASB). 
42 Die Umwelterklärung der EIB-Gruppe wird gemäß dem EU-Umweltmanagement-Prüfsystem EMAS (Eco-Management 

Audit Scheme) erstellt. 

https://www.eib.org/de/publications/sustainability-report-2019
https://www.eib.org/de/publications/sustainability-report-2019
https://www.eib.org/de/publications/activity-report-2019
https://www.eif.org/news_centre/publications/eif-annual-report-2019.htm
https://www.eib.org/en/publications/carbon-footprint-report-2019.htm
https://www.eib.org/en/publications/statistical-report-2019
https://www.eib.org/en/publications/statistical-report-2019
https://www.eib.org/en/publications/eib-group-risk-management-disclosure-report-2019
https://www.eib.org/en/publications/eib-group-emas-environmental-statement-2019
https://www.eib.org/en/publications/eib-group-emas-environmental-statement-2019
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Überwachung und Bewertung des Klimabank-Fahrplans 

Überblick 

 Zu einem kohärenten Ansatz der EIB-Gruppe gehört eine Ergebnismatrix. Damit kann sie Fortschritte 
bewerten, steuern und überwachen und ihren Anteilseignern sowie anderen Stakeholdern transparent 
über Wirkung und Nutzen ihrer Klimabank-Fahrplan-Aktivitäten berichten. Anhand dieser 
Ergebnismatrix muss die EIB-Gruppe ihre Methoden und Strategien kontinuierlich verbessern, indem 
sie die bisherigen Erfahrungen, veränderte politische und rechtliche Anforderungen, die Best Practice 
im Bankensektor und im Markt sowie den Stand der Wissenschaft berücksichtigt. 

Prozess 

 Die EIB-Gruppe führt eine Ergebnismatrix ein, (a) um die Fortschritte beim Klimabank-Fahrplan zu 
überwachen und darüber zu berichten, und (b) um seine Gesamtwirkung zu bewerten. 

 Die im Klimabank-Fahrplan vorgesehenen Leistungen und Aktivitäten werden überwacht und in 
regelmäßigen Fortschrittsberichten an die Verwaltungsräte der EIB und des EIF berichtet. Als 
Grundlage dienen der bestehende Berichtsrahmen für die Aktivitäten der EIB-Gruppe43 und der 
Rahmen für die Projektbewertung. Die Berichterstattung basiert außerdem auf dem Mandat und den 
Produktentwicklungsverfahren des EIF und dem Rahmen für die übergreifenden Ziele. 

 Zu den wichtigsten Leistungen gehören (a) jährliche Fortschrittsberichte zum Klimabank-Fahrplan; 
(b) eine Halbzeitüberprüfung im Jahr 2023, um den aktuellen Stand zu ermitteln und über 
erforderliche Anpassungen für den verbleibenden Umsetzungszeitraum nachzudenken, und (c) ein 
über die Ergebnisüberwachung hinausgehender Bewertungsbericht im Jahr 2024, damit die EIB-
Gruppe beurteilen kann, ob der Klimabank-Fahrplan angemessen ist. Letzterer wird Empfehlungen zur 
Fortführung des Klimabank-Fahrplans über den folgenden Fünfjahreszeitraum enthalten, die 
gegebenenfalls auch zur Anpassung des Rahmens für Umwelt, Klima und Soziales dienen. Mit diesem 
Ansatz für die Berichterstattung und Fortschrittsbewertung kann die EIB-Gruppe gegenüber den 
Verwaltungsräten von EIB und EIF und den Stakeholdern besser Rechenschaft ablegen. 

Aus Erfahrung lernen 

 Die unabhängige Evaluierungsfunktion der EIB-Gruppe hat den Auftrag, Initiativen in allen 
Tätigkeitsbereichen der EIB-Gruppe zu bewerten. Sie kann somit auch die Bewertung der Umsetzung 
des Klimabank-Fahrplans in ihr zukünftiges Arbeitsprogramm aufnehmen. Eine solche Evaluierung 
würde zeigen, was gut funktioniert hat und was nicht, und so zur Verbesserung der Leistung der EIB-
Gruppe beitragen. Die Einrichtungen würden an ihrem Ergebnis gemessen und könnten aus ihren 
Erfahrungen lernen. Dies würde zur Schaffung einer robusten „Feedback-Schleife“ im Klimabank-
Fahrplan führen. 

Ein kohärenter Ansatz für institutionelle Unterstützung 

 Einige zusätzliche „institutionelle“ Elemente sollen die Anstrengungen der EIB-Gruppe zur Paris-
Ausrichtung ihrer Finanzierungsaktivitäten ergänzen und den Klimabank-Fahrplan aus institutioneller 
Sicht unterstützen. 

                                                           
43 Weitere Einzelheiten dazu finden sich im vorherigen Abschnitt zur transparenten Berichterstattung und Rechenschaft über 

Klima-, Umwelt- und Sozialrisiken und die Wirkungen. 



 Kapitel 5. Strategische Kohärenz und Rechenschaft 71 

Paris-Ausrichtung des internen Betriebs 

 Die EIB-Gruppe reduziert seit vielen Jahren erfolgreich ihren internen CO2-Fußabdruck. Sie entwickelt 
eine robuste Berichterstattung über ihre Fortschritte und kompensiert, soweit notwendig, 
verbleibende Emissionen ihres eigenen Geschäftsbetriebs.44 Das ist aber noch nicht alles. Als 
Klimabank der EU wird die EIB-Gruppe die Auswirkungen ihrer internen Aktivitäten weiter senken und 
sich ehrgeizige Ziele setzen, um ihre Umweltbilanz zu verbessern. 

 In Einklang mit den Zielen und Grundsätzen des Pariser Abkommens hat die EIB-Gruppe den 
notwendigen Pfad zur Emissionsreduzierung definiert, um die langfristige Ausrichtung ihres internen 
Betriebs auf ein Szenario mit einer Erderwärmung von 1,5 Grad Celsius zu gewährleisten. Dieser Pfad 
wird mittels einer gängigen Methodik definiert, die auf unabhängig verifizierbaren wissenschaftlichen 
Berechnungen basiert. 

 Der daraus resultierende Pfad zur Minderung der absoluten Emissionen (vgl. Abbildung 5.1 unten) 
zeigt, dass gegenüber dem Ausgangsjahr 2018 eine Reduzierung um etwa 12 Prozent bis 2025 
erforderlich ist. Im Vergleich zu einem „Business-as-Usual- (BAU) Szenario“, das von einem Wachstum 
der Organisation und einem Anstieg ihrer Emissionen zwischen 2019 und 2025 ausgeht, steigt der 
erforderliche Reduzierungsaufwand bis zum gleichen Jahr um etwa 30 Prozent. Das bedeutet, dass in 
den nächsten fünf Jahren einige strukturelle Veränderungen notwendig sind, um einen 
Emissionsminderungspfad zu beschreiten, der neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen und der EU-
Dekarbonisierungsstrategie bis 2050 gerecht wird. 

 

Abbildung 5.1 – Pfad zur Reduzierung der THG-Emissionen der EIB-Gruppe 

 

 

                                                           
44 Für den CO2-Fußabdruck ihres eigenen Geschäftsbetriebs in Luxemburg verwendet die EIB-Gruppe die Methodik des THG-

Protokolls, um eine über die Jahre konsistente Darstellung ihrer direkten und indirekten Emissionen zu gewährleisten, 
die auch Geschäftsreisen und Pendelfahrten der Beschäftigten beinhalten. Die EIB-Gruppe reduziert ihre CO2-Emissionen 
weiter und kompensiert verbleibende und unvermeidliche Emissionen durch den Kauf hochwertiger 
Emissionsgutschriften. 
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 Mit Unterstützung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden mehr als 100 Maßnahmen für diesen 
strukturellen Wandel in einem eigenen Fahrplan gesammelt. Diese reichen von der Verwendung von 
Sensibilisierungstools45 über energieeffizientere Ausstattung und Gebäude bis hin zu alternativen 
Arbeitsplatzstrategien. Andere Initiativen betreffen die Berücksichtigung von Recyclingfähigkeit und 
Emissionseffizienz beim Einkauf von Arbeitsmaterial und Dienstleistungen, die Einführung und 
Förderung intelligenter Tools, um die Effizienz von Videokonferenzen und Telearbeit zu steigern, sowie 
Alternativen, die den Wechsel von emissionsintensiven Geschäftsreisen und Pendelfahrten zu 
emissionsarmen Mobilitätslösungen fördern, um nur einige zu nennen. 

 Detaillierte CO2- und Finanzberechnungen zeigen, dass die Lücke zwischen dem Pfad zur Reduzierung 
der absoluten Emissionen bis 2025 und dem angenommenen Anstieg der Emissionen der Organisation 
in einem Business-as-Usual-Szenario technisch und finanziell überwindbar ist. Covid-19 hat neue 
Arbeitsweisen notwendig gemacht. Wenn dieser Veränderungsimpuls genutzt wird, um das 
Klimabewusstsein ins Zentrum der „neuen Normalität“ zu rücken, lassen sich die Initiativen schneller 
umsetzen. 

 Im Jahr 2018 führte die EIB-Gruppe in Einklang mit dem Eco-Management Audit Scheme (EMAS) der 
EU erfolgreich ein Umweltmanagementsystem ein (einschließlich eines umweltgerechten 
Beschaffungswesens). Innerhalb des EMAS-Rahmen kann die EIB-Gruppe ihre interne Umweltbilanz 
auf ganzheitliche Weise überwachen, evaluieren, berichten und kontinuierlich verbessern. Dies 
umfasst viele Bereiche, von der Senkung der CO2-Emissionen bis hin zum Verbrauch von Strom und 
Wasser.46 Die Maßnahmen im Rahmen des Klimabank-Fahrplans werden sicherstellen, dass Daten- 
und Informationsströme in die Umweltprogramme der EIB-Gruppe eingebettet sind. 

Zielgruppenerreichung, Partnerschaften und Wissensaustausch 

Zielgruppenerreichung 

 Die EIB-Gruppe steht täglich in Kontakt mit zahlreichen Stakeholdern wie den EU-Institutionen, den 
EU-Mitgliedstaaten und anderen Anteilseignern, Partnerländern, institutionellen Partnern, dem 
öffentlichen und privaten Sektor, der Zivilgesellschaft, Universitäten, Denkfabriken und der 
allgemeinen Öffentlichkeit. Diese Einbindung ist sehr wichtig, um die Stakeholder für die Aktivitäten 
der EIB-Gruppe zu sensibilisieren und ihre Unterstützung zu gewinnen. Sie ist Voraussetzung dafür, 
dass die Institution ihre ehrgeizigen Ziele für Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit erreichen 
kann. 

 Das umfangreiche Netz von Büros der EIB-Gruppe innerhalb und außerhalb der EU spielt eine zentrale 
Rolle für die Zielgruppenerreichung. Die Außenbüros stärken den Dialog mit den EU-Mitgliedstaaten 
und Partnerländern, auch mit Vertretern des öffentlichen und privaten Sektors, und sie gewährleisten 
die lokale Koordination und Abstimmung mit den Vertretungen und Delegationen der Europäischen 
Kommission. 

 Durch den Dialog mit der Zivilgesellschaft verbessert die EIB-Gruppe auch die Information der 
Öffentlichkeit und schafft Vertrauen. Im Gegenzug befruchtet dieser Dialog die Konzepte und 

                                                           
45 In erster Linie Tools, die dem Management und den Beschäftigten der EIB-Gruppe ihre CO2-Emissionen und ihr 

Ressourcennutzungsprofil bewusst machen. 
46 Weitere Einzelheiten zu diesem Thema sind in der EMAS-Umweltleitlinie der EIB-Gruppe (EMAS Environmental Policy) und 

den jährlichen Umwelterklärungen zu finden. 

https://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm
https://www.eib.org/de/about/cr/environmental-management/index.htm
https://www.eib.org/de/publications/eib-group-emas-environmental-policy.htm
https://www.eib.org/en/publications/eib-group-emas-environmental-statement-2019.htm
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Strategien der EIB-Gruppe. Das zeigt sich an der besonders wichtigen Rolle zivilgesellschaftlicher 
Organisationen in den öffentlichen Konsultationen, die die EIB-Gruppe regelmäßig durchführt. 

Partnerschaften 

 Die EIB-Gruppe unterstützt Kooperationsinitiativen ihrer Partner, um den Aufgaben des Klimaschutzes 
und der ökologischen Nachhaltigkeit mit einem koordinierten Ansatz zu begegnen. Dabei kann es sich 
um technische oder institutionelle Kooperationen handeln. Vor allem Partnerschaften mit anderen 
MDB, DFI, NPBI, Organen der Vereinten Nationen, der OECD oder der Europäischen Zentralbank, um 
nur einige zu nennen, tragen aktiv zu institutionsübergreifenden Beziehungen bei, die die Agenda des 
Klimaschutzes und der ökologischen Nachhaltigkeit voranbringen, auch im Hinblick auf die 
Mobilisierung von privatem Kapital. 

 Das EIB-Institut hat den EIB-Lehrstuhl für Klimawandelpolitik und Internationale Kohlenstoffmärkte am 
Europäischen Hochschulinstitut geschaffen und gemeinsam mit anderen Sponsoren den Lehrstuhl für 
Nachhaltige Entwicklung und klimabedingten Wandel am Institut Sciences Po. Es fördert über seine 
Programme EIBURS, STAREBEI und CAPSTONE die akademische Forschung zu diesen Themen an 
14 Universitäten. Die jährliche EIB Summer School (70 Postgraduierte von zehn Universitäten in der 
EU) wird sich mit dem Klimaschutz der EIB-Gruppe befassen. 

Wissensaustausch mit der internationalen Gemeinschaft 

 Die EIB-Gruppe wird weiterhin Wissen über Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit aufbauen und 
mit ihren Partnern und der Öffentlichkeit teilen. Dazu gehören die Erkenntnisse aus ihrer Tätigkeit in 
diesen Bereichen und aus ihrer Pionierrolle für die grünen Kapitalmärkte ebenso wie ihre Kompetenz 
im volkswirtschaftlichen Research, die auch makroökonomische Aspekte des Klimawandels umfasst. 
Viele Gelegenheiten zur Wissensweitergabe ergeben sich aus der aktiven Beteiligung der EIB-Gruppe 
an technischen Partnerschaften; einige davon wurden bereits im Klimabank-Fahrplan beschrieben. 

 Hinsichtlich der makroökonomischen Aspekte des Klimawandels baut die EIB-Gruppe auf ihrem Wissen 
auf, das sie durch operative Erfahrung und volkswirtschaftliches Research erworben hat, und gibt es 
weiter. Ihr Ziel dabei unter anderem: eine verbesserte Leistung und mehr Investitionen in saubere 
Energie und Energieeffizienz, die für den Übergang zu einer CO2-neutralen Wirtschaft notwendig sind. 
Ihre Empfehlungen werden auf den Erkenntnissen basieren, die sie in den letzten Jahren aus dem 
volkswirtschaftlichen Research zu Klimafragen und der weltweiten Zusammenarbeit mit den Kunden 
der EIB-Gruppe, Forschungsinstituten und MDB gewonnen hat, die durch verlässlichen 
Wissensaustausch besser werden wollen. Die EIB-Gruppe stützt sich dabei auf ihre frühere 
Analysearbeit, den progressiven Aufbau neuer Datenbanken auf makroökonomischer Ebene zu 
Klimainvestitionen und zu Klimarisiken von Staaten und auf die Entwicklung neuer umfragebasierter 
Datenquellen. 

Externe und interne Kommunikation 

 Von 2021 bis 2025 wird die EIB-Gruppe ihren Klimabank-Fahrplan dem internen und externen 
Publikum in vielfältiger Weise präsentieren. Sie informiert über neue Klima- und Umweltprojekte, die 
im Zeitraum 2021–2025 unterzeichnet und umgesetzt werden. Sie nimmt an internationalen 
Konferenzen und an Klima- und Umweltveranstaltungen teil und macht damit den Fahrplan und seine 
zentralen Botschaften bekannt. 

https://institute.eib.org/
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 Die Kommunikationsaktivitäten der EIB-Gruppe werden entlang der Meilensteine des Klimabank-
Fahrplans entwickelt. Sie zeigen die Fortschritte der EIB-Gruppe bei der Erreichung ihrer Ziele und 
beantworten Fragen der Zivilgesellschaft und der Medien dazu. Darüber hinaus vermitteln sie, wie die 
EIB-Gruppe den Übergang zu einer grüneren Welt, ein globales Klima- und Umweltbewusstsein und 
den Schutz von Klima und Umwelt vorantreibt. 

 Dazu wird die EIB-Gruppe innovative und kreative Kommunikationsaktivitäten nutzen, die sich auf 
Netzwerke, Partnerschaften und externe „Botschafter“ sowie die interne Expertise stützen. Die EIB-
Gruppe wird überzeugende Inhalte erstellen, um die Relevanz und Wirkung ihres Klimabank-Fahrplans 
ins Rampenlicht zu stellen, und dazu verschiedene Kanäle nutzen. Die Inhalte werden von Infomaterial 
und Botschaften, die die Arbeit der Vertreterinnen und Vertreter der EIB-Gruppe erleichtern, über 
Medienbeiträge bis hin zu Gastbeiträgen in Zeitungen reichen. Publikationen, Blog-Geschichten, 
Essays, Podcasts und Videos gewährleisten als wesentliche Bestandteile des Kommunikationsplans, 
dass die Stakeholder der EIB-Gruppe und verschiedene Zielgruppensegmente erreicht werden. Eine 
wichtige Rolle spielen dabei die sozialen Medien; einige Kanäle – wie der Instagram-Account der EIB – 
könnten zukünftig ausschließlich dem Klima gewidmet werden. 

 Die bevorstehenden öffentlichen Konsultationen zum überarbeiteten E&S-Rahmen und zu wichtigen 
Finanzierungsgrundsätzen bei Klimaschutz und ökologischer Nachhaltigkeit (z. B. im Verkehr) bieten 
hervorragende Gelegenheiten für einen Austausch mit den Stakeholdern der EIB-Gruppe. Darüber 
hinaus plant die EIB-Gruppe Neuauflagen der EIB-Umfrage zum Klimawandel, um ihre Rolle als 
Klimabank der EU hervorzuheben. 

 Parallel dazu wird die EIB-Gruppe eine an interne Zielgruppen gerichtete Kommunikationskampagne 
durchführen. Dazu gehören etwa nur für interne Zwecke bestimmte Artikel, Multimedia-Materialien, 
Wettbewerbe und Veranstaltungen sowie sensibilisierende Aktivitäten und Initiativen, die aus EIB-
Mitarbeitern „Umweltadvokaten“ machen. Die interne Kommunikationskampagne hat drei Säulen: 
Klima- und Umweltmaßnahmen der EIB-Gruppe; Fortschritte der EIB-Gruppe bei der Verbesserung 
ihres internen Klima- und Umweltmanagements und die Förderung klima- und umweltfreundlicher 
Entscheidungen für den persönlichen Lebensstil. 

Personalmanagement: Kompetenzen, Fähigkeiten und Führungskräfteentwicklung 

 Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind das wertvollste Gut der EIB-Gruppe und spielen eine 
Schlüsselrolle für die ambitionierten Klima- und Nachhaltigkeitsziele des nächsten Jahrzehnts. Die EIB-
Gruppe möchte durch gezielte Kommunikation, Schulungen und Managementunterstützung 
sicherstellen, dass alle ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von der obersten bis zur untersten Ebene 
sich für die gleichen Ziele engagieren und verstehen, welche Rolle ihnen innerhalb der Institution und 
dort, wo sie leben, zukommt. 

 Im Rahmen des Klimabank-Fahrplans startet die EIB-Gruppe verschiedene Initiativen, um ihr 
Personalmanagement zu verbessern und um dem neuen Anspruch an Klimaschutz und ökologische 
Nachhaltigkeit gerecht zu werden. Diese Initiativen verteilen sich auf drei Arbeitsstränge mit folgenden 
Aufgaben: 1) sicherstellen, dass die Beschäftigten der EIB-Gruppe über die notwendigen Instrumente 
und Fähigkeiten verfügen, um die Strategie umzusetzen, 2) bestehende Ressourcen und 
Kapazitätsplanungsprozesse nutzen, um sicherzustellen, dass die richtigen Ressourcen vorhanden sind, 
und 3) zentrale Bestandteile der Personalpolitik und -prozesse überprüfen, die sich auf die eigene 
Klima- und Umweltbilanz der Institution auswirken. 



 Kapitel 5. Strategische Kohärenz und Rechenschaft 75 

 Konkrete Beispiele für diese Initiativen sind: 

• Überprüfung und Verbesserung der bestehenden Führungskultur und der Managementmodelle 
(z. B. Talentmanagement und Leistungsmanagement); Ziel ist es, mit verbesserter Führung und 
organisatorischer Effektivität auf allen Ebenen und in allen Bereichen der Bank zu erreichen, dass 
Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit stets mitgedacht werden 

• Weiterentwicklung der aktuellen Fähigkeiten und Kompetenzen der Mitarbeiter im Hinblick auf 
Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit, indem maßgeschneiderte und umfassende 
Angebote für Schulungen und Kompetenzerwerb bereitgestellt werden 

• Weiterqualifizierung kundenseitiger Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, damit sie das Vertrauen 
und die Kompetenz erwerben, um Klima- und Umweltthemen effektiv an ihre Kunden 
heranzutragen 

• Gewinnung und Bindung der benötigten neuen und zusätzlichen Beschäftigten, damit 
ausreichend geeignetes Personal für die Umsetzung des Klimabank-Fahrplans vorhanden ist 

• Analyse der Auswirkungen der zentralen Bestandteile der Personalpolitik und -prozesse (z. B. 
Telearbeits- und Dienstreiseregeln) auf die eigene Klima- und Umweltbilanz der EIB-Gruppe 
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 Umsetzung 

 Dieses Kapitel gibt einen Überblick über die nächsten Schritte bei der Umsetzung des Klimabank-
Fahrplans. Der erste Abschnitt fasst die wesentlichen Elemente zusammen, die sicherstellen, dass die 
EIB-Gruppe ihre Zusagen ab Januar 2021 erfüllen kann. Weiter beschreibt er die vorgeschlagenen 
Maßnahmen für die Übergangszeit. Der zweite Abschnitt fasst nochmals die Aktivitäten zusammen, 
die die EIB-Gruppe von 2021 bis 2025 umsetzen will, um ihre neuen Zusagen zu erfüllen. Abschließend 
geht es um die nächsten Schritte, insbesondere im Hinblick auf die Überwachung und Bewertung der 
Fortschritte. 

 Wie in Kapitel 1 erläutert, ist der Klimabank-Fahrplan ein iteratives Planungsinstrument, das der EIB-
Gruppe langfristig hilft, ihre neuen Zusagen zu erfüllen. Er kann auf Basis der unterwegs gesammelten 
Erfahrungen gestärkt und ausgeweitet werden. 

Sofortige Schritte 

 Wie in den vorherigen Kapiteln beschrieben, müssen vor dem Start des Fahrplans und der Erfassung 
seiner Fortschritte drei Säulen vorhanden sein. Dies sind: 

1. ein neuer Rahmen, der die Paris-Ausrichtung der Operationen der EIB-Gruppe sicherstellt, ergänzt 
durch eine aktualisierte CO2-Bepreisung, damit die Institution die EU-Anstrengungen zur 
Begrenzung der Erderwärmung auf 1,5 Grad Celsius und zur Erreichung der Klimaneutralität bis 
2050 angemessen unterstützen kann, 

2. ein stärkeres und erweitertes System zur Erfassung der Finanzierungen der EIB-Gruppe für 
Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit in Einklang mit der EU-Taxonomie, 

3. eine aktualisierte Klimastrategie, die strategische Kohärenz gewährleistet, sich am Wortlaut des 
Pariser Abkommens orientiert und die neuen Zusagen der EIB-Gruppe einbezieht. 

 Seit dem Verwaltungsratsbeschluss im November 2019 hat die EIB-Gruppe diese Säulen geschaffen, 
um im Januar 2021 rechtzeitig mit der Umsetzung des Fahrplans und der Überwachung der Fortschritte 
zu beginnen. Diese Säulen sind Voraussetzung für alle anderen Aktivitäten im Rahmen des Fahrplans. 

 Für die EIB-Gruppe bedeutet die Ausrichtung aller Operationen auf die Ziele und Grundsätze des 
Pariser Abkommens eine große Umstellung. Um diesen Wandel zu bewältigen, wird die EIB-Gruppe bis 
Ende 2022 weiterhin Projekte genehmigen, die sich bereits in der Prüfung befinden – auch wenn sie 
gemäß dem neuen Rahmen nicht als Paris-konform anzusehen sind. Das verbesserte System für die 
Erfassung, Rechenschaft und Berichterstattung der Finanzierungen in den Bereichen Klimaschutz und 
ökologische Nachhaltigkeit gilt für alle Operationen, die ab dem 1. Januar 2021 unterzeichnet werden. 

Umsetzungsphase 

 Flankierend überprüft die EIB-Gruppe derzeit ihre früheren Aktionspläne.47 Dieser Abschnitt gibt einen 
Überblick über die Struktur der neuen Aktionspläne. Diese Struktur orientiert sich logisch an den vier 
großen Arbeitssträngen des Fahrplans – (1) beschleunigter Übergang durch grüne Finanzierungen; (2) 
gerechter Übergang für alle; (3) Förderung von Paris-konformen Operationen und (4) strategische 
Kohärenz und Rechenschaft. 

                                                           
47 Im Jahr 2017 genehmigte das Direktorium der EIB zehn Aktionspläne zur Umsetzung der Klimastrategie. Der Verwaltungsrat 

wurde regelmäßig über die Fortschritte informiert. 
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 Als Planungsinstrument sollen die Aktionspläne Fortschritte in allen Bereichen gewährleisten. Sie 
beschreiben die Interpretation der neuen Zusagen für Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit für 
die einzelnen Dienststellen der EIB-Gruppe ebenso wie die erforderlichen Maßnahmen, um die 
Zusagen zu erfüllen. Es handelt sich um ein internes Dokument, das konkrete Maßnahmen und 
Leistungsvorgaben für die beteiligten Teams darlegt. 

 Die beiden ersten Aktionspläne unterstützen den ersten Arbeitsstrang des Fahrplans für einen 
beschleunigten Übergang durch grüne Finanzierungen innerhalb und außerhalb der EU. 

• Aktionsplan 1: Strategieentwicklung in Schwerpunktbereichen. Elf Schwerpunktbereiche 
veranschaulichen, welche Projekte gemäß den neuen Ambitionen für grüne Finanzierungen der 
EIB verfolgt werden. Die EIB-Gruppe wird ihren Ansatz für jeden einzelnen Bereich entwickeln und 
laufend überprüfen. 

• Aktionsplan 2: Weiterentwicklung des Geschäfts und von Finanz- und Beratungsprodukten und 
Mobilisierung zusätzlicher Mittel. In der Anfangsphase des Fahrplans will die EIB-Gruppe: 

a) die EU-Mitgliedstaaten, nationale Behörden und wichtige Stakeholder weltweit 
ansprechen, um herauszufinden, wie die EIB-Gruppe am besten auf nationale Prioritäten 
und Investitionsbedarfe eingehen kann, 

b) Geschäfte anbahnen, um den Aufbau einer Projektpipeline zu fördern, 
c) die Angebote der EIB-Gruppe stärken und erweitern, etwa in den Bereichen 

Beratungsdienste, technische Unterstützung bei der Projektentwicklung, Finanzprodukte 
(auch über Intermediäre), grüne Darlehens- und Anleiheprodukte, Eigenkapital, Fonds und 
andere innovative Finanzprodukte, die dazu dienen, die Entwicklung von risikoreicheren 
Technologien zu unterstützen und Mittel aus anderen Quellen zu mobilisieren. Besonderes 
Augenmerk gilt dabei Instrumenten für Regionen, die die Energiewende vor besonders 
große Schwierigkeiten stellt, 

d) die Reichweite der Klimaschutzanleihen (CAB) und Nachhaltigkeitsanleihen (SAB) der EIB-
Gruppe vergrößern. 

 Zwei Aktionspläne werden den zweiten Arbeitsstrang des Fahrplans bei einem gerechten Übergang 
für alle unterstützen. 

• Aktionsplan 3: Unterstützung des gerechten Übergangs. Die EIB wird sich mit einem 
umfassenden Vorschlag an den Verwaltungsrat wenden, wenn die EU wesentliche Punkte 
festgelegt hat. Diese werden für 2021 erwartet. Als Teil dieses umfassenden Pakets wird die EIB-
Gruppe untersuchen, wie sie bestmöglich dazu beitragen kann, auch durch speziell dafür 
vorgesehene interne Strukturen. 

• Aktionsplan 4: Soziale Entwicklung und Klimawandel weltweit. Aspekte der sozialen Entwicklung 
werden im Rahmen breiterer interner Maßnahmen zur Geschäftsentwicklung berücksichtigt, mit 
besonderem Schwerpunkt auf den Aspekten Geschlechtergerechtigkeit, Konflikte und Migration. 

 Die nächsten drei Aktionspläne werden den dritten Arbeitsstrang des Fahrplans unterstützen, in dem 
es um die Förderung Paris-konformer Operationen geht. 

• Aktionsplan 5: Ausrichtung aller neuen Operationen an den Zielen und Grundsätzen des Pariser 
Abkommens. Im Jahr 2021 wird die EIB-Gruppe dem Verwaltungsrat einen Rahmen für die Paris-
Ausrichtung von Geschäftspartnern zur Genehmigung vorlegen. In der Halbzeitüberprüfung des 
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Klimabank-Fahrplans (vgl. unten) wird die EIB-Gruppe ihre Förderung von Fahrzeugen im Licht der 
Pandemie überprüfen. Gemäß dem „Ratschenmechanismus“ des Pariser Abkommens, der einem 
Fünfjahreszyklus unterliegt, wird der vollständige Rahmen für die Paris-Ausrichtung in fünf Jahren 
umfassend überprüft. Das schließt nicht aus, dass in der Zwischenzeit kleinere technische 
Anpassungen oder Anpassungen im Rahmen von Überarbeitungen der Finanzierungsleitlinien der 
EIB für einzelne Sektoren erforderlich sind. 

• Aktionsplan 6: Integration von Klimarisiken in den Risikomanagementrahmen der EIB-Gruppe. 
Wie in Kapitel 4 beschrieben, verstärkt die EIB-Gruppe ihren Rahmen für das Management 
klimabedingter Risiken auf Projekt-, Portfolio- und Geschäftspartnerebene. Sie unterstützt 
Projekte und Geschäftspartner, die durch die negativen Auswirkungen des Übergangs und durch 
physische Klimawandelrisiken besonders exponiert sind. Die EIB-Gruppe entwickelt operative 
Richtungsweisungen für die Integration von Klimarisiken in ihre zentralen Risiko-, Kredit- und 
Portfoliomanagementprozesse. 

 Die letzten fünf Aktionspläne unterstützen den vierten Arbeitsstrang des Fahrplans, der sich mit 
strategischer Kohärenz und Rechenschaft befasst. 

• Aktionsplan 7: Anpassung der Definitionen von Klimaschutz und ökologischer Nachhaltigkeit an 
die EU-Taxonomie und Erweiterung von klima- und naturbezogenen Offenlegungen. Wie in 
Kapitel 5 dargelegt, gewährleistet die EIB-Gruppe durch das beschriebene Aktionsprogramm die 
Einhaltung der neuen EU-Taxonomie-Verordnung. 

• Aktionsplan 8: Entwicklung eines Rahmens für eine integrierte Nachhaltigkeitspolitik. Die EIB-
Gruppe setzt die Entwicklung des Rahmens für ihre Umwelt- und Sozialpolitik einschließlich der 
Integration des Klimabank-Fahrplans fort. Die Konsultation zu der neuen Politik wird 2021 
stattfinden. Dieser Arbeitsstrang wird auch Verbesserungen von Instrumenten zum Management 
von Klima-, Umwelt- und Sozialrisiken beinhalten. 

• Aktionsplan 9: Erstellung einer Ergebnismatrix. Wie in Kapitel 5 beschrieben, erstellt die EIB-
Gruppe eine solide Ergebnismatrix, um die Umsetzung des Klimabank-Fahrplans zu bewerten und 
darüber zu berichten. Diese Matrix wird spätestens Ende 2021 vorgestellt. 

• Aktionsplan 10: Ein kohärenter Ansatz für institutionelle Unterstützung. Die EIB-Gruppe stärkt 
weiterhin wie in Kapitel 5 beschrieben die institutionellen Elemente, die für die Erreichung ihrer 
Klimaschutz- und Nachhaltigkeitsziele entscheidend sind. 

 Die nächsten Schritte 

 Auf der Grundlage einer bis Ende 2021 zu erstellenden Ergebnismatrix legt die EIB-Gruppe jährlich 
Fortschrittsberichte vor, um ihre Leitungsorgane über die Umsetzung des Klimabank-Fahrplans auf 
dem Laufenden zu halten. Dazu gehört eine Überprüfung des Schattenpreises von CO2, wie in Punkt 
4.67 beschrieben. 

 Die EIB-Gruppe führt zudem im Jahr 2023 eine Halbzeitüberprüfung des Klimabank-Fahrplans durch, 
um Fortschritte zu bilanzieren und erforderliche Anpassungen für den Rest des Umsetzungszeitraums 
vorzunehmen. 

 Auf der Grundlage der Halbzeitüberprüfung wird die EIB-Gruppe dann 2024 eine Bewertung des 
Klimabank-Fahrplans vornehmen. Die daraus resultierenden Empfehlungen fließen in 
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Überarbeitungen oder Änderungen in der folgenden Umsetzungsphase (d. h. 2026–2030) ein. Dabei 
wird angenommen, dass es einen weiteren Klimabank-Fahrplan für fünf Jahre gibt, in Einklang mit dem 
„Ratschenmechanismus“ des Pariser Abkommens. 
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 Context 

Overview 

The critical decade ahead 

                                                           
48 World Bank 2016: Shock Waves. Managing the Impacts of Climate Change on Poverty. Available online here. 

https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/201913
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/22787/9781464806735.pdf?sequence=13&isAllowed=y
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Figure A1 – Global insured catastrophe losses (left panel) and number of relevant natural loss events worldwide (right 
panel) 

For left panel, left-hand scale in USD billions, right-hand scale is percentages. For right panel, left-hand scale is number of events, right-hand 
scale is percentages. 

 

Figure A2 – Climate- and weather-related losses (EU-27, 1980-2019) 

 
Source: EEA (2019), drawing in turn on Munich Re NatCatService. 
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The Climate Bank Roadmap within the context of sustainable finance 

Box 1 – Article 2.1.c of the Paris Agreement and the MDB Paris alignment framework 

The MDBs have worked in close partnership to develop a common approach to supporting the Paris 
Agreement. It is based around six core building blocks (see Figure A6) around which specific strategies for 
Paris alignment can be developed. This framework is holistic: it goes beyond new financing commitments 
per se to address all aspects of the operations of the MDBs, mindful of their role in setting norms and good 
practice. In particular, this approach has been referred to by the G20 and the European Council in the lead-
up to the recent COP 25 in Madrid, and ambitious progress on the MDB joint work is being called for by EU 
Climate Ambassadors. For more details on this, please see Chapter 1. 

Figure A6 – The MDBs’ six building blocks for Paris alignment 
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Figure A7 – Six environmental goals of the EU Taxonomy 

 

Figure A8 – General approach of the EU Taxonomy 
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This is an important development for sustainable finance in Europe. However, it is important to stress 
that the EU Taxonomy is not binding. It does not “prevent” investment in any area of the economy. 
Rather, it sets out criteria that need to be complied with if an activity is to be reported as “EU 
Taxonomy-compliant”. In effect, it is a labelling scheme, which helps build market confidence in 
sustainable finance around a high-quality EU label. As such, the EU Taxonomy is expected to become 
increasingly the recognised standard for green finance – both in Europe and internationally66. 

 

 

 

 

                                                           
66 For more information on the EIB Group contribution to the development of the EU Taxonomy, and the international 

collaboration on taxonomies for sustainable finance, please refer to Chapter 5. 
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 Paris alignment framework – low carbon 

Part I: Sector alignment 

Tables A to I below cover the main sectors supported by the EIB Group. The tables distinguish between 
main activities that will be eligible for EIB Group support and those that will not be. Although every 
effort has been made to be comprehensive, given the complexity of EIB Group activities, omissions will 
inevitably arise. In this case, EIB Group services will appraise such an omitted operation applying the 
underlying logic presented in the alignment framework. In presenting such an operation for approval 
to the Board, the EIB Group will make clear that this falls outside the agreed alignment framework and 
duly inform the Board of the interpretation applied. 
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Table A: Energy 

Supported Power generation   Renewable power generation and combined cooling/heat and power (CCHP, CHP) which meet the 
Emission Performance Standard, EPS (250 gCO2/kWhe). For biogas/biomass, sources are sustainable. 

 Power generation using abated fossil fuels or low-carbon energy sources which meet the EPS. Gas-
fired power plants that blend low-carbon gas and meet the EPS on average over the economic life. 

 Waste-to-energy that meets the EPS and applies principles of waste hierarchy. Recovery of 
industrial waste gas or heat for electricity and/or heat production. 

Energy networks  Electricity transmission and distribution infrastructure, with the exception of direct connection of 
power plants with emissions exceeding the EPS. 

 Digitalisation, smart grid, batteries, demand management and flexible response investments. 
 Rehabilitation of district heating and cooling networks, if (i) the DH/DC system meets the definition 

of efficient DH/DC in the EU Energy Efficiency Directive (using at least 50% renewable energy or 50% 
waste heat or 75% cogenerated heat or 50% of a combination of such energy and heat); or (ii) there 
is a viable decarbonisation plan for the DH/DC system that can meet the definition of efficiency and 
the project does not increase GHG emissions from the system on an annual basis. 

 New DH/DC networks or substantial extensions of existing DH/DC networks if (i) they meet the 
criteria for efficient DH/DC defined in the EU Energy Efficiency Directive, and (ii) there will be no 
increase in absolute GHG emissions from coal, peat, oil or non-organic waste on an annual basis. 

 Distributed off-grid systems and micro-grids; small-scale renewable fossil fuel hybrid generation 
which meet the EPS. 

 Production, storage and transport of low-carbon gaseous, liquid and solid energy carriers, including 
related infrastructure. 

 Gas network infrastructure planned for the transport of low-carbon gases, including the 
rehabilitation and adaptation of existing gas infrastructure; smart meters intended to reduce gas 
consumption. 

Heating and 
cooling 

 Heating and cooling technologies using electricity, renewable or low-carbon fuels and/or combined 
cooling/heat and power (CCHP, CHP) plants (see criteria for power generation). 

 Gas boilers and micro CHP for buildings complying with minimum energy efficiency criteria, defined 
as A-rated or with efficiency of 90% or better. 

 Peak/reserve boilers operating on natural gas (or oil, if gas is not available), as a necessary part of a 
renewable energy plant (e.g. biomass or concentrated solar power, CSP), or a DH/DC system that is 
supported by the EIB (see criteria for energy networks). 

 Any boiler operating on natural gas (or oil, if gas is not available) when it is a necessary part of a 
supported industrial activity (see criteria for Table B: Industry and Table E: Bioeconomy) and meets 
the harmonised efficiency reference value for dedicated heat production67 in application of Energy 
Efficiency Directive 2012/27/EU. 

 Other non-boiler technologies to produce heat using natural gas (or oil, where gas is not available) 
when it is a necessary part of a supported industrial or agricultural activity. 

Energy efficiency   Investments to improve the energy performance of public lighting. 
 Energy efficiency of industrial facilities and SMEs, if primarily motivated by energy savings and will 

not increase the capacity of the facility significantly i.e. if the overall GHG emissions of the facility 
will not increase as a result of the project. In other words, any increase in emissions resulting from 
the increase in capacity needs to be fully offset by emissions savings from energy efficiency 
measures within the existing capacity. 

 Energy savings must be defined on the basis of an energy audit, compliance with a white certificate 
scheme, a list of measures set up by the EIB or other transparent and proportionate method 
acceptable to the EIB. 

Innovation  Research, development, demonstration, and commercialisation of innovative low-carbon energy 
technologies, including renewables, carbon capture and storage (CCS), nuclear fission and fusion, 
renewable energy conversion and storage and all related ICT solutions. 

Not 
supported 

  Coal mining, processing, transport and storage. 
 Oil exploration and production, refining, transmission, distribution and storage. 
 Natural gas exploration and production, liquefaction, regasification, transmission, distribution and 

storage68. 
 Large-scale heat production for district heating based on unabated oil, natural gas, coal or peat, 

with the exceptions shown in heating and cooling above. 
 Coal/peat/oil (if natural gas is available) used for industrial heat production. In the case of the use of 

these energy sources within energy-intensive industries, please refer to criteria in Table B. 

                                                           
67 Heat generation resulting in a product (heat) that could be sold/used separately, meaning that this does not apply for 

example to furnaces, dryers or wider industrial processes. 
68 For the avoidance of doubt, under the EIB Energy Lending Policy, the Bank can approve gas infrastructure projects 

included under the 4th list of Projects of Common Interest co-financed with EU budget resources until the end of 2021. 
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Table B: Industry 

Supported RDI All EIB-eligible projects, except those mentioned under the ‘non-supported’ section, including for 
example: 
 Low-carbon technology and products, energy and resource efficiency, circular business 

models and non-GHG related topics (e.g. safety, industry 4.0, lightweighting, etc.), including 
demonstration and first-of-a-kind projects. 

 EV or PHEV powertrains - the latter up to 2025 and only on the electrified components. 
 Powertrain-neutral components e.g. safety or greening aspect (active/passive safety, 

automation, connectivity, telematics, lightweighting of exterior/interior/structure, etc.). 
 Marine: disruptive and low-carbon technologies, other energy efficiency technologies 

(including lightweight, aerodynamics, etc.), and non-powertrain components (including 
safety, functionality and advanced digital technologies). 

 Civil aviation: disruptive technologies69 and alternative fuels; and non-powertrain 
components focusing on areas other than energy efficiency (primarily safety). 

 Digitalisation projects. 

Manufacturing - 
non-ETS sectors  

 All EIB-eligible projects, except those mentioned under the ‘not supported’ section. 

Energy-Intensive 
Industries (EII)/ETS 
sectors 

 Low-carbon technologies i.e. electrification, shift to hydrogen or biomass/biogas/bioliquid as 
a fuel or feedstock, CCS/CCU, other low-carbon technologies (e.g. electrochemical production, 
replacement of carbon-intense virgin raw materials with low-carbon intense recycled raw 
materials, thermal energy storage). 

 Transitional technologies: implementation of technology that will enable an easy shift to the 
use of hydrogen or biomass/biogas/bioliquid as a fuel or feedstock when available. For the 
avoidance of doubt, investment in traditional high-carbon processes is not supported – see 
bullet below. 

 Modernisation: energy efficiency, resource efficiency/circular economy and pollution 
prevention projects in line with the respective EIB eligibility criteria70 if the economic life does 
not run beyond 2035. 

 In the specific case of fully electrified processes implemented outside the EU, involving a 
significant increase in national power demand (e.g. new primary aluminium capacity), it will 
be required to source power in line with the Bank’s EPS.  

Not supported EII/ETS sectors  Greenfield or substantial expansions of EII production predominantly based on traditional 
high-carbon processes without accompanying abatement technology such as CCS or recourse 
to renewable energy sources. 
This would include investments in e.g. greenfield conventional coke-based blast furnace 
(BF/BOF) primary steel production, fully fossil-based production of chemicals and plastics, 
fossil-based nitrogen fertiliser synthesis, production of ordinary Portland cement clinker 
unless the project includes a suitable decarbonisation technology (such as CCS or CCU). 

RDI and associated 
manufacturing  

 Products dedicated exclusively to the coal, oil and gas sectors including 
transport/exploration/use/storage. 

 Internal combustion engine (ICE) passenger vehicles, ICE powertrains for passenger cars and 
dedicated components. 

 Ships and conventional aircraft using carbon-intensive fuels (i.e. HFO, MDO, MGO, kerosene) 
and dedicated components. 

 Fossil-based power generation, and dedicated components not compliant with the EIB ELP 
(e.g. gas turbines) 

 

  

                                                           
69 Includes hybrid and full electric architectures; technologies to enable hydrogen-powered aircraft; ultra-efficient aircraft 

architectures and propulsion systems targeting a very significant (25%+) improvement in energy efficiency in new 
generation aircraft. 

70 As per Table A, the EIB eligibility criteria for EE require that the project is shown to be primarily motivated by 
energy/resource savings and will not increase the capacity of the facility significantly, i.e. the overall GHG emissions of 
the facility may not increase as a result of the project. In terms of pollution prevention, we refer to the existing EIB E&S 
standards that require compliance with Best Available Techniques (BAT) as defined under the European Industrial 
Emissions Directive. The BAT concept is a key policy tool to prevent and control industrial emissions, thus ensuring a high 
level of environmental and human health protection. For the circular economy, dedicated guidance is available in the EIB 
CE guidance, where carbon neutrality is a key guidance screening criteria. These eligibility criteria, in addition to the 2035 
lock-in limitation, ensure alignment with the DNSH criteria for climate mitigation currently proposed for the EU 
Taxonomy. 
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Table C: Transport 

Supported Mobile assets for 
transport services71 

• Zero direct emission mobile assets (including non-motorised transport). 

• Mobile assets72 (including all land transport vehicles) that meet the ‘Significant Contribution’ 
threshold under the EU Taxonomy73. For MBILs and similar intermediated products (see Part II) 
the following exceptions are made: 

- Passenger vehicles, light commercial vehicles (LCV) and heavy duty vehicles (HDV) that 
meet the DNSH threshold74. (This is currently proposed at equal or less than 95 g/CO2 per 
km per vehicle for cars, 147 g for LCV, and for HDV it is specific direct CO2 emissions per 
kilometre equal or below the reference CO2 emissions of all vehicles in the same sub-
group)75. 

- Mobile assets will be deemed to be ‘supported’ if, for these assets, no criterion has yet 
been established under the EU Taxonomy. 

• Any mobile asset powered solely by advanced biofuels (biofuels as per Renewable Energy 
Directive (RED) II with low ILUC (indirect land-use change) risk) 76, or sustainable synthetic fuels. 

• LNG-fuelled ships. 

• Measures and retrofits that bring demonstrable environmental, safety and security 
improvements (excluding mid-life retrofits that significantly extend the physical life of the asset) 
are eligible for all types of fleet. 

• Transport mobile assets (or components thereof) where there is an overriding public interest 
(environmental, safety and security), crisis response, etc.  

Infrastructure  • Infrastructure and equipment for active mobility (walking and cycling) 77. 

• Infrastructure that is required for zero direct emission transport (e.g. electric charging points, 
hydrogen fuelling stations or electric highways) 78. 

• Intelligent Transport Systems and other investments supporting efficiency improvements and 
transport demand management. 

• Rail infrastructure. 

• Other public transport infrastructure (metro, BRT, LRT, etc.). 

• Inland waterways. 

• Port infrastructure. 

• Road safety. 

• Infrastructure investments where there is an overriding public interest (environmental, safety 
and security, resilience, accessibility), unplanned security, accessibility requirements, 
emergency rehabilitation of existing infrastructure, crisis response, etc. 

• Rehabilitation of road infrastructure. 

                                                           
71 This table covers mobile assets for transport services (trains, road vehicles, ships, etc.). These assets are mobile assets for 

all types of transport. Mobile assets not for the purpose of transport are not included. These are, for instance, machinery 
for construction works, agriculture/forestry mobile assets, etc. 

72 The maritime and the aviation sector and other transport segments are not yet fully covered under the EU Taxonomy. 
The EIB will assess alignment with any new criteria in these sectors should they be adopted in due course by the EU. 

73 The proposal for the EU Taxonomy from the Technical Expert Group (TEG) will be followed until the EU Taxonomy is in 
place. Under the current proposal (TEG Report), the relevant threshold for public transport is 50 g CO2 per passenger 
kilometre, falling to zero after 2025. Technical guidance will be provided on how to demonstrate compliance until the EU 
Taxonomy is in place. After 2025, and without prejudice to the outcome of the review in three years, the threshold of 
50 g CO2 per passenger kilometre may be kept for longer for certain regions outside the EU. 

 For passenger cars and LCVs the threshold is equal to or less than 50 g CO2 per passenger kilometre. 
 For freight transport the threshold CO2e emissions per tonne kilometre (gCO2e/tkm) are 50% lower than the average 

reference value defined for HDVs (Heavy Duty CO2 Regulation). 
 See paragraphs 6.1-6.3 and 6.5-6.9 (p.327, 330, 332, 339, 343, 346/7, 350, 353) of the Technical annex to the TEG final 

report on the EU Taxonomy, March 2020. 
74 HDV vehicle sub-groups where no “reference CO2 emissions” are yet available will be deemed to be supported. 
75 See paragraphs 6.5 and 6.6 (p.556, etc.) of the Technical annex to the TEG final report on the EU Taxonomy, March 2020. 
76 See paragraphs 6.6-6.9 (p.343, 347, 350 and 353) of the Technical annex to the TEG final report on the EU Taxonomy, 

March 2020. 
77 See paragraphs 6.4 and 6.10 (p.335 and 356) of the Technical annex to the TEG final report on the EU Taxonomy, March 

2020. 
78 See paragraphs 6.6-6.9 (p.343, 347, 350 and 353) of the Technical annex to the TEG final report on the EU Taxonomy, 

March 2020. 
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• Large79, new road capacity infrastructure meeting EIB eligibility criteria, including passing a cost-
benefit test with the EIB carbon price, consistent with national and EU level infrastructure 
planning, as well as for alternative fuel infrastructure. Within the European Union, the 
alternative fuel infrastructure plans will be assessed on a country basis, in line with the relevant 
EU requirements80. Outside the European Union, the assessment will likewise be undertaken on 
a country basis. Countries without widespread access to reliable electricity would not be 
expected to plan electric charging infrastructure at this stage. 

For small road infrastructure investment schemes, a cost-benefit analysis is not required if these 
investments are for: 

- Urban street projects under multi-scheme loans that support the implementation of 
Sustainable Urban Mobility Plans (or equivalent) or urban development/regeneration 
plans acceptable to the EIB, and 

- Road projects under multi-scheme loans implemented in the context of an Integrated 
Regional Development programme or other similar national plans acceptable to the EIB 
to ensure a balanced territorial development. 

• Improving existing airport capacity through safety and security projects, rationalisation and 
explicit decarbonisation measures (including related investments such as air traffic 
management, only if not related to capacity expansion). 

Not 
supported 

 • Vehicles and infrastructure dedicated to the transport and storage of fossil fuels (dedicated 
vessels and railcars, coal and oil terminals, LNG bulk breaking facilities, etc.). Dedicated is 
defined as built and acquired with the explicit intention to predominantly transport or store 
fossil fuels over the life of the project. 

• Maritime vessels81 using only conventional fuels (i.e. HFO, MDO, MGO). 

• Conventionally-fuelled aircraft. 

• Airport capacity expansion. 

 

Table D: Buildings 

Supported New buildings Inside the EU: Complies with national energy standards defined by the Energy Performance of 
Buildings Directive (EPBD). 
Outside the EU: Achieving international or best local construction standard. Using a green building 
certification (e.g. EDGE, LEED, BREEAM or equivalent) ensures the buildings are amongst the best 
built in the country and are least likely to pose a risk of lock-in. This general approach to buildings 
includes education, research, cultural buildings and medical infrastructure. In the event of any 
misalignment, these particular cases will be assessed on a case-by-case basis.  

Renovation Inside the EU: Complies with national energy standards defined by the Energy Performance of 
Buildings Directive (EPBD). 

Outside the EU: Major renovation (exceeding 25% of the surface area or 25% of the building value 
excluding land) requires cost optimal energy performance level identified by an energy audit or 
equivalent. Non-major renovation (of less than 25% of the surface area or 25% of the building 
value) does not pose a lock-in risk. 

 
Not 
supported 

  Buildings associated with the extraction, storage, transportation or production of fossil fuels. 

  

                                                           
79 The terms ‘’large’’ and ‘’small’’ are used to denote projects with an investment cost of greater than, or less than, 

€25 million respectively. 
80 Including but not limited to Directive 2014/94/EU of 22 October 2014, as may be subsequently revised, on the 

deployment of alternative fuels infrastructure, for instance, complying substantially with the conditions in Article 3 
(Adoption of a National Policy Framework for the development of the market segment as regards alternative fuels in the 
transport sector and the deployment of the relevant infrastructure). 

81 This refers to maritime vessels and excludes inland waterway vessels already covered under the EU Taxonomy. 
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Table E: Bioeconomy82 

Supported 

 

 Investment in nature and biodiversity conservation and restoration. 
 Investment in subsectors83 such as sustainable forestry and sustainable, resilient agricultural land management, and 

erosion control (LULUCF). 
 Development and production of sustainable biomaterials and bioenergy. 
 Activities along the agricultural and fishery value chains that focus on (as compared to best industry, low-carbon 

standards/benchmarks)84,85: 
- Sustainable production on existing agricultural land, focusing on reducing the GHG footprint and increasing 

carbon sequestration. 
- Reducing wastage and maximising resource efficiency along the whole value chain from farm to fork. 
- Upgrade of agricultural and food by-products or residues into higher value food, feed, biomaterials or 

bioenergy. 
- Production of proteins from more sustainable and/or innovative sources or production systems with a lower 

carbon footprint (e.g. fish, algae, insects) with a focus on animal welfare. 
 Rural infrastructure (e.g. modernisation of irrigation schemes) and machinery promoting resource efficiency, waste 

minimisation and/or low/neutral carbon intensity. 
Not 
supported 

 AFOLU/LULUCF investments and/or other projects that aim to produce or make use of agricultural or forestry 
products associated with unsustainable expansion of agricultural activity into land that had the status of high carbon 
stock and high biodiversity areas (i.e. primary and secondary forest, peatlands, wetlands, and natural grasslands) on 
1 January 2008 or thereafter86. 

 Biomaterials and biofuel production that make use of feedstocks that can serve as food or compromise food security. 
 Export-oriented agribusiness models that focus on long-haul87 air cargo for commercialisation (i.e. investments 

dependent on the long-haul, intercontinental air-cargo shipment of fresh, perishable agricultural goods). 
 Meat and dairy industries based on production systems that involve unsustainable animal rearing and/or lead to 

increased GHG emissions as compared to best industry, low-carbon standards/benchmarks88. 
 

  

                                                           
82 The EIB aligns with the European Commission bioeconomy strategy 2018 in its sector definition for 

agriculture/bioeconomy by including the primary sector and its value chains. 
83 Agro-forestry projects typically rely on production factors such as heavy farm/forest machinery that have to operate in 

potentially remote locations. Projects should incorporate lowest possible carbon technology (including renewable fuel 
fleet options), to the extent that such technologies are commercially available and it is technically/economically feasible. 

84 Please note that criteria established for heat generation (Energy: Table A) and in industrial processes (Industry: Table B), 
as well as energy efficiency would be equally applicable to agro-industry from farm to fork, except for specific derogation 
for developing countries. 

85 For agrifood value chain projects in countries with vulnerable food supply systems, benchmarking of GHG emissions of 
agro-industry projects on local instead of international best standards is possible on a case-by-case basis. This would apply 
in particular to smallholder and agriculture microfinance schemes or agrifood industries that target local demand and 
may involve derogation of general carbon footprint thresholds related to power and heat generation established in this 
bioeconomy section and under the industry and energy tables above. 

86 The cutoff date is set to be consistent with the one recommended under the EU Taxonomy DNSH criteria for agriculture 
and forestry. 

87 Following Eurocontrol’s definition, long-haul is taken to be longer than 4 000 kilometres. 
88 Investments in the meat and dairy industries considered by the Bank for finance should demonstrate improved GHG 

efficiency through, for example, alignment with the EU Taxonomy criteria in agriculture, the promotion of eco-efficient 
animal management systems or the promotion of grass and other lignocellulose-centred feeding regimes for ruminants. 
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Table F: Water and waste 

Supported Water, wastewater, and flood management 
 New or rehabilitation of water treatment, water distribution, wastewater treatment, wastewater collection, non-

revenue water reduction; flood management and protection, coastal protection, sludge digestion. 
 Desalination projects that are demonstrably the last resort option to address water security issues (due to overriding 

public interest). The EIB will further investigate with the promoter during the appraisal process means to limit as 
much as possible the GHG emissions impact. 

Solid waste management 
 Infrastructure and equipment for collection and transport of waste, including vehicles with priority given to low and 

zero-carbon technology (where both technically feasible and economically viable). Vehicles with fossil-fuel 
technology shall meet EU Taxonomy criteria for DNSH. 

 Material recovery facilities for separately collected recyclable waste. 
 Facilities processing pre-sorted materials for recycling with demonstration of net GHG emission reduction for 

energy-intensive processes (e.g. certain types of chemical recycling). 
 Biological treatment and recovery facilities for separately collected biowaste. 
 Mechanical biological treatment (MBT) plants are generally aligned, with the exception of plants specifically 

configured to produce refuse-derived fuel (RDF) or solid recovered fuel (SRF) where the following criteria apply for 
the associated energy recovery facilities: 
- waste incineration plants or power plants must meet the EPS (250 g CO2/kWhe); 
- industrial facilities must demonstrate a net GHG emission reduction compared to displaced fuel. 

 Waste incineration plants meeting EPS and applying principles of waste hierarchy. 
 Permanent closure and remediation of landfills or dumpsites, including landfill gas abatement and control system 

(methane utilisation where economically viable, otherwise flaring). 
 New sanitary landfills or landfill cells under the following conditions (in the EU only until 2023): 

- implementation of landfill gas abatement and control system; 
- landfill included as part of an integrated waste management project achieving an overall net GHG emission 

reduction compared to relevant scenario. 

 Remediation of contaminated sites for subsequent renaturation or in preparation for further economic use. 

 

Table G: Urban and regional 

Supported  Urban and regional investment programmes, urban development/regeneration projects following sectors’ criteria 
(when relevant: buildings, energy, mobility, etc.) in line with carbon-neutral strategies (when existing). 

 Disaster prevention and preparedness, and recovery. 

 

Table H: Information and communication 

Supported  Development and deployment of latest technology ICT infrastructures, including satellites. 
 ICT technology that enables the deployment of low-carbon scenarios (such as smart grids) are leading to proven 

improvement of energy efficiency, or are used for climate-specific applications. 
 Implementation of data centres; for hyperscale data centres in countries with non-aligned power systems, 

electricity needs to be sourced in line with the Bank’s EPS. 
 RDI of ICT equipment and components. 
 Manufacturing of low carbon-related ICT equipment and components. 
 Earlier generation ICT infrastructure deployment, including satellites, to increase the availability of digitalisation 

services in underserved areas. 

 

Table I: Human capital 

Supported • All EIB-eligible projects, except those not supported (see below). 

Not 
supported 

• Public research activities or supporting equipment and infrastructure that are directly and exclusively related to 
unabated fossil fuels. 

• Investments not complying with the criteria for buildings set out in Table D. 
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Part II: Product alignment 

EIB product Application of alignment framework 
Direct investment loan or 
guarantee 

Full alignment (Tables A to I).  

MBILs and similar 
intermediated products89  

Standard product90 to align with: 

• Energy: Energy Lending Policy (equivalent to Tables A and D). 
• Transport: 

o See Table C for mobile assets with exception made for airports 
and air transport, which will be excluded based on NACE codes. 

o Note that this exception will not apply if financing is Climate 
Action & Environmental Sustainability (CA&ES) eligible, e.g. 
under dedicated MBIL CA&ES windows. 

• Energy-Intensive Industries: exclude based on NACE codes of industries 
included in TEG proposal (basic iron and steel plus associated 
downstream activities, aluminium, basic chemicals, cement and 
plastics). Note that this exception will not apply if financing is CA&ES 
eligible, e.g. under dedicated MBIL CA&ES windows, or similar. 

• Capacity, systems and procedures of the intermediary to ensure 
compliance with the PA framework will be assessed at the due diligence 
stage.  

Microfinance loans and 
similar operations91 

Standard product adjusted to align with the Energy Lending Policy 
(equivalent to Table A). Other sectors are deemed to be of limited relevance 
under this product.  

Framework loans (Structural 
Programme Loans, Regional 
Development Programmes, 
and sector Framework Loans)  

Full alignment (Tables A to I) 

In line with FL procedures, verification of PA criteria could be delegated to 
the promoter/intermediary, subject to the conclusions of the assessment of 
the promoter’s/intermediary’s capacity and its systems and procedures 
conducted at the appraisal stage. The set of PA criteria that could be 
delegated to the promoter may also vary depending on the capacity 
assessment. Given uncertainty over the investment programme at the 
appraisal stage, PA may need to be verified at the allocation stage. 

Infrastructure funds The Group will only consider funds whose strategy is fully aligned with the 
EIBG sector alignment criteria set out above.  

Other fund or similar 
investments92 

Depending on the targeted investments, the Group will consider product 
alignment as described for MBIL and similar products or for microfinance 
operations (see above). Capacity, systems and procedures of the fund 
manager (as applicable) will be assessed at the due diligence stage to ensure 
compliance with the PA framework. 

 

                                                           
89 Intermediated loan or similar multi-beneficiary product (e.g. risk sharing, ABS credit enhancement) targeting multiple 

beneficiaries such as SMEs, mid-caps or other eligible entities (e.g. local authorities promoting eligible projects). 
90 The standard product supports mainly SMEs and mid-caps. Where final beneficiaries are public sector entities and/or very 

large private sector entities, in order to be eligible, sub-projects must contribute to at least one of the EIB’s priority 
objectives (other than access to finance for SMEs/mid-caps). These eligibilities are already defined in the contractual 
documentation (i.e. the Side Letter). In these cases, sub-project costs are limited to €25 million and the risk of 
inadvertently financing sub-projects that might not be compliant with the Full Alignment Framework (e.g. for car fleets) 
is limited. 

91 This includes direct EIB loans to microfinance institutions and EIF debt operations dedicated to inclusive finance 
programmes or under EU microfinance programmes. 

92 Including co-investment platforms, EIBG debt and/or equity funds (other than infrastructure funds). 
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available data and will capture specific environment risks such as biodiversity and water taking into 
account individual countries’ exposure to these risks and their expected capacity to mitigate them. The 
scores will serve as input into the screening tool. 

Disclosures 

Reporting in line with the Task Force on Climate-related Financial Disclosures recommendations and 
EU Framework on Non-Financial Information Disclosure96 

Context and background 

The EIB Group has been at the forefront of sustainability-related disclosures for over a decade. In the 
context of the Climate Bank Roadmap, the EIB is enhancing specifically its climate-related reporting by 
supporting the Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD). 

TCFD is a forward-looking voluntary reporting framework based on scenario analysis to support 
organisations to integrate climate considerations (in terms of both risks and opportunities) in their 
activities and reporting. The Task Force was established at the end of 2015 by the Financial Stability 
Board and as of February 2020 counted more than 1 020 supporters97. 

The EIB is adding the TCFD framework to its existing “family” of sustainability-related reporting that 
covers: the Group’s annual sustainability report, the carbon footprint report, the Global Reporting 
Initiative (GRI) disclosures and the Sustainability Accounting Standards Board (SASB) report, all of 
which are published on an annual basis. Adding TCFD as a new set of disclosures is testament to the 
EIB’s commitment towards transparency, accountability and to the ambition to remain at the forefront 
of sustainability reporting. 

In addition, supporting the TCFD well reflects the EU’s commitment to improve sustainability-related 
disclosures in the financial sector. The EU has developed its legal framework to provide for an 
harmonised approach that helps investors, consumers, policymakers and stakeholders to evaluate 
financial products in different Member States with respect to sustainable investment objectives and 
environmental, social and governance risks. Therefore, it requires large public-interest companies to 
disclose certain information on the integration of environmental and social considerations in 
investment decision-making and advisory processes. 

Implementing TCFD and non-financial information disclosure at the EIB 

The EIB intends to produce the first set of disclosures in line with the TCFD guidelines in the coming 
months and to include it in the EIB Group’s annual Sustainability Report (and possibly in other reports 
if deemed appropriate) that will be published in the first half of 2021. The production of the 
Sustainability Report is coordinated by the Corporate Responsibility Department and benefits from 
contributions and inputs from all departments across the EIB Group. The report receives an external 
limited assurance from external auditors and is validated by the Management Committee before 
publication. 

                                                           
96 Directive on Non-financial Disclosure 2014/95/EU, Regulation 2019/2088 and Taxonomy Regulation 2020/852. 
97 https://www.fsb-tcfd.org/supporters-landing/. 
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In the coming years, the EIB will continue to review and improve its TCFD disclosures with the intention 
to attain more complete, mainstream and consistent disclosures by 2025. This will help the EIB take 
better-informed decisions and understand the financial impact of climate-related risks and 
opportunities. It will also reinforce the EIB’s commitment to lead in sustainability-related reporting. 

In this context and guided by best banking practice (BBP), the EIB Group remains highly committed to 
transparency and openness and will therefore closely follow relevant legislative developments related 
to disclosure and reporting in order to align its current practices. 
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 Alignment with the EU Taxonomy 

In November 2019, the EIB Board of Directors approved a new commitment for the EIB Group towards 
climate action and environmental sustainability financing. The EIB has an overriding ambition to reach 
50% of climate action and environmental sustainability financing by 2025 and beyond, and the EIB 
Group has a target of supporting €1 trillion of investments in the same areas in the critical decade from 
2021 to 2030. Delivering on this new commitment requires a set of transparent, credible definitions 
against which progress can be tracked. 

Current approach 

The EIB has a well-established tracking system for climate action. The list of climate action-eligible 
activities is available on the EIB website. In 2015, the multilateral development banks (MDBs) together 
with the International Development Finance Club (IDFC) – a group of 26 development finance 
institutions including KfW and AFD – published the Common Principles for tracking climate change 
mitigation and adaptation finance to which the EIB contributed from the very early stages. This joint 
MDB-IDFC approach and related definitions are internationally recognised as robust and credible, 
including by the Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) and by the 
European Court of Auditors, and form the framework for the current EIB climate action definitions. 

Based on these definitions, EIB climate action lending figures are publicly disclosed annually in the EIB 
Activity Report98, Sustainability Report99 and various other internal reports. Detailed project-level data 
are published on the EIB public register100. The EIB also provides climate finance data each year that 
are published within a joint MDB report101, as well as providing data for reports published by the 
European Commission and the OECD. EIB climate action data are externally audited each year. 

The EU Taxonomy 

Given the growing investment needs in the green economy, there is a strong case for EU standards on 
sustainability – partly to develop the internal market, and partly to reduce the risk of misuse (e.g. 
greenwashing). The establishment of a unified classification system for sustainable activities (the so-
called ‘EU Taxonomy’) is a key part of the European Commission’s Action Plan on Financing Sustainable 
Growth. The EIB has strongly supported this initiative, initially as a member of the High-Level Expert 
Group on Sustainable Finance (HLEG) and more recently as a member of the Technical Expert Group 
on Sustainable Finance (TEG). The EIB Group intends to continue this support as a member of the 
future Platform on Sustainable Finance, defined in the Taxonomy Regulation. 

Once this is more comprehensively agreed at an EU level, there is a natural case for the EU climate 
bank to fully align its tracking methodology for climate action and environmental sustainability 
objectives with the framework defined by the EU Taxonomy. This would include the underlying 
principles, classification and scope of the environmental objectives and technical criteria related to 
determining a substantial contribution and doing no significant harm (DNSH). 

                                                           
98 EIB Group Activity Report 2019: https://www.eib.org/en/publications/activity-report-2019. 
99 EIB Group Sustainability Report 2019: https://www.eib.org/en/publications/sustainability-report-2019.htm. 
100 Climate Action Figures for 2018: https://www.eib.org/en/registers/all/92782519. 
101 Joint Report on Multilateral Development Banks' Climate Finance 2018: https://www.eib.org/en/registers/all/123254855. 

https://www.eib.org/en/publications/climate-action-lending-eligibility-list.htm
https://www.eib.org/en/publications/climate-action-lending-eligibility-list.htm
https://www.eib.org/en/publications/activity-report-2019
https://www.eib.org/en/publications/sustainability-report-2019.htm
https://www.eib.org/en/registers/all/92782519
https://www.eib.org/en/registers/all/123254855
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Moreover, once DNSH is established, it is also necessary to show that activities meet minimum social 
safeguards. A taxonomy-aligned activity should be carried out “in alignment with the OECD Guidelines 
for Multinational Enterprises and UN Guiding Principles on Business and Human Rights, including the 
International Labour Organisation’s (ILO) declaration on Fundamental Rights and Principles at Work, 
the eight ILO core conventions and the International Bill of Human Rights.” 

Given the EIB’s established commercial relationship with a multitude of financial intermediaries 
(public, commercial banks, fund managers and others), the early adoption of the EU Taxonomy 
requirements by the EIB Group may help encourage some financial intermediaries to accelerate 
adoption of the EU Taxonomy framework. 

The Delegated Acts defining the details of the application of the EU Taxonomy will be adopted over a 
period of two to three years. The Delegated Acts for the first two objectives (climate mitigation and 
climate adaptation) will be published by the end of 2020, while the EU Taxonomy work for the 
remaining four environmental sustainability objectives has not yet started and the related Delegated 
Acts are expected in late 2021. This will require a phased approach to alignment by the EIB Group over 
the next two years as a minimum. 

Future focus of the EIB Group 

The EIB Group intends to start tracking its new climate action and environmental sustainability 
ambitions starting in January 2021, building on past experience and the existing guidance provided in 
the context of the EU Taxonomy to date. 

The EIB definitions for climate mitigation and adaptation used in recent years remain relevant, whilst 
in some cases adjustments will be needed to ensure that the EU Taxonomy criteria to be adopted in 
the Delegated Act in late 2020 are reflected in the EIB Group definitions. Given that the scope of the 
proposed EU Taxonomy for climate mitigation and adaptation is not yet comprehensive in coverage, 
nor does it address properly the needs of SME financing, other international reference points remain 
valid, particularly the joint MDB methodology, which is applied in the annual joint MDB climate finance 
report. In addition, some criteria in the EU Taxonomy have been developed specifically for the EU 
context (e.g. reference to EU regulations). 

An alternative approach, therefore, based on the principles of the EU Taxonomy and the MDB 
methodology, will be required in some instances for projects financed by the EIB Group. The MDBs are 
currently completing a two-year programme of reviewing the harmonised methodology for climate 
change mitigation finance tracking, due to be finalised by the end of 2020. Because of the importance 
of developing frameworks that are compatible at the international level (as envisaged in the context 
of the International Platform on Sustainable Finance), the EIB has a key role to play in maximising 
synergies between the two parallel workstreams at the MDB and the EU Taxonomy levels. 

Since the EU Taxonomy for the remaining four environmental sustainability objectives will not be 
adopted before the end of 2021, the EIB Group will develop interim definitions to enable the 
comprehensive tracking of finance in these areas in 2021. The EIB Group is therefore currently working 
on a new set of environmental sustainability definitions for substantial contribution to the four non-
climate objectives, based on the framework defined in the EU Taxonomy Regulation. The EIB Group 
will be in a position to feed the experiences gained from the development and thinking on these 
definitions into the EU Taxonomy work of the EU Platform on Sustainable Finance to be established by 
the Commission during 2020. 
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Status of climate action and environmentally sustainable definitions 

The 2015 EIB Climate Strategy identified a number of general principles that the list of eligible activities 
must adhere to, and these will remain relevant in the revised set of definitions: 1. Credibility: the 
recording system must maintain the credibility of the EIB Group’s reporting on climate action and 
environmental sustainability, and thus, in the case of doubt or uncertainty around impacts, the 
presumption will be to exclude; 2. Clarity in driving operations: to have maximum impact on Bank 
lending operations, it should be possible to identify whether a project will be recorded as a 
contribution to climate action and environmental sustainability as early as possible in the project cycle, 
preferably at the pre-appraisal stage; 3. Granularity: where possible and relevant, the EIB Group will 
seek to record only the components of climate action and environmental sustainability embedded 
within larger overall projects or programmes. This approach allows greater granularity and is in line 
with the EU Taxonomy and the harmonised MDB methodology; 4. No double-counting: the cost of 
projects or components and/or operations which lead to multiple climate action and environmental 
sustainability objectives should not result in double-counting. 

In addition, climate action and environmental sustainability in intermediated financing must be 
contractually earmarked for climate action or environmental sustainability-eligible activities102. 

Climate Action (Adaptation) 

Climate action criteria for substantial contribution to climate change adaptation will be aligned with 
those defined in the EU Taxonomy. Criteria apply to all sectors. The current EU Taxonomy proposal 
from the TEG report of March 2020103 is presented below Table A1 and Table A2. Please note that, as 
stated in paragraph 5.3 of the CBR, these tables will be updated in due course to take account of the 
relevant Delegated Act. 

  

                                                           
102 Such contractual earmark could either be in the form of a contractual commitment at signature level or in the form of 

clearly identifiable climate action and environmental sustainability allocations post-signature during the relevant tracking 
year. In addition, where appropriate for certain products, analysis of ex-post data on actual investments from 
intermediated lending in previous reporting periods may be used to estimate a standard climate action and 
environmental sustainability indicator for reporting on new signatures. 

103 https://ec.europa.eu/knowledge4policy/publication/sustainable-finance-teg-final-report-eu-taxonomy_en. 

https://ec.europa.eu/knowledge4policy/publication/sustainable-finance-teg-final-report-eu-taxonomy_en
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Table A1 – Substantial contribution technical screening criteria for adapted activities 

Criterion Description 

A1: Reducing material 
physical climate risks  

The economic activity must reduce all material physical climate risks to that 
activity to the extent possible and on a best effort basis. 

A1.1  The economic activity integrates physical and non-physical measures aimed at 
reducing – to the extent possible and on a best effort basis – all material 
physical climate risks to that activity which have been identified through a risk 
assessment. 

A1.2  The above-mentioned assessment has the following characteristics: 

• considers both current weather variability and future climate change, 
including uncertainty; 

• is based on robust analysis of available climate data and projections 
across a range of future scenarios; 

• is consistent with the expected lifetime of the activity. 

A2: Supporting system 
adaptation  

The economic activity and its adaptation measures do not adversely affect the 
adaptation efforts of other people, nature and assets. 

A2.1  The economic activity and its adaptation measures do not increase the risks of 
an adverse climate impact on other people, nature and assets, or hamper 
adaptation elsewhere. Consideration should be given to the viability of 'green' 
or 'nature-based-solutions' over 'grey' measures to address adaptation. 

A2.3  The economic activity and its adaptation measures are consistent with 
sectoral, regional, and/or national adaptation efforts. 

A3: Monitoring adaptation 
results  

The reduction of physical climate risks can be measured. 

A3.1  Adaptation results can be monitored and measured against defined 
indicators. Recognising that risk evolves over time, updated assessments of 
physical climate risks should be undertaken at the appropriate frequency 
where possible. 

Table A2 – Substantial contribution technical screening criteria for an activity enabling adaptation 

B1. Supporting adaptation 
of other economic 
activities  

The economic activity reduces material physical climate risk in other 
economic activities and/or addresses systemic barriers to adaptation. 
Activities enabling adaptation include, but are not limited to, activities that: 

• promote a technology, product, practice, governance process or 
innovative uses of existing technologies, products or practices 
(including those related to natural infrastructure); or, 

• remove information, financial, technological and capacity barriers to 
adaptation by others. 

B1.1  The economic activity reduces or facilitates adaptation to physical climate 
risks beyond the boundaries of the activity itself. The activity will need to 
demonstrate how it supports adaptation of others through: 

• an assessment of the risks resulting from both current weather 
variability and future climate change, including uncertainty, that the 
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economic activity will contribute to reducing based on robust climate 
data; 

• an assessment of the effectiveness of the contribution of the 
economic activity to reducing those risks, taking into account the 
scale of exposure and the vulnerability to them.  

B1.2  In the case of infrastructure linked to an activity enabling adaptation, that 
infrastructure must also meet the screening criteria A1, A2 and A3.  

Climate Action (Mitigation) 

Table A3 below presents the current proposal for technical screening criteria for substantial 
contribution to climate mitigation in those sectors and activities covered so far in the work on the EU 
Taxonomy. The categories and criteria are those presented in the TEG report of March 2020. Please 
note that, as stated in paragraph 5.3 of the CBR, these tables will be updated in due course to take 
account of the relevant Delegated Act. 
 
For sectors not covered by the TEG report, the EIB will continue to use criteria based on the Joint MDB 
methodology for climate mitigation finance tracking. These include the following sectors: 
• Manufacturing 

o Brownfield industrial energy efficiency, resource efficiency and GHG reductions (for 
sectors not covered by the Taxonomy) 

o Highly efficient greenfield manufacturing facilities (for sectors not covered by the 
Taxonomy) 

• RDI 
• Transport 

o Maritime shipping fleets 
o Water transport infrastructure supporting modal shift 
o Aviation 
o Transport demand management and intelligent transport systems 
o Energy efficiency in infrastructure and equipment 

• Agriculture, forestry and fisheries 
o Individual measures for energy efficiency, other GHG reductions and increased carbon 

sequestration 
• Solid waste management 

o Valorisation/recovery of food, feed, nutrients and chemicals from bio-waste 
o Repair and reconditioning of products and product components for reuse 

• ICT 
o Telecommunications networks 
o Digitalisation 

In general, for activities and sectors located outside the EU, the EIB will apply Taxonomy criteria. In a 
limited number of cases, however, the criteria will need to be adapted locally, in line with the joint 
MDB approach. This is the case, for example, with new buildings. 

In addition to technical screening criteria for climate action, all projects must meet overall eligibility 
criteria for the EIB Group. 
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Table A3 – Proposed EU Taxonomy criteria for substantial contribution to climate mitigation 

Activity EU Taxonomy criteria for substantial contribution to climate mitigation 

Electricity 
Production 

Facilities operating at life cycle emissions lower than 100g CO2e/kWh are eligible104 
(threshold will be reduced every five years).  
Solar, CSP, wind, ocean – no need for carbon footprint – considered to always meet 
threshold. 

Facilities operating at life cycle emissions lower than 100g CO2e/kWh are eligible 
(threshold will be reduced every five years).  
Hydro, geothermal, gas (e.g. co-firing natural/biogas) require lifecycle carbon 
footprint analysis. 
Gas: 
Unabated natural gas-fired power generation is not expected to meet the required 
threshold. Any form of abatement (e.g. CCS, co-firing, other) must demonstrate 
compliance with emission threshold. 

Bioenergy: 
- facilities must operate above 80% of GHG emissions reduction against the fossil 
fuel comparator to be eligible.  
- feedstocks must meet criteria under manufacture of biomass, biogas, biofuels. 

Electricity T&D 

All electricity transmission and distribution infrastructure or equipment in systems 
which are on a trajectory to full decarbonisation* are eligible, except for 
infrastructure that: 
• is dedicated to creating a direct connection, or expanding an existing direct 
connection between a power production plant that is more CO2 intensive than 100 g 
CO2e/kWh, measured on a LCE basis, and a substation or network. 

 
* criteria for trajectory to full decarbonisation are presented in the TEG report.  

Electricity Storage All electricity storage activities are eligible under the Taxonomy. 

Thermal Energy 
Storage 

All thermal energy storage is eligible under the Taxonomy.  

Hydrogen Storage 

Operation of hydrogen storage assets is eligible under the Taxonomy if: 
• the infrastructure is used to store taxonomy-eligible hydrogen (see Manufacture 
of hydrogen). 
Infrastructure that is required for zero direct emission transport (e.g. hydrogen 
fuelling stations) is eligible under the transport section.  

Manufacture of 
Biogas or Biofuels 

Manufacture of biomass, biogas and biofuels is eligible if:  
Produced from the biomass feedstock listed in Part A of Annex IX of Directive (EU) 
2018/2001. 
Any other anaerobic digestion of organic material (excluding organic waste) is 
eligible provided that (i) methane leakage from relevant facilities (e.g. for biogas 
production and storage, energy generation, digestate storage) is controlled by a 
monitoring plan, (ii) the digestate produced is used as fertiliser/soil improver – 
directly or after composting or any other treatment.  

                                                           
104 For the avoidance of doubt, the use of the term eligibility in this table refers solely to the proposed EU Taxonomy. 
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Activity EU Taxonomy criteria for substantial contribution to climate mitigation 

Retrofit of Gas 
Transmission and 
Distribution 
Networks 

Retrofit of gas transmission and distribution networks whose main purpose is the 
integration of hydrogen and other low-carbon gases is eligible. This includes any gas 
transmission or distribution network activities which enable the network to increase 
the blend of hydrogen and/or other low-carbon gases in the gas system.  
 

District 
Heating/Cooling 
Distribution 

Construction and operation of pipelines and associated infrastructure for 
distributing heating and cooling is currently eligible, if the system meets the 
definition of efficient district heat/cool systems in the EU Energy Efficiency 
Directive. 
The EU EED defines “efficient district heating and cooling” as a district heating or 
cooling system using at least 50% renewable energy or 50% waste heat or 75% 
cogenerated heat or 50% of a combination of such energy and heat. 
The following activities are always eligible: 
• Modifications to lower temperature regimes. 
• Advanced pilot systems (control and energy management systems, Internet of 
Things). 

Installation and 
Operation of Electric 
Heat Pumps 

Installation and operation of electric heat pumps is eligible, if:  
• Refrigerant threshold: GWP ≤ 675; and 
• Must meet energy efficiency requirements stipulated in the implementing 
regulations under the Ecodesign Framework Directive.  

Cogeneration of 
Heat/Cool and 
Power  

For CSP, geothermal and gas, the cogeneration threshold is the combined heat/cool 
and power threshold of 100g CO2e/kWh (on a lifecycle basis). 
CSP – no requirement to undertake footprint analysis.  
Gas and geothermal – footprint analysis is required. 
For bioenergy, facilities operating above 80% of GHG emissions reduction in relation 
to the relative fossil fuel comparator set out in RED II increasing to 100% by 2050, 
are eligible, and facilities must use feedstocks which meet the criteria on the 
manufacture of biomass, biogas and biofuels.  
Gas: 
Unabated natural gas-fired cogeneration is not expected to meet the required 
threshold. Any form of abatement (e.g. CCS, co-firing, other) must demonstrate 
compliance with emission threshold. 

Heat Production 

For CSP, geothermal and gas, the threshold is 100g CO2e/kWh (on a lifecycle basis) 
CSP – no requirement to undertake footprint analysis. 
For geothermal and gas the threshold is 100g CO2/kWh (on a lifecycle basis). 
All CSP heat is eligible. 
For bioenergy, facilities operating above 80% of GHG emissions reduction in relation 
to the relative fossil fuel comparator set out in RED II increasing to 100% by 2050, 
are eligible, and facilities must use feedstocks which meet the criteria on the 
manufacture of biomass, biogas and biofuels.  
All recovery waste heat is eligible. 
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Activity EU Taxonomy criteria for substantial contribution to climate mitigation 

Carbon Capture and 
Storage (applies to 
manufacturing and 
energy projects) 

Capture: 
Carbon capture is currently eligible provided that: 
• it enables the economic activity to operate under its respective threshold; and  
• it shows that the captured CO2 will be offloaded to a Taxonomy-eligible CO2 
transportation operation and permanent sequestration facility. 
Transport: 
Transport modes that contribute to the transport of CO2 to eligible permanent 
sequestration sites are eligible, only if the asset operates below the leakage/tonne 
of CO2 threshold <0.5%. 
Storage: 
Operation of a permanent CO2 storage facility is eligible if the facility complies with 
ISO 27914:2017 for geological storage of CO2. 

Manufacture of Low-
Carbon Technologies 

Manufacture of components and machinery for renewable energy.  
Detailed criteria included in TEG report. 

Manufacture of vehicles and components for low-carbon transport. 
Detailed criteria included in TEG report. 

Manufacture of EE equipment for buildings. 
Detailed criteria included in TEG report. 

Manufacture of other low-carbon technologies and components where there are 
substantial GHG reductions. 
Detailed criteria included in TEG report. 

Manufacture of: 
- cement 
- aluminium 
- iron and steel 
- hydrogen 
- inorganic basic 
chemicals – carbon 
black, soda ash, 
chlorine, other 
inorganic basic 
chemicals 
- fertilisers and 
nitrogen compounds 
- plastics in primary 
form 

Overall criteria are that emissions must be lower than the EU-ETS benchmark for 
those sectors.  
Mitigation measures that are part of an investment plan to meet the EU-ETS 
benchmark are eligible. 
Some sectors have additional criteria, as specified in the TEG Report. 

Passenger 
Cars and Commercial 
Vehicles 

• Zero tailpipe emission vehicles (including hydrogen, fuel cell, electric). These 
are automatically eligible. 

• Vehicles with tailpipe emission intensity of max 50g CO2/km (WLTP) are eligible 
until 2025. 

Road Vehicles – 
Trucks 

• Zero direct emission heavy-duty vehicles that emit less than 1g CO2/kWh (or 1g 
CO2/km for certain N2 vehicles) are automatically eligible. 
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Activity EU Taxonomy criteria for substantial contribution to climate mitigation 

• Low-emission heavy-duty vehicles with specific direct CO2 emissions of less 
than 50% of the reference CO2 emissions of all vehicles in the same sub-group 
are eligible. 

• Dedicated vehicles solely using advanced biofuels or renewable liquid and 
gaseous transport fuels of non-biological origin as defined in Art. 2 (34) and 
Art. 2 (36) in line with Directive (EU) 2018/2001, guaranteed either by 
technological design or ongoing monitoring and third-party verification. In 
addition, for investment in new vehicles, only vehicles with efficiency 
corresponding to direct CO2 emissions (g CO2/km) (biogenic CO2) below the 
reference CO2 emissions of all vehicles in the same sub-group are eligible. 
Eligibility should be reviewed at the latest by 2025 or when Directive (EU) 
2018/2001 is reviewed. 

• Fleets of vehicles dedicated to the transport of fossil fuels or fossil fuels 
blended with alternative fuels are not eligible. 

Urban Public 
Transport Fleets (not 
buses) 

• Zero direct emission land transport activities (e.g. light rail transit, metro, tram, 
trolleybus, bus and rail) are eligible. 

• Other fleets are eligible if direct emissions are below 50g CO2e/pkm until 2025 
(non-eligible thereafter). 

Interurban Bus 
Fleets 

• Zero tailpipe emission vehicles (including hydrogen, fuel cell, electric) are 
automatically eligible. 

• Dedicated vehicles solely using advanced biofuels or renewable liquid and 
gaseous transport fuels of non-biological origin as defined in Art. 2 (34) and 
Art. 2 (36) in line with Directive (EU) 2018/2001, guaranteed either by 
technological design or ongoing monitoring and third-party verification. In 
addition, for investment in new vehicles, only vehicles with efficiency 
corresponding to direct emissions below 95g CO2e/pkm (including biogenic 
CO2) are eligible. Eligibility should be reviewed at the latest by 2025, or when 
Directive (EU) 2018/2001 is reviewed. 

• Other vehicles are eligible if direct emissions are below 50g CO2e/pkm. 

Passenger Rail Fleets 
• Zero direct emission trains are eligible. 

• Other trains are eligible if direct emissions (TTW) are below 50g CO2e emissions 
per passenger kilometre (g CO2e/pkm) until 2025 (non-eligible thereafter). 

Freight Rail Fleets 

• Zero direct emission trains (e.g. electric, hydrogen) are eligible. 

• Other trains are eligible if direct emissions per tonne kilometre (g CO2e/tkm) 
are 50% lower than average reference CO2 emissions of HDVs as defined for the 
Heavy Duty CO2 Regulation, to be reviewed in 2025. 

• Rail that is dedicated to the transport of fossil fuels or fossil fuels blended with 
alternative fuels is not eligible even if meeting the criteria above. 
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Activity EU Taxonomy criteria for substantial contribution to climate mitigation 

Inland Passenger 
Waterway Transport 

• Zero direct emission inland waterway vessels are eligible. 

• Dedicated vessels solely using advanced biofuels or renewable liquid and 
gaseous transport fuels of non-biological origin as defined in Art. 2 (34) and 
Art. 2 (36) in line with Directive (EU) 2018/2001, guaranteed either by 
technological design or ongoing monitoring and third-party verification. In 
addition, for investment in new vessels, only vessels with efficiency 
corresponding to direct emissions below 95g CO2e/pkm (including biogenic 
CO2) are eligible. Eligibility should be reviewed at the latest by 2025, or when 
Directive (EU) 2018/2001 is reviewed. 

• Other inland waterway vessels are eligible if direct emissions are below 50g 
CO2e emissions per passenger kilometre (g CO2e/pkm) (or 92.6g per passenger 
nautical mile (g CO2e/pnm)). Eligibility should be reviewed in 2025. 

Inland Freight Water 
Transport 

• Zero direct emission inland waterways vessels are eligible. 

• Dedicated vessels solely using advanced biofuels or renewable liquid and 
gaseous transport fuels of non-biological origin as defined in Art. 2 (34) and 
Art. 2 (36) in line with Directive (EU) 2018/2001, guaranteed either by 
technological design or ongoing monitoring and third-party verification. In 
addition, for investment in new vessels, only vessels with efficiency 
corresponding to direct CO2 emissions (g CO2/tkm) (including biogenic CO2) 
below the average reference value defined for HDVs (Heavy Duty CO2 
Regulation) are eligible. Eligibility should be reviewed in 2025, or when 
Directive (EU) 2018/2001 is reviewed. 

• Other inland waterway vessels are eligible if direct emissions per tkm CO2e 
emissions per tonne kilometre (g CO2e/tkm) or per tonne nautical mile 
(g CO2e/tnm) are 50% lower than the average reference value defined for HDVs 
(Heavy Duty CO2 Regulation). Eligibility should be reviewed in 2025. 

• Vessels that are dedicated to the transport of fossil fuels or any blended fossil 
fuels are not eligible even if meeting the criteria above.  

Land Transport 
Infrastructure 

The construction and operation of transport infrastructure is eligible in the 
following cases: 

1. Infrastructure that is required for zero direct emission transport (e.g. electric 
charging points, electricity grid connection upgrades, hydrogen fuelling stations 
or electric highways). 

2. Infrastructure and equipment (including fleets) for active mobility (walking, 
cycling, e-bikes and e-scooters). 

3. Infrastructure that is predominantly used for low-carbon transport if the fleet 
that uses the infrastructure meets the thresholds for direct emissions as defined 
in the relevant activity – measured in CO2 emissions per kilometre (g CO2/km), 
CO2e emissions per tonne kilometre (g CO2e/tkm), or CO2e emissions per 
passenger kilometre (g CO2e/pkm). 

4. Non-electrified rail infrastructure with an existing plan for electrification or use 
of alternatively powered trains. 

For all cases: 
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Activity EU Taxonomy criteria for substantial contribution to climate mitigation 

• Only infrastructure that is fundamental to the operation of the transport service is 
eligible. 

• Infrastructure that is dedicated to the transport of fossil fuels or blended fossil 
fuels is not eligible. 

Water Transport 
Infrastructure 

The construction and operation of transport infrastructure is eligible in the 
following cases: 

1. Infrastructure that is required for zero direct emission water transport (e.g. 
batteries or hydrogen fuelling facilities) is eligible. 

2. Infrastructure dedicated to supporting the renewable energy sector. 

3. Infrastructure that is predominantly used for low-carbon transport is eligible if 
the fleet that uses the infrastructure meets the thresholds for direct emissions as 
defined in the relevant activity – measured in CO2e emissions per passenger 
kilometre (g CO2e/pkm), per tonne kilometre (g CO2e/tkm), per passenger nautical 
mile (g CO2e/pnm) or per tonne nautical mile (g CO2e/tnm). 

For all cases: 

• Only infrastructure that is fundamental to the operation of the transport service is 
eligible. 

• Infrastructure that is dedicated to the transport of fossil fuels or blended fossil 
fuels is not eligible. 

Construction of New 
Buildings 

Net primary energy demand of new constructions must be at least 20% lower than 
the primary energy demand resulting from the relevant NZEB requirements. 

Major Building 
Renovations 

Major renovation: the renovation is compliant with the requirements set in the 
applicable building regulations for ‘major renovation’ transposing the Energy 
Performance of Buildings Directive (EPBD) 
or 
Relative improvement: the renovation achieves savings of at least 30% in 
comparison to the baseline performance of the building before the renovation.  

Individual Building 
Renovation 
Measures 

List of individual measures – eligible if compliant with national regulations 
transposing the Energy Performance of Buildings Directive (EPBD), and must meet 
Ecodesign requirements. There is a broader description in the Taxonomy. 

Afforestation, 
Rehabilitation, 
Reforestation, 
Existing Forest 
Management, 
Conservation 
Forestry 

• Compliance with the Sustainable Forest Management (SFM) requirements.  
• Verified GHG balance baseline is calculated for above-ground carbon pools.  
• Above-ground carbon stocks shall be maintained or increased relative to the 
carbon baseline over the rotation period of the forest. 
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Activity EU Taxonomy criteria for substantial contribution to climate mitigation 

Separate Collection 
and Transport of 
Source-segregated 
Waste  

Source-segregated waste (in single or co-mingled fractions) is separately collected 
with the aim of preparing for reuse and/or recycling. 
No threshold applies. 

Anaerobic Digestion 
of Bio-waste 

Anaerobic digestion of bio-waste is eligible provided that (cumulative): 
• the bio-waste is source-segregated and collected separately; 
• methane leakage from relevant facilities is controlled by a monitoring plan; 
• the produced biogas is used directly for electricity and/or heat generation, or 
upgraded to bio-methane for injection into the natural gas grid, or used as vehicle 
fuel, or as feedstock in the chemical industry;  
• the digestate produced is used as fertiliser/soil improver; 
• in dedicated bio-waste treatment plants, bio-waste shall constitute a major share 
of the input feedstock (at least 70%, measured in weight, as an annual average). Co-
digestion is eligible only with a minor share (up to 30% of the input feedstock) of 
advanced bioenergy feedstock. 

Composting 

 Composting of bio-waste is eligible provided that (cumulative):  
• the bio-waste is source-segregated and collected separately; 
• anaerobic digestion is not a technically and economically viable alternative; 
• the compost produced is used as fertiliser/soil improver. 
No threshold applies. 

Material Recovery 
from Non-hazardous 
Waste by Means of 
Mechanical 
Processes 

Material recovery from separately collected non-hazardous waste is eligible 
provided that: 
• it produces secondary raw materials suitable for substitution of virgin materials in 
production processes; 
• at least 50%, in terms of weight, of the processed separately collected non-
hazardous waste is converted into secondary raw materials. 

Landfill Gas Capture 
and Utilisation – 
Post-Landfill Closure 

Collection and utilisation of landfill gas is eligible provided that (cumulative): 
• the landfill has not been opened after [date of entry into force of the Taxonomy]; 
• the landfill is permanently closed and is not taking further waste; 
• the produced landfill gas is used directly for the generation of electricity and/or 
heat, or upgraded to bio-methane for injection into the natural gas grid, or used as 
vehicle fuel or as feedstock in the chemical industry; 
• methane emissions are controlled by a monitoring plan. 
No threshold applies. 

New or Extension of 
Sewage Networks 
and Wastewater 
Treatment Plants 

The new system replaces a more GHG emission-intensive wastewater treatment 
(e.g. septic tanks, anaerobic lagoons, etc.). 
No threshold applies. 

Anaerobic Digestion 
in Sewage Sludge 

• Methane leakage from relevant facilities is controlled by a monitoring plan. 
• The produced biogas is used directly for the generation of electricity and/or heat, 
or upgraded to bio-methane for injection into the natural gas grid, or used as 
vehicle fuel or as feedstock in the chemical industry. 
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Activity EU Taxonomy criteria for substantial contribution to climate mitigation 

Extension or New 
Water Supply 
Systems  

Eligible if the front-to-end system (including abstraction, treatment and 
distribution) has a high degree of energy efficiency, such as an average energy 
consumption of 0.5 kwh per cubic metre of billed/unbilled authorised water supply 
or less. 

Rehabilitation of 
Water Supply 
Systems  

• The front-to-end system (including abstraction, treatment and distribution) has a 
high degree of energy efficiency, such as an average energy consumption of 0.5 kwh 
per cubic metre of billed/unbilled authorised water supply or less. OR 
• The energy efficiency of the front-to-end water supply system is increased 
substantially: 

• by decreasing the average energy consumption of the system by at least 20% 
(including abstraction, treatment and distribution; measured in kwh per cubic 
metre of billed/unbilled authorised water supply); or 
• by closing the gap between the actual leakage of the water supply network 
and a given target value of low leakage by at least 20%. 

Data-driven Climate 
Change Monitoring 
Solutions 

Development and/or use of ICT solutions that are exclusively aimed at collecting, 
transmitting and storing data and at its modelling and use when these activities are 
aimed at the provision of data and analytics for decision-making (by the public and 
private sector) enabling GHG emission reductions. 

Data Centres 

The data centre implements the European Code of Conduct for Data Centre Energy 
Efficiency. 
This entails implementation of the practices – including relevant optional ones 
where reasonable – described in the most recent “Best Practice Guidelines for the 
European Code of Conduct for Data Centre Energy Efficiency” (JRC) or in 
CEN/CENELEC documents CLC TR50600-99-1 and CLC TR50600-99-2.  

 

Environmental sustainability 

Table A4 below provides an extract of the EU Taxonomy Regulation in relation to the other four 
environmental objectives that represent the environmental sustainability elements of the new EIB 
ambition. At this stage, technical criteria defining substantial contribution for these objectives are not 
yet defined and will be formally adopted with a Delegated Act only in December 2021. 
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Table A4 – Extract of the EU Taxonomy Regulation in relation to the other four environmental objectives 

Objectives Eligible areas of activity 

3. Sustainable use and 
protection of water and marine 
resources 

a - Protection from effects of urban/industrial discharge 
b - Safe drinking water 
c - Water efficiency/reuse 
d - Sustainable use of marine ecosystem services 
e - Enabling activities 

4. Transition to a circular 
economy 

a - Efficient use of natural resources 
b - Increase the durability, reparability, upgradability or reusability of 
products 
c - Increase the recyclability of products 
d - Reduce the content of hazardous substances in materials and 
products 
e - Prolong the use of products 
f - Increase the use of secondary raw materials and their quality 
g - Prevent/reduce waste generation 
h - Increase reuse/recycling 
i - Improve waste management infrastructure and recycling 
j - Minimise incineration/avoid disposal of waste 
k - Avoid/reduce litter 
l - Enabling activities 

5. Pollution prevention and 
control 

a - Prevent/reduce polluting emissions (air, water, soil) 
b - Improve levels of air, water or soil quality 
c - Minimise adverse effects of production and use of chemicals 
d - Clean up pollution 
e - Enabling activities 

6. Protection and restoration of 
biodiversity and ecosystems 

a - Conservation, protection and restoration of nature/terrestrial and 
marine ecosystems and their services 
b - Sustainable land management 
c - Sustainable agricultural practices 
d - Sustainable forest management 
e - Enabling activities 
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 Aligned carbon prices 

Introduction 

As set out in the EIB Guide to the Economic Appraisal of Investment Projects, the EIB routinely applies 
an economic test when appraising an investment loan – i.e. typically a project associated with a 
significant volume of capital expenditure. The economic test is used to confirm that the expected 
benefits to society outweigh the costs. In line with the EIB’s Statute, this helps ensure that the EIB’s 
funds are employed105 “as rationally as possible”. It is also consistent with the approach adopted by 
many public administrations to justify the use of public funds to support major projects. 

The economic test estimates wider costs and benefits to society (“externalities”) that typically are not 
captured through internal financial flows. The costs and benefits to the environment are a core 
externality. In the case of greenhouse gas emissions, a key parameter value to measure this impact is 
the cost associated with a tonne of carbon. 

The EIB began to incorporate the cost of greenhouse gas emissions into its economic appraisal 
framework for some sectors in the mid-1990s. In order to ensure a consistent approach across all 
operations, the EIB undertook a review of the evidence in the mid-2000s. This study still forms the 
basis for the values approved by the EIB Board in 2015 in the Climate Strategy. As some EIB operations 
have an asset life of up to 30 years, the values were extended out to 2050. 

These values are out of date, in particular pre-dating the Paris Agreement by almost a decade. This 
was already acknowledged in the EIB Energy Lending Policy (ELP) which commits the Bank to “continue 
to monitor the evidence around carbon pricing consistent with the Paris temperature targets and adjust 
as necessary in the context of any future revision to its Climate Strategy.” 

In 2020, the EIB has undertaken a review of the latest evidence on the cost of carbon, in particular 
drawing from modelling results which formed the basis of the IPCC Special Report on Global Warming 
of 1.5˚C. These values are significantly higher than the current EIB values. This Annex provides an 
overview of the basis of these results, explaining the relationship between these results and other 
well-known sources (e.g. IPCC, European Commission, IEA, etc.). 

The evidence 

What is being measured? The shadow cost of carbon 

In light of the Paris Agreement, the review of the EIB’s carbon pricing approach focuses on the cost of 
carbon required to drive the economy to meet the 1.5˚C global temperature target. This is referred to 
as the shadow cost of carbon. This is a distinct concept. It differs in principle from other common cost 
concepts such as the estimate of the damage associated with the emission of a tonne of carbon, often 
referred to as the social cost of carbon106, or price signals derived from market-based instruments (e.g. 
carbon taxes, cap-and-trade schemes, etc.). 

The difference between the shadow cost of carbon and the cost associated with any one instrument – 
such as the EU Emissions Trading System (EU ETS) – is illustrated in Figure A9. The shadow cost is a 
                                                           
105 Article 18, paragraph 1, of the EIB Statute clarifies that loans or guarantees may only be granted: ‘’where the execution 

of the investment contributes to an increase in economic productivity’’. 
106 In a textbook setting, these two costs – the shadow cost and social cost – are equivalent to an optimal temperature target. 

Note that the existing EIB values are based on studies that estimate the social cost. 

https://www.eib.org/attachments/thematic/economic_appraisal_of_investment_projects_en.pdf
https://www.eib.org/attachments/strategies/eib_climate_strategy_en.pdf
https://www.eib.org/en/publications/eib-energy-lending-policy.htm
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benchmark value. Consider various measures to abate carbon, ranked in cost per tonne abated. The 
shadow cost represents the full cost of the marginal measure required to reach the target. All 
investments reducing carbon for less than this value are beneficial. All investments reducing carbon at 
a cost above this value are not justified – there are lower-cost alternative means available. 

Figure A9 – Shadow cost of carbon and wider supportive policies 

 

In practice, there is a wide range of policies used to reduce emissions. Within the EU, there is a wide 
range of technical standards (emissions for new vehicles), regulations to blend fuel (e.g. bio-fuels), 
targets for energy efficiency and the share of renewables. Each of these policies is associated with a 
cost. In addition, the EU Emissions Trading Scheme caps emissions from large stationary sources 
(power plants, industrial facilities) as well as intra-EU flights. The cost associated with this one 
instrument is reflected through the price of an allowance. Outside the EU sectors, several Member 
States have introduced measures to reduce emissions in the transport or building sectors, including 
through carbon taxes. In principle, the summation of the costs associated with the full set of wider 
policies – including additional future polices to meet the target – would equate107 to the shadow cost 
of carbon. 

For the purpose of cost-benefit analysis, the shadow cost of carbon provides the correct conceptual 
basis to measure changes in emissions resulting from the project. It in no way provides an indication 
of the required value of any one policy instrument. 

Review of the evidence 

To derive an estimate for the shadow cost of carbon, it is necessary to use a model to estimate the 
least cost pathway to reducing emissions, not only today but long into the future. For this purpose, so-
called Integrated Assessment Models (IAMs) are applied – essentially detailed models of the economy 
and climate systems. Higher carbon prices drive the economy towards low-carbon solutions, in turn 
reducing emissions and, over time, concentrations and temperature rises. A number of different 
modelling exercises are currently being run from major universities and research centres across the 
globe, although with a strong focus in Europe. To ensure comparability and transparency, major global 

                                                           
107 The academic literature stresses the efficiency properties of a single instrument, at least absent other market failures 

(RDI, market power, etc.). In this sense, the total shadow cost of a range of policies may be higher than the shadow cost 
of a sole carbon tax instrument. 
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peer-reviewed research exercises can be retrieved from a single database (IAMC or Integrated 
Assessment Model Consortium). 

By their very nature, IAMs are highly specialised exercises. In 2020, the Bank therefore commissioned 
an academic review of this evidence. Table A5 summarises the modelling frameworks that are included 
in the review, highlighting the eight models included in the IAMC database. These modelling 
frameworks vary in terms of the modelling approach108, scope and core assumptions. 

Table A5: Modelling frameworks reviewed 

Acronym Full name Lead research centre IAMC 

AIM/GCE  Asia-Pacific Integrated 
Model 

National Institute for Environmental Studies (NIES), 
Japan, in collaboration with Kyoto University. 

Y 

GCAM Global Change Assessment 
Model 

Joint Global Change Research Institute (JGCRI), 
University of Maryland, USA. 

Y 

IMAGE Integrated Model to Assess 
the Global Environment 

Netherlands Environmental Assessment Agency (PBL)/ 
Utrecht University, Netherlands. 

Y 

MESSAGE 
(and 
GLOBIOM) 

Model for Energy Supply 
Strategy Alternatives and 
their Global Environmental 
Impact; including Global 
Biosphere Management 
Model 

International Institute for Applied Systems (IIASA), 
Austria. 

Y 

POLES Prospective Outlook on 
Long-term Energy Systems 

JRC – Joint Research Centre – European Commission, 
Belgium. 

Y 

REMIND  Regionalized Model of 
Investment and 
Development 

Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK), 
Germany. 

Y 

WITCH  World Induced Technical 
Change Hybrid  

European Institute on Economics and the Environment 
(RFF-CMCC EIEE), Italy. 

Y 

IMACLIM   Centre International de recherche sur l’environnement 
et le développement (CIRED), France. 

 

TIMES   The Energy Technology Systems Analysis Program 
(ETSAP) – Technology Collaboration Programme of the 
International Energy Agency (IEA). 

 

ThreeME  Multisector 
Macroeconomic Model for 
the Evaluation of 
Environmental and Energy 
Policy 

Collaboration between ADEME (French Environment 
and Energy Management Agency), OFCE (French 
Economic Observatory) and NEO (Netherlands 
Economic Observatory). 

 

PRIMES  E3MLab/ICCS of National Technical University of 
Athens, Greece. 

 

MERGE  Energy Economics Group, PSI, Switzerland.  

                                                           
108 Key technical differences include partial vs general equilibrium approach, full intertemporal optimisation or recursive 

dynamic and endogenous learning by doing/exogenous costs. 

https://www.iamconsortium.org/
https://www-iam.nies.go.jp/aim/
http://www.globalchange.umd.edu/gcam/
https://models.pbl.nl/image/index.php/IMAGE_framework
https://iiasa.ac.at/web/home/research/researchPrograms/Energy/MESSAGE.en.html
https://iiasa.ac.at/web/home/research/modelsData/GLOBIOM/GLOBIOM.en.html
https://ec.europa.eu/jrc/en/poles/model
https://www.pik-potsdam.de/research/transformation-pathways/models/remind/remind
https://www.witchmodel.org/
http://www2.centre-cired.fr/IMACLIM?lang=fr
https://iea-etsap.org/index.php/etsap-tools/model-generators/times
https://www.threeme.org/
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The review uses as much information as possible from a relevant set of scenarios from these models. 
Relevance is judged in two senses. Firstly, scenarios need to be consistent with the 1.5˚C target109 by 
the end of the century with low or no overshoot110. Secondly, scenarios should not rely heavily on the 
development of one particular negative emissions technology: bioenergy with carbon capture and 
storage111 (BECCS). This has been subject to much criticism, not least given concerns about food 
security. This review therefore focuses on scenarios with only a relatively limited reliance112 on BECCS. 
Applying these conditions gives a sample of 20 scenarios. 

Figure A10 presents the key statistics from this set of scenarios. The median cost is approximately 
€250/t CO2 in 2030 and €800/t in 2050. Two points warrant comment. Firstly, the variance in results 
across different scenarios in any one year is relatively large. For instance, the 75th percentile is 
approximately four times higher than the 25th percentile. This reflects a large degree of uncertainty on 
technological development, cost functions and consumer preferences, compounded with differences 
in modelling approaches and assumptions about the workings of the economy. 

Secondly, drawn from a relatively small sample, the results can be somewhat ‘’lumpy’’. For instance, 
the median value is largely flat for the decade 2035 to 2045, despite a more gradual rise in the 25th and 
75th percentile. As discussed below, this suggests that there may be little loss in information by 
smoothing over the longer time period. 

Figure A10 – Results from review of IAMC database. All values are in €2016/tCO2e. 

 

Placing the result into a technology perspective 

The results from the IAMC database give relatively high headline figures, notable for 2050. This section 
considers the broader need for higher carbon prices in driving deep decarbonisation through 
innovative technologies. 

                                                           
109 Following the IPCC SR15, this refers to a pathway of GHG emissions that provides an approximately one-in-two to two-

in-three chance, given the current knowledge of the climate response, of global warming either remaining below 1.5˚C 
or returning to 1.5˚C by around 2100 following an overshoot. An overshoot implies a peak followed by a decline achieved 
through anthropogenic removal of carbon dioxide exceeding remaining emissions globally. 

110 This is consistent with the SR15 Summary for Policymakers which focuses on pathways with no or limited (low) overshoot. 
111 This refers to carbon dioxide capture and storage (CCS) technology applied to a bioenergy facility. Depending on the total 

emissions of the supply chain, BECCS can remove carbon dioxide from the atmosphere. 
112 Following Aamaas et al (2019), after considering different approaches, a screening criterion of 500 GtCO2 cumulative 

storage from BECCS by 2100 is set, together with a yearly usage of 12 GtCO2 by 2100. 
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Many IAM model results reveal that up to one half of GHG emission reductions can be achieved using 
relative mature technologies with abatement costs below €250/tCO2e (the value for 2030). These 
opportunities are in the building sector, energy production, industry and agriculture. In practice, the 
major risk in these mature sectors is that the rate of deployment is too slow. Put differently, economic 
models typically do not capture well the barriers to investment stemming from a range of practical 
issues: poor information, asymmetries in information, policy uncertainty, behavioural elements, etc. 

Deep decarbonisation is required to cut the ‘’second half’’ of emissions. This typically depends on 
technologies that are not yet mature. In these sectors, abatement cost projections are typically above 
€500/tCO2e in 2050. The cost of deploying these technologies is surrounded by major uncertainties 
and estimates vary widely by source. Figure A11 reproduces some cost estimates for different 
technologies, as presented in France Stratégie (2018). 

Figure A11 – Costs of deploying various technologies 

 

 

Comparison with other results 

This section compares the results from the review above with relevant reference points. The obvious 
starting point is with the IPCC report on 1.5˚C, reproduced in Figure A12 (note the logarithmic y-axis). 
Given that this report also draws on the same IAMC database, it is perhaps no surprise that the results 
are similar. Under the same temperature goal assumption, the IPCC median results are around 
€240 per tonne in 2030, rising to close to €800 by 2050. 
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Figure A12 – IPCC Results from the Special Report on Global Warming of 1.5°C 

 

 

Source: Figure 2.26 IPCC 1.5. Notes: Median values in black lines. The number of scenarios included in box plots is indicated in the legend. 
The EIB results can be directly compared with the 1.5˚C low OS (low overshoot) scenario. Points S1, S2, S5 and LED refer to specific 
scenarios varying with respect to the availability of carbon sinks, notably bioenergy and CCS. Further information is available in the IPCC 
report or in CBR Chapter 2.  

In 2019, the French government commissioned a high-level review by France Stratégie of carbon 
pricing to help drive investment decisions. This commission made recommendations based in part on 
the IMACLIME, ThreeME and TIMES modelling work for net-zero GHG emissions in France by 2050. It 
recommends a shadow cost of €250 in 2030 and €775 in 2050 for the French economy. This is clearly 
very close to the median results of the IAMC database113. 

The results thus far refer to the shadow cost of carbon – i.e. where a carbon price is the sole instrument 
used to correct the carbon market failure. As presented in Figure A9 above, an alternative approach is 
to model the full range of planned policy initiatives (standards, regulations, other market-based 
instruments) alongside a carbon instrument (tax or cap-and-trade). This is the approach adopted by 
the European Commission in the PRIMES model (with associated satellite models), and reported in the 
European Commission's "A Clean Planet for all" (2018). This model includes a range of supportive EU 
climate policies in addition to carbon prices (e.g. under some scenarios, all new cars, vans and buses 
are zero tailpipe by 2040, the share of low-carbon gas in the gas network is 90%, etc.). Each of these 
supportive policies is associated with its own shadow cost. However, with the ‘’heavy lifting’’ of 

                                                           
113 In fact, the modelling results reported by France Stratégie, at least beyond 2040, are somewhat higher than the median 

values shown in Figure A10. This is natural given the modelling focus on net zero GHG emissions by 2050, which is a 
stricter target than the 1.5˚C target (by 2100) in the IAMC database models. However, as discussed in the report, given 
the uncertainties involved, it is useful to supplement the modelling results with a more explicit technological forecasting 
exercise. This concludes that with a shadow price ranging from €600 to €900/tCO2e by 2050, a cost-effective portfolio of 
enabling technologies to achieve net-zero goals should emerge. 

https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs-the-value-for-climate-action-final-web.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52018DC0773
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reducing emissions performed by other policies, there is only a more limited role for carbon pricing to 
drive down residual emissions to net zero. As a result, the model carbon price is €65/tCO2 in 2030114, 
reaching up to €350/tCO2 in 2050 under some scenarios. These two approaches can be seen as 
complementary: indeed, one interpretation would be that the likely shadow cost of all EU supportive 
policies, other than carbon pricing, would be at least115 €450 per tonne in 2050 (i.e. 800 – 350). 

The use of economic assessment, and carbon pricing in particular, varies across IFIs, in part reflecting 
mandates and business models. The World Bank Group and the EBRD refer to values presented in the 
2017 High-Level Commission on Carbon Pricing. This was also used as the basis of the previous review 
of the EIB figures in the context of the Energy Lending Policy. The Commission recommends values of 
“at least US$50-100/tCO2 by 2030 provided a supportive policy environment is in place.” These values 
can be seen as the residual carbon value, similar to the PRIMES model. 

Proposed EIB shadow cost of carbon 

In line with the commitment in the ELP, it is proposed to align the Bank’s shadow cost of carbon to 
reflect the best available evidence on the cost of meeting the Paris temperature targets. It is therefore 
proposed to anchor the EIB shadow cost in median values from the review of the IAMC database, as 
shown in Figure A10. Rounding out the median estimates in 2020, 2030 and 2050, and linearly 
interpolating for years in between gives the values in Table A6. 

Table A6: Recommended aligned EIB shadow cost of carbon (€2016/tCO2e) for the period 2020-2050. 

 
2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 

Value (€/tCO2e) 80 165 250 390 525 660 800 

These are values measured in real terms – i.e. in 2016 euros. To illustrate the profile, consider a project 
being considered for financing today. It will take four years to construct, and then operate from 2025 
for 20 years – i.e. to 2045. Emissions are forecast for each year of operation. For the first year of 
operation, emissions would be valued at €165 per tonne. The value of emissions estimated today to 
occur in 2030 would be valued at €250 per tonne. If the project is estimated today to emit in 2045, this 
would be valued at €660 per tonne. 

For the avoidance of doubt, these figures are only used to estimate the value of net carbon savings or 
emissions. Demand forecasts and other related aspects of economic analysis are driven by actual 
market price signals, influenced by the full range of supportive policies. 

                                                           
114 Taken from the latest European Commission modelling presented as part of the impact assessment of adopting a 50-55% 

emissions reduction target for 2030. 
115 Under textbook conditions, with a single externality, a carbon pricing instrument reaches the emissions target at least 

cost. In this sense, a range of supportive policies is likely to reach the target at a cost greater than, or equal to, least cost. 
One caveat, however, is that there are several market failures: research and development, asymmetric information, 
market power, etc. 

https://www.carbonpricingleadership.org/report-of-the-highlevel-commission-on-carbon-prices
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	1.20  Der Sonderbericht über 1,5  Celsius globale Erwärmung des Zwischenstaatlichen Ausschusses für Klimafragen (IPCC) belegt, dass wir sofort handeln müssen, um die langfristigen Temperaturziele zu erreichen. Die 2020er-Jahre gelten als kritisches Ja...
	1.21  Obschon die Summe der derzeitigen national festgelegten Beiträge nicht ausreicht, um bei den Temperaturzielen des Pariser Abkommens weiter auf der Zielgeraden zu bleiben, gibt es Grund zu Optimismus. In Übereinstimmung mit dem sogenannten Ratsch...
	1.22  Der Klimawandel und die Schädigung der Umwelt sind globale Herausforderungen. Ihre negativen Folgen verhindern in allen Ländern eine nachhaltige Entwicklung. Arme Länder und Entwicklungsländer, allen vorweg die am wenigsten entwickelten Länder, ...
	1.23  Ein Großteil dieser langfristigen Investitionen wird vom Privatsektor getragen. Dem öffentlichen Sektor kommen dabei drei wichtige Aufgaben zu: Erstens muss er einen zuverlässigen Rechtsrahmen schaffen. In der EU sollen der europäische Grüne Dea...
	1.24  Diese langfristige strukturelle Herausforderung muss parallel zur wirtschaftlichen, sozialen und regionalen Schlagseite der Coronavirus-Pandemie (Covid-19) gestemmt werden. Für die Volkswirtschaften und Staatsfinanzen ist die Pandemie eine Belas...
	Rolle der EIB-Gruppe beim europäischen Grünen Deal

	1.25  Die EIB-Gruppe ist die Bank der EU und damit bestens positioniert, um zu den langfristigen Zielen des europäischen Grünen Deals beizutragen. Als einer der weltweit größten Geldgeber für Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit verfügt sie über...
	1.26  Für die EIB ergeben sich große Chancen, das Außenhandeln der Union über Entwicklungsfinanzierungen stärker zu unterstützen und so sicherzustellen, dass auswärtiges Handeln, Klimaschutz und Entwicklungszusammenarbeit mehr sind als die Summe aller...
	1.27  Die EIB hilft der EU mit ihren besonderen Stärken und ihrem Know-how bei mehreren, miteinander verknüpften Kernzielen: (1) Unterstützung des Übergangs zu einer kohlenstoffarmen, klimaresistenten und ökologisch nachhaltigen Wirtschaft nach einem ...
	1.28  Durch den EIF gewinnt die EIB-Gruppe eine weitere, wichtige Dimension dazu. Über ihn fördert sie die Entwicklung eines breiteren innovativen, grünen Ökosystems: Von Risikokapitalfonds über Technologietransfer und Business Angels bis zu Eigenkapi...
	Paris-Ausrichtung der multilateralen Entwicklungsbanken

	1.29  Die multilateralen Entwicklungsbanken haben in enger Zusammenarbeit einen gemeinsamen Ansatz entwickelt, um ihre Aktivitäten auf die Ziele des Pariser Abkommens auszurichten. Der Klimabank-Fahrplan der EIB-Gruppe knüpft eng an diesen Rahmen an.
	1.30  Der Rahmen der multilateralen Entwicklungsbanken für die Paris-Ausrichtung fußt auf sechs Bausteinen (vgl. Tabelle 1.1 below). Von diesen ausgehend können konkrete Strategien für die Ausrichtung entwickelt werden.4F  Der ganzheitliche Rahmen geh...
	1.31  Der Klimabank-Fahrplan baut fest auf diesem Rahmen auf – er ist ein erstes, aussagekräftiges Anwendungsbeispiel, das alle sechs Bausteine abdeckt (vgl. Tabelle).
	1.32  Bei ihrem Ansatz muss die EIB-Gruppe ihrer Aufgabe als Klimabank der EU und den Zielen der EU (einschließlich der EU-Taxonomie) gerecht werden. In bestimmten Punkten bedeutet das, dass sie weiter gehen muss als im gemeinsamen Rahmen festgelegt.5F
	Zehn Jahre grüne Investitionen als Basis

	1.33  Der Klimafahrplan sollte im Kontext der Arbeit verstanden werden, die die EIB-Gruppe in den vergangenen Jahren für Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit geleistet hat, und auch vor dem Hintergrund der Erfolge seit 2015.
	Aktivitäten der vergangenen Jahre

	1.34  Im Jahr 2015 wurde die Klimastrategie der EIB angenommen, zwei Jahre später der erste Umsetzungsplan. Seither hat die EIB beim Klimaschutz große Fortschritte gemacht. Sie gehen weit über das reine Finanzierungsvolumen hinaus, wo die Bank ihre Zi...
	1.35  Im Zeitraum 2012–2019 förderte die EIB Klimamaßnahmen im Umfang von über 150 Milliarden Euro, davon mehr als 20 Milliarden Euro in Entwicklungsländern.6F  Von 25 Prozent im Jahr 2014 wuchs der Anteil der Klimafinanzierungen auf 31 Prozent im Jah...
	1.36  Mit Blick auf die Zusagen vom September 2015, die im Vorfeld der UN-Klimakonferenz 2015 in Paris (COP 21) erfolgten, liegt die EIB ebenfalls gut im Plan. Zwischen 2016 und 2019 förderte die EIB Klimainvestitionen in einem Umfang von 84 Milliarde...
	1.37  Der EIF erfasst Investitionen in Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit bislang noch nicht. Mit Investitionen in Energieeffizienz oder Öko-Innovation tragen die KMU und die anderen Unternehmen im Portfolio des EIF jedoch schon seit vielen Ja...
	1.38  In puncto Klimaresilienz hat die EIB im Februar 2019 ein System für die Klimarisikobewertung (CRA) eingeführt. Als wesentliche Neuerung durchlaufen jetzt alle neuen Projekte in der Prüfungsphase systematisch ein Vulnerabilitäts-Screening hinsich...
	1.39  Finanzierungen für den Umweltsektor sind seit Langem ein übergeordnetes Finanzierungsziel der EIB. Wenngleich die ökologische Nachhaltigkeit per se nicht anhand eines Ziels erfasst wurde, hat die EIB in den vergangenen drei Jahren (2017–2019) in...
	1.40  Die EIB-Gruppe fördert auch verschiedene Sektoren mit sozialer Wirkung (Gesundheit, Bildung usw.). Außerdem tragen ihre Finanzierungen in zahlreichen Regionen und Sektoren zur Gleichstellung der Geschlechter und zur Stärkung von Frauen in der Wi...
	1.41  Die EIB refinanziert ihre Finanzierungstätigkeit im Wesentlichen über die Emission von Anleihen an den internationalen Kapitalmärkten. Alle Anleiheerlöse fließen in die nachhaltige Entwicklung innerhalb und außerhalb Europas und tragen zu mehrer...
	1.42  Die Dokumentation von zwei Anleiheprodukten wurde 2018 auf die Taxonomie-Verordnung der EU abgestimmt: Klimaschutzanleihen (CAB) und Nachhaltigkeitsanleihen (SAB). 2007 begab die EIB die erste Klimaschutzanleihe und damit die weltweit erste grün...
	Bewertung der Fortschritte seit 2015

	1.43  Die Fortschritte bei der Klimastrategie sind in vielen Bereichen sichtbar, von denen einige besonders hervorstechen. Beim internen Wissensaufbau gelang beispielsweise ein Sprung nach vorne, indem Richtungsweisungen zu Klimaförderkriterien in ver...
	1.44  Die EIB hat ihre Klimazusagen jedes Jahr erfüllt und weitere Fortschritte erzielt. Bei der Wirksamkeit der Finanzierungen und vor allem beim Volumen für bestimmte Schwerpunkte (insbesondere Klimaanpassung und Klimaresilienz, ökologische Nachhalt...
	1.45  Seit knapp zehn Jahren verfolgt und erfüllt die EIB ehrgeizige Klimaziele. Die ökologische Nachhaltigkeit als neue Dimension ihres Kurses bringt jedoch viele zusätzliche Finanzierungsbereiche mit sich, die in den meisten Fällen noch sondiert und...
	Dialog mit den Stakeholdern

	1.46  Ein Kernaspekt bei der Ausarbeitung des Klimafahrplans war die Einbindung der Stakeholder. Im Oktober 2019 untersuchte die EIB die Fortschritte der Klimastrategie und lud die Stakeholder zu einem Workshop ein. Im Anschluss an die Verwaltungsrats...
	1.47  Auf der Webseite des Stakeholder-Dialogs zum Klimabank-Fahrplan kann ein zusammenfassender Bericht über das Verfahren und die Rückmeldungen heruntergeladen werden.
	Chapter 2. Beschleunigter Übergang durch grüne Finanzierungen
	Einführung

	2.1  Die EIB-Gruppe hat zugesagt, „im entscheidenden Zeitraum 2021–2030 Investitionen von 1 Billion Euro in Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit zu mobilisieren“. Darüber hinaus will die EIB, „den Anteil ihrer Finanzierungen“ in diesem Bereich n...
	2.2  Wie in Kapitel 1 beschrieben, gehört die EIB-Gruppe bereits zu den weltweit größten Geldgebern für den Klimaschutz. Seit 2012 hat sie rund 150 Milliarden Euro für Klimaprojekte bereitgestellt, davon 20 Milliarden Euro außerhalb der Europäischen U...
	2.3  Im Rahmen der neuen Zusagen wird die EIB-Gruppe grüne Projekte – das heißt Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit – stärker fördern. Unter den aktuellen Annahmen zum Gesamtfinanzierungsvolumen der EIB entspricht der angestrebte Anteil von 50 ...
	2.4  Das Finanzierungsvolumen der EIB-Gruppe stellt nach wie vor nur einen sehr geringen Anteil des Gesamtbedarfs an grünen Investitionen dar. Dies ist innerhalb Europas der Fall – und erst recht bei weltweiter Betrachtung. Eine zentrale Messgröße ist...
	2.5  Das Kapitel ist wie folgt gegliedert: In einem ersten Schritt werden die wichtigsten Bereiche vorgestellt, die von der zusätzlichen Unterstützung der EIB-Gruppe profitieren werden. Diese sind auf die wichtigsten Schwerpunktbereiche des europäisch...
	Schwerpunktbereiche für grüne Investitionen

	2.6  Die Unterstützung der EIB-Gruppe für Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit kann auf zwölf Schwerpunktbereiche heruntergebrochen werden. Davon beziehen sich zehn direkt8F  auf den europäischen Grünen Deal, wie aus Abbildung 2.2 hervorgeht. In...
	2.7  Durch die Ausrichtung auf diese Schwerpunktbereiche soll sichergestellt werden, dass der politische Rahmen der EU von der EIB-Gruppe vollständig eingehalten wird. Dies gilt auch für die Ziele, und im weiteren Sinne, die Verwendung von EU-Haushalt...
	Schwerpunkt 1: Verbesserung der Resilienz gegenüber Klimaveränderungen

	2.8  Selbst mit umfangreichen Investitionen zur Emissionsreduktion sind große Teile der Welt weiterhin stark von aktuellen und künftigen Klimaänderungen betroffen. Die globale Durchschnittstemperatur ist bereits um etwa 1,0 Grad Celsius gegenüber den ...
	2.9  Global betrachtet, dürften die Entwicklungsländer aufgrund ihrer geografischen Lage, der Qualität ihrer Infrastruktur und ihrer wirtschaftlichen Struktur am härtesten betroffen sein. Der zunehmende Wettbewerb um fruchtbares Land und die sich vers...
	2.10  Die aktuellen Investitionen reichen nicht aus. Es gibt immer noch große Investitionshemmnisse, die die Fähigkeit der Länder, Städte, Menschen und Unternehmen beeinträchtigen, den wachsenden Bedrohungen durch den Klimawandel zu begegnen. Dies ist...
	2.11  Anfang 2021 wird die Europäische Kommission eine neue EU-Anpassungsstrategie vorstellen. Nach einer positiven Beurteilung der EU-Anpassungsstrategie 2013 hat sie eine Blaupause für eine neue, ehrgeizigere EU-Strategie zur Anpassung an den Klimaw...
	2.12  Die EIB wird versuchen, die neue EU-Anpassungsstrategie zu unterstützen. Im Zusammenhang mit dem Wiederaufbauprogramm NextGenerationEU kann sie Europa beim Aufbau langfristiger Resilienz helfen. Über die letzten Jahre sammelte die EIB umfangreic...
	2.13  Die EIB wird ihren Ansatz auf drei Ebenen stärken. Erstens wird sie sich verstärkt darum bemühen, dass alle von ihr unterstützten Projekte auf die aktuellen Klimaschwankungen und künftigen Klimaänderungen abgestimmt sind, in Einklang mit den Res...
	2.14  Zweitens wird die EIB-Gruppe aktiv Möglichkeiten für Investitionen in die Entwicklung und Einführung klimaresilienter Technologien, Produkte und Dienstleistungen nutzen. Angesichts steigender Klimarisiken dürfte der Bedarf an Investitionen in de...
	2.15  Außerdem wird die steigende Gefahr von Wetterextremen die Nachfrage nach transformativen technischen Lösungen und Investitionen in Vorkehrungen für Extremereignisse, den Wiederaufbau und die Notfallplanung befeuern. Dieser Bereich hat einen star...
	2.16  Drittens wird die EIB-Gruppe auch versuchen, mit Kunden an der Weiterentwicklung ihrer Ansätze für Klimaresilienz zu arbeiten. Beratung spielt hier eine wichtige Rolle, beispielsweise in der Zusammenarbeit mit Unternehmen, Banken und öffentliche...
	2.17  Um die künftige Anpassungsstrategie der EU vollumfänglich zu unterstützen, wird die EIB in Einklang mit ihrer Ambition als Klimabank der EU gegen Ende des Jahres 2021 einen detaillierten Anpassungsplan vorlegen. Damit will sie Investitionen in d...
	Schwerpunkt 2: Energieeffizientere Gebäude

	2.18  Die Sanierung des vorhandenen Gebäudebestands ist eine enorme Herausforderung. Nahezu die Hälfte aller Wohnimmobilien in Europa wurde vor 1970 gebaut. Damals wurde dem Energieverbrauch keine Bedeutung beigemessen, weder in Bezug auf die verwende...
	2.19  Die EIB-Gruppe hat in den vergangenen Jahren umfangreiche Erfahrungen bei der Förderung von energetischen Gebäudesanierungen gesammelt. In erheblicher Höhe werden die Gelder mittels Durchleitungsdarlehen und Garantien über Partnerinstitute verge...
	2.20  Diese Art der finanziellen Förderung wird durch die Unterstützung der EIB für technische Hilfe und Beratung ergänzt, um die Durchführung von Sanierungsprojekten voranzubringen. Seit zehn Jahren verwaltet die EIB im Auftrag der Europäischen Kommi...
	2.21  Die Finanzierungspolitik der EIB im Energiesektor trägt dem Ausmaß des bevorstehenden Sanierungskraftakts Rechnung. Sie hat den Weg für die europäische Initiative zur Gebäudesanierung (EIB-R) geebnet. Diese kombiniert die Finanzierungserfahrung ...
	Schwerpunkt 3: Förderung von sauberer Energie

	2.22  Klimaneutralität verlangt die massive Einführung von kohlenstoffarmen Energietechnologien als Grundlage für die weitere Elektrifizierung der Wirtschaft und für die Einführung erneuerbarer und kohlenstoffarmer Brennstoffe, insbesondere von kohlen...
	2.23  In der Energiefinanzierungspolitik der EIB ist festgelegt, wie die EIB die Dekarbonisierung der Energieversorgung unterstützen will – u. a. durch Förderung der Marktintegration, der regionalen Zusammenarbeit und der Erzeugung und Integration ern...
	2.24  Die Finanzierungspolitik der EIB im Energiesektor unterstreicht die Unterstützung für den langfristigen Ausbau der Energienetze. Im Strombereich wird die Bank besonders jene Projekte vorrangig behandeln, die die Integration erneuerbarer Energien...
	2.25  Außerhalb der EU gibt es ebenfalls Möglichkeiten, die Einführung von Erneuerbare-Energien-Technologien zu fördern. Dabei haben eine Reihe von Entwicklungs- und Schwellenländern großes Potenzial, sich zu Zentren für erneuerbare Energien zu entwic...
	Schwerpunkt 4: Intelligentere, nachhaltigere Verkehrssysteme

	2.26  Die Dekarbonisierung des Verkehrssektors ist keine einfache Aufgabe, auch wenn jüngste Markt- und Technologieentwicklungen vielversprechend sind. Der Verkehrsträgerwechsel zugunsten von elektrifizierten bzw. effizienten Verkehrsträgern ist Teil ...
	2.27  Die EIB-Gruppe hat bereits viele Bahn-, U-Bahn- und Hafenprojekte in ihrem Portfolio und wird auch künftig die Verkehrsarten mit dem geringsten Emissionsausstoß fördern. Vor allem bei großen, kapitalintensiven Verkehrsinfrastrukturprojekten kann...
	2.28  In den vergangenen Jahren hat sich die EIB-Gruppe im Rahmen der Fazilität für umweltfreundlicheren Verkehr verstärkt für die beschleunigte Entwicklung neuerer Technologien wie E-Mobilität und Digitalisierung eingesetzt. Finanzierungskosten spiel...
	Schwerpunkt 5: Nachhaltigere Industrie

	2.29  Um in einer klimaneutralen Wirtschaft wettbewerbsfähig zu sein, muss die Industrie die Art, wie sie Energie verbraucht und ihre Produkte herstellt, maßgeblich ändern. Notwendig sind Investitionen in Ressourcen- und Energieeffizienz, höhere Mater...
	2.30  Die EIB-Gruppe unterstützt die Entwicklung und Einführung innovativer industrieller Lösungen. Sie engagiert sich über den gesamten Finanzierungszyklus: von Startkapital für Ideen in der Frühphase bis hin zu vorrangigem Fremdkapital. Der EIF will...
	2.31  Die EIB-Gruppe wird in allen Regionen, in denen sie tätig ist, ihre Aktivitäten in Bezug auf die Kreislaufwirtschaft verstärken. Die Entwicklung von Produkten und Materialien nach den Kriterien Langlebigkeit, Wiederverwend- und Wiederverwertbark...
	Schwerpunkt 6: Beseitigung der Umweltverschmutzung

	2.32  Umweltverschmutzung stellt ein klassisches Marktversagen und eine globale Herausforderung dar. Bei vielen Aktivitäten des privaten Sektors werden allgemeine Umwelt- und Gesundheitskosten immer noch unvollkommen internalisiert. Durch Regulierungs...
	2.33  Die EIB-Gruppe wird ihre Unterstützung für Projekte zur Beseitigung von Umweltverschmutzung in verschiedenen Sektoren in allen Ländern, in denen sie tätig ist, ausweiten. Teilweise ergibt sich dies als Zusatznutzen im Rahmen von Projekten für sa...
	2.34  Zusätzliche Investitionen sind notwendig, um neue Herausforderungen zu bewältigen, sei es die Verschmutzung durch Mikroschadstoffe, die durch die konventionelle Abwasserbehandlung nicht entfernt werden, oder durch Plastikmüll. Angesichts der gro...
	Schwerpunkt 7: Schutz der Natur

	2.35  Biodiversität ist lebenswichtig. Die Natur liefert uns Nahrung, Heilmittel und Rohstoffe, sie bietet uns Erholung und ist wichtig für unser Wohlbefinden und unsere Gesundheit. Allein gemessen an der engen Definition der volkswirtschaftlichen Ges...
	2.36  Die EIB-Gruppe hat in den vergangenen Jahren aktiv an der Entwicklung von Finanzierungsmechanismen gearbeitet, die Mittel des Privatsektors für den Erhalt der Biodiversität und naturnahe Lösungen zur Anpassung an den Klimawandel und zur Stärkung...
	2.37  Die Forstwirtschaft spielt eine wichtige Rolle bei der CO2-Abscheidung und -Speicherung, der Förderung der Biodiversität und der Bereitstellung von Ökosystemleistungen. Die EIB-Gruppe wird versuchen, langfristige Investitionen in die Forstwirtsc...
	2.38  Der europäische Grüne Deal hat eine starke externe Dimension, die für seine Umsetzung eine wichtige Rolle spielt. Sowohl die neue EU-Biodiversitätsstrategie für 2030 als auch die EU-Forststrategie beinhalten weitreichende internationale Ziele. D...
	2.39  Die EIB-Gruppe wird auch ihre Unterstützung für große Investitionsprogramme zur Wiederherstellung und Sanierung geschädigter Flächen (z. B. Bekämpfung der Bodenerosion und Wüstenbildung, Verhütung/Bekämpfung von Flächenbrand) ausweiten, wodurch ...
	Schwerpunkt 8: Vom Hof auf den Tisch

	2.40  Das Lebensmittelsystem in Europa gilt als sicher, vielfältig und qualitativ hochwertig. Es muss auch nachhaltig sein. Deshalb hat die Europäische Kommission im Rahmen des europäischen Grünen Deals unlängst die Strategie Vom Hof auf den Tisch vor...
	2.41  Um die Umstellung auf ein gerechtes, gesundes und umweltfreundliches Nahrungsmittelsystem innerhalb und außerhalb der EU zu ermöglichen und zu beschleunigen, sind Beratungsdienste, innovative Finanzierungsinstrumente, aber auch Forschung, Entwic...
	2.42  Angesichts der Bedeutung von KMU und Midcap-Unternehmen in diesem Sektor sind über Intermediäre geleitete Finanzprodukte ein zentrales Element für die Unterstützung der Biowirtschaft durch die EIB-Gruppe. Im Rahmen von InvestEU, des Instruments ...
	2.43  Diese Bemühungen werden ergänzt durch die verstärkte Förderung von Unternehmen und Genossenschaften, die in FEI investieren. Auch Biowirtschaftsprojekte in ländlichen Gegenden, ländliche Infrastruktur und die Entwicklung von Beratungsprogrammen ...
	Schwerpunkt 9: Nachhaltige Städte und Regionen

	2.44  Die Hälfte der Weltbevölkerung wohnt in Städten. Sie verbrauchen zwei Drittel der gesamten Energie weltweit und 70 Prozent der natürlichen Ressourcen und erzeugen über 70 Prozent aller CO2-Emissionen. Klimawandel und Umweltverschmutzung stellen ...
	2.45  Die EIB-Gruppe kann über ihren bestehenden Ansatz Investitionsprogramme von Städten und Regionen fördern. Diese Programme – etwa für den sozialen Wohnungsbau oder strategische ÖPNV-Projekte – werden zunehmend in Partnerschaft mit der EU, Städte-...
	2.46  Die EIB-Gruppe kann Investitionen in nachhaltige Stadtentwicklung durch Beratung unterstützen. URBIS ist eine neue, eigens entwickelte Plattform für urbane Investitionen und Beratung, die Stadtverwaltungen hilft, Investitionen einfacher und schn...
	Schwerpunkt 10: Ein grüneres Finanzsystem12F

	2.47  Im breiteren Kontext der Kapitalmarktunion verabschiedete die Europäische Kommission 2018 einen Aktionsplan zur Finanzierung nachhaltigen Wachstums. Ziel des Aktionsplans sind die Neuausrichtung von Kapitalströmen zugunsten einer nachhaltigeren ...
	2.48  Die EIB-Gruppe trägt zu diesem Programm bei. Die EIB hat an der Ausarbeitung des Aktionsplans und in der Folge an der Entwicklung der EU-Taxonomie für grüne, nachhaltige Aktivitäten und dem EU-Standard für grüne Anleihen mitgewirkt. Darüber hina...
	2.49  Die EIB beabsichtigt, ihre Klimaschutzanleihen (CAB) und Nachhaltigkeitsanleihen (SAB) schrittweise am vorgeschlagenen EU-Standard für grüne Anleihen auszurichten. Als erster Emittent hat sie dies in der CAB- und SAB-Dokumentation im Abschnitt z...
	2.50  Die EIB wird sich auch aktiv bemühen, ihr Wissen an andere potenzielle Emittenten grüner Anleihen weiterzugeben. Indem sie ihnen bei der Entwicklung und Vermarktung von Produkten, die der EU-Taxonomie entsprechen, hilft, kann sie zur Ausweitung ...
	Schwerpunkt 11: Globaler Vorreiter beim grünen Wandel

	2.51  Die EU übernimmt international weiterhin eine führende Rolle, um eine ehrgeizige und erfolgreiche Umsetzung des Pariser Abkommens und der UN-Nachhaltigkeitsziele sicherzustellen. Einerseits, indem sie ihre eigenen Erfahrungen bei der Gestaltung ...
	2.52  Im Zusammenhang mit der „Kopenhagen-Vereinbarung“13F  stellt die EIB eine wichtige Quelle für finanzielle Unterstützung der EU dar. Im Jahr 2015 sagte die Bank zu, den Anteil ihrer Klimafinanzierungen in Entwicklungsländern bis 2020 auf 35 Proze...
	2.53  Die EIB wird nicht nur ihr Finanzierungsvolumen erhöhen, sondern auch in enger Zusammenarbeit mit der Europäischen Kommission, dem Europäischen Auswärtigen Dienst und den EU-Delegationen Möglichkeiten suchen, um ihre Unterstützung für Partnerlän...
	Weiterentwicklung des Geschäfts der EIB-Gruppe

	2.54  Der vorangegangene Abschnitt rückt das Ausmaß der Investitionen in den Vordergrund, die für die Erreichung der EU-Klimaziele notwendig sind, und das Thema Innovation, das sich wie ein roter Faden durchzieht. Die EIB-Gruppe verfügt über eine Reih...
	2.55  Die EIB-Gruppe wird sich weiterhin auf Bereiche stützen, in denen sie einen komparativen Vorteil hat. Sie kann beispielsweise große Erfolge bei der Finanzierung umfangreicher Investitionen in kohlenstoffarme Verkehrsmittel und bei der CO2-armen ...
	2.56  Die EIB-Gruppe wird auch ihre bestehenden Kapazitäten weiterentwickeln, um bestimmte festgestellte Investitionslücken zu schließen. Deshalb wird sie versuchen, die Wirksamkeit ihrer Finanzierungsaktivitäten zu verstärken, indem sie innovative In...
	2.57  Die EIB-Gruppe wird auch ihre Risikobereitschaft und Risikotragfähigkeit überprüfen müssen. Dazu gehört unter anderem, wie sie Merchant-, Technologie- und Nachfragerisiken absorbiert (Letztere spielen beispielsweise bei der Entwicklung von grüne...
	2.58  Um die Gewinnung von Neugeschäft und den Aufbau einer Projektpipeline zu unterstützen, wird die EIB-Gruppe den breiten Dialog mit Stakeholdern innerhalb und außerhalb der EU suchen – zum Beispiel mit der Europäischen Kommission, nationalen und r...
	Innovation bei allen Produkten und Dienstleistungen der EIB-Gruppe

	2.59  Dieser Abschnitt untersucht, wie die EIB-Gruppe ihre Produkte und Dienstleistungen ausbauen kann – mit dem Ziel, die oben beschriebene Weiterentwicklung des Geschäfts zu unterstützen, Investitionen zur Erfüllung zentraler Investitionsbedarfe und...
	Stärkung des Beratungsangebots

	2.60  Beratungsdienste können im gesamten Projektzyklus und über das gesamte Spektrum der Wirtschaftszweige Mehrwert schaffen. Im Vorfeld förmlicher Finanzierungsvorschläge hilft beratende Unterstützung Geschäftspartnern, technisch oder wirtschaftlich...
	Stärkung des Angebots an Finanzprodukten

	2.61  Die EIB-Gruppe verfügt bereits über eine breite Produktpalette, die sie nutzen kann, um ihre Ziele als Klimabank der EU zu erreichen (vgl. Abschnitt zu den Schwerpunktbereichen). Der Produktmix wird bislang erfolgreich eingesetzt, um in den unte...
	2.62  Die EIB-Gruppe wird versuchen, höhere Investitionen in Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit mithilfe von Mandaten zu fördern. Ein Mandat ist eine Partnerschaft zwischen der EIB-Gruppe und Dritten, um gemeinsame Ziele zu erreichen. Die Part...
	2.63  Fazit: Gemäß ihren aktuellen Plänen wird die EIB-Gruppe spätestens 2025 jährlich Finanzierungen von ca. 30 Milliarden Euro für Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit unterzeichnen. Das vorliegende Kapitel beschreibt Optionen für die Weiteren...
	2.64  Die EIB wird ihren Ansatz für die Förderung dieser Schwerpunktbereiche von Zeit zu Zeit überprüfen, häufig im Zusammenhang mit Entwicklungen auf EU-Ebene (z. B. Überprüfung der Finanzierungspolitik der EIB im Verkehrssektor oder des Ansatzes in ...
	2.65  Die Arbeit an Schwerpunktbereichen unterstreicht die Notwendigkeit einer gezielten Weiterentwicklung des Geschäfts sowie von neuen oder Nischenprodukten und -instrumenten, um auf bestimmte Ziele hinzuarbeiten, konkrete Finanzierungslücken zu sch...
	Chapter 3. Ein gerechter Übergang für alle
	3.1  Als Klimabank der EU ist sich die EIB-Gruppe bewusst, dass beim Übergang weder Menschen noch Orte abgehängt werden dürfen. Dies ist vor allem für Regionen wichtig, in denen der Arbeitsmarkt und die Einkommen immer noch stark von CO2-intensiven Br...
	3.2  Die Förderung der Kohäsion zählte bei Gründung der EIB im Jahr 1958 zu den „Raisons d’être“. Dass die Kohäsion nach wie vor zu den wichtigsten Prioritäten gehört, spiegelt sich in der Zielmarke für Kohäsionsfinanzierungen von 30 Prozent pro Jahr ...
	3.3  Außerhalb der EU berührt ein gerecht und inklusiv gestalteter Übergang die Thematik soziale Entwicklung und Klimawandel. Selbst im Szenario eines Temperaturanstiegs von 1,5 Grad Celsius sind einige Regionen der Welt stark von Risiken durch den Kl...
	Ein gerechter Übergang in der EU

	3.4  Der Umbau zu einer emissionsneutralen Wirtschaft bis 2050 samt deutlicher Emissionssenkung bis 2030 stellt Regionen, die von CO2-intensiven Aktivitäten abhängig sind, vor tief greifende soziale und wirtschaftliche Herausforderungen. Kurzfristig b...
	3.5  Ein gerechter Übergang ist keine singuläre Angelegenheit. Er bedingt zahlreiche Veränderungen, um für die am stärksten betroffenen Gebiete eine ausgewogene, integrierte territoriale Entwicklung und eine wirtschaftliche Zukunft sicherzustellen. Di...
	3.6  Für die am stärksten betroffenen Gemeinschaften bedeutet der Übergang, dass sie unbekanntes Terrain betreten. Während sie radikale Anpassungen in Bezug auf ihren Energiemix und enorme Investitionen in die Energieeffizienz von Gebäuden und Produkt...
	3.7  Der Mechanismus für einen gerechten Übergang (JTM) soll beim Übergang helfen und sicherstellen, dass niemand auf der Strecke bleibt. Er ist fester Bestandteil des Investitionsplans für ein zukunftsfähiges Europa und dürfte während der Laufzeit de...
	Stärkerer Beitrag der EIB-Gruppe

	3.8  Die EIB-Gruppe setzt ihre großen Erfolge bei der Unterstützung des Umbaus und der wirtschaftlichen Umstrukturierung ehemaliger kohle- und CO2-intensiver Regionen fort und finanziert eigenständige Umweltsanierungsprojekte sowie sektorübergreifende...
	3.9  Um zur Bewältigung der sozioökonomischen Herausforderungen beizutragen, die in einigen Regionen mit dem Übergang zu einer klimaneutralen EU-Wirtschaft bis 2050 einhergehen, setzt die EIB-Gruppe ihre Finanzierungen und beratende Unterstützung für ...
	3.10  Der Fonds für einen gerechten Übergang (Säule 1) stellt im Rahmen des JTM 17,5 Milliarden Euro an EU-Zuschüssen für die am stärksten betroffenen Regionen bereit, was einen nationalen Kofinanzierungsbeitrag in der Größenordnung von rund 10 Millia...
	3.11  Die EIB-Gruppe unterstützt den JTM auch aktiv unter InvestEU (Säule 2). Innerhalb ihres Mandats, 75 Prozent des InvestEU-Programms umzusetzen, fördert sie Projekte, die den vom Übergang zur Klimaneutralität am stärksten betroffenen Regionen zugu...
	3.12  Die EIB wird Finanzierungspartner der Darlehensfazilität für den öffentlichen Sektor des Mechanismus für einen gerechten Übergang (Säule 3). Die Darlehensfazilität für den öffentlichen Sektor dürfte im Zeitraum 2021–2027 Gesamtinvestitionen von ...
	3.13  Ein wichtiges Element des Angebots der EIB-Gruppe sind Mikrofinanzierungsinstrumente, die sich an schwächere Bevölkerungsgruppen und Menschen richten, die ein Sozialunternehmen gründen möchten. Über das EaSI-Garantieinstrument, das der EIF verwa...
	3.14  Die Beratungsdienste der EIB werden die Umsetzung der drei Säulen des JTM unterstützen und dabei auf ihre umfassenden Erfahrungen bei der Förderung der Kohäsionspolitik zurückgreifen. Jede Stadt oder Region vollzieht den Übergang auf ihre eigene...
	3.15  Die EIB-Gruppe bereitet weiter ihre Unterstützung für den Mechanismus für einen gerechten Übergang vor. Mehrere wichtige, generelle Punkte (z. B. Rechtsgrundlage, förmliche Auswahl der Regionen) müssen allerdings noch von der EU genehmigt werden...
	Soziale Entwicklung und Klimawandel weltweit
	Zentrale Investitionsthemen


	3.16  Im vorangegangenen Abschnitt wird anhand eines Beispiels verdeutlicht, wie eng der Klimawandel in Europa mit den Lebensgrundlagen der Menschen verknüpft ist. In diesem Fall wirkt sich der rasche Übergang, um die Klimafolgen abzumildern, auf best...
	3.17  In anderen Fällen wird sich der Klimawandel – selbst in einem Szenario rascher Emissionsreduktion – weiterhin auf den Menschen, die Wirtschaft und die Natur auswirken. Bereits jetzt haben Klimawandel und Umweltzerstörung gravierende Folgen für d...
	3.18  Zielgerichtete Investitionen leisten nicht nur einen Beitrag zum grünen Übergang, sondern auch zur sozialen Entwicklung. Sozial verantwortungsvolle Klimamaßnahmen stärken den Nutzen für das Klima und die Umwelt und bieten häufig auch Geschäfts- ...
	3.19  Was die Bekämpfung der Ursachen des Klimawandels betrifft, sind beispielsweise Investitionen in die Energieeffizienz erforderlich, um die Energiearmut in Europa zu verringern, sowie die Förderung eines CO2-armen öffentlichen Verkehrs, der auf di...
	3.20  Auf der Anpassungsseite können Investitionen helfen, dass Klein- und Subsistenzbauern – insbesondere Bäuerinnen und Junglandwirte –, einen besseren Zugang zu einer klimaresilienten Landwirtschaft und Bewässerung sowie zu Ernte- und Klimarisikenv...
	3.21  Auf der Umweltseite müssen Synergien zwischen Umweltmaßnahmen und sozialer Entwicklung in den Mittelpunkt gerückt werden. Dabei gibt es reichlich Möglichkeiten im Bereich der naturnahen Lösungen und der nachhaltigen Forstwirtschaft, die auf loka...
	Stärkung des Beitrags der EIB-Gruppe

	3.22  Die EIB-Gruppe engagiert sich bereits erfolgreich für die Gleichstellung der Geschlechter18F , soziale Teilhabe, Krisenfestigkeit und Konfliktsensitivität. Darauf will sie künftig aufbauen und in Projekte investieren, die in Einklang mit dem Par...
	3.23  Die EIB setzt sich weiter für die soziale Entwicklung im weiteren Sinne ein und konzentriert sie sich dabei verstärkt auf zwei zentrale Themen, die einen wesentlichen Einfluss auf die soziale Entwicklung, ökologische Nachhaltigkeit und Klimaschu...
	Chapter 4. Förderung Paris-konformer Projekte
	4.1  Der Verwaltungsrat der EIB sagte 2019 zu, „bis Ende 2020 alle Finanzierungsaktivitäten auf die Grundsätze und Ziele des Pariser Klimaschutzabkommens auszurichten“. Mit anderen Worten, die Finanzierungen der EIB-Gruppe werden „grüner“. In diesem K...
	4.2  Der Gedanke der „Ausrichtung“ ist schon im Pariser Abkommen angelegt. Wie in Anhang 1 beschrieben, verpflichten sich die Unterzeichner dazu, „Finanzmittelflüsse in Einklang zu bringen mit einem Weg hin zu einer hinsichtlich der Treibhausgase emis...
	4.3  Das Bekenntnis zur Paris-Ausrichtung gilt für alle Finanzierungsaktivitäten. Deshalb wird im Folgenden ein Rahmen für die Ausrichtung der Finanzierungs-19F , Beratungs- und Treasury-Operationen20F  der EIB-Gruppe abgesteckt. Zunächst wird die Par...
	4.4  Der Rahmen für die Paris-Ausrichtung wird in erster Linie durch den öffentlichen Charakter der EIB-Gruppe bestimmt. Die EIB-Gruppe ist jedoch auch ein dem Vorsichtsprinzip verpflichtetes Finanzinstitut, das den Best Practices des Bankwesens und d...
	4.5  Im Mittelpunkt dieses Kapitels steht das Klima. Das Kapitel erläutert, was die Selbstverpflichtung des EIB-Verwaltungsrats zur Paris-Ausrichtung bedeutet. Es ist jedoch im größeren Kontext der Taxonomie-Verordnung der EU zu sehen. Das Pariser Abk...
	4.6  Die EIB-Gruppe wird ihre Aktivitäten ab Ende 2020 am Pariser Abkommen ausrichten. Damit dies reibungslos vonstattengeht, gilt der nachfolgend beschriebene Ausrichtungsrahmen für alle Projekte, für die ab dem 1. Januar 2021 eine Genehmigung für de...
	4.7  Der Aufbau dieses Kapitels sieht wie folgt aus: Die beiden ersten Abschnitte befassen sich mit der Ausrichtung neuer Projekte – erstens im Kontext geringerer THG-Emissionen und zweitens im Hinblick auf die Klimaresilienz. Der dritte Abschnitt bet...
	Neue Projekte auf den Dekarbonisierungspfad bringen
	Allgemeiner Ansatz


	4.8  Wie in Anhang 1 beschrieben, zielt das Pariser Abkommen darauf ab, den Anstieg der globalen Durchschnittstemperaturen „deutlich unter 2˚C über dem vorindustriellen Niveau zu halten und Anstrengungen zu unternehmen, um ihn auf 1,5˚C zu begrenzen“....
	4.9  Wenn die EIB-Gruppe heute über eine Finanzierung entscheidet, muss sie berücksichtigen, ob diese mit einem solchen Pfad vereinbar ist. Dazu ist es naheliegend, zunächst auf die Ergebnisse globaler oder regionaler Modelle zu schauen. Für die EU si...
	4.10  Aber auch wenn globale oder regionale Modellergebnisse herangezogen werden, gilt es immer noch zu beurteilen, ob eine Investition heute gefördert werden soll. Modellergebnisse sind eine Hilfe, aber sie erfordern immer auch eine Interpretation. E...
	4.11  Zweitens liegt bei den Modellergebnissen das Hauptaugenmerk in der Regel auf einer Effizienzfrage: Wie können Emissionen möglichst kostengünstig gesenkt werden? Die soziale Gerechtigkeit zwischen Ländern oder Regionen wird dabei nicht berücksich...
	4.12  Aufgrund dieser Unterschiede bei den Modellergebnissen kann es schwierig sein zu entscheiden, ob ein einzelnes Projekt in einem bestimmten geografischen Raum Paris-konform ist. Es wäre vielleicht hilfreicher, die Frage aus Sicht der Risikobewert...
	4.13  Dabei sind die folgenden Aspekte zu beachten. Erstens muss die EIB-Gruppe häufig innerhalb einer bestimmten Frist darüber entscheiden, ob ein Projekt gefördert werden soll oder nicht. Der Rahmen für die Paris-Ausrichtung muss deshalb relativ ein...
	4.14  Zweitens sind sowohl die finanziellen als auch die personellen Ressourcen der EIB begrenzt. Die EIB-Gruppe fördert nicht die gesamte Wirtschaft. Wenn sie festlegt, wie sie die Paris-Ausrichtung in einem bestimmten Sektor gewährleistet, stellt si...
	4.15  Drittens wurde der unten dargelegte Ansatz unter Berücksichtigung anderer wichtiger Referenzpunkte entwickelt. Dazu gehört vor allem die Empfehlung der Sachverständigengruppe für die EU-Taxonomie (vgl. Kapitel 5). Besonders relevant sind die vor...
	4.16  Ein zweiter wichtiger Referenzpunkt betrifft den gemeinsamen Ansatz der MDB. Die Arbeitsergebnisse aus dem Baustein 1 (BB1) des MDB-Charakterisierungsrahmens für die Ausrichtung auf das Klimaschutzziel des Pariser Abkommens waren von zentraler B...
	4.17  Der im Folgenden beschriebene Rahmen für die Paris-Ausrichtung ist für die EIB-Gruppe als Klimabank der EU angemessen. Andere Institutionen und Organisationen mit anderen Zielen und Geschäftsmodellen können aus guten Gründen zu anderen Schlüssen...
	Sektorbezogener Ansatz

	4.18  Zunächst werden hier Auswirkungen beschrieben, die ein Pfad zu den Emissionszielen 2030 und zur Treibhausgasneutralität bis 2050 für die wichtigen Emissionssektoren in der EU hätte. Im Geist des Grundsatzes der gemeinsamen, aber differenzierten ...
	4.19  Dieser Abschnitt stellt die wichtigsten Grundsätze und Ergebnisse des Ausrichtungsrahmens vor. In den Tabellen in Anhang 2 wird eine umfassende Liste sektoraler Kriterien vorgelegt. So erschöpfend die Tabellen sein sollen, es werden zweifellos a...
	Ansatz innerhalb der EU

	4.20  Innerhalb der EU müssen alle Projekte auf einen Pfad zur Treibhausgasneutralität bis 2050 ausgerichtet werden. Nachfolgend wird beschrieben, wie die EIB die Ausrichtung auf dieses Ziel in verschiedenen Sektoren sicherstellen will.
	Energie

	4.21  Um bis 2050 Treibhausgasneutralität zu erreichen, muss die Energieeffizienz gesteigert werden, es müssen schnell erneuerbare Energiequellen und die dazugehörigen Speichermöglichkeiten erschlossen werden, die Nutzung fossiler Brennstoffe ohne Emi...
	4.22  Vor der Betrachtung anderer Sektoren ist noch auf einen Punkt hinzuweisen, der mit der Paris-Ausrichtung von stromverbrauchenden Aktivitäten zu tun hat. Innerhalb der EU deuten die Investitionsmuster der letzten fünf Jahre darauf hin, dass der S...
	Verkehr

	4.23  Neben der Stromerzeugung ist der Verkehr die größte Quelle von Treibhausgasemissionen in der EU. Anders als in der Stromerzeugung und fast allen anderen Sektoren nehmen die THG-Emissionen im Verkehrssektor weiterhin zu. Wie Abbildung 4.3 zeigt, ...
	4.24  Wie in Kapitel 2 dargelegt, erfordert die Dekarbonisierung des Verkehrssektors eine Kombination von Maßnahmen: Verbesserung der Fahrzeugeffizienz, Verlagerung von Passagieren und Fracht weg von emissionsintensiven zu emissionsarmen Verkehrsträge...
	4.25  Öffentliche Verkehrsmittel. Ein großer Teil dieses Systems ist elektrifiziert (z. B. U-Bahnen, der größte Teil des Schienenverkehrs und immer mehr Busse). Nach der Logik von Punkt 4.22 gilt dieser Bereich deshalb als Paris-konform. Für die öffen...
	4.26  Luftfahrt: Im Bereich der Luftfahrt ist der Pfad zur Dekarbonisierung weniger klar. Dies wurde in vielen Beiträgen im Stakeholder-Dialog über den Klimabank-Fahrplan deutlich. Es gibt in diesem Sektor im Wesentlichen drei Optionen zur Senkung der...
	4.27  Das Nachfragemanagement wird wahrscheinlich mit der Zeit immer wichtiger. Die höheren Kohlenstoffpreise (oder Preise für Emissionszertifikate (EUA) in Europa), die zum Erreichen der Klimaziele nötig sind, verteuern voraussichtlich die Tickets. D...
	4.28  Aufgrund dieser Unsicherheit wird vorgeschlagen, dass sich die EIB-Gruppe auf die bestehenden Flughafenkapazitäten fokussiert, etwa durch Verbesserung von Sicherheit und Gefahrenabwehr, Rationalisierung und explizite Dekarbonisierungsmaßnahmen w...
	4.29  Straßeninfrastruktur. Der Dekarbonisierungspfad für den Straßensektor beinhaltet einen Verkehrsträgerwechsel, Effizienzsteigerungen, verstärkte Elektrifizierung und die zunehmende Verwendung alternativer Kraftstoffe (Biokraftstoffe, kohlenstoffa...
	4.30  Aufgrund der Flexibilität, die der Straßenverkehr bietet, spielt die Straßeninfrastruktur eine zentrale Rolle beim effizienten Transport von Waren und Personen. Deshalb trägt ein qualitativ hochwertiges Straßennetz zum regionalen Wirtschaftswach...
	4.31  Zur Behebung dieses Problems ist ein breites Spektrum von Strategien erforderlich, darunter der Umstieg auf CO2-arme Verkehrsträger. Gutes Straßenmanagement und effektive Ladesysteme können zur effizienten Verteilung der Straßenkapazitäten beitr...
	4.32  Deshalb muss die EIB ein effizientes Tool für das Screening von Projekten finden. Kurzfristig sollte dabei berücksichtigt werden, dass eine Kapazitätserweiterung21F  im Straßensektor zusätzliche Emissionen verursachen kann, möglicherweise über J...
	4.33  Die EIB nutzt bereits einen robusten Kosten-Nutzen-Rahmen, um große22F  Straßenprojekte zu prüfen. Dieser wird etwa im Handbuch der EIB zur volkswirtschaftlichen Prüfung von Investitionsvorhaben erläutert. Um die Paris-Ausrichtung sicherzustelle...
	4.34  Mit diesem Ansatz wird die EIB-Gruppe die Entwicklung des TEN-V-Kernnetzes und des TEN-V-Gesamtnetzes in der EU und strategisch bedeutsame Straßenkorridore außerhalb der EU weiterhin fördern, wenn es dafür gute Gründe gibt. Auf Einzelprojekteben...
	4.35  Die EIB-Gruppe wird weiterhin Projekte zur Verbesserung bestehender Verkehrsströme, Instandsetzungsprojekte und Projekte mit starken Sicherheitselementen fördern. Für kleine Straßen wird vorgeschlagen, Investitionen in einem Kontext nachhaltiger...
	4.36  Personenkraftwagen, leichte Nutzfahrzeuge und Lastkraftwagen. Bei der Entwicklung eines kohärenten Ansatzes zur Paris-Ausrichtung des Straßensektors müssen sowohl die Infrastruktur als auch die Fahrzeuge berücksichtigt werden. Die EIB-Gruppe fin...
	4.37  See- und Binnenwasserstraßen. Der Transport zu Wasser bleibt im Durchschnitt die emissionsärmste Verkehrsart und ein essenzielles Glied nachhaltiger multimodaler Frachtbeförderungsketten. Um die Multimodalität und die optimale Nutzung emissionsa...
	4.38  Die EIB-Gruppe wird auch weiterhin die Umstellung von See- und Binnenschifffahrtsflotten auf emissionsarme und emissionsfreie Lösungen fördern, indem sie den Bau neuer und die Modernisierung vorhandener Schiffe finanziert. Da die Seeschifffahrt ...
	Industrie, einschließlich Forschung, Entwicklung und Innovation (FEI)

	4.39  Die verarbeitende Industrie ist für etwa ein Fünftel der THG-Emissionen in der EU verantwortlich. Hauptsächlich stammen sie aus energieintensiven Industrien wie der Eisen-, Stahl-, Zement- und Chemikalienherstellung. Der Sektor verursacht aber n...
	4.40  Die EIB-Gruppe fördert nicht die Industrie an sich. Vielmehr geht es darum, Marktversagen in Bezug auf Innovation, Umwelt und externe Effekte des CO2-Ausstoßes zu beheben. Fast 90 Prozent der EIB-Finanzierungen für die Industrie fördern ein FEI-...
	4.41  Wegen des Schwerpunkts der EIB-Gruppe auf der Behebung von Marktversagen fördert sie keine neuen Kapazitäten in energieintensiven Industrien, die auf traditionellen kohlenstoffintensiven Prozessen ohne CO2-Minderungstechnologien basieren (z. B. ...
	4.42  Im Bereich der industriellen Wärmeerzeugung sollen energieeffiziente Anlagen gefördert werden, die Gasheizkessel verwenden (oder Öl, falls kein Gas verfügbar ist). Industrielle Prozesse, die auf Kohle, Torf oder Öl basieren (obwohl Gas verfügbar...
	4.43  Die EIB-Gruppe wird weiterhin Forschungs- und Entwicklungsprojekte fördern, jedoch nicht, wenn sie einen Bezug zu nicht förderfähigen Aktivitäten haben. Die EIB-Gruppe wird zum Beispiel keine FEI-bezogenen Projekte mehr fördern, die ausschließli...
	Gebäude

	4.44  Ähnlich wie die Industrie sind Gebäude direkt für etwa ein Fünftel der THG-Emissionen verantwortlich, vorwiegend durch Heizung und Warmwasserverbrauch. Zusammen mit dem Strom, der in Gebäuden verbraucht wird, erhöht sich dieser Anteil auf über e...
	4.45  Innerhalb der EU müssen alle Gebäudeprojekte – ob Renovierung oder Neubau – der EU-Gebäuderichtlinie entsprechen, die von den Mitgliedstaaten in nationale Bauordnungen umgesetzt wurde. Bei Renovierungen muss ein kostenoptimaler Modernisierungsgr...
	Bioökonomie (Landwirtschaft und Landnutzung)

	4.46  Es wird erwartet, dass die Weltbevölkerung bis 2050 auf 10 Milliarden Menschen steigen und der Bedarf an Nahrungsmitteln dadurch um bis zu 50 Prozent zunehmen wird. Die Landwirtschaft wird eine zentrale Rolle für die nachhaltige Entwicklung und ...
	4.47  Landwirtschaft und Forstwirtschaft sind in der EU-Taxonomie berücksichtigt. Die Taxonomie schlägt eine Reihe von Kriterien vor, um sicherzustellen, dass die CO2-Speicherfähigkeit land- und forstwirtschaftlicher Flächen nicht wesentlich beeinträc...
	4.48  Da die Viehwirtschaft eine wichtige Emissionsquelle ist, wird vorgeschlagen, schwerpunktmäßig Fleisch- und Milcherzeuger zu fördern, die auf eine nachhaltige Tierhaltung umstellen und damit zu verbesserter THG-Effizienz beitragen, gemessen an de...
	4.49  Ein zweiter Schutzschild ergibt sich aus den bereits erwähnten Bedenken über den Dekarbonisierungspfad für den Luftfahrtsektor. Es wird vorgeschlagen, keine exportorientierten landwirtschaftlichen Geschäftsmodelle mehr zu fördern, bei denen die ...
	Sonstige

	4.50  Wasser. Die EIB-Gruppe wird weiterhin alle Wasserprojekte fördern, die ihre Förderkriterien im weiteren Sinne erfüllen. Im Fall von Entsalzungsanlagen, die energieintensiv sein können, fördert die EIB nur Projekte, die nachweislich das letzte Mi...
	4.51  Entsorgung von festen Abfällen. Wie in der Energiefinanzierungspolitik vorgesehen, müssen Müllverbrennungsanlagen den Emissionsgrenzwert der EIB einhalten (250 g CO2-Äquivalent pro Kilowattstunde Strom) und die Grundsätze der Abfallhierarchie be...
	4.52  Digitalisierung und IKT-Infrastruktur. Entsprechend der in Punkt 4.22 dargelegten Position zu stark stromabhängigen Dienstleistungen wird die EIB die Entwicklung und Einführung von IKT-Infrastrukturen und -Dienstleistungen mit neuester Technolog...
	Ansatz außerhalb der EU

	4.53  Dieser Abschnitt befasst sich – gemäß dem in Anhang 1 beschriebenen Grundsatz der gemeinsamen, aber differenzierten Verantwortlichkeiten und der jeweiligen Fähigkeiten im Licht unterschiedlicher nationaler Gegebenheiten – mit dem Geschäft außerh...
	4.54  Generell wendet die EIB die Grundsätze ihres Paris-Ausrichtungsrahmens auf alle Operationen weltweit an. Es werden keine Ausnahmeregeln vorgeschlagen. Dort, wo die Grundsätze der EIB unter Bezugnahme auf die EU-Gesetzgebung definiert sind, muss ...
	4.55  Die Finanzierungspolitik im Energiesektor gilt für EIB-Operationen weltweit. Im Bereich der Stromerzeugung bildet das die Situation ab, dass Strom aus erneuerbaren Energiequellen im Hinblick auf die Kosten weltweit konkurrenzfähig ist, auch in d...
	4.56  Es ist jedoch schwierig, diese Argumentation auf neue Projekte anzuwenden, die zu einem erheblichen Anstieg des nationalen Strombedarfs führen – zum Beispiel ein neues, großes Rechenzentrum in einem Land mit einem auf Kohle basierenden Elektrizi...
	Auslegung im lokalen Kontext

	4.57  Allgemein fallen mehrere Aspekte des für die EU erstellten Paris-Ausrichtungsrahmens unter EU-Regeln und -Standards. Außerhalb der EU müssen diese im lokalen Kontext interpretiert werden. Zum Beispiel werden im Straßensektor der in Punkt 4.29 be...
	4.58  Bei Gebäuden werden die in Punkt 4.44 beschriebenen Grundsätze so ausgelegt, dass für Neubauten die internationalen oder die höchsten lokalen Baustandards gelten und bei Sanierungen hohe Energieeffizienzstandards erreicht werden müssen. Bei größ...
	4.59  Bei Förderungen im Bereich der Industrie, wie in den Punkten 4.40 bis 4.42 beschrieben, werden regionale Dekarbonisierungsprojekte der Industrie angemessen berücksichtigt.
	4.60  In der Fleisch- und Milchindustrie ist die Auslegung von Punkt 4.47 von den regionalen Gegebenheiten abhängig. Vor allem bei Projekten in Ländern mit schwachen Ernährungssystemen werden die THG-Emissionen eher in Bezug zur örtlichen Best Practic...
	4.61  Abschließend ist zu betonen, dass im Einzelfall immer Ausnahmeregeln von diesem allgemeinen Ausrichtungsrahmen möglich sind. Vieles spricht dafür, emissionsintensive Projekte in schwächeren Gemeinschaften und Regionen der Welt zu priorisieren, v...
	Der Schattenpreis von CO2 als Mittel zur Emissionssenkung

	4.62  Der vorstehende Text verweist darauf, dass die volkswirtschaftliche Prüfung und vor allem der CO2-Schattenpreis ein Bestandteil des Gesamtansatzes der Paris-Ausrichtung sind. Dieser Punkt steht besonders bei neuen Straßenkapazitäten im Vordergru...
	4.63  Die derzeitigen CO2-Werte der EIB (vgl. EIB-Klimastrategie und Finanzierungspolitik im Energiesektor) basieren auf Studien aus der Zeit vor dem Pariser Abkommen. Im Rahmen der Finanzierungspolitik im Energiesektor verpflichtete sich die EIB, „we...
	4.64  Ausgehend von diesen Modellierungsergebnissen wird vorgeschlagen, den CO2-Schattenpreis der EIB gemäß dem in Abbildung 4.4 dargestellten Zeitplan zu erhöhen. Dieser zeigt den Wert – gemessen in Euro 2016 – der THG-Emissionen bis 2050. Die Werte ...
	4.65  Diese Werte beziehen sich auf die „CO2-Schattenpreise“, also die Gesamtkosten, die der Volkswirtschaft durch die Einsparung oder die Emission einer Tonne CO2 entstehen. Das ist hilfreich für die Kosten-Nutzen-Analyse. Aber dies ist immer noch nu...
	4.66  Die Übernahme dieser Werte wird die volkswirtschaftlichen Argumente für diejenigen Projekte der EIB-Gruppe stärken, die Kohlenstoff einsparen (zu Kosten unterhalb dieses Schattenpreises), und diejenigen benachteiligen, die die Emissionen erhöhen...
	4.67  Die EIB wird die Best Practice in diesem Bereich weiter genau beobachten und die volkswirtschaftliche und finanzielle Bewertung von Projekten als Schlüsselwerkzeug nutzen, um die im vorangegangenen Kapitel beschriebenen EIB-Eckpunkte für die Par...
	Ausrichtung neuer Projekte auf eine klimaresiliente Entwicklung

	4.68  Die zweite Dimension der Ausrichtung bezieht sich auf die Klimaresilienz. Der Klimawandel hat bereits tief greifende Auswirkungen auf alle Regionen und alle Sektoren weltweit. Die EU ist kein „sicherer Hafen“’. Die klimabedingten Verluste belief...
	4.69  Die Welt ist selbst in optimistischen Szenarien für die kommenden Jahrzehnte bereits in einem weitgehend irreversiblen Klimawandel gefangen. Das bedeutet: Die Welt muss sich an die Folgen des Klimawandels anpassen, während sie sich durch die Bek...
	4.70  Um dies zu gewährleisten, hat die EIB ein Werkzeug für das Klimarisikomanagement in ihre Projektprüfungen integriert. Das System zur Klimarisikobewertung (Climate Risk Assessment, CRA) wurde 2019 eingeführt, um das physische Klimarisiko bei Dire...
	4.71  Das CRA-System umfasst zwei Screening-Ebenen und eine detailliertere Bewertung von Projekten, die als risikoreich eingestuft sind. Jede Operation durchläuft zunächst automatisch ein erstes Screening, basierend auf dem Teilsektor und dem Land. Be...
	4.72  Klimadienstleistungen, Klimadaten und hoch entwickelte Projektionen zu zukünftigen Klimaveränderungen sind von größter Bedeutung für eine klimaresiliente Entwicklung. Über das CRA-System kooperiert die EIB mit öffentlichen und privaten Anbietern...
	4.73  Die Klimarisikobewertung ist Eckpfeiler des Ausrichtungsrahmens der EIB für eine klimaresiliente Entwicklung. Sie stützt sich auf robuste Klimadaten und basiert auf Szenarien mit hohen Emissionen, um die zukünftige sozioökonomische Entwicklung e...
	4.74  Die EIB wird künftig noch stärker darauf achten, dass alle von ihr geförderten Operationen an die heutige Wettervariabilität und zukünftige Klimaveränderungen angepasst sind, damit sie die DNSH-Kriterien erfüllen und die Anpassungsziele der EU-T...
	4.75  Diese Entwicklung wird im größeren Kontext des allgemeinen MDB-Ansatzes zur Ausrichtung auf die Klimaresilienzziele des Pariser Abkommens stattfinden.
	Umsetzung bei allen neuen Geschäften

	4.76  Der bisher vorgestellte Rahmen für die Paris-Ausrichtung bezieht sich ausschließlich auf Projekte. Das ist naheliegend, weil die Projektdarlehen der EIB für konkrete Projekte bereitgestellt werden. Doch auch bei einem Projektdarlehen geht die EI...
	4.77  Die EIB-Gruppe verfügt daneben über ein breites Angebot an Produkten, die über Intermediäre geleitet werden, wie Darlehen, Verbriefungen, Garantien und Fondsbeteiligungen. Einige davon dienen der Förderung von KMU und Midcaps. Die Bank erbringt ...
	Geschäftspartner

	4.78  Wie oben dargelegt, kann es vorkommen, dass die EIB ein Paris-konformes Projekt fördern könnte (z. B. eine emissionsarme Investition), der Geschäftspartner aber ansonsten an Aktivitäten beteiligt ist, die dem EIB-Rahmen für die Paris-Ausrichtung...
	4.79  Die EIB-Gruppe erarbeitet aktuell Ausrichtungsleitlinien für Geschäftspartner. Vorläufig verfolgt die EIB-Gruppe ihren bisherigen Ansatz weiter, dessen Kern die Bewertung der Dekarbonisierungspläne emissionsintensiver Unternehmen ist (im Bericht...
	Anwendung des Paris-Ausrichtungsrahmens auf alle Produkte der EIB-Gruppe

	4.80  Direkte Finanzierungsoperationen. Bei Direktdarlehen oder Garantien wendet die EIB den oben beschriebenen Ausrichtungsrahmen auf das Projekt selbst an und erweitert die Anwendung zu gegebener Zeit auf die Dimension des Geschäftspartners. Anders ...
	4.81  Beratungsaufträge. Die EIB-Gruppe übernimmt nur dann Beratungsaufträge, wenn das zugrunde liegende Projekt in Einklang mit dem oben beschriebenen Ausrichtungsrahmen steht.
	4.82  Operationen über Intermediäre. Die EIB-Gruppe fördert Projekte über ein breites Spektrum von Partnerinstituten: Geschäftsbanken, öffentliche Finanzinstitute (wie nationale Förderbanken und -institute), Beteiligungs- und Kreditfonds. Im Folgenden...
	Ausrichtung auf Dekarbonisierung

	4.83  Für die Ausrichtung von MBIL und ähnlichen durchgeleiteten Produkten auf Dekarbonisierungsziele ist ein großer Teil des vorstehend beschriebenen Ausrichtungsrahmens (z. B. in Bezug auf die großindustrielle Stahlproduktion) nur von begrenzter unm...
	4.84  Fonds. Die EIB-Gruppe fördert nur solche Infrastrukturfonds, deren Strategie vollständig auf das Rahmenwerk der EIB-Gruppe ausgerichtet ist. Bei anderen Fonds und ähnlichen Investments beabsichtigt die EIB-Gruppe, je nach den vorgesehenen Invest...
	Klimaresilienz

	4.85  Die EIB-Gruppe entwickelt einen Ansatz, um systematisch die Klimaresilienz in den Due-Diligence-Prozess für Finanzintermediäre einzubeziehen. Vorgesehen ist ein Screening der internen Prozesse und Systeme der Finanzintermediäre. Der Ansatz umfas...
	Treasury-Operationen

	4.86  Das Bekenntnis der EIB-Gruppe zur Paris-Ausrichtung betrifft alle Finanzierungsaktivitäten, also auch Treasury-Operationen. Die EIB hat deshalb eine Methodik entwickelt, um Umweltfaktoren wie das Klima in ihren Prozess für langfristige Treasury-...
	4.87  Diese zweite Ebene der Methodik basiert auf einem Best-in-Class-Ansatz. Alle Emittenten werden anhand von Umweltkriterien mit ihrer Peer-Gruppe verglichen. Der Vergleich basiert auf Umweltnoten Dritter. Gemäß dem Best-in-Class-Ansatz werden Anle...
	Management klimabedingter Risiken

	4.88  Das Management von Klima-, Umwelt- und Sozialrisiken gehört zur guten Bankpraxis. Im Hinblick auf das Klima besteht das Risiko, dass mit zunehmender Dekarbonisierung die nicht Paris-konformen Assets nicht mehr wirtschaftlich sind oder durch Natu...
	Projektebene

	4.89  Der Paris-Ausrichtungsrahmen stellt sicher, dass die EIB nur Projekte fördert, die auf einen Dekarbonisierungspfad und auf eine klimaresiliente Entwicklung ausgerichtet sind. Dies ist der zentrale Schutzschild, um klimabedingte Risiken zu steuer...
	4.90  Wie in Punkt 4.70 oben dargelegt, wendet die EIB ein System zur Klimarisikobewertung (CRA) an, um die klimabedingten physischen Risiken in ihren Direktfinanzierungsoperationen zu erkennen, zu bewerten und zu berichten. Zudem liefert das System e...
	Ebene der Geschäftspartner

	4.91  In Einklang mit den sich ändernden Regeln und aufsichtsrechtlichen Empfehlungen hat die EIB-Gruppe begonnen, ihre Kompetenzen zur Steuerung der finanziellen Risiken des Klimawandels (im Bestand und bei neuen Projekten) zu stärken, indem sie Mode...
	4.92  Zunächst werden die Screening-Tools für Klimarisiken zur Portfolioüberwachung und für die interne Berichterstattung und Offenlegungen verwendet (vgl. Kapitel 5). Sie werden transparent machen, inwieweit die EIB-Gruppe Klimarisiken ausgesetzt ist...
	Portfolioebene

	4.93  Ende 2019 verwaltet die EIB ein Portfolio von etwa 7 500 Operationen mit über 4 000 Geschäftspartnern und einem unterzeichneten Engagement von insgesamt rund 560 Milliarden Euro32F , darunter Darlehen von 65 Milliarden Euro in 106 Ländern außerh...
	Chapter 5. Strategische Kohärenz und Rechenschaft
	Einführung

	5.1  Für die bislang beschriebenen Maßnahmen – Beschleunigter Übergang durch grüne Finanzierungen (Kapitel 2), Gerechter Übergang und soziale Teilhabe (Kapitel 3) und Ausrichtung der Finanzierungen der EIB-Gruppe auf die Ziele des Pariser Abkommens (K...
	Kohärenter Ansatz für die Strategie
	Rahmen für nachhaltige Finanzierungen


	5.2  Die Arbeit der EIB-Gruppe wird sich an einem Rahmen für nachhaltige Finanzierungen orientieren. Dies erfordert die vollständige Integration von Umwelt-, Klima- und Sozialaspekten über die Aktivitäten und Prozesse der EIB-Gruppe hinweg, und es erf...
	Ausrichtung auf die EU-Taxonomie

	5.3  Gemäß ihrem Verwaltungsratsbeschluss vom November 2019 wird die EIB-Gruppe ab dem 1. Januar 2021 erfassen, wie sie damit vorankommt, ihre neuen Zusagen für grüne Finanzierungen zu erfüllen; ab 2021 berichtet sie jährlich über die Unterzeichnungen...
	5.4  Zum Übergang zur EU-Taxonomie gehört es auch, ihre Logik und Struktur anzuwenden, um einen wesentlichen Beitrag (Substantial Contribution, SC) zu den sechs Umweltzielen zu leisten, keines der sechs Ziele erheblich zu beeinträchtigen (Do no signif...
	Wesentlicher Beitrag

	5.5  Die EIB verfügt über ein etabliertes, robustes Erfassungssystem für Klimamaßnahmen. Darin ist klar definiert, was unter wesentlichen Beiträgen zur Bekämpfung der Ursachen und Folgen des Klimawandels und zur Anpassung an den Klimawandel zu versteh...
	5.6  Auf der Grundlage dieser öffentlich verfügbaren Definitionen legt die EIB jährlich die Zahlen zu ihren Klimafinanzierungen offen, vornehmlich im Tätigkeitsbericht der EIB-Gruppe und im Nachhaltigkeitsbericht der EIB-Gruppe. Zusätzliche Klimafinan...
	5.7  Bei der Umstellung auf die EU-Taxonomie werden Anpassungen im aktuellen Erfassungssystem von Klimafinanzierungen erforderlich sein, um sicherzustellen, dass die technischen Screening-Kriterien der EU-Taxonomie sich in den EIB-Definitionen und den...
	5.8  Die erwarteten Überarbeitungen der Klimaschutzdefinitionen der EIB auf der Grundlage der TEG-Vorschläge vom März 2020 wurden mit der aktuellen Erfassungsweise verglichen. Sie basieren auf früheren Volumina und deuten auf einen geringfügigen posit...
	5.9  Die EIB-Gruppe wird den Klimabezug der über Intermediäre weitergeleiteten Finanzierungen, einschließlich solcher an KMU, weiterhin über vereinfachte Verfahren erfassen, basierend auf den Klimaschutzdefinitionen. Außerdem ist noch vorgesehen, die ...
	5.10  Da die technischen Screening-Kriterien für wesentliche Beiträge zu den vier anderen Umweltzielen der EU-Taxonomie nicht vor Ende 2021 in einem delegierten Rechtsakt festgelegt werden, entwickelt die EIB-Gruppe vorläufige Definitionen, um die bre...
	5.11  Die vorläufigen Definitionen beruhen auf den Grundsätzen und dem Rahmen der EU-Taxonomie-Verordnung und auf der Erfahrung der EIB aus ihrer Beteiligung an der TEG-Arbeit zur EU-Taxonomie für Klimaschutz und Klimaanpassung. Darüber hinaus ist die...
	Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen (DNSH) und soziale Mindeststandards (MSS) als Aspekte grüner Finanzierungen

	5.12  Die EIB verfügt über einen breiten Rahmen für die Umwelt- und Sozialpolitik (Environmental and Social, E&S), welcher der DNSH- und MSS-Logik der EU-Taxonomie entspricht. Er umfasst die folgenden Komponenten:
	(i) eine übergreifende Erklärung zu den wesentlichen E&S-Grundsätzen, zu denen sich die EIB bekennt und die verbindliche und nur angestrebte Elemente kombinieren,
	(ii) eine Reihe von E&S-Standards, deren Anwendung auf die Projektträger und Kunden verbindlich vorgeschrieben ist, um sicherzustellen, dass keine von der EIB finanzierte Operation mit erheblichen ökologischen und/oder sozialen Beeinträchtigungen oder...
	5.13  Der Ansatz des EIF für verantwortliches Investieren ist in den EIF-Grundsätzen für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social and Corporate Governance, ESG) zusammengefasst. Kompetenz, Compliance, Sorgfalt und verantwortungs...
	5.14  Somit unterliegen die Operationen der EIB-Gruppe schon jetzt einem Due-Diligence-Prozess mit Qualitätssicherung und öffentlicher Berichterstattung. Damit ist sichergestellt, dass den SC-, DNSH- und MSS-Kriterien gleichwertige Anforderungen über ...
	5.15  Wichtig zu erwähnen: Der in Kapitel 4 beschriebene Rahmen für die Paris-Ausrichtung neuer Operationen hilft sicherzustellen, dass alle von der EIB-Gruppe geförderten Klimaschutz- und Anpassungsaktivitäten den DNSH-Kriterien der EU-Taxonomie ents...
	Die EU-Plattform für nachhaltige Finanzierungen und die Internationale Plattform für nachhaltige Finanzierungen

	5.16  Die EIB-Gruppe wird ständiges Mitglied der EU-Plattform für nachhaltige Finanzierungen sein, die die Arbeit der TEG der Europäischen Kommission übernehmen wird. Sie wird weiter an den klimaspezifischen Kriterien der EU-Taxonomie arbeiten und Kri...
	5.17  Die EIB ist zudem als Beobachter aktiv an der 2019 geschaffenen Internationalen Plattform für nachhaltige Finanzierungen beteiligt. Die Internationale Plattform für nachhaltige Finanzierungen ist ein Forum zur Stärkung der internationalen Kooper...
	Offenlegung von Klima- und naturbezogenen Finanzinformationen

	5.18  Die EIB ist formeller Unterstützer der Arbeitsgruppe für die Offenlegung klimabezogener Finanzinformationen (Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD). Sie arbeitet derzeit an der Umsetzung des ersten Offenlegungspakets. Der EIF...
	5.19  Die EIB-Gruppe wird auch zukünftig ihre Offenlegungspraxis überprüfen, um den Grundsätzen der Nachhaltigkeitsberichterstattung gerecht zu werden. Diese sind in der EU-Verordnung 2020/852 über die Einrichtung eines Rahmens zur Erleichterung nachh...
	5.20  Weiter überprüft die Europäische Kommission derzeit die Richtlinie über die Angabe nicht-finanzieller Informationen (Richtlinie 2014/95/EU), die Unternehmen mit mehr als 500 Beschäftigten dazu verpflichtet, über Angelegenheiten aus den Bereichen...
	5.21  Im Mai 2019 legte der World Wildlife Fund (WWF) gemeinsam mit AXA den Umweltministern der G7-Staaten einen Bericht vor, der die finanziellen Risiken des Verlustes von Biodiversität darlegte und zur Einrichtung einer Arbeitsgruppe zu ihrer Messun...
	5.22  Vor diesem Hintergrund und entsprechend der Best Practice im Bankensektor engagiert sich die EIB-Gruppe weiterhin für Transparenz und Offenheit bei der Offenlegung klima- und naturbezogener Informationen (weitere Einzelheiten dazu finden sich im...
	Entwicklung eines Rahmens für eine integrierte Nachhaltigkeitspolitik

	5.23  Die EIB hat mehrere wichtige konzeptionelle Voraussetzungen geschaffen, um den Klimaschutz und die ökologische Nachhaltigkeit zu unterstützen. Konkret verfügt sie seit 2013 über einen Rahmen für die Umwelt- und Sozialpolitik (E&S-Politik) mit E&...
	Umwelt-, Klima- und Sozialpolitik der EIB-Gruppe und EIB-Standards

	5.24  Die EIB-Gruppe entwickelt derzeit den Rahmen für ihre E&S-Politik weiter, um neue Entwicklungen, neue ökologische und soziale Themen zu berücksichtigen, ihre Erfahrungen zu verwerten und den veränderten Bedürfnissen ihrer Kunden und Projektträge...
	5.25  Damit möchte die EIB-Gruppe den in der Entwicklung befindlichen EU-Rahmen für nachhaltige Finanzierungen unterstützen und in diesem operativen Rahmen zu ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit beitragen. Dies erfordert, wie in Kapitel 2 erläute...
	5.26  Die EIB-Gruppe wird weiterhin eine aktive Rolle in der EU und im internationalen Dialog spielen und die Strategien, Standards, Verfahren und Leitlinien der EIB bei Bedarf anpassen.
	Klimastrategie

	5.27  Als wichtiger erster Schritt im Rahmenwerk und um sicherzustellen, dass die Klimastrategie 2015 auch Anfang 2021 noch ihren Zweck erfüllt, wird sie aktualisiert: Ihre Sprache wird auf diejenige des Pariser Abkommens abgestimmt, und die neuen Zie...
	5.28  Der Klimabank-Fahrplan baut auf der Umsetzung der EIB-Klimastrategie von 2015 im Zeitraum 2016–2020 auf. Die Klimastrategie bleibt die tragende Säule des EIB-Ansatzes. Sie ist rund um drei strategische Aktionsbereiche aufgebaut, die dazu dienen:...
	5.29  Die sich verschlechternde Klimasituation, die durch wissenschaftliche Beweise39F  untermauert wird, sowie die steigenden externen Erwartungen erfordern schnellere und umfassendere Klimamaßnahmen der EIB-Gruppe. Diese Entwicklungen haben den Foku...
	Ein kohärenter Ansatz für Transparenz, Rechenschaft und Qualitätssicherung
	Transparente Berichterstattung und Rechenschaft zu Klima-, Umwelt- und Sozialrisiken und -Auswirkungen


	5.30  Zur Einbindung von Klima-, Umwelt- und Sozialaspekten in alle Aktivitäten der EIB-Gruppe muss Schritt für Schritt eine gute Praxis eingeführt und regelmäßig überprüft werden, damit die Standards, Prozesse und Methoden der EIB-Gruppe stets wegwei...
	5.31  Die EIB wird ihre Werkzeuge für das Management von Klima-, Umwelt- und Sozialrisiken kontinuierlich verbessern und ergänzen, um physische, Übergangs- und systemische Risiken auf Projekt-, Portfolio- und Geschäftspartnerebene zu bewerten. Neben d...
	5.32  Die EIB wird weiterhin mit anderen IFI und der EU zusammenarbeiten, um harmonisierte Ansätze für die relevanten Methoden zu entwickeln. Da die Klimastrategie einen Fokus auf Investitionen mit hoher Wirkung erfordert, tragen diese Instrumente auc...
	5.33  Die EIB-Gruppe will außerdem die erforderlichen Daten generieren, um die Fortschritte bei der Erfüllung ihrer Zusagen zu erfassen. Dazu wird sie die Messung ihrer Wirkung auf Klima und Umwelt, ihre Leistungsstandards und ihre Berichtssysteme wei...
	5.34  Als öffentliche Einrichtung will die EIB-Gruppe so transparent wie möglich arbeiten. In ihrer Transparenzpolitik ist festgelegt, nach welchen Grundsätzen und mit welchen Verfahren sie Zugang zu Informationen gewährt und die Stakeholder einbindet...
	Überwachung und Bewertung des Klimabank-Fahrplans
	Überblick


	5.35  Zu einem kohärenten Ansatz der EIB-Gruppe gehört eine Ergebnismatrix. Damit kann sie Fortschritte bewerten, steuern und überwachen und ihren Anteilseignern sowie anderen Stakeholdern transparent über Wirkung und Nutzen ihrer Klimabank-Fahrplan-A...
	Prozess

	5.36  Die EIB-Gruppe führt eine Ergebnismatrix ein, (a) um die Fortschritte beim Klimabank-Fahrplan zu überwachen und darüber zu berichten, und (b) um seine Gesamtwirkung zu bewerten.
	5.37  Die im Klimabank-Fahrplan vorgesehenen Leistungen und Aktivitäten werden überwacht und in regelmäßigen Fortschrittsberichten an die Verwaltungsräte der EIB und des EIF berichtet. Als Grundlage dienen der bestehende Berichtsrahmen für die Aktivit...
	5.38  Zu den wichtigsten Leistungen gehören (a) jährliche Fortschrittsberichte zum Klimabank-Fahrplan; (b) eine Halbzeitüberprüfung im Jahr 2023, um den aktuellen Stand zu ermitteln und über erforderliche Anpassungen für den verbleibenden Umsetzungsze...
	Aus Erfahrung lernen

	5.39  Die unabhängige Evaluierungsfunktion der EIB-Gruppe hat den Auftrag, Initiativen in allen Tätigkeitsbereichen der EIB-Gruppe zu bewerten. Sie kann somit auch die Bewertung der Umsetzung des Klimabank-Fahrplans in ihr zukünftiges Arbeitsprogramm ...
	Ein kohärenter Ansatz für institutionelle Unterstützung

	5.40  Einige zusätzliche „institutionelle“ Elemente sollen die Anstrengungen der EIB-Gruppe zur Paris-Ausrichtung ihrer Finanzierungsaktivitäten ergänzen und den Klimabank-Fahrplan aus institutioneller Sicht unterstützen.
	Paris-Ausrichtung des internen Betriebs

	5.41  Die EIB-Gruppe reduziert seit vielen Jahren erfolgreich ihren internen CO2-Fußabdruck. Sie entwickelt eine robuste Berichterstattung über ihre Fortschritte und kompensiert, soweit notwendig, verbleibende Emissionen ihres eigenen Geschäftsbetrieb...
	5.42  In Einklang mit den Zielen und Grundsätzen des Pariser Abkommens hat die EIB-Gruppe den notwendigen Pfad zur Emissionsreduzierung definiert, um die langfristige Ausrichtung ihres internen Betriebs auf ein Szenario mit einer Erderwärmung von 1,5 ...
	5.43  Der daraus resultierende Pfad zur Minderung der absoluten Emissionen (vgl. Abbildung 5.1 unten) zeigt, dass gegenüber dem Ausgangsjahr 2018 eine Reduzierung um etwa 12 Prozent bis 2025 erforderlich ist. Im Vergleich zu einem „Business-as-Usual- ...
	5.44  Mit Unterstützung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden mehr als 100 Maßnahmen für diesen strukturellen Wandel in einem eigenen Fahrplan gesammelt. Diese reichen von der Verwendung von Sensibilisierungstools44F  über energieeffizientere Au...
	5.45  Detaillierte CO2- und Finanzberechnungen zeigen, dass die Lücke zwischen dem Pfad zur Reduzierung der absoluten Emissionen bis 2025 und dem angenommenen Anstieg der Emissionen der Organisation in einem Business-as-Usual-Szenario technisch und fi...
	5.46  Im Jahr 2018 führte die EIB-Gruppe in Einklang mit dem Eco-Management Audit Scheme (EMAS) der EU erfolgreich ein Umweltmanagementsystem ein (einschließlich eines umweltgerechten Beschaffungswesens). Innerhalb des EMAS-Rahmen kann die EIB-Gruppe ...
	Zielgruppenerreichung, Partnerschaften und Wissensaustausch
	Zielgruppenerreichung


	5.47  Die EIB-Gruppe steht täglich in Kontakt mit zahlreichen Stakeholdern wie den EU-Institutionen, den EU-Mitgliedstaaten und anderen Anteilseignern, Partnerländern, institutionellen Partnern, dem öffentlichen und privaten Sektor, der Zivilgesellsch...
	5.48  Das umfangreiche Netz von Büros der EIB-Gruppe innerhalb und außerhalb der EU spielt eine zentrale Rolle für die Zielgruppenerreichung. Die Außenbüros stärken den Dialog mit den EU-Mitgliedstaaten und Partnerländern, auch mit Vertretern des öffe...
	5.49  Durch den Dialog mit der Zivilgesellschaft verbessert die EIB-Gruppe auch die Information der Öffentlichkeit und schafft Vertrauen. Im Gegenzug befruchtet dieser Dialog die Konzepte und Strategien der EIB-Gruppe. Das zeigt sich an der besonders ...
	Partnerschaften

	5.50  Die EIB-Gruppe unterstützt Kooperationsinitiativen ihrer Partner, um den Aufgaben des Klimaschutzes und der ökologischen Nachhaltigkeit mit einem koordinierten Ansatz zu begegnen. Dabei kann es sich um technische oder institutionelle Kooperation...
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	6.9  Zwei Aktionspläne werden den zweiten Arbeitsstrang des Fahrplans bei einem gerechten Übergang für alle unterstützen.
	6.10  Die nächsten drei Aktionspläne werden den dritten Arbeitsstrang des Fahrplans unterstützen, in dem es um die Förderung Paris-konformer Operationen geht.
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	1.17  In the same year the Paris Agreement was adopted, 2015, the ambitious and transformative 2030 UN Agenda for Sustainable Development was launched. Built on 17 interconnected Sustainable Development Goals (SDGs), it is a universal call to end pove...
	1.18  Under the Paris Agreement, each Party commits to “prepare, communicate and maintain successive Nationally Determined Contributions (NDCs) that it intends to achieve” every five years. Each successive contribution will represent a progression ove...
	1.19  The Paris Agreement establishes, for the first time, a global goal on adaptation with the aim to enhance capacity and climate resilience and reduce climate vulnerability. It encourages greater cooperation amongst Parties to share scientific know...
	1.20  The Paris Agreement recognises that implementing the emissions targets will require very substantial policy action and investment. It therefore includes the aim of “making financial flows consistent with a pathway towards low greenhouse gas emis...
	1.21  The Paris Agreement is the third generation7F  of international treaties designed to respond to the challenge of climate change. The first, adopted in 1992, is the UNFCCC. This Convention set out the key principles intended to guide internationa...
	1.22  The Paris Agreement emphasises the need to respect, promote and consider a range of human rights including the rights of vulnerable groups, local communities, indigenous peoples, migrants and children while ensuring gender-responsive and partici...
	1.23  Current NDCs fall short. The Paris Agreement calls on Parties to reach global emissions “as soon as possible” and to ‘’undertake rapid reductions thereafter.” Before coming to Paris, Parties were asked to submit their plans for their NDCs to con...
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